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Sechstes Gesetz zur Änderung der Thüringer Kommunalordnung 
Vom 23. März 2021

Der	Landtag	hat	das	folgende	Gesetz	beschlossen:

Artikel 1

Die	Thüringer	Kommunalordnung	 in	 der	 Fassung	 vom	
28.	Januar	2003	(GVBl.	S.	41),	zuletzt	geändert	durch	Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 23. März 2021 (GVBl. S. 115), 
wird	wie	folgt	geändert:

1.	 In	§	15	wird	nach	Absatz	1	folgender	Absatz	1a	einge-
fügt:

"(1a)	Der	Gemeinderat	soll	bei	öffentlichen	Sitzungen	
den	Einwohnern	Gelegenheit	 geben,	Fragen	 zu	ge-
meindlichen	Angelegenheiten	zu	stellen	oder	Anregun-
gen	und	Vorschläge	zu	unterbreiten	(Einwohnerfrage-
stunde);	das	Nähere	regelt	die	Hauptsatzung."

2.	 In	§	26	Abs.	1	Satz	3	werden	die	Worte	"aus	dem	Bür-
germeister	und	bis	zu	sechs	weiteren	Mitgliedern	be-
steht	und"	gestrichen.

3.	 Nach	§	26	wird	folgender	§	26	a	eingefügt:

"§	26	a 
Beteiligung	von	Kindern	und	Jugendlichen

Die Gemeinden sollen bei Planungen und Vorhaben, 
die	die	Interessen	von	Kindern	und	Jugendlichen	be-
rühren,	diese	in	angemessener	Weise	beteiligen.	Hier-
zu	entwickelt	die	Gemeinde	geeignete	Verfahren.	Das	
Nähere	regelt	die	Hauptsatzung."

4.	 In	§	30	Satz	1	werden	nach	den	Worten	"aufgescho-
ben	werden	kann"	die	Worte	"und	zu	denen	kein	Be-
schluss	nach	§	36	a	gefasst	wird"	eingefügt.	



114 Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen

5.	 Nach	§	36	wird	folgender	§	36	a	eingefügt:

"§	36	a 
Sitzungen	und	Entscheidungen	in	Notlagen

(1)	Durch	die	Hauptsatzung	kann	bestimmt	werden,	
dass Sitzungen des Gemeinderats in Notlagen ohne 
persönliche	Anwesenheit	der	Mitglieder	 im	Sitzungs-
raum	durch	eine	zeitgleiche	Übertragung	von	Bild	und	
Ton, insbesondere in Form von Videokonferenzen 
durchgeführt	werden	können.	Eine	Notlage	nach	Satz	1	
besteht,	wenn	es	den	Mitgliedern	des	Gemeinderats	
aufgrund	einer	außergewöhnlichen	Situation	nicht	mög-
lich	ist,	persönlich	an	den	Sitzungen	des	Gemeinde-
rats	teilzunehmen.	Außergewöhnliche	Situationen	sind	
insbesondere	Katastrophenfälle	nach	§	34	des	Thü-
ringer	Brand-	und	Katastrophenschutzgesetzes,	Pan-
demien oder Epidemien. Der Bürgermeister stellt eine 
Notlage	nach	Satz	2	fest	und	lädt	die	Gemeinderats-
mitglieder	zu	Sitzungen	nach	Satz	1	ein.	Der	Gemein-
derat	beschließt	in	seiner	nächsten	Sitzung	über	den	
Fortbestand	der	vom	Bürgermeister	nach	Satz	3	fest-
gestellten Notlage. Im Übrigen bleiben die für den Ge-
schäftsgang	von	Sitzungen	des	Gemeinderats	gelten-
den Regelungen unberührt. 

(2) Ist es dem Gemeinderat in der vom Bürgermeis-
ter	nach	Absatz	1	Satz	4	festgestellten	Notlage	nicht	
möglich,	eine	Sitzung	nach	Absatz	1	Satz	1	durchzu-
führen,	kann	er	die	Beschlüsse	über	Angelegenheiten,	
die	nicht	bis	zur	nächsten	Gemeinderatssitzung	aufge-
schoben	werden	können,	auf	Antrag	des	Vorsitzenden,	
einer Fraktion oder eines Viertels der Mitglieder des Ge-
meinderats im Umlaufverfahren fassen. Für den Antrag 
auf	Durchführung	des	Umlaufverfahrens,	die	Stimmab-
gabe	nach	Satz	3	und	die	Stimmabgabe	über	die	be-
treffende	Beschlussvorlage	 ist	 die	Textform	 (§	 126b	
BGB)	ausreichend.	Der	Beschlussfassung	im	Umlauf-
verfahren müssen drei Viertel der Mitglieder des Ge-
meinderats	zustimmen.	Für	die	Beschlussfassung	gel-
ten	im	Übrigen	die	gesetzlichen	Bestimmungen	über	
die	erforderlichen	Mehrheiten	in	Sitzungen.	Der	Bür-
germeister hat die Gemeinderatsmitglieder unverzüg-
lich	über	die	in	diesem	Verfahren	gefassten	Beschlüs-
se	zu	unterrichten.

(3)	Wahlen	nach	§	39	dürfen	 in	Sitzungen	nach	Ab-
satz	 1	Satz	 1	 oder	Umlaufverfahren	nach	Absatz	 2	
nicht	durchgeführt	werden.	Die	Gemeinde	hat	die	tech-
nischen	Voraussetzungen	für	Sitzungen	nach	Absatz	1	
Satz	1	und	Umlaufverfahren	nach	Absatz	2	zu	schaf-
fen	und	die	Einhaltung	der	datenschutzrechtlichen	Be-
stimmungen	sicherzustellen.	

(4)	Bis	zum	31.	Dezember	2021	findet	Absatz	1	mit	
der	Maßgabe	Anwendung,	dass	eine	Regelung	in	der	
Hauptsatzung	nicht	erforderlich	ist."

6.	 §	40	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Dem	Absatz	1	wird	folgender	Satz	angefügt:

"Bei	öffentlichen	Sitzungen	ohne	persönliche	An-
wesenheit	der	Mitglieder	nach	§	36	a	Abs.	1	Satz	1	
ist	die	Öffentlichkeit	durch	eine	zeitgleiche	Über-
tragung	 von	Bild	 und	Ton	 in	 einen	 öffentlich	 zu-
gänglichen	Raum,	der	in	der	ortsüblichen	öffentli-
chen	Bekanntmachung	der	Sitzung	zu	benennen	
ist, herzustellen."

b)	 Folgender	Absatz	3	wird	angefügt:

"(3)	Angelegenheiten,	über	die	ein	Beschluss	nach	
§	36	a	Abs.	2	im	Umlaufverfahren	gefasst	werden	
soll,	sind	vor	der	Beschlussfassung	öffentlich	in	ge-
eigneter	Weise	bekannt	zu	machen.	Die	Beschlüs-
se	nach	§	36	a	Abs.	2	sind	unverzüglich	in	ortsüb-
licher	Weise	öffentlich	bekannt	zu	machen.	Soweit	
die	öffentliche	Bekanntmachung	in	ortsüblicher	Wei-
se	nicht	möglich	ist,	sind	die	Beschlüsse	in	anderer	
geeigneter	Weise	öffentlich	bekannt	zu	machen.	Die	
öffentliche	Bekanntmachung	in	ortsüblicher	Weise	
ist	im	Fall	des	Satzes	3	unverzüglich	nach	Wegfall	
des	Hinderungsgrundes	nachzuholen."

7.	 §	71	wird	wie	folgt	geändert:	

a)	 In	Absatz	2	Satz	2	werden	nach	den	Worten	"im	Be-
reich"	die	Worte	"der	Gesundheitsversorgung	und	
-vorsorge,	des	öffentlichen	Personennahverkehrs,	
des öffentlichen	Wohnungsbaus	sowie" eingefügt. 

b)	 Absatz	5	erhält	folgende	Fassung:	

"(5) Die Gemeinde darf mit ihren Unternehmen au-
ßerhalb	 des	Gemeindegebiets	 nur	 tätig	werden,	
wenn	dafür	 die	Voraussetzungen	der	Absätze	 2	
und	3	 vorliegen	und	die	 berechtigten	 Interessen	
der	betroffenen	kommunalen	Gebietskörperschaf-
ten	gewahrt	sind.	Bei	gesetzlich	liberalisierten	Tä-
tigkeiten	 gelten	 nur	 die	 Interessen	 als	 berech-
tigt,	die	nach	den	maßgeblichen	Vorschriften	eine	
Einschränkung	 des	Wettbewerbs	 zulassen.	 Bei	
öffentlichem	Wohnungsbau	 oder	 bei	Erbringung 
von Gesundheitsleistungen außerhalb des Ge-
meindegebiets	gelten	die	berechtigten	Interessen	
der	betroffenen	kommunalen	Gebietskörperschaft	
als	gewahrt,	wenn	dieser	die	beabsichtigte	Betä-
tigung	in	ihrem	Gebiet	vor	Beginn	angezeigt	wur-
de	und	sie	ihr	nicht	innerhalb	eines	Monats	nach	
Eingang	der	Anzeige	widersprochen	hat.	Tätigkei-
ten außerhalb des Gemeindegebiets sind von der 
Rechtsaufsichtsbehörde	 zu	 genehmigen;	 soweit	
es	die	Versorgung	mit	Strom	und	Gas,	den	öffent-
lichen	Wohnungsbau	oder	die	Gesundheitsversor-
gung	und	-vorsorge	betrifft,	sind	sie	der	Rechtsauf-
sichtsbehörde	anzuzeigen."

8.	 In	§	76	b	Abs.	2	Satz	4	wird	nach	den	Worten	"nach	
Satz"	die	Zahl	"1"	durch	die	Zahl	"3"	ersetzt.

9.	 In	§	105	Abs.	1	werden	die	Worte	"aus	dem	Landrat	
und	bis	zu	sechs	weiteren	Mitgliedern	besteht	und"	ge-
strichen.
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10.	In	§	108	Satz	1	werden	nach	den	Worten	"aufgescho-
ben	werden	kann"	die	Worte	"und	kein	Beschluss	nach	
§	112	in	Verbindung	mit	§	36	a	gefasst	wird"	eingefügt.	

Artikel 2

Dieses	Gesetz	tritt	am	Tage	nach	der	Verkündung	in	Kraft.

Erfurt, den 23. März 2021
Die Präsidentin des Landtags

Birgit	Keller

Zweites Thüringer Gesetz zur Umsetzung erforderlicher Maßnahmen  
im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (2. ThürCorPanG) 

Vom 23. März 2021

Der	Landtag	hat	das	folgende	Gesetz	beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Thüringer Gesetzes  

zur Stabilisierung der Kommunalfinanzen

Das	Thüringer	Gesetz	zur	Stabilisierung	der	Kommunalfi-
nanzen	in	der	Fassung	vom	11.	Juni	2020	(GVBI.	S.	277),	
zuletzt	geändert	durch	Artikel	2	des	Gesetzes	vom	23.	No-
vember	2020	(GVBI.	S.	563),	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 Nach	§	2	wird	folgender	§	2	a	eingefügt:

"§	2	a 
Steuerstabilisierungszuweisung	2021

(1)	Thüringer	Gemeinden	erhalten	im	Jahr	2021	Steu-
erstabilisierungszuweisungen	 in	Höhe	von	80	Millio-
nen	Euro	zum	Ausgleich	der	Verluste	der	kommuna-
len	Steuereinnahmen	im	Jahr	2021	im	Zusammenhang	
mit der Corona-Pandemie.

(2)	Die	Höhe	der	individuellen	Steuerstabilisierungszu-
weisung	entspricht	dem	gemeindeindividuellen	Anteil	
der	gemeindlichen	Gesamtsteuereinnahmen	des	Jah-
res	2019	an	der	Summe	der	gemeindlichen	Gesamt-
steuereinnahmen aller Gemeinden in 2019 bezogen 
auf 80 Millio nen Euro. Gesamtsteuereinnahmen sind 
Realsteuern	 abzüglich	Gewerbesteuerumlage,	Ge-
meindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer so-
wie	sonstige	Steuern	und	steuerähnliche	Einnahmen.	
Maßgeblich	 für	die	gemeindlichen	Gesamtsteuerein-
nahmen	des	Jahres	2019	ist	die	Kassenstatistik	des	
Thüringer Landesamts für Statistik.

(3)	Der	Auszahlungsbetrag	mindert	sich	um	den	nach	
§	4	Abs.	1	Satz	2	festgesetzten	Betrag,	soweit	die	Rück-
zahlung	noch	nicht	erfolgt	ist.	Nach	§	4	Abs.	1	Satz	5	
nicht	erhobene	Beträge	werden	nicht	mindernd	nach	
Satz	1	berücksichtigt."

2.	 §	3	Abs.	1	erhält	folgende	Fassung:

"(1)	 Die	 Festsetzung	 der	 Zuweisungen	 nach	 §§	 1	
bis	2	a	erfolgt	durch	das	für	den	kommunalen	Finanz-
ausgleich	zuständige	Ministerium	von	Amts	wegen.	Zu-
weisungen	nach	§§	1	und	2	sol	len	innerhalb	von	zwei	
Wochen	nach	 Inkrafttreten	dieses	Gesetzes	 ausge-

zahlt	werden.	Zuweisungen	nach	§	2	a	sollen	bis	zum	
30.	Juni	2021	ausgezahlt	werden."

3.	 §	4	Abs.	1	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Nach	Satz	2	werden	folgende	Sätze	3	und	4	ein-
gefügt:

"Eine	Rückzahlung	entfällt	in	der	Höhe,	in	der	Zu-
weisungen	nach	§	2	a	festgesetzt	werden.	Das	für	
den	kommunalen	Finanzausgleich	zuständige	Mi-
nisterium	weist	einen	verbleibenden	zurückzuzah-
lenden Betrag gesondert aus."

b)	 Der	bisherige	Satz	3	wird	Satz	5.

Artikel 2 
Änderung der Thüringer Kommunalordnung

§	62	a	der	Thüringer	Kommunalordnung	in	der	Fassung	
vom	28.	Januar	2003	(GVBI.	S.	41),	zuletzt	geändert	durch	
Artikel	3	des	Gesetzes	vom	11.	Juni	2020	(GVBI.	S.	277),	
wird	wie	folgt	geändert:

1.	 Die	Überschrift	erhält	folgende	Fassung:

"Ausnahmeregelungen	für	die	Jahre	2020	und	2021"

2.	 In	Absatz	1	Satz	1	und	Satz	2	wird	die	jeweilige	Datums-
angabe	"31.	Dezember	2020"	jeweils	durch	die	Datums-
angabe "31. Dezember 2021" ersetzt.

3.	 In	Absatz	2	werden	die	Worte	"für	das	Haushaltsjahr"	
gefolgt	von	der	Jahresangabe	"2020"	gestrichen.

4.	 Nach	Absatz	2	werden	folgende	Absätze	3	und	4	an-
gefügt:

"(3)	Die	Verpflichtung	zur	Aufstellung	eines	Haushalts-
sicherungskonzeptes	entfällt
1. im	Haushaltsjahr	2021	bei	Vorliegen	der	Gründe	

des	§	53	a	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	oder
2. wenn	die	Gemeinde	den	Haushaltsausgleich	un-

ter	Anwendung	von	§	22	Abs.	4	ThürGemHV	si-
chern	 kann	und	 im	Finanzplanungszeitraum	von	
einer	ordnungsgemäßen	Haushaltswirtschaft	aus-
zugehen ist.
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Die	Verpflichtung	zur	Fortschreibung	nach	§	53	a	Abs.	3	
Satz	1	sowie	die	für	Haushaltsjahre	vor	2021	noch	be-
stehende	Verpflichtung	 zur	Aufstellung	 eines	Haus-
haltssicherungskonzeptes	bleibt	unberührt.

(4)	Ein	bereits	gemäß	§	59	Abs.	4	genehmigter	Ge-
samtbetrag	der	Verpflichtungsermächtigungen	ist	bei	
der	Ermittlung	des	Höchstbetrages	der	vorgesehenen	
Kreditaufnahmen	für	das	Haushaltsjahr	2021	insoweit	
außer Ansatz zu lassen, als die im genehmigten Ge-
samtbetrag	enthaltenen	Verpflichtungsermächtigungen	
zu	Lasten	dieses	Haushaltsjahres	gehen."

Artikel 3 
Änderung des Thüringer Gesetzes  

über die kommunale Doppik

§	40	b	des	Thüringer	Gesetzes	über	die	kommunale	Dop-
pik vom 19. November 2008 (GVBI. S. 381), zuletzt ge-
ändert	durch	Artikel	4	des	Gesetzes	vom	11.	Juni	2020	
(GVBI.	S.	277),	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 Die	Überschrift	erhält	folgende	Fassung:

"Ausnahmeregelungen	für	die	Jahre	2020	und	2021"

2.	 In	Absatz	1	Satz	1	und	Satz	2	wird	die	jeweilige	Datum-
sangabe	"31.	Dezember	2020"	jeweils	durch	die	Da-
tumsangabe "31. Dezember 2021" ersetzt.

3.	 Nach	Absatz	2	werden	folgende	Absätze	3	und	4	an-
gefügt:

"(3)	Die	Rechtsaufsichtsbehörde	kann	Haushaltssat-
zungen,	die	im	Haushaltsjahr	2021	in	Kraft	treten	und	
die	nicht	den	Voraussetzungen	nach	§	3	Abs.	5	ent-
sprechen,	auch	ohne	das	Vorliegen	eines	genehmig-
ten	Haushaltssicherungskonzepts	genehmigen,	wenn	
mit	der	Haushaltssatzung	alle	Sparmöglichkeiten	aus-
genutzt	sowie	alle	Ertrags-	und	Einzahlungsmöglichkei-
ten	ausgeschöpft	werden	und	im	Finanzplanungszeit-
raum	von	einer	ordnungsgemäßen	Haushaltswirtschaft	
auszugehen	ist.	Wird	eine	Haushaltssatzung	auf	dieser	
Grundlage genehmigt, so entfällt für diese beim Inkraft-
treten	im	Haushaltsjahr	2021	die	Verpflichtung	zur	Auf-
stellung	eines	Haushaltssicherungskonzepts	nach	§	4	
Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	und	5.	Die	Verpflichtung	zur	Fort-
schreibung	nach	§	4	Abs.	4	Satz	1	sowie	die	für	Haus-
haltsjahre	 vor	 2021	 noch	 bestehende	Verpflichtung	
zur	Aufstellung	eines	Haushaltssicherungskonzeptes	
bleibt unberührt.

(4)	Ein	bereits	gemäß	§	13	Abs.	4	genehmigter	Gesamt-
betrag	der	Verpflichtungsermächtigungen	 ist	 bei	 der	
Ermittlung	des	Höchstbetrages	der	vorgesehenen	In-
vestitionskreditaufnahmen	für	das	Haushaltsjahr	2021	
insoweit	außer	Ansatz	zu	lassen,	als	die	im	genehmig-
ten	Gesamtbetrag	enthaltenen	Verpflichtungsermäch-
tigungen	zu	Lasten	dieses	Haushaltsjahres	gehen."

Artikel 4 
Änderung der Thüringer  

Gemeindehaushaltsverordnung

In	§	23	Abs.	3	der	Thüringer	Gemeindehaushaltsverord-
nung vom 23. Mai 2019 (GVBI. S. 153), zuletzt geän dert 
durch	Artikel	 4	 des	Gesetzes	 vom	23.	November	 2020	
(GVBl.	S.	563),	werden	nach	dem	Wort	"Haushaltsjahres"	
mit	der	Jahresangabe	"2020"	die	Worte	"und	des	Haus-
haltsjahres"	gefolgt	von	der	Jahreszahl	"2021"	einge	fügt.

Artikel 5 
Änderung des Thüringer  

Personalvertretungsgesetzes

Im	Thüringer	Personalvertretungsgesetz	vom	23.	Januar	
2020	(GVBI.	S.	1,	111),	zuletzt	geän	dert	durch	Artikel	8	des	
Gesetzes	vom	11.	Juni	2020	(GVBI.	S.	277),	wird	in	§	37	
Abs.	5	die	Angabe	"2020"	durch	die	Angabe	"2021"	ersetzt.

Artikel 6 
Thüringer Gesetz zur Abmilderung der Folgen  
der Corona-Pandemie im Hochschulbe reich  

(ThürCorHG)

§	1 
Satzungsermächtigung

Die	Hochschulen	 können	 von	 bestehenden	Satzungen	
abweichende	Regelungen	fach-	und	themenübergreifend	
in einer zu befristenden Satzung (Rahmensatzung) tref-
fen,	wenn	und	so	weit	diese	zur	Abmilderung	von	Folgen	
der	Corona-Pandemie	 erforderlich	 sind;	 diese	Satzun-
gen	bedürfen	nicht	der	Genehmigung	des	Ministeriums.	
Die	Rahmensatzung	nach	Satz	1	darf	auch	Abweichun-
gen	 von	 prüfungsrechtlichen	Bestimmungen	 vorsehen,	
die	in	Rechtsverord	nungen	des	Freistaats	Thüringen	ge-
troffen	wurden.

§	2 
Sonderregelung	zum	Berichtswesen

(1)	Abweichend	von	§	10	Abs.	2	des	Thüringer	Hochschul-
gesetzes	(ThürHG)	vom	10.	Mai	2018	(GVBI.	S.	149),	zu-
letzt	geändert	durch	Artikel	128	des	Gesetzes	vom	18.	De-
zember	 2018	 (GVBI.	S.	 731),	 ist	 der	 Jahresbericht	 der	
Hochschulen	nach	§	10	Abs.	1	ThürHG	für	das	Jahr	2020	
dem	Ministerium	bis	zum	31.	Juli	2021	vorzulegen.

(2)	Abweichend	von	§	13	Abs.	2	Satz	2	des	Thüringer	Stu-
dierendenwerksgesetzes	 (ThürStu	dWG)	 in	der	Fassung	
vom	9.	März	2006	(GVBI.	S.	68),	zuletzt	geändert	durch	
Artikel	1	des	Gesetzes	vom	2.	Juli	2016	(GVBI.	S.	226),	
hat	das	Studierendenwerk	den	Bericht	über	die	im	vorher-
gehenden	Kalenderjahr	gebildeten	und	aufgelösten	Rück-
lagen zum 1. September vorzulegen.

§	3 
Sonderregelungen	zum	Jahresabschluss

(1)	Abweichend	von	§	14	Abs.	8	Satz	4	ThürHG	ist	der	ge-
prüfte	Jahresabschluss	für	das	Jahr	2020	dem	Ministeri-
um	bis	zum	31.	Juli	2021	vorzulegen.
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(2)	Abweichend	von	§	14	Abs.	8	Satz	5	ThürHG	ist	der	fest-
gestellte	Jahresabschluss	für	das	Jahr	2020	dem	Ministe-
rium bis zum 31. Oktober 2021 vorzulegen.

(3)	Abweichend	von	§	11	Abs.	5	Satz	1	ThürStudWG	sind	
der	Jahresabschluss	und	der	Lage	bericht	 innerhalb	von	
acht	Monaten	zu	erstellen.

§	4 
Amtszeit der Vertreter in Organen und Gremien  
der	Hochschule	und	der	Studierendenschaft

(1)	Verzögert	sich	die	Wahl	der	Vertreter	oder	der	Zusam-
mentritt	der	zentralen	Organe,	verlängert	sich	abweichend	
von	§	24	Abs.	1	Satz	3	ThürHG	die	Amtszeit	der	Vertreter	
in	den	zentralen	Organen	bis	zu	einem	Jahr.

(2)	Absatz	1	gilt	entsprechend	für	die	Amtszeit	der	Vertreter	
in	den	sonstigen	Organen	und	Gremien	auch	ohne	Grund-
lage	in	der	Grundordnung	der	Hochschule,	für	die	Vertreter	
in	den	Organen	der	Studierendenschaft	auch	ohne	Grund-
lage	in	der	Satzung	nach	§	80	Abs.	2	ThürHG.

§	5 
Sitzungen	und	Beschlüsse	von	 
Hochschulorganen	und	-gremien

(1)	Sitzungen	der	Organe	und	Gremien	der	Hochschulen	
können	auch	elektronisch	einberufen	werden.	Ladungs-
fristen	 können	 in	 besonders	 dringlichen	 Fällen	 auf	 bis	
zu	48	Stunden	verkürzt	werden;	 in	diesem	Fall	sind	die	
Tagesordnung,	 die	Beschlussvorlagen	 und	 erläuternde	
Unter	lagen	dem	verkürzten	Verfahren	entsprechend	an-
zupassen.	Die	Begründung	der	Dringlichkeit	ist	in	der	Nie-
derschrift	festzuhalten.

(2)	Sitzungen	der	Organe	und	Gremien	der	Hochschulen	
können	als	Telefon-	oder	Videokonferenz	stattfinden,	so-
fern	nicht	die	Mehrheit	der	stimmberechtigten	Mitglieder	
innerhalb	einer	vom	Vorsitzenden	zu	setzenden	Frist	wi-
derspricht.	In	der	Niederschrift	zur	Sitzung	ist	die	Sitzungs-
form	zu	vermerken	und	eine	Übersicht	der	Sitzungsteil-
nehmer beizufügen.

(3)	Eine	Beschlussfassung	auch	im	Zusammenhang	mit	
einer	Wahl	 ist	 schriftlich,	 elektronisch	oder	 per	Telefon-	
oder	Videokonferenz	möglich,	auch	wenn	dies	in	der	Ge-
schäftsordnung	des	 jeweiligen	Organs	 oder	Gremiums	
oder	 in	 den	 sonstigen	Satzungen	der	Hochschule	nicht	
aus	drücklich	zugelassen	ist,	sofern	nicht	die	Mehrheit	der	
stimmberechtigten	Mitglieder	innerhalb	einer	vom	Vorsit-
zenden	zu	setzenden	Frist	widerspricht.	Absatz	2	Satz	2	
gilt	entsprechend.	In	den	Fällen	des	Satzes	1	ist	abwei-
chend	von	§	25	Abs.	1	ThüHG	für	die	Beschlussfähigkeit	
nicht	die	Anwesenheit,	sondern	die	Mitwirkung	der	Mitglie-
der	im	schriftlichen	Verfahren	oder	in	der	Telefon-	oder	Vi-
deokonferenz maßgebend.

(4)	Die	Bild-	und	Tonübertragung	von	öffentlichen	Sitzun-
gen der Organe und Gremien ist zulässig. Sofern eine 
solche	nicht	möglich	ist,	sichert	die	Hochschule	durch	ge-
eignete	Maßnah	men,	 dass	 die	Öffentlichkeit	 über	 den	

Sitzungsinhalt	 und	Beschlüsse	 in	 geeigneter	Weise	 in-
formiert	wird.

(5)	Die	Absätze	1	bis	4	gelten	für	die	Organe	der	Studie-
rendenschaft	entsprechend,	sofern	die	Organe	deren	An-
wendung	beschließen.

§	6 
Verlängerung der individuellen Regelstudienzeit

(1) Für die im Wintersemester 2020/2021 oder im Som-
mersemester 2021 in einem Studiengang immatrikulier-
ten	und	nicht	beurlaubten	Studierenden	gilt	eine	von	der	
Regelstudienzeit	abweichende,	für	jedes	dieser	Semester	
um ein Semester verlängerte individuelle Regelstudien-
zeit.	Satz	1	gilt	nicht,	sofern	bereits	eine	pandemiebeding-
te	Nichtanrechnung	des	Wintersemesters	2020/2021	nach	
§	52	Abs.	5	ThürHG	erfolgt	 ist.	Eine	pandemiebedingte	
Nichtanrechnung	des	Sommersemesters	2021	kann	nicht	
zusätzlich	geltend	gemacht	werden.	Die	in	den	für	Studi-
engänge	maßgeblichen	Prüfungsordnungen	festgelegten	
Fristen	für	die	Erbringung	von	fachsemestergebundenen	
Studien-	und	Prüfungsleistungen	und	die	Gebührenpflicht	
nach	§	4	Abs.	1	des	Thüringer	Hochschulgebühren-	und	
entgeltgesetzes	 (ThürHGEG)	 vom	21.	Dezember	 2006	
(GVBI.	S.	601)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung	verschie-
ben	sich	entsprechend.

(2)	Das	für	Hochschulwesen	zuständige	Ministerium	wird	
ermächtigt,	bei	einem	Fortdauern	der	Pandemiesituation	
auch	für	nachfolgende	Semester	eine	dem	Absatz	1	ent-
sprechende	Regelung	durch	Rechtsverordnung	zu	treffen.

§	7 
Nachholung	von	Studien-	und	Prüfungsleistungen

(1) Studierende, die im Wintersemester 2020/2021 das 
letzte	Fachsemester	ihres	Studiums	absolvieren	oder	das	
Studium zum Sommersemester 2021 an einer anderen 
Hochschule	fortführen,	können	auf	Antrag	nach	den	Stu-
dien-	und	Prüfungsordnungen	erforderliche	Studien-	und	
Prü fungsleistungen, deren Erbringung ihnen aufgrund von 
Einschränkungen	zur	Eindämmung	der	Ausbreitung	der	
Corona-Pandemie	durch	die	nach	dem	Infektionsschutz-
gesetz	zuständigen	Behörden	oder	durch	die	Hochschule	
im	Wintersemester	2020/2021	nicht	möglich	war,	bis	zum	
30.	September	 2021	ohne	Studierendenstatus	 nachho-
len,	sofern	die	Zulassung	zu	den	ent	sprechenden	Lehr-
veranstaltungen im Wintersemester 2020/2021 fristge-
recht	erfolgt	 ist;	 darüber	hinausgehende	Regelungen	 in	
den	Studien-	 und	Prüfungsordnungen	 der	Hochschule	
bleiben unberührt.

(2) Absatz 1 gilt für Studierende, die im Sommersemester 
2021	das	letzte	Fachsemester	ihres	Studiums	absolvieren	
oder das Studium zum Wintersemester 2021/2022 an ei-
ner	anderen	Hochschule	fortführen,	entsprechend	mit	der	
Maßgabe,	dass	erforderliche	Studien-	und	Prüfungsleis-
tungen bis zum 31. März 2022 ohne Studierendenstatus 
nachgeholt	werden	können.
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§	8 
Weitergewährung	von	Stipendien	 

der Thüringer Graduiertenförderung

Unterbricht	ein	Stipendiat	sein	Promotionsvorhaben	oder	
künstlerisches	Entwicklungsvorha	ben	aufgrund	von	Ein-
schränkungen	zur	Eindämmung	der	Ausbreitung	der	Coro-
na-Pandemie	durch	die	nach	dem	Infektionsschutzgesetz	
zuständigen	Behörden	oder	durch	die	Hoch	schule	für	ei-
nen Zeitraum von mehr als einem Monat, kann auf Antrag 
ein	nach	der	Thüringer	Graduiertenförderungsverordnung	
vom	14.	März	2011	(GVBI.	S.	56)	in	der	jeweils	geltenden	
Fassung	gewährtes	Stipendium	 für	diese	Zeit	weiterge-
zahlt	und	der	Bewilligungszeitraum	um	die	Zeit	der	Unter-
brechung	verlängert	werden.	Die	Weiterzahlung	des	Sti-
pendiums	und	Verlängerung	des	Bewilligungszeitraums	
nach	Satz	1	kann	einmalig	für	bis	zu	neun	Monate	erfol-
gen.	Im	Antrag	ist	glaubhaft	zu	machen,	dass	die	Fortfüh-
rung	des	Promotionsvorhabens	oder	des	künstlerischen	
Entwicklungsvorhabens	aufgrund	der	 in	Satz	1	genann-
ten	Einschränkungen	 verhindert	 oder	wesentlich	 verzö-
gert	wurde,	ohne	dass	der	Stipendiat	dies	zu	vertreten	hat.

§	9 
Sonderregelungen zu Gebühren  

bei	Regelstudienzeitüberschreitung

(1)	Die	Gebührenpflicht	nach	§	4	Abs.	1	ThürHGEG	wird	für	
die	Dauer	des	Sommersemesters	2020	hinausge	schoben.

(2)	Die	Gebühr	nach	§	4	Abs.	1	ThürHGEG	wird	für	das	
Sommersemester 2020, das Wintersemester 2020/2021 
und das Sommersemester 2021 erlassen. Dies gilt nur, 
sofern	die	Gebührenpflicht	nicht	bereits	aufgrund	pande-
miebedingter	Sonderregelungen	hinausgeschoben	wurde.	
Das	für	das	Hochschulwesen	zuständige	Ministerium	wird	
ermächtigt,	bei	einem	Fortdauern	der	Pandemiesituation	
auch	für	nachfolgende	Semester	eine	entsprechende	Re-
gelung	in	der	Rechtsverordnung	nach	§	6	Abs.	2	zu	treffen.

§	10 
Kontaktnachverfolgung	der	Hochschulen	und	des 

Studierendenwerks	Thüringen

(1)	Die	Hochschulen	sind	berechtigt,	zur	Kontaktnachver-
folgung zur Eindämmung der Aus breitung des Coronavi-
rus	SARS-CoV-2	die	Kontaktdaten	 von	Mitgliedern	 und	
Angehörigen	sowie	Gästen	und	Besuchern	auch	elektro-
nisch	zu	erfassen,	die	sich	in	geschlossenen	Räu	men	der	
Einrichtungen	der	Hochschulen	aufhalten.	Erfasst	werden
1. Name und Vorname,
2.	 Wohnanschrift	oder	Telefonnummer,
3.	 Datum,	Beginn	und	Ende	der	jeweiligen	Anwesenheit.

(2)	Die	Hochschule	hat	die	Kontaktdaten
1.	 für	die	Dauer	von	vier	Wochen	aufzubewahren,
2.	 vor	 unberechtigter	 Kenntnisnahme	 und	 dem	Zugriff	

Dritter	zu	schützen,
3.	 für	die	unteren	Gesundheitsbehörden	nach	§	2	Abs.	3	

Thüringer Verordnung zur Regelung von Zuständig-
keiten	und	zur	Übertragung	von	Ermächtigungen	nach	
dem	Infektions	schutzgesetz	vom	2.	März	2016	(GVBl.	

S.	155)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung	vorzuhalten	
und	auf	Anforde	rung	an	diese	zu	übermitteln	sowie

4.	 unverzüglich	nach	Ablauf	der	Aufbewahrungsfrist	nach	
Nummer	1	datenschutzgerecht	zu	löschen	oder	zu	ver-
nichten.

Die	 Kontaktdaten	 dürfen	 ausschließlich	 zu	 infektions-
schutzrechtlichen	Zwecken	verarbeitet	werden;	eine	Wei-
terverarbeitung	 zu	anderen	Zwecken	 ist	 unzulässig.	 Im	
Übrigen	bleiben	die	datenschutzrechtlichen	Bestimmun-
gen unberührt.

(3)	Für	das	Studierendenwerk	Thüringen	gelten	die	Ab-
sätze	 1	 und	 2	 bezogen	 auf	 dessen	Ein	richtungen	 ent-
sprechend.

§	11 
Gleichstellungsbestimmung

Status-	 und	Funktionsbezeichnungen	 in	diesem	Gesetz	
gelten	jeweils	für	alle	Geschlechter.

Artikel 7 
Änderung des Thüringer Hochschulgesetzes

Das	Thüringer	Hochschulgesetz	vom	10.	Mai	2018	(GVBI.	
S.	149),	zuletzt	geändert	durch	Artikel	128	des	Gesetzes	
vom	18.	Dezember	2018	 (GVBI.	S.	731),	wird	wie	 folgt	
geändert:

1.	 §	11	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	1	Nr.	1	werden	nach	den	Worten	"Zulas-
sung	zu"	die	Worte	"und	Durchführung	von"	sowie	
nach	dem	Wort	"Prüfungen"	die	Worte	"auch	in	elek-
tronischer	Form	und	elektronischer	Kommunikati-
on" eingefügt.

b)	 In	Absatz	5	wird	nach	der	Verweisung	"den	Absät-
zen	1"	ein	Komma	und	die	Verwei	sung	"2"	einge-
fügt.

2.	 Dem	§	55	Abs.	2	werden	folgende	Sätze	angefügt:

"Sofern	Prüfungen	in	elektronischer	Form	oder	in	elek-
tronischer	Kommunikation	durchgeführt	werden,	müs-
sen	 die	Prüfungsordnungen	 ein	 datenschutzkonfor-
mes	Prüfungsverfahren	gewährleisten,	bei	dem	für	alle	
Prüfungskandidaten	vergleichbare	Bedingungen	herr-
schen.	Hierfür	müssen	die	Prüfungsordnungen	zusätz-
lich	zu	Satz	1	und	2	insbesondere	Regelungen
1. zur	Sicherung	des	Datenschutzes,
2. zur	 eindeutigen	 Identifikation	der	Prüfungskandi-

daten,
3. zur	Dokumentation	des	Prüfungsgeschehens,
4.	 zur	Sicherung	der	Authentizität	und	Unveränder-

lichkeit	des	Prüfungsergebnisses,
5. zur	 Verhinderung	 von	Missbrauchs-	 und	 Täu-

schungsversuchen,
6.	 zum	Umgang	mit	technischen	Störungen	und
7. zur	Gewährleistung	der	technischen	Voraussetzun-

gen enthalten."



	 Nr.	8	-	Tag	der	Ausgabe:	Erfurt,	den	31.	März	2021	 				119

Artikel 8 
Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes

§	10	des	Thüringer	Finanzausgleichsgesetzes	vorn	31.	Ja-
nuar	2013	(GVBI.	S.	10),	zuletzt	geändert	durch	Artikel	1	
des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2020	(GVBI.	S.	678),	
wird	wie	folgt	geändert:

1.	 Absatz	1	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Nummer	5	wird	der	Punkt	durch	ein	Komma	er-
setzt.

b)	 Nach	Nummer	5	wird	 folgende	Nummer	6	ange-
fügt:

"6.	der	gemäß	§	2	a	Abs.	2	ThürStaKoFiG	festge-
setzten	Steuerstabilisierungszuweisung	2021."

2.	 Absatz	2	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Nummer	4	wird	das	Wort	"sowie"	durch	ein	Kom-
ma ersetzt.

b)	 In	Nummer	5	wird	der	Punkt	durch	das	Wort	"so-
wie"	ersetzt.

c)	 Nach	Nummer	5	wird	 folgende	Nummer	6	ange-
fügt:

"6.	 festgesetzte	Steuerstabilisierungszuweisungen	
gemäß	§	2	a	Abs.	2	ThürStaKoFiG."

Airtikel 9 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1)	Dieses	Gesetz	tritt	am	Tage	nach	der	Verkündung	in	
Kraft.

(2)	Abweichend	von	Absatz	1	treten	Artikel	2	Nr.	1	bis	3	
und	Artikel	3	Nr.	1	und	2	sowie	die	Artikel	4	und	5	mit	Wir-
kung	vom	31.	Dezember	2020	in	Kraft.

(3)	Abweichend	von	Absatz	1	treten	Artikel	2	Nr.	4	und	Ar-
tikel	3	Nr.	3	mit	Wirkung	vom	1.	Januar	2021	in	Kraft.

(4)	Abweichend	von	Absatz	1	tritt	Artikel	6	§§	6	und	10	mit	
Wirkung	vom	1.	Oktober	2020	in	Kraft.

(5)	Abweichend	von	Absatz	1	treten	Artikel	6	§§	1	bis	5,	7	
bis	9,	11	sowie	Artikel	7	am	1.	April	2021	in	Kraft;	gleich-
zeitig tritt das Thüringer Gesetz zur -Abmilderung der Fol-
gen	der	Corona-Pandemie	im	Hochschulbereich	vom	11.	
Juni	2020	(GVBI.	S.	277,	283)	außer	Kraft.

(6)	Artikel	6	§§1,	4	und	5	tritt	mit	Ablauf	des	30.	Septem-
ber	2021	außer	Kraft.

(7)	Artikel	6	§§	7	und	10	tritt	mit	Ablauf	des	31.	März	2022	
außer	Kraft.

(8)	Artikel	6	§	2	und	3	tritt	mit	Ablauf	des	31	.	Dezember	
2021	außer	Kraft.

(9)	Artikel	6	§	8	und	11	tritt	mit	Ablauf	des	31.	März	2027	
außer	Kraft.

Erfurt, den 23. März 2021
Die Präsidentin des Landtags

Birgit	Keller
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Thüringer Gesetz für den Fall der vorzeitigen Durchführung von Neuwahlen im Jahre 2021 für  
den Thüringer Landtag sowie zur Änderung weiterer wahlrechtlicher Vorschriften 

Vom 23. März 2021

Der	Landtag	hat	das	folgende	Gesetz	beschlossen:

Artikel 1 
Thüringer Gesetz für den Fall der vorzeitigen  
Durchführung von Neuwahlen im Jahre 2021 

(ThürVorNWDG 2021)

§	1 
Feststellung	einer	epidemischen	Lage	von	 

landesweiter	Tragweite

(1) Der Landtag stellt mit diesem Gesetz fest, dass für 
den	Fall	einer	vorzeitigen	Durchführung	von	Neuwahlen	
im	Jahre	2021	die	Wahl	der	Wahlbewerber	sowie	der	Ver-
treter	 für	 die	Vertreterversammlungen	 sowie	 die	Durch-
führung der Wahlhandlung aufgrund einer andauernden 
epidemischen	 Lage	 von	 landesweiter	Tragweite	 erheb-
lich	 eingeschränkt	 sein	wird.	 Für	 diesen	Fall	 gelten	 die	
nachfolgenden	Regelungen	an	Stelle	der	entsprechenden	
Bestimmungen	im	Thüringer	Landeswahlgesetz	und	der	
Thüringer	 Landeswahlordnung.	Die	Bestimmungen	die-
ses	Gesetzes	sind	mit	Ausnahme	des	§	2	nicht	anzuwen-
den,	wenn	der	Landtag	spätestens	am	Tage	des	Beginns	
der Frist gemäß Artikel 50 Abs. 2 Satz 3 der Verfassung 
des	Freistaats	Thüringen	feststellt,	dass	eine	epidemische	
Lage	von	landesweiter	Tragweite	nicht	mehr	besteht;	die	
Feststellung des Landtags ist im Gesetz- und Verordnungs-
blatt	zu	veröffentlichen.

(2)	Die	Wahlvorschlagsträger	führen	die	Wahl	von	Wahl-
bewerbern	und	der	Vertreter	für	die	Vertreterversammlung	
in	eigener	Verantwortung	nach	ihren	Satzungen	sowie	den	
Bestimmungen	des	Thüringer	Landeswahlgesetzes,	der	
Thüringer	Landeswahlordnung	sowie	den	Bestimmungen	
dieses	Gesetzes	durch.

(3) Die Bestimmungen der Thüringer Verordnung über die 
Abkürzung von Fristen und Terminen im Thüringer Landes-
wahlgesetz	und	in	der	Thüringer	Landeswahlordnung	für	
den Fall der vorzeitigen Beendigung der Wahlperiode des 
Landtags	vom	27.	Februar	2020	(GVBl.	S.	89)	in	der	je-
weils	geltenden	Fassung	bleiben	unberührt.

§	2 
Anzahl	der	Unterstützungsunterschriften

In	den	Fällen	des	§	22	Abs.	2	Satz	2	und	Abs.	3	Satz	1	
Thüringer	Landeswahlgesetz	sind	125	und	des	§	29	Abs.	1	
Satz	2	Thüringer	Landeswahlgesetz	sind	500	eigenhän-
dig	 unterzeichnete	Unterschriften	 von	Wahlberechtigten	
notwendig.

§	3 
Möglichkeit	zur	Abweichung	von	Bestimmungen	des 
Thüringer	Landeswahlgesetzes	und	der	Thüringer 

Landeswahlordnung	sowie	der	Satzungen	der	Parteien

(1)	Von	den	Bestimmungen	des	Thüringer	Landeswahl-
gesetzes	und	der	Thüringer	Landeswahlordnung	über	die	

Wahl	von	Wahlbewerbern	und	von	Vertretern	für	Vertre-
terversammlungen	können	die	Wahlvorschlagsträger	bei	
der	Aufstellung	der	Wahlbewerber	im	Falle	der	vorzeitigen	
Durchführung	von	Neuwahlen	nach	Maßgabe	der	nach-
folgenden	Bestimmungen	abweichen.	Satz	1	gilt	entspre-
chend	für	Wahlkreisvorschläge	im	Sinne	des	§	22	Abs.	3	
Thüringer	Landeswahlgesetz.	Die	Wahlgrundsätze	sowie	
die	Regeln	des	Thüringer	Landeswahlgesetzes	und	der	
Thüringer	 Landeswahlordnung	 bleiben	 im	Übrigen	 un-
berührt. 

(2)	Sofern	die	Satzung	einer	Partei	die	nach	diesem	Ge-
setz	zugelassenen	Verfahren	nicht	vorsieht	oder	andere	
Regelungen enthält und aufgrund von Umständen im Sin-
ne	von	§	1	Abs.	1	nicht	mehr	rechtzeitig	geändert	werden	
kann,	kann	von	diesen	Satzungsbestimmungen	nach	Maß-
gabe	der	gesetzlichen	Bestimmungen	abgewichen	werden.	
Dabei	kann	auch	von	der	satzungsgemäßen	Zahl	der	Ver-
treter	 in	 der	Vertreterversammlung	abgewichen	werden	
oder	die	in	der	Satzung	gewählte	Form	der	Versammlung	
im	Sinne	des	§	23	Thüringer	Landeswahlgesetz	gewech-
selt	werden.	Soweit	in	den	Satzungen	Mindestzahlen	an	
Teilnehmern	für	die	Beschlussfähigkeit	von	Mitglieder-	und	
Vertreterversammlungen vorgegeben sind, können diese 
verringert	werden.	Den	Beschluss	über	die	Möglichkeit	zur	
Abweichung	von	den	Bestimmungen	der	Satzungen	trifft	
für alle Gliederungen der Partei im Land der Landesvor-
stand.	Der	Beschluss	des	Landesvorstandes	kann	durch	
den	Landesparteitag	aufgehoben	werden.	Die	Stimmbe-
rechtigten	sind	rechtzeitig	im	Falle	einer	Abweichung	über	
die	Besonderheiten	des	nach	den	Bestimmungen	dieses	
Gesetzes	gewählten	Verfahrens	zu	unterrichten.

§	4 
Versammlungen	mit	elektronischer	Kommunikation

(1)	Versammlungen	 zur	Wahl	 von	Wahlbewerbern	 und	
von Vertretern für die Vertreterversammlungen können 
mit	Ausnahme	der	Schlussabstimmung	ganz	oder	teilwei-
se	im	Wege	elektronischer	Kommunikation	durchgeführt	
werden.	Zulässig	ist	insbesondere
1. die	Durchführung	einer	Versammlung	ausschließlich	

im	Wege	elektronischer	Kommunikation,
2. die Teilnahme einzelner oder eines Teils der Parteimit-

glieder	an	einer	Versammlung	nach	§	23	Abs.	1	Thürin-
ger	Landeswahlgesetz	im	Wege	elektronischer	Kom-
munikation,

3. die	Durchführung	einer	Versammlung	durch	mehrere	
miteinander	im	Wege	der	elektronischen	Kommunika-
tion	verbundene	gleichzeitige	Teilversammlungen	an	
verschiedenen	Orten.

(2)	Bei	ganz	oder	teilweise	im	Wege	elektronischer	Kom-
munikation	durchgeführten	Versammlungen	nach	Absatz	1	
sind	das	Vorschlagsrecht	der	Vorschlagsberechtigten,	das	
Vorstellungsrecht	der	Bewerber	und	die	Möglichkeit	 zur	
Kommunikation	der	Teilnehmer	zu	gewährleisten.
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(3)	Wenn	einzelne	oder	alle	Teilnehmer	nur	durch	einseiti-
ge Bild- und Tonübertragung an der Versammlung teilneh-
men,	sind	die	Wahrnehmung	des	Vorschlagsrechts	der	Vor-
schlagsberechtigten,	das	Vorstellungsrecht	der	Bewerber	
und	die	Befragung	zumindest	schriftlich,	elektronisch	oder	
fernmündlich	zu	gewährleisten.

§	5 
Schriftliches	Verfahren

(1)	Das	Verfahren	zur	Wahl	von	Wahlbewerbern	und	von	
Vertretern	für	die	Vertreterversammlungen	kann	im	schrift-
lichen	Verfahren	durchgeführt	werden.	Vorstellung	und	Be-
fragung	können	dabei	unter	Nutzung	elektronischer	Me-
dien erfolgen. 

(2)	Das	Vorschlagsrecht	der	Vorschlagsberechtigten,	das	
Vorstellungsrecht	der	Bewerber	und	der	Zugang	der	Stimm-
berechtigten	zu	Angaben	über	Person	und	Programm	der	
Bewerber	ist	in	schriftlicher	Form	zu	gewährleisten.

§	6 
Schlussabstimmung

(1)	Die	Schlussabstimmung	über	 einen	Wahlvorschlag	
kann	 im	Wege	der	Urnenwahl,	der	Briefwahl	oder	einer	
Kombination	aus	Brief-	und	Urnenwahl	durchgeführt	wer-
den,	auch	wenn	dies	nach	der	Satzung	der	Partei	nicht	
vorgesehen ist. 

(2)	Dabei	 ist	durch	geeignete	Vorkehrungen	zu	gewähr-
leisten,	dass	nur	Stimmberechtigte	an	der	Schlussabstim-
mung	teilnehmen	und	das	Wahlgeheimnis	gewahrt	wird.	

(3)	Soweit	die	Satzungen	der	Parteien	keine	einschlägigen	
Regelungen	zur	Abstimmung	im	Wege	der	Briefwahl	ent-
halten,	finden	die	Bestimmungen	zur	Zurückweisung	von	
Wahlbriefen	sowie	die	Auslegungsregeln	des	§	39	Abs.	4	
und	5	des	Thüringer	Landeswahlgesetzes	entsprechen-
de	Anwendung.

§	7 
Ergänzende Bestimmungen für die Wahl von 

Wahlbewerbern	und	Vertreter	für	die 
Vertreterversammlungen,	Prüfung	durch	Wahlorgane

(1)	Soweit	sich	Bestimmungen	nach	dem	Thüringer	Lan-
deswahlgesetz	und	der	Thüringer	Landeswahlordnung	auf	
die	Aufstellung	von	Wahlbewerbern	oder	die	Wahl	von	Ver-
tretern für die Vertreterversammlungen in Versammlun-
gen	beziehen,	gelten	diese	für	nach	den	Bestimmungen	
dieses	Gesetzes	durchgeführte	Verfahren	entsprechend.

(2)	Haben	die	Parteien	die	Bewerber	in	Verfahren	gemäß	
§	4	oder	§	5	aufgestellt,	haben	sie	bei	der	Einreichung	der	
Wahlvorschläge	die	Gewährleistung	der	Grundsätze	des	
§	4	Abs.	2	und	des	§	5	Abs.	2	durch	Beifügung	einer	Er-
klärung	nach	dem	Muster	der	Anlagen	1	und	2	nachzu-
weisen	und	durch	eine	Versicherung	an	Eides	Statt	glaub-
haft	zu	machen.

(3)	Die	Wahlorgane	prüfen	die	von	den	Wahlvorschlagsträ-
gern	eingereichten	Wahlvorschläge	anhand	der	Vorschrif-
ten	des	Thüringer	Landeswahlgesetzes	und	der	Thüringer	
Landeswahlordnung	nach	Maßgabe	der	besonderen	Be-
stimmungen dieses Gesetzes.

§	8 
Wahlzeit,	Schluss	der	Wahlhandlung

Die Wahl dauert von 8 Uhr bis 18 Uhr. Sobald die Wahlzeit 
abgelaufen	ist,	wird	dies	vom	Wahlvorsteher	bekannt	ge-
geben.	Von	da	ab	sind	nur	noch	die	Wähler	zur	Stimmab-
gabe	zuzulassen,	die	vor	Ablauf	der	Wahlzeit	erschienen	
sind	und	sich	im	Wahlraum	oder	aus	Platzgründen	davor	
befinden.	Nach	Ablauf	der	Wahlzeit	eintreffenden	Perso-
nen	ist	der	Zutritt	zur	Stimmabgabe	zu	sperren.	Nachdem	
die	vor	Ablauf	der	Wahlzeit	erschienenen	Wähler	ihre	Stim-
me abgegeben haben, erklärt der Wahlvorsteher die Wahl-
handlung	für	geschlossen.

§	9 
Verordnungsermächtigung,	Vorrangklausel

(1)	Bei	der	Einrichtung	der	Wahlräume	und	für	die	Durch-
führung der Wahlhandlung haben die Gemeinden ein In-
fektionsschutzkonzept	zu	erstellen.	Das	für	das	Wahlrecht	
zuständige	Ministerium	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsver-
ordnung	das	Nähere	unter	Berücksichtigung	der	Bestim-
mungen	der	§§	3	bis	5	der	Zweiten	Thüringer	SARS-CoV-
2-Infektionsschutz-Grundverordnung	 vom	 7.	 Juli	 2020	
(GVBI.	S.	349)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung	zu	regeln.

(2) Für den Fall, dass die vorzeitigen Wahlen zum Thürin-
ger	Landtag	am	gleichen	Tag	wie	die	Wahlen	zum	Deut-
schen	Bundestag	durchgeführt	werden,	gehen	sowohl	für	
die	Gewährleistung	von	Ruhe	und	Ordnung	in	den	gemein-
sam	für	die	Wahlen	genutzten	Wahlräumen	als	auch	für	
die	infektionsschutzrechtlichen	Vorgaben	zur	Einrichtung	
der	gemeinsam	genutzten	Wahlräume	und	zur	Durchfüh-
rung der Wahlhandlung die Bestimmungen des Bundes 
und	die	Hinweise	des	Bundeswahlleiters	vor.

 Artikel 2 
Änderung des Thüringer Landeswahlgesetzes

§	8	des	Thüringer	Landeswahlgesetzes	 in	der	Fassung	
vom	30.	Juli	2012	(GVBl.	S.	309),	das	zuletzt	durch	Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 29. März 2019 (GVBl. S. 59) ge-
ändert	worden	ist,	erhält	folgende	Fassung:

"§	8 
Wahlleiter	und	Wahlausschüsse

(1)	Der	Landeswahlleiter	und	sein	Stellvertreter	werden	von	
der	Landesregierung,	die	Kreiswahlleiter	und	ihre	Stellver-
treter	vom	für	das	Landtagswahlrecht	zuständigen	Minis-
terium berufen.

(2)	Der	Landeswahlausschuss	besteht	aus	dem	Landes-
wahlleiter	als	Vorsitzendem	oder	im	Falle	seiner	Verhinde-
rung	seinem	Stellvertreter	als	Vorsitzendem	und	acht	von	
ihm	zu	berufenen	Wahlberechtigten.	Zwei	Beisitzer	müssen	
die	Befähigung	zum	Richteramt	haben.	Bei	der	Berufung	



122 Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen

der Wahl der übrigen Beisitzer sollen die im Wahlgebiet 
vertretenen Parteien und sonstigen organisierten Wähler-
gruppen	angemessen	berücksichtigt	werden.

(3)	Die	übrigen	Wahlausschüsse	bestehen	aus	dem	Wahl-
leiter und im Falle seiner Verhinderung seinem Stellvertre-
ter	als	Vorsitzendem	und	sechs	von	ihm	berufenen	Wahl-
berechtigten	als	Beisitzern.	Bei	der	Berufung	der	Beisitzer	
sollen die im Wahlgebiet vertretenen Parteien und sons-
tigen	organisierten	Wählergruppen	angemessen	berück-
sichtigt	werden.

(4)	Der	Landeswahlleiter	und	sein	Stellvertreter	erhalten,	
sofern	sich	aus	beamtenrechtlichen	Vorschriften	kein	ent-
sprechender	Anspruch	 ergibt,	 eine	 angemessene	Auf-
wandsentschädigung	sowie	Reisekostenvergütung."

 Artikel 3 
Änderung der Thüringer Landeswahlordnung

§	56	der	Thüringer	Landeswahlordnung	vom	12.	Juli	1994	
(GVBl.	S.	817),	die	zuletzt	durch	Verordnung	vom	22.	Juli	
2019	(GVBl.	S.	357)	geändert	worden	 ist,	erhält	 folgen-
de	Fassung:

"§	56 
Schluss	der	Wahlhandlung

Sobald	die	Wahlzeit	abgelaufen	ist,	wird	dies	vom	Wahl-
vorsteher	bekannt	gegeben.	Von	da	ab	sind	nur	noch	die	
Wähler zur Stimmabgabe zuzulassen, die vor Ablauf der 
Wahlzeit	erschienen	sind	und	sich	im	Wahlraum	oder	aus	
Platzgründen	davor	befinden.	Nach	Ablauf	der	Wahlzeit	
eintreffenden	Personen	 ist	 der	Zutritt	 zur	Stimmabgabe	
zu	sperren.	Nachdem	die	vor	Ablauf	der	Wahlzeit	erschie-
nenen Wähler ihre Stimme abgegeben haben, erklärt der 
Wahlvorsteher	die	Wahlhandlung	für	geschlossen."

Artikel 4 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses	Gesetz	tritt	am	Tage	nach	der	Verkündung	in	Kraft.	
Artikel 1 tritt mit Ablauf des 31. Dezembers 2021 außer 
Kraft.

Erfurt, den 23. März 2021
Die Präsidentin des Landtags

Birgit	Keller
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Anlage 1 zu § 7 Abs. 2

Die	Mitgliederversammlung/Vertreterversammlung	zur	Aufstellung	des	Wahlkreisbewerbers	der	

für den Wahlkreis wurde
(Name der Partei) (Bezeichnung	und	Nummer	des	Wahlkreises)

am:		 im Zeitraum
(Datum) (von ... bis ...)

O	im	Wege	elektronischer	Kommunikation	gemäß	§	4
O	im	schriftlichen	Verfahren	gemäß	§	5

durchgeführt.

Die	Schlussabstimmung	über	einen	Wahlvorschlag	wurde

O	durch	Urnenwahl
O	durch	Briefwahl
O	durch	eine	Kombination	aus	Brief-	und	Urnenwahl

durchgeführt.

Durch	folgende	Vorkehrungen	und	Maßnahmen	wurde	gewährleistet,	dass	 in	den	durchgeführten	Versammlungen	das	
Vorschlagsrecht	der	Vorschlagsberechtigten,	das	Vorstellungsrecht	der	Bewerber	und	die	Möglichkeit	der	Kommunikation	
der	Teilnehmer	gewährleistet	wurde	sowie	dass	an	der	Schlussabstimmung	in	geheimer	Wahl	nur	Stimmberechtigte	teil-
genommen	haben:

*

Vorstehende	Angaben	werden	dem	Kreiswahlleiter	des	Wahlkreises
an	Eides	Statt	versichert. (Nummer und Name des Wahlkreises)

, den

Der Leiter der Versammlung Die von der Versammlung bestimmten 2 Teilnehmer

(Vor-	und	Familienname	des	Unterzeichners	in	Maschinen-	oder	 
Druckschrift)

(Vor-	und	Familienname	des	Unterzeichners	in	Maschinen-	oder	 
Druckschrift)

(Persönliche	und	handschriftliche	Unterschrift) (Persönliche	und	handschriftliche	Unterschrift)

(Vor-	und	Familienname	des	Unterzeichners	in	Maschinen-	oder	 
Druckschrift)

(Persönliche	und	handschriftliche	Unterschrift)

*	 sollte	der	Platz	nicht	ausreichen,	ist	ein	Beiblatt	beizufügen
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Anlage 2 zu § 7 Abs. 2

Die Mitgliederversammlung/Vertreterversammlung zur Aufstellung der Landesliste der 

wurde
(Name der Partei)

am:		 im Zeitraum
(Datum) (von ... bis ...)

O	im	Wege	elektronischer	Kommunikation	gemäß	§	4
O	im	schriftlichen	Verfahren	gemäß	§	5
durchgeführt.

Die	Schlussabstimmung	über	einen	Wahlvorschlag	wurde

O	durch	Urnenwahl
O	durch	Briefwahl
O	durch	eine	Kombination	aus	Brief-	und	Urnenwahl
durchgeführt.

Durch	folgende	Vorkehrungen	und	Maßnahmen	wurde	gewährleistet,	dass	 in	den	durchgeführten	Versammlungen	das	
Vorschlagsrecht	der	Vorschlagsberechtigten,	das	Vorstellungsrecht	der	Bewerber	und	die	Möglichkeit	der	Kommunikation	
der	Teilnehmer	gewährleistet	wurde	sowie	dass	an	der	Schlussabstimmung	in	geheimer	Wahl	nur	Stimmberechtigte	teil-
genommen	haben:

*

Vorstehende	Angaben	werden	dem	Landeswahlleiter	an	Eides	Statt	versichert.

, den

Der Leiter der Versammlung Die von der Versammlung bestimmten 2 Teilnehmer

(Vor-	und	Familienname	des	Unterzeichners	in	Maschinen-	oder	
Druckschrift)

(Vor-	und	Familienname	des	Unterzeichners	in	Maschinen-	oder	 
Druckschrift)

(Persönliche	und	handschriftliche	Unterschrift) (Persönliche	und	handschriftliche	Unterschrift)

(Vor-	und	Familienname	des	Unterzeichners	in	Maschinen-	oder	 
Druckschrift)

(Persönliche	und	handschriftliche	Unterschrift)

*	 sollte	der	Platz	nicht	ausreichen,	ist	ein	Beiblatt	beizufügen
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Thüringer Gesetz zur Erstattung der Mindereinnahmen während der Schließung der Schulen  
und Kindertageseinrichtungen nach dem Infektionsschutzgesetz (ThürErstSchKiG) 

Vom 23. März 2021

Der	Landtag	hat	das	folgende	Gesetz	beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Thüringer Gesetzes über die  

Finanzierung der staatlichen Schulen

Nach	§	12	a	des	Thüringer	Gesetzes	über	die	Finanzie-
rung	der	staatlichen	Schulen	in	der	Fassung	vom	30.	Ap-
ril	2003	(GVBI.	S.	258),	das	zuletzt	durch	Artikel	9	des	Ge-
setzes	vom	11.	Juni	2020	(GVBI.	S.	277)	geändert	worden	
ist,	wird	folgender	§	12	b	eingefügt:

"§	12	b 
Aussetzung der Elternbeteiligung

(1)	Abweichend	von	§	2	Abs.	1	Satz	2	werden	die	Eltern	ab	
dem	1.	Januar	2021	bis	zum	31.	Dezember	2021	für	den	
Zeitraum	von	landesweiten	oder	regionalen	Schließungen	
von	Schulen	einschließlich	der	Schulhorte,	die	durch	oder	
aufgrund	landesrechtlicher	Vorgaben	angeordnet	wurden,	
nicht	an	den	Personal-	und	den	sonstigen	Betriebskosten	
der	Hortbetreuung	beteiligt.	Diese	Regelung	gilt	nur	für	Ka-
lendermonate,	in	denen	die	Schulen	an	mehr	als	15	Kalen-
dertagen	geschlossen	sind.	Ist	während	dieser	Zeit	eine	El-
ternbeteiligung	erfolgt,	ist	diese	jeweils	innerhalb	von	drei	
Monaten	nach	dem	Ende	der	nach	Satz	1	angeordneten	
Schließungen	der	Schulen	zu	verrechnen	oder	zu	erstatten.

(2)	Den	kommunalen	Schulträgern,	die	an	 ihren	Grund-
schulen	oder	Gemeinschaftsschulen	Schulhorte	nach	§	10	
Abs.	3	ThürSchulG	führen,	gewährt	das	Land	einen	pau-
schalierten	finanziellen	Ausgleich	für	die	Einnahmeverlus-
te	aufgrund	der	nicht	zu	erhebenden	Elternbeteiligung	an	
den sonstigen Betriebskosten.

(3)	Grundlage	für	die	Berechnung	des	Ausgleichs·	nach	
Absatz	2	ist	die	Höhe	der	Gesamteinnahmen	des	jeweili-
gen	kommunalen	Schulträgers	aus	der	Elternbeteiligung	
abzüglich	der	Abführungen	an	den	Landeshaushalt	hin-
sichtlich	der	Personalkostenbeteiligung	nach	der	Jahres-
rechnungsstatistik	der	kommunalen	Haushalte	des	Jahres	
2019.	Zur	Ermittlung	eines	durchschnittlichen	Monatsbe-
trags	wird	der	nach	Satz	1	ermittelte	Betrag	durch	die	An-
zahl der Monate, für die eine Elternbeteiligung erhoben 
wird,	dividiert.

(4)	Die	Höhe	des	finanziellen	Ausgleichs	 ist	 jeweils	der	
nach	Absatz	3	ermittelte	Monatsbetrag	für	den	in	Absatz	1	
genannten Zeitraum.

(5)	Die	kommunalen	Schulträger	teilen	dem	für	das	Schul-
wesen	zuständigen	Ministerium	für	jeden	Kalendermonat	
die	Zeiträume	der	Schließungen	nach	Absatz	1	mit.	Der	
Ausgleich	wird	jeweils	innerhalb	von	sechs	Monaten	nach	
dem	Eingang	der	Mitteilung	des	Schulträgers	nach	Satz	1	
durch	das	Land	an	diesen	ausgezahlt.

(6)	Während	der	Aufrechterhaltung	von	Maßnahmen	nach	
den	§§	28	bis	31	Infektionsschutzgesetz	(lfSG)	vom	20.	Juli	

2000	(BGBI.	I	S.	1045)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung	
ist	eine	Kündigung	des	Hortplatzes	durch	den	Schulträ-
ger	aufgrund	der	Nichtinanspruchnahme	der	Betreuung	
ausgeschlossen."

Artikel 2 
Änderung des Thüringer Gesetzes über  

Schulen in freier Trägerschaft

Das	Thüringer	Gesetz	über	Schulen	in	freier	Trägerschaft	
in der Fassung vom 20. Dezember 2010 (GVBI. S. 522), 
zuletzt	geändert	durch	Gesetz	vom	21.	Dezember	2020	
(GVBI.	S.	662),	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 Nach	§	18	a	wird	folgender	§	18	b	eingefügt:

"§	18	b 
Erstattungsregelung für Einnahmeausfälle aufgrund 
des	teilweisen	Verzichts	auf	das	Schulgeld	für	die	 
Ganztagsbetreuung	an	Grundschulen	sowie	in	der	 

Primarstufe	an	Gemeinschaftsschulen	 
in	freier	Trägerschaft

(1)	Haben	die	Träger	von	Schulen	in	freier	Trägerschaft	
während	 landesweiter	oder	 regionaler	Schließungen	
der	Schulen	und	Schulhorte	aufgrund	von	Maßnahmen	
nach	den	§§	28	bis	31	Infektionsschutzgesetz	(lfSG)	
vom	20.	Juli	2000	(BGBI.	I	S.	1045)	in	der	jeweils	gel-
tenden	Fassung,	die	durch	oder	aufgrund	von	landes-
rechtlichen	Vorgaben	angeordnet	wurden,	in	dem	Zeit-
raum	vom	1.	Januar	2021	bis	zum	31.	Dezember	2021	
auf	das	Schulgeld	für	die	Ganztagsbetreuung	teilwei-
se	verzichtet,	gewährt	ihnen	das	Land	einen	pauscha-
lierten	finanziellen	Ausgleich	in	Höhe	von	48	Euro	je	
Ganztagsplatz pro Monat. Diese Regelung gilt nur für 
Kalendermonate,	 in	denen	die	Schulen	an	mehr	als	
15	Kalendertagen	geschlossen	sind.

(2)	Die	Gesamthöhe	des	finanziellen	Ausgleichs	ergibt	
sich	aus	der	Multiplikation	des	nach	Absatz	1	ermittelten	
Monatsbetrags	mit	der	Anzahl	der	Kalendermonate,	in	
denen	der	Schulträger	aufgrund	der	Schließungen	der	
Schulen	nach	dem	Infektionsschutzgesetz	kein	Schul-
geld für die Ganztagsbetreuung einforderte.

(3)	Der	Ausgleich	wird	nur	gezahlt	bei	einer	vertrags-
gemäßen Weiterzahlung des Gehalts des für die 
Ganztagsbetreuung zuständigen Personals, bei ge-
gebenenfalls	beantragtem	Kurzarbeitergeld	bei	einer	
Aufstockung	auf	mindestens	80	vom	Hundert	des	ver-
tragsgemäßen	Gehalts	oder	bei	Anwendung	einer	ta-
rifvertraglichen	Regelung.

(4)	Die	Auszahlung	des	Ausgleichs	erfolgt	auf	Antrag	
des	Schulträgers	durch	das	Ministerium.	Die	Anträge	
sind	jeweils	spätestens	vier	Monate	nach	dem	Ende	der	
nach	Absatz	1	Satz	1	angeordneten	Schließungen	zu	
stellen;	der	Ausgleich	wird	jeweils	innerhalb	von	sechs	
Monaten	nach	dem	Ende	der	nach	Absatz	1	Satz	1	an-
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geordneten	Schließungen	durch	das	Land	an	die	Schul-
träger ausgezahlt.

(5)	Der	Ausgleich	 des	 entgangenen	Schulgelds	 für	
die	Ganztagsbetreuung	ist	außerhalb	der	in	§	18	ge-
regelten	staatlichen	Finanzhilfe	zu	dem	Personalauf-
wand	und	dem	Schulaufwand	zu	gewähren	und	nicht	
anzurechnen."

2.	 Die	Inhaltsübersicht	wird	der	vorstehenden	Änderung	
angepasst.

Artikel 3 
Änderung des Thüringer Kindergartengesetzes

Das	Thüringer	Kindergartengesetz	 vom	18.	Dezember	
2017	 (GVBI.	S.	 276),	 zuletzt	 geändert	 durch	Artikel	 11	
des	Gesetzes	vom	11.	Juni	2020	(GVBI.	S.	277),	wird	wie	
folgt	geändert:

1.	 Nach	§	30	a	wird	folgender	§	30	b	eingefügt:

"§	30	b 
Aussetzung	der	Elternbeitragspflicht

(1)	Abweichend	von	§	29	Abs.	1	dürfen	 im	Zeitraum	
vom	1.	Januar	2021	bis	zum	31.	Dezember	2021	bei	
landesweiten	oder	regionalen	Schließungen	von	Kin-
dertageseinrichtungen,	die	durch	oder	aufgrund	von	
landesrechtlichen	Vorgaben	angeordnet	wurden,	kei-
ne	Elternbeiträge	erhoben	werden	für	Kinder,	die	kei-
ne	oder	an	weniger	als	sechs	Tagen	pro	Kalendermo-
nat	eine	Notbetreuung	in	Anspruch	genommen	haben.	
Diese	Regelung	gilt	nur	für	Kalendermonate,	in	denen	
die	Einrichtungen	an	mehr	als	15	Kalendertagen	ge-
schlossen	sind.	Wurden	während	des	jeweiligen	Ka-
lendermonats	für	Kinder,	die	keine	oder	an	weniger	als	
sechs	Tagen	eine	Notbetreuung	in	Anspruch	genom-
men	haben,	Elternbeiträge	erhoben,	sind	diese	jeweils	
innerhalb	von	drei	Monaten	nach	dem	Ende	der	nach	
Satz	1	angeordneten	Schließungen	der	Kindertages-
einrichtungen	zu	verrechnen	oder	zu	erstatten.

(2)	Zum	Ausgleich	des	Einnahmeverlustes	aufgrund	
der	Aussetzung	der	Elternbeitragspflicht	nach	Absatz	1	
erhält	die	jeweilige	Gemeinde	für	die	in	der	Mitteilung	
nach	Absatz	6	erfassten	Kinder	je	Kind	vom	Land	eine	
Ausgleichszahlung.

(3)	Der	Ausgleich	nach	Absatz	2	wird	nur	gezahlt	bei	
einer vertragsgemäßen Weiterzahlung des Gehalts 
des	Personals	 der	 Kindertageseinrichtung,	 bei	 ge-
gebenenfalls	beantragtem	Kurzarbeitergeld	bei	einer	
Aufstockung	auf	mindestens	80	vom	Hundert	des	ver-

tragsgemäßen	Gehalts	 des	Personals	 der	Kinderta-
geseinrichtung	oder	bei	Anwendung	einer	tarifvertrag-
lichen	Regelung.

(4)	Der	Ausgleich	nach	Absatz	2	entspricht	dem	Ein-
nahmeverlust	der	Gemeinde	pro	Kind	und	Monat	für	
den in Absatz 1 genannten Zeitraum auf Basis der in 
der	jeweiligen	Gemeinde	zum	1.	März	2021	geltenden	
Elternbeiträge.

(5)	Der	Ausgleich	wird	jeweils	innerhalb	von	sechs	Mo-
naten	nach	dem	Eingang	der	Mitteilung	der	Gemein-
de	nach	Absatz	6	durch	das	Land	an	die	Gemeinden	
ausgezahlt.

(6)	Die	Gemeinde	 teilt	 dem	Land	die	Zeiträume	der	
Schließungen	sowie	die	Zahl	der	Kinder	mit,	die	im	je-
weiligen	Kalendermonat	im	Gemeindegebiet	in	den	im	
Bedarfsplan	aufgenommenen	Kindertageseinrichtun-
gen	angemeldet	waren;	dabei	sind	Kinder	nicht	zu	be-
rücksichtigen,	für	die	nach	§	30	Abs.	1	kein	Elternbei-
trag	geltend	gemacht	wird	oder	eine	Notbetreuung	an	
sechs	oder	mehr	Tagen	in	Anspruch	genommen	wur-
de.	Mit	der	Mitteilung	nach	Satz	1	hat	die	Gemeinde	für	
die	hiernach	zu	berücksichtigenden	Kinder	die	Sum-
me	der	nach	Absatz	4	ermittelten	Elternbeiträge	mit-
zuteilen.	Die	Träger	nach	§	6	Abs.	1	Satz	1	Nr.	3	und	
4	sind	verpflichtet,	der	Gemeinde	die	Daten	zur	Verfü-
gung	zu	stellen,	die	zur	Erfüllung	der	Mitteilungspflicht	
nach	den	Sätze	1	und	2	erforderlich	sind.

(7)	Während	der	Aufrechterhaltung	von	Maßnahmen	
nach	den	§§	28	bis	31	Infektionsschutzgesetz	(lfSG)	
vom	20.	Juli	2000	(BGBI.	I	S.	1045)	in	der	jeweils	gel-
tenden	Fassung	ist	eine	Kündigung	des	Betreuungs-
platzes	 durch	den	Anbieter	 aufgrund	der	Nichtinan-
spruchnahme	der	Betreuung	ausgeschlossen.

(8)	Die	Absätze	1	bis	7	gelten	für	die	Kindertagespfle-
ge	und	für	die	örtlichen	Träger	der	öffentlichen	Jugend-
hilfe	im	Hinblick	auf	die	in	ihrem	Zuständigkeitsgebiet	
in	Kindertagespflege	betreuten	Kinder	entsprechend.

(9)	Das	für	Kindertagesbetreuung	zuständige	Ministe-
rium	wird	ermächtigt,	Näheres	zur	Zuständigkeit,	zum	
Verfahren	und	zur	Auszahlung	nach	den	Absätzen	2	
bis	8	in	einer	Rechtsverordnung	zu	regeln."

2.	 Die	Inhaltsübersicht	wird	der	vorstehenden	Änderung	
angepasst.

Artikel 4 
Inkrafttreten

Dieses	Gesetz	tritt	am	Tage	nach	der	Verkündung	in	Kraft.

Erfurt, den 23. März 2021
Die Präsidentin des Landtags

Birgit	Keller
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Thüringer Gesetz zu dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 
Vom 23. März 2021

Der	Landtag	hat	das	folgende	Gesetz	beschlossen:

§	1

Dem am 28. Oktober 2020 in Erfurt vom Freistaat Thürin-
gen	unterzeichneten	Glücksspielstaatsvertrag	2021	zwi-
schen	dem	Land	Baden-Württemberg,	dem	Freistaat	Bay-
ern, dem Land Berlin, dem Land Brandenburg, der Freien 
Hansestadt	Bremen,	der	Freien	und	Hansestadt	Hamburg,	
dem	Land	Hessen,	dem	Land	Mecklenburg-Vorpommern,	
dem	Land	Niedersachsen,	dem	Land	Nordrhein-Westfalen,	
dem Land Rheinland-Pfalz, dem Saarland, dem Freistaat 
Sachsen,	dem	Land	Sachsen-Anhalt,	dem	Land	Schles-

wig-Holstein	und	dem	Freistaat	Thüringen	wird	zugestimmt.	
Der	Staatsvertrag	wird	nachstehend	veröffentlicht.

§	2

(1)	Dieses	Gesetz	tritt	am	Tage	nach	der	Verkündung	in	
Kraft.	

(2)	Der	Tag,	an	dem	der	Staatsvertrag	nach	seinem	§	35	
Abs.	1	Satz	1	in	Kraft	tritt,	wird	von	der	Präsidentin	des	
Landtags im Gesetz- und Verordnungsblatt für den Frei-
staat	Thüringen	bekannt	gemacht.	

Erfurt, den 23. März 2021
Die Präsidentin des Landtags

Birgit	Keller

Staatsvertrag zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland  
(Glücksspielstaatsvertrag 2021 - GlüStV 2021)1) 

Vom 29. Oktober 2020

Das Land Baden-Württemberg,
der	Freistaat	Bayern,
das Land Berlin,
das Land Brandenburg,
die	Freie	Hansestadt	Bremen,
die	Freie	und	Hansestadt	Hamburg,
das	Land	Hessen,
das	Land	Mecklenburg-Vorpommern,
das	Land	Niedersachsen,
das Land Nordrhein-Westfalen,
das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,
der	Freistaat	Sachsen,
das	Land	Sachsen-Anhalt,
das	Land	Schleswig-Holstein	und
der Freistaat Thüringen
(im	Folgenden:	"die	Länder"	genannt)
schließen	nachstehenden	Staatsvertrag:

Erster Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften

§	1	 
Ziele des Staatsvertrages

Ziele	des	Staatsvertrages	sind	gleichrangig,
1.	 das	Entstehen	von	Glücksspielsucht	und	Wettsucht	zu	

verhindern	und	die	Voraussetzungen	für	eine	wirksa-
me	Suchtbekämpfung	zu	schaffen,

2.	 durch	ein	begrenztes,	eine	geeignete	Alternative	zum	
nicht	erlaubten	Glücksspiel	darstellendes	Glücksspiel-
angebot	den	natürlichen	Spieltrieb	der	Bevölkerung	in	
geordnete	und	überwachte	Bahnen	zu	lenken	sowie	der	

Entwicklung	und	Ausbreitung	von	unerlaubten	Glücks-
spielen	in	Schwarzmärkten	entgegenzuwirken,

3.	 den	Jugend-	und	den	Spielerschutz	zu	gewährleisten,
4.	 sicherzustellen,	 dass	Glücksspiele	 ordnungsgemäß	

durchgeführt,	die	Spieler	vor	betrügerischen	Machen-
schaften	geschützt,	die	mit	Glücksspielen	verbundene	
Folge-	und	Begleitkriminalität	abgewehrt	werden,	und

5.	 Gefahren	für	die	Integrität	des	sportlichen	Wettbewerbs	
beim	Veranstalten	und	Vermitteln	von	Sportwetten	vor-
zubeugen.

Um	diese	Ziele	zu	erreichen,	sind	differenzierte	Maßnah-
men	für	die	einzelnen	Glücksspielformen	vorgesehen,	um	
deren	spezifischen	Sucht-,	Betrugs-,	Manipulations-	und	
Kriminalitätsgefährdungspotentialen	Rechnung	zu	tragen.

§	2 
Anwendungsbereich

(1) Die Länder regeln mit diesem Staatsvertrag die Veran-
staltung,	die	Durchführung	und	die	Vermittlung	von	öffent-
lichen	Glücksspielen.

(2)	Für	Spielbanken	gelten	nur	die	§§	1	bis	3,	§	4	Absatz	1	
bis	4,	§§	5,	6	und	7	bis	8d,	20	und	23	sowie	die	Vorschrif-
ten	des	Zehnten	Abschnitts.

(3)	Für	Spielhallen,	soweit	sie	Geld-	oder	Warenspielge-
räte	mit	Gewinnmöglichkeit	 bereithalten,	 gelten	 nur	 die	
§§	1	bis	3,	§	4	Absatz	1,	3	und	4	Satz	2,	§§	5,	6,	7	bis	8d	
und	23	sowie	die	Vorschriften	des	Siebten	und	Zehnten	
Abschnitts.	Als	Geld-	oder	Warenspielgeräte	mit	Gewinn-
möglichkeit	gelten	auch	Erprobungsgeräte.

1	 Notifiziert	 gemäß	der	Richtlinie	 (EU)	2015/1535	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	 vom	9.	September	2015	über	 ein	
Informationsverfahren	auf	dem	Gebiet	der	technischen	Vorschriften	und	der	Vorschriften	für	die	Dienste	der	Informationsgesellschaft	
(ABl.	L	241	vom	17.9.2015,	S.	1).
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(4)	Für	Gaststätten	(Schank-	und	Speisewirtschaften	und	
Beherbergungsbetriebe) und Wettannahmestellen der 
Buchmacher,	soweit	sie	Geld-	oder	Warenspielgeräte	mit	
Gewinnmöglichkeit	bereithalten,	gelten	nur	die	§§	1	bis	3,	
§	4	Absatz	3	und	4	Satz	2,	§§	5,	6,	7	bis	8d	und	§	23	so-
wie	die	Vorschriften	des	Zehnten	Abschnitts.

(5)	Für	Pferdewetten	gelten	nur	die	§§	1	bis	3,	5	bis	9a,	23	
sowie	die	Vorschriften	des	Achten	und	Zehnten	Abschnitts.

(6)	Für	Sportwetten	gelten	nur	die	§§	1	bis	9a,	21,	21a,	23	
sowie	die	Vorschriften	des	Zehnten	Abschnitts.

(7)	Für	virtuelle	Automatenspiele	gelten	nur	die	§§	1	bis	
9a,	22a,	23	sowie	die	Vorschriften	des	Zehnten	Abschnitts.

(8)	Für	Online-Poker	gelten	nur	die	§§	1	bis	9a,	22b,	23	
sowie	die	Vorschriften	des	Zehnten	Abschnitts.

(9)Für	Online-Casinospiele	gelten	nur	die	§§	1	bis	4,	5	bis	
9a,	22c,	23	sowie	die	Vorschriften	des	Zehnten	Abschnitts.

(10)	Für	Lotterien	gelten	nur	die	§§	1	bis	4,	5	bis	10,	12	bis	
18,	22,	23	sowie	die	Vorschriften	des	Zehnten	Abschnitts.

(11)	Für	Gewinnspiele	im	Rundfunk	(§	2	Absatz	1	Satz	1	
und	2	des	Medienstaatsvertrages)	gilt	nur	§	11	des	Me-
dienstaatsvertrages.

§	3	 
Begriffsbestimmungen

(1)	Ein	Glücksspiel	liegt	vor,	wenn	im	Rahmen	eines	Spiels	
für	den	Erwerb	einer	Gewinnchance	ein	Entgelt	verlangt	
wird	und	die	Entscheidung	über	den	Gewinn	ganz	oder	
überwiegend	vom	Zufall	abhängt.	Die	Entscheidung	über	
den	Gewinn	hängt	in	jedem	Fall	vom	Zufall	ab,	wenn	da-
für	der	ungewisse	Eintritt	oder	Ausgang	zukünftiger	Ereig-
nisse	maßgeblich	ist.	Wetten	gegen	Entgelt	auf	den	Eintritt	
oder	Ausgang	eines	zukünftigen	Ereignisses	sind	Glücks-
spiele.	Sportwetten	sind	Wetten	zu	festen	Quoten	auf	ei-
nen	zukünftigen	Vorgang	während	eines	Sportereignisses	
oder das Ergebnis eines Sportereignisses oder das Ergeb-
nis	von	Abschnitten	von	Sportereignissen.	Ein	Sportereig-
nis	ist	ein	sportlicher	Wettkampf	zwischen	Menschen	nach	
definierten	Regeln.	Pferdewetten	sind	Wetten	aus	Anlass	
öffentlicher	Pferderennen	und	anderer	 öffentlicher	 Leis-
tungsprüfungen für Pferde.

(1a) Virtuelle Automatenspiele sind im Internet angebo-
tene	Nachbildungen	terrestrischer	Automatenspiele.	On-
line-Casinospiele	sind	virtuelle	Nachbildungen	von	Bank-
halterspielen	 und	Live-Übertragungen	 eines	 terrestrisch	
durchgeführten	Bankhalterspiels	mit	Teilnahmemöglichkeit	
über das Internet. Online-Poker sind Varianten des Poker-
spiels	ohne	Bankhalter,	bei	denen	verschiedene	natürliche	
Personen	an	einem	virtuellen	Tisch	gegeneinander	spielen.

(2)	Ein	öffentliches	Glücksspiel	 liegt	vor,	wenn	für	einen	
größeren,	nicht	geschlossenen	Personenkreis	eine	Teil-
nahmemöglichkeit	besteht	oder	es	sich	um	gewohnheits-
mäßig	veranstaltete	Glücksspiele	in	Vereinen	oder	sons-
tigen	geschlossenen	Gesellschaften	handelt.

(3)	Ein	Glücksspiel	im	Sinne	des	Absatz	1,	bei	dem	einer	
Mehrzahl	von	Personen	die	Möglichkeit	eröffnet	wird,	nach	
einem bestimmten Plan gegen ein bestimmtes Entgelt die 
Chance	auf	einen	Geldgewinn	zu	erlangen,	ist	eine	Lotte-
rie.	Die	Vorschriften	über	Lotterien	gelten	auch,	wenn	an-
stelle	von	Geld	Sachen	oder	andere	geldwerte	Vorteile	ge-
wonnen	werden	können	(Ausspielung).

(4)	Veranstaltet	und	vermittelt	wird	ein	Glücksspiel	dort,	wo	
dem	Spieler	die	Möglichkeit	zur	Teilnahme	eröffnet	wird.

(5) Annahmestellen und Lotterieeinnehmer sind in die Ver-
triebsorganisation	von	Veranstaltern	nach	§	10	Absatz	2	
und 3 eingegliederte Vermittler.

(6)	Wettvermittlungsstellen	sind	in	die	Vertriebsorganisati-
on	von	Sportwettveranstaltern	eingegliederte	Vertriebsstel-
len	entweder	des	Wettveranstalters	oder	von	Vermittlern,	
die	Wettverträge	ausschließlich	im	Auftrag	eines	Wettver-
anstalters vermitteln.

(7)	Örtlichkeiten	von	Buchmachern	sind	solche	im	Sinne	
des	§	2	Absatz	2	des	Rennwett-	und	Lotteriegesetzes.	Sie	
können	in	die	Vertriebsorganisation	von	Pferdewettveran-
staltern eingegliederte Vertriebsstellen des Wettveranstal-
ters	sein.	Die	Regelungen	für	Buchmacher	nach	dem	Renn-
wett-	und	Lotteriegesetz	bleiben	unberührt.

(8)	Gewerbliche	Spielvermittlung	betreibt,	wer	ohne	An-
nahmestelle, Lotterieeinnehmer, Wettvermittlungsstelle 
oder	Örtlichkeit	eines	Buchmachers	zu	sein,
1. einzelne Spielverträge an einen Veranstalter von Lot-

terien vermittelt oder
2.	 Spielinteressenten	 zu	Spielgemeinschaften	 zusam-

menführt und deren Spielbeteiligung dem Veranstal-
ter von Lotterien - selbst oder über Dritte - vermittelt,

sofern	dies	jeweils	in	der	Absicht	geschieht,	durch	diese	
Tätigkeit	nachhaltig	Gewinn	zu	erzielen.

(9) Eine Spielhalle im Sinne dieses Staatsvertrages ist 
ein Unternehmen oder Teil eines Unternehmens, das aus-
schließlich	oder	überwiegend	der	Aufstellung	von	Spielge-
räten	im	Sinne	des	§	33c	Absatz	1	Satz	1	oder	der	Ver-
anstaltung	anderer	Spiele	 im	Sinne	des	§	33d	Absatz	1	
Satz	1	der	Gewerbeordnung	in	der	Fassung	vom	22.	Fe-
bruar	1999	(BGBl.	I	S.	202;	zuletzt	geändert	durch	15	des	
Gesetzes	vom	22.	November	2019,	BGBl	I	S.	1746)	dient.

§	4	 
Allgemeine Bestimmungen zur Erlaubniserteilung

(1)	Öffentliche	Glücksspiele	dürfen	nur	mit	Erlaubnis	der	
zuständigen	Behörde	des	jeweiligen	Landes	veranstaltet	
oder	vermittelt	werden.	Das	Veranstalten	und	das	Vermit-
teln	ohne	diese	Erlaubnis	 (unerlaubtes	Glücksspiel)	 so-
wie	die	Mitwirkung	an	Zahlungen	im	Zusammenhang	mit	
unerlaubtem	Glücksspiel	sind	verboten.	Bietet	ein	Veran-
stalter	oder	Vermittler	von	öffentlichen	Glücksspielen	ne-
ben	unerlaubtem	Glücksspiel	 auch	 sonstige	Leistungen	
in der Weise an, die es am Zahlungsverkehr Beteiligten 
nicht	ermöglicht,	den	Zahlungsverkehr	vollständig	unter-
scheidbar	und	getrennt	nach	den	Angeboten	abzuwickeln,	
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ist	die	Mitwirkung	am	Zahlungsverkehr	auch	für	die	sons-
tigen Leistungen verboten.

(2)	Die	Erlaubnis	ist	zu	versagen,	wenn	das	Veranstalten	
oder	das	Vermitteln	des	Glücksspiels	den	Zielen	des	§	1	
zuwiderläuft.	Die	Erlaubnis	darf	nicht	 für	das	Vermitteln	
nach	diesem	Staatsvertrag	nicht	 erlaubter	Glücksspiele	
erteilt	werden.

(3)	Das	Veranstalten	und	das	Vermitteln	von	öffentlichen	
Glücksspielen	darf	den	Erfordernissen	des	Jugendschut-
zes	nicht	zuwiderlaufen.	Die	Teilnahme	von	Minderjähri-
gen ist unzulässig. Die Veranstalter und die Vermittler ha-
ben	sicherzustellen,	dass	Minderjährige	von	der	Teilnahme	
ausgeschlossen	sind.	Die	Sätze	2	und	3	gelten	nicht	für	
die	Teilnahme	von	Minderjährigen	an	Ausspielungen	nach	
dem	Dritten	Abschnitt	auf	Volksfesten,	Jahrmärkten,	Spe-
zialmärkten	und	ähnlichen	Veranstaltungen,	wenn	der	Ge-
winn	ausschließlich	in	Waren	von	geringem	Wert	besteht.

(4)	Eine	Erlaubnis	für	öffentliche	Glücksspiele	im	Internet	
darf nur für den Eigenvertrieb und die Vermittlung von Lot-
terien, die Veranstaltung, Vermittlung und den Eigenver-
trieb	von	Sportwetten	und	Pferdewetten	sowie	die	Veran-
staltung und den Eigenvertrieb von Online-Casinospielen, 
virtuellen	Automatenspielen	und	Online-Poker	erteilt	wer-
den. Im Übrigen sind das Veranstalten und das Vermitteln 
öffentlicher	Glücksspiele	im	Internet	verboten.

(5)	Die	Erteilung	einer	Erlaubnis	nach	Absatz	4	Satz	1	für	
öffentliche	Glücksspiele	im	Internet	setzt	voraus,	dass	kei-
ne	Versagungsgründe	nach	§	4	Absatz	2	vorliegen	und	fol-
gende	Voraussetzungen	erfüllt	sind:
1.	 Der	Ausschluss	minderjähriger	oder	gesperrter	Spie-

ler	wird	durch	Identifizierung	und	Authentifizierung	so-
wie,	wenn	eine	Verpflichtung	nach	§	8	besteht,	durch	
Abgleich	mit	der	Sperrdatei	gewährleistet.

2.	 Spielern	werden	durch	den	Veranstalter,	den	Vermitt-
ler,	deren	Beschäftigte	oder	durch	von	diesen	beauf-
tragten	Dritten	keine	Darlehen	gewährt;	für	Darlehen	
darf auf der Internetdomain des Veranstalters oder Ver-
mittlers	nicht	geworben	oder	sonst	darauf	verwiesen	
oder	verlinkt	werden	(Kreditverbot).	Satz	1	findet	auf	
Lotterien	in	Form	des	Gewinnsparens	nach	§	12	Ab-
satz	1	Satz	2	nur	für	Darlehen	Anwendung,	die	für	die	
Teilnahme	an	Glücksspielen	gewährt	werden.

3.	 Besondere	Suchtanreize	durch	schnelle	Wiederholung	
sind	ausgeschlossen.

4.	 Ein	an	die	besonderen	Bedingungen	des	Internets	an-
gepasstes	Sozialkonzept	nach	§	6	ist	zu	entwickeln	und	
umzusetzen;	seine	Wirksamkeit	ist	wissenschaftlich	zu	
evaluieren.

5.	 Über	dieselbe	Internetdomain	dürfen	unterschiedliche	
Glücksspielformen	nur	 angeboten	werden,	wenn	 für	
jede	Glücksspielform	ein	selbstständiger	und	grafisch	
jeweils	voneinander	abgetrennter	Bereich	eingerichtet	
wird;	Absatz	1	bleibt	unberührt.	Abweichend	davon	dür-
fen	Sportwetten	und	Pferdewetten	miteinander	in	einem	
Bereich	derselben	Internetdomain	angeboten	werden.	
In	einem	Bereich	darf	für	die	Glücksspiele	in	den	an-
deren	Bereichen	nicht	geworben	oder	sonst	zum	Spiel	
in	den	anderen	Bereichen	aufgefordert	werden.	Nach	
Teilnahme	an	einem	Glücksspiel	in	einem	Bereich	ist	

frühestens	nach	Ablauf	einer	Minute	die	Teilnahme	in	
einem	anderen	Bereich	desselben	Erlaubnisinhabers	
zulässig;	während	dieser	Zeit	ist	keine	Teilnahme	an	
unentgeltlichen	 oder	Demo-Spielen	möglich	 und	 es	
sind	im	Sozialkonzept	näher	zu	beschreibende	Hinwei-
se zu den Gefahren von und zur Prävention vor Spiel-
sucht	sowie	Hinweise	auf	Beratungsangebote	anzu-
zeigen, die der Spieler vor Teilnahme in dem anderen 
Bereich	bestätigen	muss.	Der	Erlaubnisinhaber	hat	si-
cherzustellen,	dass	erzielte	Gewinne	aus	einem	Be-
reich	erst	nach	Ablauf	einer	Wartefrist	von	einer	Stunde	
für	Glücksspiele	in	anderen	Bereichen	genutzt	werden	
können.	Satz	4	gilt	entsprechend	für	den	Wechsel	zwi-
schen	verschiedenen	Internetdomains	desselben	Er-
laubnisinhabers.

6.	 Die	sich	aus	den	§§	6a	bis	6j	und	die	sich	aus	diesem	
Staatsvertrag	und	anderen	gesetzlichen	Bestimmun-
gen	ergebenden	Anforderungen	werden	eingehalten.

(6)	Die	Veranstalter	und	Vermittler	von	Lotterien	im	Internet	
haben der für die Erlaubniserteilung zuständigen Behörde 
vierteljährlich	die	Zahl	der	Spieler	und	die	Höhe	der	Einsät-
ze	jeweils	geordnet	nach	Spielen	und	Ländern	zum	Zwe-
cke	der	Evaluierung	zu	übermitteln.

§	4a	 
Besondere	Erlaubnisvoraussetzungen	für	Sportwetten,	

Online-Poker und virtuelle Automatenspiele

(1)	Eine	Erlaubnis	für	die	Veranstaltung	von	Sportwetten,	
Online-Poker und von virtuellen Automatenspielen darf nur 
erteilt	werden,	wenn

1.	 (erweiterte	Zuverlässigkeit)
a)  die Inhaber- und Beteiligungsverhältnisse beim 

Antragsteller	vollständig	offengelegt	sind;	bei	Per-
sonengesellschaften	sind	die	Identität	und	die	Ad-
ressen	 aller	Gesellschafter,	Anteilseigner	 oder	
sonstiger	Kapitalgeber,	bei	 juristischen	Personen	
des	Privatrechts	von	solchen,	die	mehr	als	fünf	v.	
H.	des	Grundkapitals	halten	oder	mehr	als	fünf	v.	
H.	der	Stimmrechte	ausüben,	sowie	generell	alle	
Treuhandverhältnisse anzugeben,

b) der Antragsteller und die von ihm beauftragten ver-
antwortlichen	Personen	die	 für	die	Veranstaltung	
öffentlicher	Glücksspiele	 erforderliche	 Zuverläs-
sigkeit	und	Sachkunde	besitzen	und	die	Gewähr	
dafür bieten, dass die Veranstaltung ordnungsge-
mäß	und	für	die	Spielteilnehmer	sowie	die	Erlaub-
nisbehörde	nachvollziehbar	durchgeführt	wird;	bei	
juristischen	Personen	und	Personengesellschaften	
müssen alle vertretungsbefugten Personen die Vo-
raussetzungen	der	Zuverlässigkeit	und	Sachkunde	
besitzen,

c)	 die	rechtmäßige	Herkunft	der	für	die	Veranstaltung	
öffentlicher	Glücksspiele	erforderlichen	Mittel	dar-
gelegt ist,

d)	 weder	der	Antragsteller	selbst	noch	ein	mit	ihm	ver-
bundenes	Unternehmen	noch	eine	den	Antragstel-
ler	beherrschende	Person	noch	eine	von	der	den	
Antragsteller	beherrschenden	Person	beherrschte	
Person	unerlaubte	Glücksspiele	veranstaltet	oder	
vermittelt,
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2. (Leistungsfähigkeit)
a) der Antragsteller über genügend Eigenmittel für eine 

dauerhafte	Geschäftstätigkeit	verfügt	und	zugleich	
Gewähr	für	ein	einwandfreies	Geschäftsverhalten	
bietet,

b)	 die	Wirtschaftlichkeit	 des	beabsichtigten	Glücks-
spielangebots	 unter	Berücksichtigung	der	Abga-
ben dargelegt ist,

c)	 die	erforderlichen	Sicherheitsleistungen	vorberei-
tet	und	die	zum	weitergehenden	Schutz	der	Spieler	
notwendigen	Versicherungen	abgeschlossen	sind,

3.	 (Transparenz	und	Sicherheit	des	Glücksspiels)
a)	 die	Transparenz	des	Betriebs	sichergestellt	sowie	

gewährleistet	ist,	dass	eine	Überwachung	des	Ver-
triebsnetzes	jederzeit	möglich	ist	und	nicht	durch	
Dritte	oder	am	Betrieb	Beteiligte	vereitelt	werden	
kann,

b) der Antragsteller einen Sitz in einem Mitgliedstaat 
der	Europäischen	Union	oder	einem	Vertragsstaat	
des	Abkommens	 über	 den	 Europäischen	Wirt-
schaftsraum	hat,

c)	 der	Antragsteller,	sofern	er	über	keinen	Sitz	im	In-
land verfügt, der zuständigen Behörde einen Emp-
fangs-	und	Vertretungsbevollmächtigten	im	Inland	
benennt, der die Zuverlässigkeit im Sinne von Num-
mer	1	Buchst.	b	besitzt,

d) der Antragsteller für alle Spiel- und Zahlungsvor-
gänge	 in	Deutschland	eine	 eigene	Buchführung	
einrichtet	 und	 spielbezogene	Zahlungsvorgänge	
über	ein	Konto	im	Inland	oder	bei	einem	in	einem	
Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	beheimate-
ten	Kreditinstitut	abwickelt	und

e)	 der	Antragsteller	Schnittstellen	 zur	Prüfung	aller	
Spielvorgänge	in	Echtzeit	zur	Verfügung	stellt.

(2) Sonstige Voraussetzungen für die Erteilung einer Er-
laubnis bleiben unberührt.

§	4b	 
Erlaubnisverfahren	für	Sportwetten,	Online-Poker	und	

virtuelle Automatenspiele

(1)	Die	Erlaubnis	für	die	Veranstaltung	von	Sportwetten,	
Online-Poker	oder	virtuellen	Automatenspielen	wird	auf	An-
trag	erteilt.	Der	Antrag	bedarf	der	Schriftform.	Er	muss	alle	
Angaben,	Auskünfte,	Nachweise	und	Unterlagen	in	deut-
scher	Sprache	enthalten,	welche	für	die	Prüfung	der	Vor-
aussetzungen	nach	§	4a	Absatz	1	erforderlich	sind.	Dazu	
gehören	insbesondere:
1. eine Darstellung der unmittelbaren und mittelbaren Be-

teiligungen	sowie	der	Kapital-	und	Stimmrechtsverhält-
nisse bei dem Antragsteller und den mit ihm im Sinne 
des	Aktiengesetzes	verbundenen	Unternehmen	sowie	
Angaben	über	Angehörige	im	Sinne	des	§	15	Abgaben-
ordnung	unter	den	Beteiligten;	gleiches	gilt	für	Vertreter	
der	Person	oder	Personengesellschaft	oder	des	Mit-
glieds	eines	Organs	einer	juristischen	Person;	daneben	
sind	der	Gesellschaftsvertrag	und	die	satzungsrechtli-
chen	Bestimmungen	des	Antragstellers	sowie	Verein-
barungen,	die	zwischen	dem	Antragsteller	und	unmit-
telbar	oder	mittelbar	Beteiligten	bestehen	und	sich	auf	
die	Veranstaltung	von	Glücksspielen	beziehen,	vorzu-
legen,

2.	 eine	Darstellung	der	Maßnahmen	zur	Gewährleistung	
der	öffentlichen	Sicherheit	und	Ordnung	und	der	sons-
tigen	öffentlichen	Belange	unter	besonderer	Berück-
sichtigung	der	 IT-	 und	Datensicherheit	 (Sicherheits-
konzept),

3.	 ein	Sozialkonzept	einschließlich	der	Maßnahmen	zur	
Sicherstellung	des	Ausschlusses	minderjähriger	und	
gesperrter Spieler,

4.	 eine	Darstellung	der	Wirtschaftlichkeit	unter	Berück-
sichtigung	der	Abgabenpflichten	 (Wirtschaftlichkeits-
konzept),

5.	 eine	Erklärung	der	Übernahme	der	Kosten	für	die	Über-
prüfung	des	Sicherheits-,	Sozial-	 und	Wirtschaftlich-
keitskonzepts	und,	soweit	erforderlich,	sonstiger	Un-
terlagen	 durch	 einen	 von	 der	 zuständigen	Behörde	
beigezogenen	Sachverständigen	oder	Wirtschaftsprü-
fer,

6.	 eine	Verpflichtungserklärung	des	Antragstellers,	we-
der	selbst	noch	durch	verbundene	Unternehmen	un-
erlaubtes	Glücksspiel	zu	veranstalten	oder	zu	vermit-
teln, und

7. eine Erklärung des Antragstellers, dass die vorgeleg-
ten Unterlagen und Angaben vollständig sind.

Nachweise	und	Unterlagen	aus	einem	anderen	Mitglied-
staat	der	Europäischen	Union	oder	einem	anderen	Ver-
tragsstaat	 des	Abkommens	 über	 den	 Europäischen	
Wirtschaftsraum	 stehen	 inländischen	Nachweisen	 und	
Unterlagen	gleich,	wenn	aus	ihnen	hervorgeht,	dass	die	
Anforderungen der in Satz 3 genannten Voraussetzungen 
erfüllt	sind.	Die	Unterlagen	sind	auf	Kosten	des	Antrag-
stellers	in	beglaubigter	Kopie	und	beglaubigter	deutscher	
Übersetzung vorzulegen.

(2) Die zuständige Behörde kann die Antragsteller zur Prü-
fung	der	in	Absatz	1	Satz	4	genannten	Voraussetzungen	
zur	Ergänzung	und	zur	Vorlage	weiterer	Angaben,	Nach-
weise	und	Unterlagen	 in	deutscher	Sprache	auffordern.	
Sie	ist	befugt,	Erkenntnisse	der	Sicherheitsbehörden	des	
Bundes und der Länder, insbesondere zu den Vorausset-
zungen	nach	§	4a	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	Buchst.	c,	
abzufragen. Ist für die Prüfung im Erlaubnisverfahren ein 
Sachverhalt	bedeutsam,	der	sich	auf	Vorgänge	außerhalb	
des	Geltungsbereiches	dieses	Staatsvertrags	bezieht,	so	
hat	der	Antragsteller	diesen	Sachverhalt	aufzuklären	und	
die	erforderlichen	Beweismittel	zu	beschaffen.	Er	hat	da-
bei	alle	für	ihn	bestehenden	rechtlichen	und	tatsächlichen	
Möglichkeiten	 auszuschöpfen.	 Der	Antragsteller	 kann	
sich	nicht	darauf	berufen,	dass	er	Sachverhalte	nicht	auf-
klären	oder	Beweismittel	nicht	beschaffen	kann,	wenn	er	
sich	nach	Lage	des	Falles	bei	der	Gestaltung	seiner	Ver-
hältnisse	die	Möglichkeit	dazu	hätte	beschaffen	oder	ein-
räumen lassen können.

(3) Die im Rahmen des Erlaubnisverfahrens Auskunfts- und 
Vorlagepflichtigen	haben	jede	Änderung	der	maßgeblichen	
Umstände	nach	Antragstellung	unverzüglich	der	zuständi-
gen Behörde mitzuteilen und geplante Veränderungen von 
Beteiligungsverhältnissen	oder	sonstigen	Einflüssen	wäh-
rend des Erlaubnisverfahrens der zuständigen Behörde in 
Textform	anzuzeigen.
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§	4c	 
Erlaubniserteilung	bei	Sportwetten,	Online-Poker	 

und virtuellen Automatenspielen

(1) Die zuständige Behörde erteilt die Erlaubnis für die 
Veranstaltung	von	Sportwetten,	Online-Poker	oder	virtuel-
len	Automatenspielen	schriftlich	mit	Wirkung	für	alle	Län-
der;	bei	erstmaliger	Erteilung	an	den	Antragsteller	wird	sie	
für	eine	Dauer	von	fünf	Jahren,	im	Übrigen	für	eine	Dau-
er	von	sieben	Jahren	erteilt.	In	begründeten	Fällen	kann	
die zuständige Behörde eine kürzere Dauer festlegen. 
Die	Erlaubnis	darf	nur	nach	Zustimmung	der	zuständigen	
Behörde einem Dritten übertragen oder zur Ausübung 
überlassen	werden.

(2) In der Erlaubnis sind die Inhalts- und Nebenbestimmun-
gen	festzulegen,	die	zur	dauernden	Sicherstellung	der	Er-
laubnisvoraussetzungen	sowie	zur	Einhaltung	und	Über-
wachung	der	nach	diesem	Staatsvertrag	bestehenden	und	
im	Angebot	übernommenen	Pflichten	erforderlich	sind.

(3) Die Erteilung der Erlaubnis setzt voraus, dass der An-
tragsteller	 zur	 Sicherstellung	 von	Auszahlungsansprü-
chen	 der	Spieler	 und	 von	 staatlichen	Zahlungsansprü-
chen	eine	Sicherheitsleistung	in	Form	einer	unbefristeten	
selbstschuldnerischen	Bankbürgschaft	 eines	Kreditinsti-
tuts	mit	Sitz	in	der	Europäischen	Union	oder	in	einem	Ver-
tragsstaat	des	Abkommens	über	den	Europäischen	Wirt-
schaftsraum	erbringt.	Die	Sicherheitsleistung	beläuft	sich	
auf fünf Millionen Euro. Sie kann von der Behörde, die die 
Erlaubnis	erteilt,	bis	zur	Höhe	des	zu	erwartenden	Durch-
schnittsumsatzes	eines	Monats,	maximal	auf	50	Millionen	
Euro,	erhöht	werden.

§	4d 
Pflichten;	Aufsichtliche	Maßnahmen	bei	Sportwetten,	

Online-Poker und virtuellen Automatenspielen

(1) Der Inhaber einer Erlaubnis für die Veranstaltung von 
Sportwetten,	Online-Poker	oder	virtuellen	Automatenspie-
len	ist	verpflichtet,	jede	Änderung	der	für	die	Erteilung	der	
Erlaubnis	maßgeblichen	Umstände	unverzüglich	der	zu-
ständigen	Behörde	mitzuteilen.	§	4b	findet	entsprechen-
de	Anwendung.	Die	Aufhebung	eines	Vertretungsverhält-
nisses	nach	§	4a	Absatz	1	Nummer	3	Buchstabe	c	erlangt	
gegenüber	den	zuständigen	Behörden	erst	durch	die	Be-
stellung eines neuen Empfangs- und Vertretungsbevoll-
mächtigten	und	schriftliche	Mitteilung	Wirksamkeit.

(2)	Bei	Personengesellschaften	ist	 jede	geplante	Verän-
derung von Beteiligungsverhältnissen oder sonstigen Ein-
flüssen,	bei	juristischen	Personen	nur	solche,	die	mehr	als	
fünf	Prozent	des	Grundkapitals	oder	des	Stimmrechts	be-
treffen,	der	zuständigen	Behörde	schriftlich	anzuzeigen.	
Anzeigepflichtig	sind	der	Erlaubnisinhaber	und	die	an	ihm	
unmittelbar oder mittelbar Beteiligten. Die Veränderungen 
dürfen nur dann von der zuständigen Behörde als unbe-
denklich	 bestätigt	werden,	wenn	unter	 den	 veränderten	
Voraussetzungen	 eine	Erlaubnis	 erteilt	werden	 könnte.	
Wird	eine	geplante	Veränderung	vollzogen,	die	nicht	nach	
Satz	3	als	unbedenklich	bestätigt	werden	kann,	ist	die	Er-
laubnis	zu	widerrufen;	das	Nähere	des	Widerrufs	richtet	
sich	 nach	 dem	 jeweils	 anwendbaren	 Landesrecht.	Un-

beschadet	der	Anzeigepflichten	nach	Satz	1	sind	der	Er-
laubnisinhaber und die an ihm unmittelbar oder mittelbar 
Beteiligten	jeweils	nach	Ablauf	eines	Kalenderjahres	ver-
pflichtet,	 unverzüglich	der	 zuständigen	Behörde	gegen-
über	 eine	Erklärung	darüber	 abzugeben,	 ob	und	 inwie-
weit	innerhalb	des	abgelaufenen	Kalenderjahres	bei	den	
Beteiligungs-	und	Zurechnungstatbeständen	eine	Verän-
derung eingetreten ist.

(3)	Der	Erlaubnisinhaber	hat	abweichend	von	§	6	Absatz	2	
Satz	3	Nummer	10	jährlich	zu	berichten.	Die	Richtigkeit	der	
Erhebung und Übermittlung der Daten kann in regelmäßi-
gen	Abständen	durch	eine	unabhängige	Stelle	überprüft	
werden.	Mit	dem	Bericht	ist	auch	der	Prüfbericht	einer	ge-
eigneten	externen	und	unabhängigen	Stelle	über	die	Ein-
haltung	der	technischen	Standards	und	die	Wirksamkeit	
der	 im	Sicherheitskonzept	vorgesehenen	und	 in	der	Er-
laubnis	vorgeschriebenen	Sicherheitsmaßnahmen	vorzu-
legen. Auf Anforderung der zuständigen Behörde hat der 
Erlaubnisinhaber	zudem	Kontodaten	zur	Verfügung	zu	stel-
len,	soweit	die	Umsätze	nicht	über	ein	inländisches	Kon-
to	abgewickelt	werden.

(4)	Verletzt	ein	Erlaubnisinhaber	eine	nach	Absatz	1,	Ab-
satz	2	Satz	5	und	Absatz	3	bestehende	Mitteilungspflicht	
oder	die	nach	§	4c	Absatz	2	festgelegten	Inhalts-	und	Ne-
benbestimmungen der Erlaubnis, kann die zuständige Be-
hörde ihn unter Setzung einer angemessenen Frist zur 
Einhaltung	der	Pflichten	auffordern.	Werden	nach	Ablauf	
der	Frist	die	Pflichten	nicht	oder	nicht	vollständig	erfüllt,	
kann	die	zuständige	Behörde	unter	Berücksichtigung	der	
Schwere	des	Verstoßes	insbesondere	folgende	Maßnah-
men	ergreifen:
1.	 öffentliche	Abmahnung	mit	erneuter	Fristsetzung,
2. Aussetzung der Erlaubnis für drei Monate,
3. Reduzierung der Dauer der Erlaubnis um ein Viertel 

der gesamten Laufzeit oder
4.	 Widerruf	der	Erlaubnis.
Gleiches	gilt	für	den	Fall,	dass	der	Erlaubnisinhaber	selbst	
oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen im Geltungs-
bereich	dieses	Staatsvertrages	unerlaubte	Glücksspiele	
veranstaltet	oder	vermittelt.	Die	§	49	des	Verwaltungsver-
fahrensgesetzes	entsprechenden	Vorschriften	der	Verwal-
tungsverfahrensgesetze	der	Länder	bleiben	anwendbar.	
§	9	Absatz	4	Satz	3	ist	anwendbar.

§	5 
Werbung

(1)	Inhaber	einer	Erlaubnis	nach	§	4	dürfen	vorbehaltlich	
anderweitiger	gesetzlicher	Regelungen	für	die	erlaubten	
Glücksspiele	werben	und	Sponsoring	betreiben.	Sie	kön-
nen	Dritte	mit	der	Durchführung	der	Werbung	beauftragen.	
In	der	Erlaubnis	nach	§	4	sind	Inhalts-	und	Nebenbestim-
mungen	zur	Ausgestaltung	der	Werbung	für	öffentliches	
Glücksspiel,	insbesondere	im	Fernsehen	und	im	Internet	
einschließlich	 fernsehähnlichen	Telemedien	 und	Video-
Sharing-Diensten,	 sowie	 zu	Pflichthinweisen	 festzule-
gen. Werbung über Telekommunikationsanlagen ist ver-
boten.	Nicht	vom	Verbot	nach	Satz	4	umfasst	sind	Anrufe	
des Spielers oder Spielinteressenten beim Veranstalter 
oder	Vermittler;	diese	Telefonate	dürfen	mit	Einwilligung	
des	Spielers	oder	Spielinteressenten	im	Hinblick	auf	§	7	
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Absatz 2 Nummer 2 des Gesetzes gegen den unlauteren 
Wettbewerb	auch	Werbung	für	erlaubtes	Glücksspiel	zum	
Gegenstand haben. Ferner ist die Telekommunikation in-
nerhalb	 eines	 bestehenden	Vertragsverhältnisses	nicht	
vom	Verbot	nach	Satz	4	erfasst.

(2)	Art	und	Umfang	der	Werbung	für	öffentliches	Glücks-
spiel	 darf	 den	Zielen	 des	 §	 1	 nicht	 zuwiderlaufen.	Die	
Werbung	darf	nicht	übermäßig	sein.	Bei	der	Werbung	für	
einzelne	Glücksspiele	dürfen	besondere	Merkmale	des	je-
weiligen	Glücksspiels	herausgehoben	werden.	Werbung	
darf	sich	nicht	an	Minderjährige	oder	vergleichbar	gefähr-
dete	Zielgruppen	richten.	Soweit	möglich,	sind	Minderjäh-
rige als Empfänger von Werbung auszunehmen. Irrefüh-
rende	Werbung	für	öffentliches	Glücksspiel,	insbesondere	
solche,	die	unzutreffende	Aussagen	über	die	Gewinnchan-
cen	oder	Art	und	Höhe	der	Gewinne	enthält,	ist	verboten.	
In	der	Werbung	dürfen	die	Ergebnisse	von	Glücksspielen	
nicht	als	durch	den	Spieler	beeinflussbar	und	Glücksspiele	
nicht	als	Lösung	für	finanzielle	Probleme	dargestellt	wer-
den.	Werbung,	die	den	Eindruck	erweckt,	ein	redaktionell	
gestalteter Inhalt zu sein, ist unzulässig.

(3)	Täglich	zwischen	6	Uhr	und	21	Uhr	darf	keine	Werbung	
im Rundfunk und Internet für virtuelle Automatenspiele, 
Online-Poker	und	Online-Casinospiele	erfolgen;	Absatz	4	
bleibt	unberührt.	Unmittelbar	vor	oder	während	der	Live-
Übertragung von Sportereignissen ist auf dem übertragen-
den	Kanal	Werbung	für	Sportwetten	auf	dieses	Sporter-
eignis	nicht	zulässig.	Werbung	für	Sportwetten	mit	aktiven	
Sportlern und Funktionären ist unzulässig.

(4)	In	Sportstätten	ist	Werbung	für	Glücksspiele	nur	in	Form	
der	Dachmarkenwerbung	auf	Trikots	und	Banden	sowie	
ähnlichen	Werbemitteln	erlaubt.

(5)	An	einzelne	Personen	adressierte	Werbung	für	Glücks-
spiele,	an	denen	gesperrte	Spieler	nach	§	8	Absatz	2	nicht	
teilnehmen	dürfen,	darf	nur	erfolgen,	wenn	eine	vorherige	
Einwilligung	des	vorgesehenen	Empfängers	zu	dem	Emp-
fang	von	Werbung	und	zur	Abfrage	der	Sperrdatei	durch	
den	Werbenden	vorliegt.	Persönlich	adressierte	Werbung	
für	diese	Glücksspiele	an	gesperrte	Spieler	 ist	unzuläs-
sig.	Werbende	sind	verpflichtet,	vor	dem	Versand	solcher	
Werbung,	insbesondere	durch	die	Post	oder	per	E-Mail,	
durch	Abgleich	mit	 der	Sperrdatei	 sicherzustellen,	 dass	
der Empfänger kein gesperrter Spieler ist. Ergibt der Ab-
gleich,	dass	ein	Spieler	gesperrt	ist,	gilt	eine	zuvor	erteilte	
Einwilligung	im	Sinne	des	Satzes	1	gegenüber	dem	Ver-
anstalter	oder	Vermittler	als	widerrufen.

(6)	 Für	Werbung	 für	Glücksspiele,	 an	 denen	 gesperr-
te	Spieler	nach	§	8	Absatz	2	nicht	teilnehmen	dürfen,	im	
Internet,	insbesondere	in	Form	von	Affiliate-Links,	darf	kei-
ne variable, insbesondere umsatz-, einzahlungs- oder ein-
satzabhängige,	Vergütung	vereinbart	oder	gezahlt	werden.	
Live-Zwischenstände	 von	Sportereignissen	dürfen	nicht	
mit	der	Werbung	für	Sportwetten	auf	dieses	Sportereig-
nis	verbunden	werden;	davon	unberührt	bleibt	die	Anzei-
ge	von	Live-	Zwischenständen	zu	Wettangeboten	auf	der	
eigenen Internetseite eines Wettanbieters.

(7)	Werbung	und	Sponsoring	für	unerlaubte	Glücksspie-
le sind verboten.

§	6 
Sozialkonzept

(1)	Die	Veranstalter	und	Vermittler	von	öffentlichen	Glücks-
spielen	sind	verpflichtet,	den	Jugend-	und	Spielerschutz	
sicherzustellen,	die	Spieler	zu	verantwortungsbewusstem	
Spiel	 anzuhalten	 und	 der	Entstehung	 von	Glücksspiel-
sucht	vorzubeugen.

(2)	Zu	diesen	Zwecken	haben	die	Veranstalter	und	Vermitt-
ler	von	öffentlichen	Glücksspielen	Sozialkonzepte	zu	ent-
wickeln	und	umzusetzen.	In	den	Sozialkonzepten	ist	dar-
zulegen,	mit	welchen	Maßnahmen	den	sozialschädlichen	
Auswirkungen	des	Glücksspiels	vorgebeugt	werden	soll	
und	wie	diese	behoben	werden	sollen.	Die	Sozialkonzep-
te	sind	differenziert	auf	die	verschiedenen	Glücksspielfor-
men abzustimmen und müssen mindestens folgende In-
halte	enthalten:
1. Benennung von Beauftragten für das Sozialkonzept 

beim	Erlaubnisinhaber	gemäß	§	4	 und	bei	 terrestri-
schen	Glücksspielangeboten	 zusätzlich	 die	Benen-
nung	einer	verantwortlichen	Person	vor	Ort;

2.	 Berücksichtigung	der	Anliegen	nach	Absatz	1	in	der	in-
ternen Unternehmenskommunikation, bei der Werbung 
sowie	beim	Sponsoring;

3.	 regelmäßige	Personalschulungen	für	das	Aufsichtsper-
sonal in den Spielstätten, für die Erlaubnisinhaber ge-
mäß	§	4	sowie	für	die	Beauftragten	gemäß	Nummer	1	
unter	Einbindung	suchtfachlich	sowie	pädagogisch	qua-
lifizierter	Dritter	mit	folgenden	Mindestinhalten:
a)	 Rechtsgrundlagen	zum	Jugend-	und	Spielerschutz	

unter	Berücksichtigung	der	verschiedenen	Glücks-
spielformen,

b)	 Kenntnissen	 zur	Glücksspielsucht	 einschließlich	
anbieterunabhängiger	Hilfeangebote	und

c)	 Vermittlung	von	Handlungskompetenzen	insbeson-
dere	in	der	Früherkennung	auffälligen	Spielverhal-
tens	und	Kommunikation	mit	Spielern;

4.	 Umsetzung	des	Jugendschutzes	und	der	Identitätskon-
trollen	einschließlich	des	Abgleichs	mit	der	Sperrdatei;

5.	 Aufklärung	nach	§	7	einschließlich	des	Verweises	auf	
die	Telefonberatung	mit	bundesweit	einheitlicher	Tele-
fonnummer und der Bereitstellung von Informationen 
mit	folgenden	Mindestinhalten:
a)	 Suchtrisiko	und	mögliche	negative	Folgen	der	ver-

schiedenen	Glücksspiele,
b)	 Teilnahmeverbot	Minderjähriger,
c)	 Hinweise	zu	verantwortungsbewusstem	Spielver-

halten,
d)	 Möglichkeit	der	Einschätzung	des	eigenen	Spiel-

verhaltens	und	der	persönlichen	Gefährdung,
e)	 Hinweise	 zu	anbieterunabhängigen	Hilfeangebo-

ten,	wobei	bei	Glücksspielen	im	Internet	der	direk-
te Aufruf der Internetdomains von unabhängigen 
Beratungsinstitutionen	zu	ermöglichen	und	auf	die	
Unabhängigkeit	der	entsprechenden	Hilfeangebo-
te	besonders	hinzuweisen	ist,	und

f) Sperrverfahren;
6.	 Früherkennung	unter	Einbeziehung	suchtwissenschaft-

licher	Erkenntnisse;
7.	 Frühintervention	und	Information	über	regionale	Sucht-

beratungsstellen	sowie	andere	anbieterunabhängige	
Hilfeangebote;
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8. Umsetzung der Sperrverfahren mit Selbst- und Fremd-
sperren;

9.	 kontinuierliche	Dokumentation	 der	 durchgeführten	
Maßnahmen	zum	Zweck	von	Rückschlüssen	auf	die	
Auswirkungen	der	 jeweils	 angebotenen	Glücksspie-
le auf das Spielverhalten und auf die Entstehung von 
Glücksspielsucht	sowie	zur	Beurteilung	des	Erfolgs	der	
durchgeführten	Maßnahmen	zum	Jugend-	und	Spiel-
erschutz;

10.	Berichterstattung	unter	Zugrundelegung	der	Dokumen-
tation	nach	Nummer	9	alle	zwei	Jahre	gegenüber	den	
Glücksspielaufsichtsbehörden	oder	sonstigen	zustän-
digen Erlaubnisbehörden.

(3)	Das	leitende	Personal	von	Veranstaltern	von	öffentli-
chen	Glücksspielen	darf	nicht	 in	Abhängigkeit	vom	Um-
satz	 vergütet	werden.	Das	 in	Spielstätten	 beschäftigte	
Personal	sowie	das	 im	Zusammenhang	mit	Glücksspie-
len	 im	 Internet	 tätige	Personal	wird	vom	dort	angebote-
nen	Glücksspiel	ausgeschlossen.

(4)	Die	Veranstalter	und	Vermittler	von	öffentlichen	Glücks-
spielen	sind	berechtigt	und	auf	Verlangen	der	zuständigen	
Behörde	verpflichtet,	im	Zusammenhang	mit	dem	Sozial-
konzept	 erhobene	Daten	anonymisiert	 den	Ländern	 für	
Zwecke	der	Glücksspielsuchtforschung	nach	§	11	zur	Ver-
fügung zu stellen.

§	6a 
Spielkonto	beim	Anbieter	für	Glücksspiele	im	Internet

(1)	Veranstalter	und	Vermittler	von	öffentlichen	Glücksspie-
len	im	Internet	müssen	für	jeden	Spieler	ein	anbieterbezo-
genes	Spielkonto	einrichten.	Die	Ermöglichung	der	Spiel-
teilnahme	ohne	Spielkonto	 ist	unzulässig.	Jeder	Spieler	
darf nur ein Spielkonto bei demselben Veranstalter oder 
Vermittler	haben.	Die	Sätze	1	bis	3	gelten	entsprechend	für	
den	Eigenvertrieb	von	öffentlichen	Glücksspielen.

(2)	Zur	Einrichtung	des	Spielkontos	hat	sich	ein	Spieler	
mit	Angaben	zu	Vornamen,	Nachnamen,	Geburtsnamen,	
Geburtsdatum, Geburtsort und Wohnsitz beim Veranstal-
ter oder Vermittler zu registrieren. Veranstalter und Ver-
mittler, bei denen die Registrierung erfolgt, müssen die 
Richtigkeit	der	Angaben	überprüfen.	Die	Überprüfung	hat	
durch	geeignete	und	zuverlässige	Verfahren	zu	erfolgen.	
In der Erlaubnis können einzelne geeignete und zuverläs-
sige	Verfahren	bestimmt	werden.

(3)	Kann	die	Richtigkeit	der	Angaben	des	Spielers	im	Rah-
men	der	Überprüfung	nach	Absatz	2	Satz	2	nicht	festge-
stellt	werden,	hat	der	Veranstalter	oder	Vermittler	den	Spie-
ler	 zur	Korrektur	 der	Angaben	oder	 zum	Nachweis	 der	
Richtigkeit	der	Angaben	aufzufordern.	Die	Richtigkeit	kor-
rigierter	Angaben	ist	durch	den	Veranstalter	oder	Vermitt-
ler	zu	überprüfen;	Absatz	2	Satz	2	und	3	gilt	entsprechend.

(4)	Vor	Bestätigung	der	Richtigkeit	der	Angaben	nach	Ab-
satz	2	sind	die	Ermöglichung	der	Spielteilnahme	und	Aus-
zahlungen	an	den	Spieler	nicht	zulässig.	Abweichend	von	
Satz 1 können Veranstalter oder Vermittler für einen Zeit-
raum	von	72	Stunden	ab	der	Registrierung	nach	Absatz	2	
Satz 1 die Spielteilnahme über ein Spielkonto bis zu einem 

Einzahlungslimit	von	100	Euro	ermöglichen.	In	diesem	Fall	
ist	der	Spieler	vor	Ermöglichung	der	Spielteilnahme	darauf	
hinzuweisen,	dass	Auszahlungen	bis	zur	Bestätigung	der	
Richtigkeit	seiner	Angaben	nicht	zulässig	sind;	der	Spie-
ler	hat	die	Kenntnisnahme	des	Hinweises	zu	bestätigen.

(5) Veranstalter und Vermittler haben den Spieler regelmä-
ßig zur Bestätigung der auf dem Spielkonto hinterlegten 
Angaben	nach	Absatz	2	Satz	1	aufzufordern.	Die	Möglich-
keit der Mitteilung von Änderungen ist vorzusehen. Ver-
anstalter	und	Vermittler	haben	die	Richtigkeit	der	bestä-
tigten	oder	geänderten	Angaben	unverzüglich	erneut	zu	
überprüfen.	Die	Ermöglichung	der	weiteren	Spielteilnahme	
ist	unzulässig,	wenn	die	Richtigkeit	der	bestätigten	oder	
geänderten	Angaben	nicht	festgestellt	werden	kann;	Ab-
satz	3	gilt	entsprechend.	Die	Ermöglichung	der	weiteren	
Spielteilnahme	ist	auch	nach	Ablauf	eines	Jahres	ab	dem	
Zeitpunkt	der	letztmaligen	Bestätigung	der	Richtigkeit	in-
folge	einer	Überprüfung	durch	den	Veranstalter	unzuläs-
sig.	In	den	Fällen	des	Satzes	4	und	5	bleiben	Auszahlun-
gen	zulässig.	Die	Sätze	3	bis	6	finden	keine	Anwendung	
auf	Spielkonten,	mit	denen	ausschließlich	die	Teilnahme	
an	Glücksspielen	möglich	ist,	an	denen	gesperrte	Spieler	
nach	§	8	Absatz	2	teilnehmen	dürfen.

(6)	Bei	einer	Änderung	von	Zahlungs-,	Bank-	und	Konto-
verbindungen des Spielers haben Veranstalter und Ver-
mittler	die	Richtigkeit	der	hinterlegten	Angaben	nach	Ab-
satz	2	Satz	1	erneut	zu	überprüfen.	Absatz	5	Satz	4	und	
7	findet	entsprechende	Anwendung.	Vor	Bestätigung	der	
Richtigkeit	der	Angaben	sind	Auszahlungen	nur	unter	Nut-
zung der vor der Änderung hinterlegten Zahlungs-, Bank- 
und	Kontoverbindungen	des	Spielers	zulässig.

(7)	Veranstalter	und	Vermittler	haben	dem	Spieler	jeder-
zeit	die	Möglichkeit	einzuräumen,	das	Spielkonto	zu	schlie-
ßen.	Ihm	ist	die	Möglichkeit	einzuräumen,	eine	Zahlungs-,	
Bank-	und	Kontoverbindung	zur	Auszahlung	des	Restgut-
habens einzugeben. Mit Ausnahme von Satz 2 darf das 
Schließen	des	Spielkontos	für	den	Spieler	nicht	mit	einem	
höheren	Aufwand	als	dessen	Einrichtung	verbunden	sein.

(8) Veranstalter und Vermittler sollen ein Spielkonto sper-
ren,	wenn	der	Verdacht	besteht,	dass	Gewinne	unrecht-
mäßig	erworben	wurden,	gegen	gesetzliche	Bestimmun-
gen,	insbesondere	im	Bereich	der	Geldwäsche,	gegen	den	
vorliegenden Staatsvertrag oder gegen Bedingungen für 
das	Spielkonto	verstoßen	wird.	Spieler	sind	unverzüglich	
über	die	Gründe	der	Sperre	zu	unterrichten,	soweit	ge-
setzliche	oder	behördliche	Vorgaben	nicht	entgegenste-
hen. Veranstalter und Vermittler müssen innerhalb einer 
angemessenen	Frist	eine	Sachentscheidung	treffen.	Wäh-
rend der Dauer der Sperre kann der Spieler das Spielkon-
to	nicht	schließen.

§	6b 
Geldbeträge auf dem Spielkonto; Ein- und Auszahlungen

(1)	Auf	dem	Spielkonto	werden	die	für	die	Spielteilnahme	
zur Verfügung stehenden Beträge erfasst. Die Beträge sind 
in	Euro	und	Cent	auszuweisen.
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(2) Einzahlungen des Spielers müssen auf dem Spielkonto 
unmittelbar	nach	Eingang	der	Zahlung	bei	dem	Veranstal-
ter	oder	Vermittler	gutgeschrieben	werden.	Gewinne	sind	
dem	Spielkonto	unverzüglich	gutzuschreiben.	Auszahlun-
gen	sind	mit	der	Anforderung	der	Auszahlung	durch	den	
Spieler	unverzüglich	abzuziehen.

(3) Veranstalter und Vermittler müssen eine Funktion zur 
Verfügung	stellen,	mit	der	festgelegt	werden	kann,	dass	
Gewinne	über	einem	bestimmten	Betrag	automatisch	aus-
gezahlt	werden.

(4)	Zahlungen	auf	ein	oder	von	einem	Spielkonto	dürfen	
ausschließlich	 von	 einem	Zahlungskonto	 nach	 §	 1	Ab-
satz	17	des	Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes,	 das	auf	
den	Namen	des	Spielers	bei	einem	Verpflichteten	nach	
§	2	Absatz	1	Nummer	1	oder	3	des	Geldwäschegesetzes	
errichtet	worden	ist,	geleistet	werden.	Ein-	oder	Auszah-
lungen	über	anonyme	Zahlungsmittel	sind	im	Fernvertrieb	
nicht	zulässig.

(5)	Übertragungen	von	Geld,	Spielpunkten	oder	Ähnlichem	
zwischen	Spielkonten	sind	nicht	zulässig.	Es	gilt	das	Kre-
ditverbot	gemäß	§	4	Absatz	5	Nummer	2.

(6)	Die	Mittel,	über	die	Spieler	auf	dem	Spielkonto	verfü-
gen,	sind	anvertraute	Mittel,	die	auf	einem	verrechnungs-
freien	Konto	bei	einem	Kreditinstitut	zur	Verfügung	stehen	
müssen, das von den Eigenmitteln des Veranstalters oder 
Vermittlers	getrennt	sein	muss	und	über	das	ausschließ-
lich	der	Veranstalter	oder	Vermittler	verfügen	darf.	Auszah-
lungen	von	dem	verrechnungsfreien	Konto	dürfen	nur	an	
Spieler oder auf Eigenmittelkonten des Veranstalters oder 
Vermittlers	zur	Begleichung	einer	Forderung	des	Veran-
stalters oder Vermittlers gegen Spieler erfolgen; Mittel auf 
dem	verrechnungsfreien	Konto	dürfen	nicht	zur	Deckung	
von Forderungen Dritter gegen den Veranstalter oder Ver-
mittler	verwendet	werden.	Die	Mittel	müssen	für	Fälle	ei-
ner Insolvenz oder Zahlungsunfähigkeit des Veranstalters 
oder	Vermittlers	oder	der	Kreditinstitute,	bei	denen	die	Mit-
tel	der	Spieler	verwahrt	werden,	abgesichert	sein.	Dies	hat	
der	Veranstalter	oder	Vermittler	durch	zur	unabhängigen	
Ausübung	eines	rechts-	oder	steuerberatenden	Berufs	be-
fähigte Beauftragte zur Vorlage bei der zuständigen Be-
hörde	bestätigen	zu	lassen.	Die	Mittel	auf	dem	verrech-
nungsfreien	Konto	müssen	stets	dem	Gesamtbetrag	auf	
den	Spielkonten	der	Spieler	entsprechen.

(7) Veranstalter und Vermittler haben das Guthaben auf 
dem	Spielkonto	im	Falle	des	Schließens	eines	Spielkontos	
unverzüglich,	spätestens	aber	innerhalb	von	fünf	Werkta-
gen,	auf	das	Konto	des	Spielers	zu	überweisen.	Für	das	
Schließen	und	die	Auszahlung	dürfen	keine	Gebühren	er-
hoben	werden.

§	6c 
Selbstlimitierung;	Limitdatei	für	Glücksspiele	im	Internet

(1) Bei der Registrierung sind die Spieler dazu aufzufor-
dern,	ein	individuelles	monatliches	anbieterübergreifendes	
Einzahlungslimit festzulegen oder anzugeben, dass ein be-
reits	festgelegtes	individuelles	monatliches	anbieterüber-
greifendes	Einzahlungslimit	unverändert	beibehalten	wer-

den soll. Das anbieterübergreifende Einzahlungslimit darf 
grundsätzlich	1	000	Euro	im	Monat	nicht	übersteigen.	In	
der	Erlaubnis	kann	zur	Erreichung	der	Ziele	des	§	1	fest-
gelegt	werden,	dass	und	unter	welchen	Voraussetzungen	
der Erlaubnisinhaber im Einzelfall mit anbieterübergreifen-
der	Wirkung	einen	abweichenden	Betrag	festsetzen	kann.	
Satz	 3	 gilt	 entsprechend	 für	 die	Veranstaltung	 von	On-
line-Casinospielen	nach	§	22c	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	
und	die	Erteilung	von	Konzessionen	nach	§	22c	Absatz	1	
Satz 1 Nummer 2. Zu den Voraussetzungen, unter denen 
einem	Anbieter	von	Online-Casinospielen	gemäß	Satz	4	
die	Festsetzung	eines	abweichenden	Betrags	erlaubt	wer-
den	kann,	werden	bindende	Rahmenregelungen	durch	die	
Anstalt	nach	§	27a	festgesetzt.	Ist	für	einen	Spieler	kein	an-
bieterübergreifendes Einzahlungslimit festgelegt, darf eine 
Spielteilnahme	nicht	erfolgen.	Das	anbieterübergreifende	
Einzahlungslimit	ist	erschöpft,	wenn	die	Summe	der	Ein-
zahlungen	eines	Spielers	in	einem	Kalendermonat	an	alle	
Veranstalter	und	Vermittler	von	öffentlichen	Glücksspielen	
im	Internet,	die	nach	Absatz	9	dem	anbieterübergreifen-
den	Einzahlungslimit	unterliegen,	das	nach	Satz	1	indivi-
duell	 festgelegte	Einzahlungslimit	 erreicht.	 Ist	 das	nach	
Satz	1	festgelegte	monatliche	anbieterübergreifende	Ein-
zahlungslimit	erschöpft,	darf	eine	weitere	Einzahlung	des	
Spielers	nicht	erfolgen;	der	Erlaubnisinhaber	hat	dies	durch	
geeignete	Maßnahmen	sicherzustellen.	Versuchen	Spie-
ler	ein	monatliches	Einzahlungslimit	festzulegen,	welches	
den	Betrag	nach	Satz	2	und	Satz	3	übersteigt,	sind	sie	zur	
Korrektur	Ihrer	Eingabe	aufzufordern.	Spielern	dürfen	die	
Beträge	nach	Satz	2	und	Satz	3	nur	im	Rahmen	der	Auf-
forderung	zur	Korrektur	angezeigt	werden.

(2)	Darüber	hinaus	ist	den	Spielern	zu	jeder	Zeit	die	Mög-
lichkeit	einzuräumen,	zusätzliche	anbieterbezogene	täg-
liche,	wöchentliche	 oder	monatliche	Einsatz-,	 Einzah-
lungs-	und	Verlustlimits	einzurichten.	Ist	ein	Einsatz-	oder	
Verlustlimit	ausgeschöpft,	darf	eine	weitere	Spielteilnah-
me	nicht	ermöglicht	werden;	für	ein	Einzahlungslimit	gilt	
Absatz	1	Satz	8	entsprechend.

(3)	Den	Spielern	ist	zu	jeder	Zeit	die	Möglichkeit	zu	geben,	
ein	Limit	nach	den	Absätzen	1	und	2	neu	festzulegen.	Will	
ein	Spieler	das	Limit	erhöhen,	so	wird	die	Erhöhung	erst	
nach	einer	Schutzfrist	von	sieben	Tagen	wirksam.	Wenn	
Limits	verringert	werden,	greifen	die	neuen	Limits	sofort.

(4)	Die	zuständige	Behörde	unterhält	 zur	Überwachung	
des	anbieterübergreifenden	Einzahlungslimits	 nach	Ab-
satz	1	eine	zentrale	Datei	zur	Limitüberwachung	 (Limit-
datei).	In	der	Limitdatei	werden	die	zur	Überwachung	des	
Limits	 erforderlichen	 personenbezogenen	Daten	 verar-
beitet. Es dürfen folgende personenbezogene Daten ver-
arbeitet	werden:
1. Familiennamen, Vornamen, Geburtsnamen,
2. Geburtsdatum,
3. Geburtsort,
4.	 Anschrift,
5.	 Höhe	des	vom	Spieler	festgelegten	anbieterüber-grei-

fenden Einzahlungslimits,
6.	 Datum	der	Festlegung	des	Limits,
7.	 Höhe	und	Datum	der	getätigten	Einzahlungen	und
8. Gesamtbetrag der getätigten Einzahlungen.
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Der	Gesamtbetrag	der	getätigten	Einzahlungen	nach	Num-
mer	8	setzt	sich	aus	den	getätigten	Einzahlungen	im	Sinne	
des	Absatzes	6	Satz	4	im	aktuellen	Kalendermonat	zusam-
men. Die für die Führung der Limitdatei zuständige Behör-
de	kann	bestimmen,	dass	die	in	Satz	3	Nummer	1	bis	4	
genannten	personenbezogenen	Daten	durch	ein	Pseudo-
nym	ersetzt	werden	dürfen,	soweit	hierdurch	die	ordnungs-
gemäße	Funktion	der	Limitdatei	nicht	beeinträchtigt	wird.	
Zusätzlich	darf	eine	anbieterbezogene	Kennung	des	Spie-
lers	verarbeitet	werden,	jedoch	nicht	im	Zusammenhang	
mit	den	in	Satz	3	Nummer	1	bis	4	genannten	personen-
bezogenen	Daten	gespeichert	werden.

(5)	Veranstalter	und	Vermittler	haben	bei	jeder	Festlegung	
und Änderung des anbieterübergreifenden Einzahlungs-
limits	die	in	Absatz	4	Satz	3	Nummer	1	bis	4	genannten	
personenbezogenen	Daten	des	Spielers	sowie	die	Höhe	
des neuen Einzahlungslimits an die Limitdatei zu über-
mitteln. War in der Limitdatei bereits ein Einzahlungslimit 
gespeichert,	wird	dieses	durch	das	neu	übermittelte	Limit	
ersetzt; Absatz 3 Satz 2 und 3 bleibt unberührt. Dem über-
mittelnden	Veranstalter	oder	Vermittler	wird	zur	Informati-
on	des	Spielers	die	Höhe	des	eingetragenen	Limits	sowie	
ein	eventuell	wegen	der	Schutzfrist	nach	Absatz	3	Satz	2	
noch	vorübergehend	zu	beachtendes	geringeres	Limit	mit-
geteilt. Gibt ein Spieler bei der Registrierung an, dass ein 
bereits	festgelegtes	individuelles	monatliches	anbieterüber-
greifendes	Einzahlungslimit	unverändert	beibehalten	wer-
den soll, haben Veranstalter und Vermittler diese Informati-
on	gemeinsam	mit	den	in	Absatz	4	Satz	3	Nummer	1	bis	4	
genannten personenbezogenen Daten des Spielers an die 
Limitdatei	zu	übermitteln.	Ist	im	Fall	des	Satzes	4	für	die-
sen Spieler kein anbieterübergreifendes Einzahlungslimit 
in	der	Limitdatei	gespeichert,	wird	dies	dem	übermitteln-
den	Veranstalter	oder	Vermittler	zurückübermittelt.	Dieser	
hat	den	Spieler	aufzufordern,	ein	individuelles	monatliches	
anbieterübergreifendes Einzahlungslimit festzulegen; Ab-
satz	1	Satz	6	bleibt	unberührt.	In	der	Erlaubnis	oder	durch	
Allgemeinverfügung der für die Führung der Limitdatei zu-
ständigen	Behörde	kann	festgelegt	werden,	dass	in	den	
Fällen	der	Sätze	1	und	4	statt	der	in	Absatz	4	Satz	3	Num-
mer	1	bis	4	genannten	personenbezogenen	Daten	ande-
re von der Behörde festgelegte Daten zu übermitteln sind, 
die	zur	eindeutigen	Identifizierung	des	Spielers	geeignet	
und	erforderlich	sind.

(6)	Veranstalter	 und	Vermittler	 haben	 vor	Abschluss	 je-
des	Einzahlungsvorgangs	die	zur	eindeutigen	Identifizie-
rung	des	Spielers	erforderlichen	Daten	sowie	die	Höhe	der	
vom	Spieler	beabsichtigten	Einzahlung	an	die	Limitdatei	
zu	übermitteln.	Die	Übermittlung	ist	nur	zulässig,	wenn	der	
Spieler	die	beabsichtigte	Einzahlung	abschließend	bean-
tragt	hat.	Dem	Veranstalter	oder	Vermittler	wird	übermit-
telt, ob das anbieterübergreifende Einzahlungslimit bereits 
erschöpft	 ist	und	ob	es	durch	die	beabsichtigte	Einzah-
lung	überschritten	würde.	 Ist	 das	anbieterübergreifende	
Einzahlungslimit	nicht	erschöpft	und	würde	es	durch	die	
beabsichtigte	Einzahlung	auch	nicht	 überschritten,	wird	
die	beabsichtigte	Einzahlung	als	getätigte	Einzahlung	in	
der	Limitdatei	gespeichert.	Ist	das	anbieterübergreifende	
Einzahlungslimit	vor	der	beabsichtigten	Einzahlung	noch	
nicht	erschöpft	und	würde	es	durch	die	beabsichtigte	Ein-
zahlung	überschritten,	übermittelt	die	Limitdatei	zusätzlich	

die	Höhe	des	noch	nicht	 ausgeschöpften	 anbieterüber-
greifenden Einzahlungslimits. Ist das anbieterübergreifen-
de	Einzahlungslimit	bereits	erschöpft,	ist	die	beabsichtig-
te	Einzahlung	durch	den	Veranstalter	oder	den	Vermittler	
abzulehnen.	Gleiches	gilt,	wenn	durch	die	beabsichtigte	
Einzahlung das anbieterübergreifende Einzahlungslimit 
überschritten	würde;	dem	Spieler	kann	in	diesem	Fall	die	
Höhe	des	noch	nicht	 ausgeschöpften	 anbieterübergrei-
fenden Einzahlungslimits mitgeteilt und ein neuer Einzah-
lungsvorgang	gestartet	werden,	auf	den	die	Sätze	1	bis	6	
erneut	anzuwenden	sind.	Die	zur	eindeutigen	Identifizie-
rung	des	Spielers	erforderlichen	Daten	sind	in	der	Erlaub-
nis	oder	durch	Allgemeinverfügung	der	für	die	Führung	der	
Limitdatei zuständigen Behörde festzulegen.

(7)	Die	in	Absatz	4	Satz	3	Nummer	7	und	8	genannten	per-
sonenbezogenen	Daten	sind	unverzüglich	nach	Ablauf	des	
Monats,	in	dem	sie	gespeichert	worden	sind,	zu	löschen.

(8)	Die	in	Absatz	4	Satz	3	Nummer	1	bis	6	genannten	per-
sonenbezogenen	Daten	sind	nach	Ablauf	eines	Jahres	seit	
der	letzten	Aktivität	in	der	Limitdatei	zu	löschen.	Aktivität	
im	Sinne	des	Satzes	1	ist	jede	Übermittlung	im	Sinne	des	
Absatz	5	Satz	1	und	Absatz	6	Satz	1.	Sind	die	in	Absatz	4	
Satz	3	Nummer	1	bis	6	genannten	personenbezogenen	
Daten	bereits	gelöscht	und	erfolgt	eine	Übermittlung	nach	
Absatz	6	Satz	1,	 ist	der	übermittelnde	Veranstalter	oder	
Vermittler	 auf	 die	 Löschung	 der	Daten	 hinzuweisen.	 In	
diesem	Fall	ist	der	Einzahlungsvorgang	abzubrechen	und	
der Spieler dazu aufzufordern, die Limits neu festzulegen.

(9)	Das	anbieterübergreifende	Einzahlungslimit	findet	An-
wendung	auf	alle	öffentlichen	Glücksspiele	im	Internet	mit	
Ausnahme	von	Einzahlungen,	die	ausschließlich	für	Lotte-
rien,	die	nicht	häufiger	als	zweimal	pro	Woche	veranstal-
tet	werden,	und	für	Lotterien	in	Form	des	Gewinnsparens	
verwendet	werden	können.	Sofortlotterien	im	Internet	gel-
ten	nicht	als	Lotterien	im	Sinne	des	Satzes	1.

(10)	Der	Anschluss	an	die	Limitdatei	und	die	Nutzung	der	
Limitdatei	 sind	 für	 den	Erlaubnisinhaber	 kostenpflichtig.	
Der	Erlaubnisinhaber	darf	von	dem	Spieler	keine	Kosten	
oder Gebühren für die Festsetzung oder Änderung eines 
Limits verlangen.

§	6d 
Informationspflichten	des	Anbieters	 

bei	Glücksspielen	im	Internet

(1)	Spieler	müssen	jederzeit	die	Möglichkeit	haben,	den	
Stand des Guthabens auf dem Spielkonto, die Spielhisto-
rie	 insgesamt	und	je	Spielform,	Ein-	und	Auszahlungen,	
Limits	und	Änderungen	von	Limits	sowie	sonstige	Trans-
aktionen	der	letzten	zwölf	Monate	einzusehen.	Die	Spiel-
historie	nach	Satz	1	hat	die	einzelnen	Einsätze,	Gewin-
ne	und	Verluste	des	Spielers	unter	Angabe	des	jeweiligen	
Zeitpunkts zu umfassen.

(2) Veranstalter und Vermittler haben Spieler über die Sum-
me	der	Einsätze,	Gewinne	und	Verluste	der	jeweils	vor-
angegangenen 30 Tage zu informieren. Diese Information 
muss	nach	jeder	Identifizierung	und	Authentifizierung	er-
folgen	sowie	vor	Beginn	eines	Spiels,	wenn	seit	der	letz-
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ten	Information	mehr	als	24	Stunden	vergangen	sind.	Eine	
Spielteilnahme	darf	erst	nach	ausdrücklich	erklärter	Kennt-
nisnahme	der	Information	durch	den	Spieler	erfolgen.

(3) Veranstalter und Vermittler müssen Spielern auf An-
trag	eine	geordnete	Auflistung	sämtlicher	Transaktionen	
auf	dem	Spielkonto	der	 vergangenen	zwölf	Monate	un-
verzüglich	kostenlos	zur	Verfügung	stellen.

§	6e 
Weitere	Bestimmungen	zum	Jugend-	 

und	Spielerschutz	bei	Glücksspielen	im	Internet

(1)	Der	Ausschluss	Minderjähriger	und	gesperrter	Spieler	
muss	jederzeit	durch	geeignete	technische	Verfahren	zur	
Identifizierung	 und	Authentifizierung	 sichergestellt	 sein.	
In	der	Erlaubnis	können	Vorgaben	zur	Durchführung	der	
Identifizierung	und	Authentifizierung	 festgelegt	werden,	
insbesondere	kann	 festgelegt	werden,	dass	 in	 regelmä-
ßigen Zeitabständen, die in der Erlaubnis zu bestimmen 
sind,	abweichend	von	der	gewöhnlich	angewendeten	Au-
thentifizierungsmethode	eine	weitere	Authentifizierungs-
methode	angewandt	werden	muss.

(2)	Bei	Glücksspielen	 im	Internet	verwendete	Zufallsge-
neratoren	sind	vor	ihrem	erstmaligen	Einsatz	und	danach	
mindestens	einmal	im	Jahr	auf	Kosten	des	Erlaubnisinha-
bers	von	einer	von	diesem	unabhängigen	sachverständi-
gen Stelle, die von der zuständigen Erlaubnisbehörde zu 
bestimmen ist, auf ihre ordnungsgemäße Funktion zu über-
prüfen. Das Ergebnis ist der zuständigen Erlaubnisbehör-
de	unverzüglich	mitzuteilen.

(3)	Das	Angebot	von	öffentlichen	Glücksspielen	im	Internet	
muss	unter	einer	Internetdomain	angeboten	werden,	de-
ren	länderspezifische	Domain	oberster	Stufe	".de"	ist.	Auf	
der Startseite der unter dem Domain-Namen aufrufbaren 
Internetseiten	des	Erlaubnisinhabers	muss	an	jeweils	ei-
ner	gut	sichtbaren	Stelle	platziert	werden,	dass	die	Teil-
nahme	an	Glücksspielen	 für	Personen	unter	 18	 Jahren	
unzulässig ist und der Erlaubnisinhaber über eine Erlaub-
nis	der	zuständigen	Glücksspielaufsichtsbehörde	verfügt	
und	unter	deren	Aufsicht	steht.	Der	direkte	Aufruf	der	In-
ternetdomain	der	zuständigen	Glücksspielaufsichtsbehör-
de muss vorgesehen sein.

(4)	Alle	Informationen,	die	der	Erlaubnisinhaber	Spielern	
zur	Verfügung	stellen	muss,	müssen	auf	der	das	Glücks-
spielangebot enthaltenen Internetdomain des Erlaubnis-
inhabers	in	deutscher	Sprache	zugänglich	und	von	allen	
Seiten der Domain aufrufbar sein.

(5) Spieler sind im Rahmen der Spielteilnahme unmittelbar 
über	die	Risiken	und	möglichen	negativen	sozialen	Folgen	
des	Glücksspiels	aufzuklären.	Informationen	zur	Glücks-
spielsucht	sind	zur	Verfügung	zu	stellen.	Der	direkte	Auf-
ruf der Internetdomains von unabhängigen Beratungsins-
titutionen	ist	zu	ermöglichen.

§	6f 
IT-Sicherheitskonzept

(1)	Erlaubnisinhaber	 haben	 geeignete	Sicherheitsmaß-
nahmen	im	IT-Sicherheitskonzept	zu	beschreiben	und	zu	
implementieren.	Das	Sicherheitskonzept	 ist	 regelmäßig	
zu	überprüfen	und,	soweit	hierzu	Veranlassung	besteht,	
zu überarbeiten.

(2)	Die	Sicherheitsmaßnahmen	müssen	mindestens	 fol-
gende	Aspekte	umfassen:
1.	 den	jederzeitigen	Schutz	der	personenbezogenen	Da-

ten	der	Spieler	vor	unrechtmäßiger	Verarbeitung,
2.	 die	Sicherstellung	der	dauerhaften	und	 jederzeitigen	

Verfügbarkeit,	Integrität	und	Vertraulichkeit	von	Daten,	
etwa	durch	Verschlüsselungsmechanismen,	Zugriffs-
kontrollen	und	Virenschutzprogramme,

3.	 die	regelmäßige	Sicherung	aller	relevanten	Daten,
4.	 die	Etablierung	und	den	regelmäßigen	Test	von	Pro-

zessen,	die	eine	schnelle	Wiederherstellung	gesicher-
ter	Daten	ermöglichen,

5.	 den	Schutz	der	verwendeten	Systeme	vor	Manipulati-
onen von innen und außen und

6.	 die	 lückenlose	Nachvollziehbarkeit	 der	 Integrität	 der	
Systeme.

(3)	Die	Wirksamkeit	des	Sicherheitskonzepts	ist	mindes-
tens	jährlich	vom	Erlaubnisinhaber	auf	eigene	Kosten	durch	
eine	von	ihm	unabhängige,	sachverständige	Stelle	über-
prüfen zu lassen. Der zuständigen Erlaubnisbehörde ist 
der	Prüfbericht	vorzulegen.

§	6g 
Datenschutz,	Speicherung,	Aufbewahrung	 

und	Löschung

(1) Erlaubnisinhaber müssen die personenbezogenen Da-
ten	der	Spieler	ab	Schließung	des	Spielkontos	fünf	Jahre	
aufbewahren.	Nach	Ablauf	des	Zeitraums	sind	die	perso-
nenbezogenen	Daten	zu	löschen.

(2)	Vorhandene	personenbezogene	Daten	sind	jederzeit	
wirksam	vor	unbefugtem	Zugriff	zu	schützen.

	3)	Die	betroffenen	Personen	sind	über	Art	und	Umfang	
der	Speicherung,	der	Aufbewahrung	und	Löschung	ihrer	
personenbezogenen Daten zu informieren.

§	6h 
Verhinderung parallelen Spiels bei mehreren Anbietern 
im	Internet;	Wartezeit	vor	Anbieterwechsel	im	Internet

(1)	Das	parallele	Spiel	von	öffentlichen	Glücksspielen	durch	
einen Spieler ist unzulässig.

(2) Zur Vermeidung des anbieterübergreifenden paralle-
len Spiels im Internet unterhält die zuständige Behörde 
eine Datei, in der folgende personenbezogene Daten ei-
nes	Spielers	verarbeitet	werden:
1. Familiennamen, Vornamen, Geburtsnamen,
2. Geburtsdatum,
3. Geburtsort,
4.	 Anschrift	und
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5. die Information, ob dieser Spieler im Sinne der Absät-
ze	3	und	4	aktiv	geschaltet	ist.

§	6c	Absatz	4	Satz	5	und	6	gilt	entsprechend.

(3) Der Erlaubnisinhaber darf einem Spieler die Teilnah-
me	an	öffentlichen	Glücksspielen	im	Internet	nur	ermögli-
chen,	wenn	er	zuvor	die	Daten	nach	Absatz	2	Satz	1	Num-
mer	1	bis	4	sowie	die	Information,	dass	der	Spieler	in	der	
Datei	aktiv	zu	schalten	ist,	übermittelt	hat	und	ihm	nicht	
unverzüglich	zurückübermittelt	worden	ist,	dass	der	Spie-
ler	 in	der	Datei	bereits	aktiv	geschaltet	 ist.	Dem	Erlaub-
nisinhaber	wird	zurückübermittelt,	dass	der	Spieler	aktiv	
geschaltet	ist,	wenn	er	die	Meldung	nach	Satz	1	übermit-
telt und in der Datei die Information vermerkt ist, dass der 
Spieler	aktiv	geschaltet	ist.	Ist	der	Spieler	zum	Zeitpunkt	
der	Übermittlung	durch	den	Erlaubnisinhaber	nach	Satz	1	
nicht	aktiv	geschaltet,	wird	zugleich	in	der	Datei	nach	Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 5 vermerkt, dass der Spieler nun-
mehr	aktiv	geschaltet	ist.	Die	Übermittlung	durch	den	Er-
laubnisinhaber	nach	Satz	1	darf	erst	unmittelbar	vor	Beginn	
des	ersten	Spiels	des	Spielers	erfolgen.	Die	Sätze	1	bis	4	
gelten	nicht	für	Glücksspiele,	an	denen	gesperrte	Spieler	
nach	§	8	Absatz	2	teilnehmen	dürfen.	In	der	Erlaubnis	oder	
durch	Allgemeinverfügung	der	für	die	Führung	der	Limitda-
tei	zuständigen	Behörde	kann	festgelegt	werden,	dass	in	
den Fällen des Satzes 1 statt der in Absatz 2 Satz 1 Num-
mer	1	bis	4	genannten	personenbezogenen	Daten	ande-
re von der Behörde festgelegte Daten zu übermitteln sind, 
die	zur	eindeutigen	Identifizierung	des	Spielers	geeignet	
und	erforderlich	sind.

(4)	Die	Information	nach	Absatz	2	Satz	1	Nummer	5,	dass	
der	Spieler	aktiv	geschaltet	ist,	wird	fünf	Minuten	(Warte-
frist)	nachdem	der	Erlaubnisinhaber	der	Datei	gemeldet	
hat,	dass	der	Spieler	nicht	mehr	aktiv	zu	schalten	ist,	ent-
fernt.	Die	Meldung	nach	Satz	1	darf	nur	auf	Veranlassung	
des Spielers und in den Fällen des Satzes 5 erfolgen. Der 
Erlaubnisinhaber	muss	dem	Spieler	die	Möglichkeit	ein-
räumen,	 die	Meldung	nach	Satz	 1	 zu	 veranlassen;	 sie	
muss	durch	den	Spieler	einfach	wahrgenommen	werden	
können.	Die	Meldung	nach	Satz	1	hat	unverzüglich	nach	
der	Veranlassung	durch	den	Spieler	zu	erfolgen.	Der	Er-
laubnisinhaber	hat	die	Meldung	nach	Satz	1	auch	unver-
züglich	vorzunehmen,	wenn	seit	der	letzten	Eingabe	des	
Spielers	mehr	als	30	Minuten	vergangen	sind.	Nach	einer	
Veranlassung	durch	den	Spieler	nach	den	Sätzen	2	bis	4	
oder	nach	einer	Meldung	nach	Satz	5	darf	der	Erlaubnis-
inhaber	dem	Spieler	eine	weitere	Teilnahme	an	öffentli-
chen	Glücksspielen	im	Internet	nur	unter	den	Vorausset-
zungen	des	Absatzes	3	ermöglichen.

(5)	Die	Daten	nach	Absatz	2	Satz	1	sind	nach	Ablauf	der	
Wartefrist	nach	Absatz	4	Satz	1	zu	löschen.	Die	Auswer-
tung und Nutzung der Daten für andere als in den vorste-
henden	Absätzen	beschriebenen	Zwecke	ist	unzulässig.

(6)	Die	Datei	nach	Absatz	2	kann	gemeinsam	mit	der	Li-
mitdatei	nach	§	6c	geführt	werden.	Wird	die	Datei	gemein-
sam	geführt,	findet	Absatz	5	mit	der	Maßgabe	Anwendung,	
dass	nur	die	Daten	nach	Absatz	2	Satz	1	Nummer	5	un-
verzüglich	 zu	 löschen	 sind;	 im	Übrigen	 findet	 §	 6c	Ab-
satz	8	Anwendung.

(7) Der Erlaubnisinhaber hat dem Spieler die seit der letz-
ten	Übermittlung	nach	Absatz	3	Satz	1	vergangene	Zeit	
anzuzeigen.	Nach	Ablauf	 von	60	Minuten	 seit	 der	 letz-
ten	Übermittlung	nach	Absatz	3	Satz	1,	darf	eine	weitere	
Spielteilnahme	nur	ermöglicht	werden,	wenn	der	Spieler	
auf	die	verstrichene	Zeit	hingewiesen	wird	und	dieser	die	
Kenntnisnahme	des	Hinweises	ausdrücklich	bestätigt	hat.	
Satz	2	gilt	entsprechend	für	den	Ablauf	von	jeweils	weite-
ren	60	Minuten	seit	der	letzten	Bestätigung	nach	Satz	2.

(8)	Der	Anschluss	 an	die	Datei	 nach	Absatz	 2	 und	de-
ren	Nutzung	sind	für	den	Erlaubnisinhaber	kostenpflich-
tig.	Die	Veranlassung	nach	Absatz	4	durch	den	Spieler	
ist kostenfrei.

§	6i 
Spielsuchtfrüherkennung;	Safe-Server;	 

kurzfristige Sperre

(1) Veranstalter von Online-Casinospielen, Online-Poker 
und	virtuellen	Automatenspielen	im	Internet	sowie	Veran-
stalter	und	Vermittler	von	Sportwetten	im	Internet	müssen	
auf	eigene	Kosten	ein	auf	wissenschaftlichen	Erkenntnis-
sen beruhendes, auf Algorithmen basierendes automati-
siertes	System	zur	Früherkennung	von	glücksspielsucht-
gefährdeten	Spielern	und	von	Glücksspielsucht	einsetzen;	
Einzelheiten	sind	in	der	Erlaubnis	festzulegen.	Das	Sys-
tem	zur	Spielsuchtfrüherkennung	hat	jedenfalls	die	auf	dem	
Spielkonto	zu	erfassenden	Daten	auszuwerten	und	ist	re-
gelmäßig	zu	aktualisieren.	Es	ist	 im	Sozialkonzept	nach	
§	6	zu	berücksichtigen.	 Im	Sozialkonzept	sind	Maßnah-
men	festzulegen,	die	zu	ergreifen	sind,	wenn	das	System	
zur	Spielsuchtfrüherkennung	einen	möglicherweise	glücks-
spielsuchtgefährdeten	Spieler	 identifiziert.	Die	Maßnah-
men	sind	durchzuführen.

(2)	Veranstalter	 von	Sportwetten,	Online-Casinospielen,	
Online-Poker und virtuellen Automatenspielen im Internet 
müssen	auf	eigene	Kosten	ein	technisches	System	einrich-
ten	und	betreiben,	welches	sämtliche	für	die	Durchführung	
der	Glücksspielaufsicht	erforderlichen	Daten	zutreffend	er-
fasst,	digital	nichtveränderlich	ablegt	sowie	eine	jederzeiti-
ge	elektronische	Kontrolle	einschließlich	unmittelbarem	Zu-
griff	durch	die	zuständige	Aufsichtsbehörde	ermöglicht.	Die	
personenbezogenen	Daten	sind	zu	pseudonymisieren,	wo-
bei	für	die	zuständige	Aufsichtsbehörde	erkennbar	bleiben	
muss,	welche	gespeicherten	Vorgänge	denselben	Spieler	
betreffen.	Das	Nähere	ist	von	der	Erlaubnisbehörde	in	der	
Erlaubnis	oder	durch	Allgemeinverfügung	zu	bestimmen.	
Insbesondere	 ist	zu	bestimmen,	ob	die	Pseudonymisie-
rung	durch	den	Veranstalter	oder	durch	die	zuständige	Auf-
sichtsbehörde	erfolgt.	Im	Falle	einer	Pseudonymisierung	
durch	die	Aufsichtsbehörde	sind	vor	der	Pseudonymisie-
rung	ausschließlich	Prüfungen	hinsichtlich	der	Einhaltung	
des	Teilnahmeverbots	Minderjähriger	und	des	räumlichen	
Geltungsbereichs	der	Erlaubnis	zulässig.	 Im	Falle	einer	
Pseudonymisierung	durch	den	Veranstalter	müssen	die	
zur Prüfung der Einhaltung des Teilnahmeverbots Minder-
jähriger	und	des	räumlichen	Geltungsbereichs	der	Erlaub-
nis	erforderlichen	Daten	erkennbar	bleiben.

(3)	Bei	Sportwetten,	Online-Casinospielen,	Online-Poker	
und virtuellen Automatenspielen im Internet ist eine deut-



138 Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen

lich	 erkennbare	 und	eindeutig	 beschriftete	Schaltfläche	
anzuzeigen, deren Betätigung eine sofortige kurzzeitige 
Sperre	des	Spielers	auslöst.	Die	Schaltfläche	ist	überall	
dort	dauerhaft	anzuzeigen,	wo	eine	Spielteilnahme	mög-
lich	ist.	§	8	Absatz	1	und	2,	§	8a	Absatz	4	und	§	23	sind	
entsprechend	anzuwenden,	wobei	als	Grund	der	Sperre	
nach	§	23	Absatz	1	Satz	2	Nummer	7	die	Betätigung	der	
Schaltfläche	nach	Satz	1	anzugeben	und	§	23	Absatz	1	
Satz	2	Nummer	8	nicht	anzuwenden	ist.	Bei	der	Eintra-
gung	nach	§	8a	Absatz	4	ist	auch	der	Zeitpunkt	der	Betä-
tigung	der	Schaltfläche	an	die	Sperrdatei	zu	übermitteln;	
dieser	ist	in	der	Sperrdatei	zu	speichern.	Die	Sperre	endet	
ohne	Antrag	nach	Ablauf	von	24	Stunden	ab	Betätigung	
der	Schaltfläche.	Abweichend	von	§	23	Absatz	5	sind	die	
eingetragenen personenbezogenen Daten innerhalb von 
zwei	Wochen	nach	Ablauf	der	Sperre	zu	löschen.	Nach	ei-
ner	Betätigung	der	Schaltfläche	ist	es	nicht	zulässig,	den	
Spieler	nach	einer	Bestätigung	zu	fragen.

§	6j 
Unentgeltliche	Angebote

(1)	Veranstalter	 und	Vermittler	 von	öffentlichen	Glücks-
spielen	 im	 Internet	dürfen	unentgeltliche	Unterhaltungs-
angebote,	die	mit	Ausnahme	des	nicht	zu	entrichtenden	
Entgelts	und	eines	fehlenden	Geldgewinns	einem	von	ih-
nen	veranstalteten	oder	vermittelten	öffentlichen	Glücks-
spiel	entsprechen	oder	diesen	Glücksspielen	nachgebildet	
sind, nur Spielern anbieten, für die bei ihnen ein Spielkon-
to	im	Sinne	des	§	6a	eingerichtet	ist.	Der	Erlaubnisinha-
ber darf die Wahrnehmung dieser Unterhaltungsangebote 
ohne	Spielkonto	nicht	 ermöglichen.	Satz	 2	 gilt	 entspre-
chend	für	die	Ermöglichung	der	Teilnahme	Minderjähriger	
und gesperrter Spieler.

(2)	Bieten	Veranstalter	und	Vermittler	unentgeltliche	Un-
terhaltungsangebote im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 an, 
die	einem	bestimmten	öffentlichen	Glücksspiel	im	Internet	
entsprechen	 oder	 insbesondere	 durch	 die	Benennung	
oder	die	äußere	Gestaltung,	den	Anschein	erwecken,	ei-
nem bestimmten virtuellen Automatenspiel oder einem 
Online-Casinospiel	 zu	 entsprechen,	 hat	 das	 unentgelt-
liche	Unterhaltungsangebot	mit	Ausnahme	des	nicht	 zu	
entrichtenden	Entgelts	 und	des	 fehlenden	Geldgewinns	
dem	öffentlichen	Glücksspiel	insgesamt	zu	entsprechen,	
insbesondere	hinsichtlich	 der	Gewinnwahrscheinlichkeit	
und	der	Auszahlungsquote.	Sofern	bei	dem	öffentlichen	
Glücksspiel	Gebühren	oder	ähnliche	Abgaben	zugunsten	
des Erlaubnisinhabers oder Dritten vom Spieler gezahlt 
werden	müssen,	sind	diese	bei	unentgeltlichen	Unterhal-
tungsangeboten im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 zu simu-
lieren und anzugeben.

§	7 
Aufklärung

(1)	Die	Veranstalter	und	Vermittler	von	öffentlichen	Glücks-
spielen haben den Spielern vor der Spielteilnahme spielre-
levante	Informationen	zur	Verfügung	zu	stellen	sowie	über	
die	Suchtrisiken	der	von	ihnen	angebotenen	Glücksspie-
le,	das	Verbot	der	Teilnahme	Minderjähriger	und	Möglich-
keiten der Beratung und Therapie aufzuklären. Als spielre-
levante	Informationen	kommen	insbesondere	in	Betracht:

1.	 alle	Kosten,	die	mit	der	Teilnahme	veranlasst	sind,
2.	 die	Höhe	aller	Gewinne,
3.	 wann	und	wo	alle	Gewinne	veröffentlicht	werden,
4.	 der	Prozentsatz	der	Auszahlungen	für	Gewinne	vom	

Einsatz	(Auszahlungsquote),
5.	 Informationen	zu	den	Gewinn-	und	Verlustwahrschein-

lichkeiten,
6.	 der	Annahmeschluss	der	Teilnahme,
7.	 das	Verfahren,	nach	dem	der	Gewinner	ermittelt	wird,	

insbesondere	die	Information	über	den	Zufallsmecha-
nismus, der der Generierung der zufallsabhängigen 
Spielergebnisse zu Grunde liegt,

8.	 wie	die	Gewinne	zwischen	den	Gewinnern	aufgeteilt	
werden,

9.	 die	Ausschlussfrist,	bis	wann	Gewinner	Anspruch	auf	
ihren	Gewinn	erheben	müssen,

10.	der	Name	des	Erlaubnisinhabers	sowie	seine	Kontakt-
daten	(Anschrift,	E-Mail,	Telefon),

11.	die	Handelsregisternummer	(soweit	vorhanden),
12.	wie	der	Spieler	Beschwerden	vorbringen	kann	und
13. das Datum der ausgestellten Erlaubnis.

Informationen	über	Höchstgewinne	 sind	mit	 der	Aufklä-
rung	über	die	Wahrscheinlichkeit	von	Gewinn	und	Verlust	
zu	verbinden.	Spieler	und	Behörden	müssen	leichten	Zu-
gang zu diesen Informationen haben.

(2)	Lose,	Spielscheine,	Spielquittungen	und	vergleichba-
re	Bescheinigungen	müssen	Hinweise	auf	die	von	dem	je-
weiligen	Glücksspiel	ausgehende	Suchtgefahr	und	Hilfs-
möglichkeiten	enthalten;	bei	Glücksspielen,	die	über	das	
Internet	 angeboten	werden,	 erfolgt	 eine	Verlinkung	 zu	
entsprechenden	Angeboten	gemäß	§	6	Absatz	2	Satz	3	
Nummer 5.

§	8 
Spielersperrsystem;	Abgleich	mit	dem	Sperrsystem

(1)	 Zum	Schutz	 der	 Spieler	 und	 zur	 Bekämpfung	 der	
Glücksspielsucht	wird	ein	zentrales,	spielformübergreifen-
des	Sperrsystem	(§	23)	unterhalten.

(2)	Gesperrte	Spieler	dürfen	an	öffentlichen	Glücksspielen	
nicht	teilnehmen.	Von	dem	Verbot	ausgenommen	ist	die	
Teilnahme	an	Lotterien,	die	nicht	häufiger	als	zweimal	pro	
Woche	veranstaltet	werden,	an	Lotterien	in	Form	des	Ge-
winnsparens	und	an	Pferdewetten,	die	von	Vereinen,	die	
das	Unternehmen	eines	Totalisatoren	nach	§	1	des	Renn-
wett-	und	Lotteriegesetzes	betreiben,	oder	auf	einer	inlän-
dischen	Pferderennbahn	stationär	angeboten	werden.	So-
fortlotterien	im	Internet	gelten	nicht	als	Lotterien	im	Sinne	
des Satzes 2.

(3)	Veranstalter	und	Vermittler	von	Glücksspielen,	an	de-
nen	gesperrte	Spieler	nicht	teilnehmen	dürfen,	sind	ver-
pflichtet,	spielwillige	Personen	durch	Kontrolle	eines	amtli-
chen	Ausweises	oder	eine	vergleichbare	Identitätskontrolle	
zu	 identifizieren	 und	 einen	Abgleich	mit	 der	Sperrdatei	
nach	§	23	durchzuführen.	Bei	Glücksspielen	im	Internet	
erfolgt	die	Identifizierung	vor	dem	Abgleich	mithilfe	geeig-
neter	 technischer	Verfahren.	Veranstalter	und	Vermittler	
von	Glücksspielen	haben	sicherzustellen,	dass	gesperr-
te	Spieler	nicht	an	Glücksspielen	teilnehmen.	Bei	Glücks-
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spielen	im	Internet	hat	der	Abgleich	zu	dem	Zeitpunkt	zu	
erfolgen,	zu	dem	die	Übermittlung	des	Anbieters	nach	§	6h	
Absatz	3	Satz	1	zu	erfolgen	hat.	Im	terrestrischen	Bereich	
ist	der	Abgleich	in	Wettvermittlungsstellen,	in	Spielhallen	
und	in	Spielbanken	bei	jedem	Betreten	und	im	Übrigen	vor	
dem	ersten	Spiel	während	eines	Aufenthalts	in	der	jeweili-
gen Spielstätte vorzunehmen.

(4)	Veranstalter	und	Vermittler	von	Glücksspielen,	an	de-
nen	 gesperrte	 Spieler	 nicht	 teilnehmen	 dürfen,	 dürfen	
nicht	auf	diese	einwirken,	einen	Antrag	auf	Entsperrung	
zu	stellen.	Es	dürfen	keine	Vorteile	wie	Boni	oder	Rabat-
te	für	Spieler,	deren	Spielersperre	aufgehoben	worden	ist,	
gewährt	werden.

§	8a 
Eintragung und Dauer der Sperre

(1)	Veranstalter	und	Vermittler	von	Glücksspielen,	an	denen	
gesperrte	Spieler	nicht	teilnehmen	dürfen,	sperren	Perso-
nen, die dies beantragen (Selbstsperre) oder von denen 
sie auf Grund der Wahrnehmung ihres Personals oder auf 
Grund	von	Meldungen	Dritter	wissen	oder	auf	Grund	sons-
tiger	tatsächlicher	Anhaltspunkte	annehmen	müssen,	dass	
sie	spielsuchtgefährdet	oder	überschuldet	sind,	ihren	finan-
ziellen	Verpflichtungen	nicht	nachkommen	oder	Spielein-
sätze riskieren, die in keinem Verhältnis zu ihrem Einkom-
men oder Vermögen stehen (Fremdsperre).

(2) Ein Antrag auf eine Selbstsperre oder Fremdsperre 
kann	auch	bei	der	für	die	Führung	der	Sperrdatei	zustän-
digen	Stelle	gestellt	werden.

(3) Vor Eintragung einer Fremdsperre ist dem Spieler Ge-
legenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Gelegenheit 
sowie	eine	etwaige	Stellungnahme	sind	zu	dokumentieren.

(4)	Die	Veranstalter,	die	Vermittler	und	im	Fall	des	Absat-
zes 2 die für die Führung der Sperrdatei zuständige Stelle 
haben	die	in	§	23	Absatz	1	genannten	Daten	in	eine	Sperr-
datei	einzutragen.	Ein	Eintrag	ist	auch	vorzunehmen,	wenn	
nicht	alle	Daten	erhoben	werden	können.

(5)	Der	die	Sperrung	Eintragende	teilt	der	betroffenen	Per-
son	unverzüglich	in	Textform	mit,	dass	für	seine	Person	
eine Sperre eingetragen ist und informiert sie über das Ver-
fahren zur Beendigung der Sperre.

(6)	Die	Sperre	beträgt	mindestens	ein	Jahr,	es	sei	denn,	
die eine Selbstsperre beantragende Person beantragt ei-
nen	abweichenden	Zeitraum,	der	jedoch	drei	Monate	nicht	
unterschreiten	darf.	Wird	eine	kürzere	Dauer	als	drei	Mo-
nate angegeben, gilt dies als Angabe von drei Monaten.

(7)	Die	nach	Absatz	1	Verpflichteten	haben	die	Sperranträ-
ge bei Selbstsperren und die bei Fremdsperren anfallenden 
Unterlagen	aufzubewahren.	Bei	Geschäftsaufgabe,	Fusio-
nen, Insolvenz oder dem Vorliegen sonstiger Gründe, die 
die	weitere	Aufbewahrung	dieser	Unterlagen	durch	den	die	
Sperre	veranlassenden	Verpflichteten	im	Sinne	des	Absat-
zes	1	unmöglich	machen,	hat	dieser	sämtliche	die	Sperre	
betreffenden	Unterlagen	der	für	die	Führung	der	Sperrda-
tei	zuständigen	Behörde	auszuhändigen.	Ist	ein	Rechts-

nachfolger	vorhanden,	kann	die	für	die	Führung	der	Sperr-
datei zuständige Behörde diesem die Sperren zuordnen 
und	ihm	die	zugehörigen	Unterlagen	zur	verantwortlichen	
Aufbewahrung	übergeben.

§	8b 
Beendigung der Sperre

(1)	Eine	Aufhebung	der	Sperre	ist	nur	auf	schriftlichen	An-
trag	der	gesperrten	Person	möglich.	Dies	gilt	auch	dann,	
wenn	bei	Beantragung	der	Sperre	für	deren	Laufzeit	eine	
bestimmte	Frist	genannt	wurde.	Der	Antrag	kann	frühes-
tens	nach	Ablauf	der	Mindestdauer	der	Sperre	nach	§	8a	
Absatz	6	gestellt	werden.	Wird	kein	Antrag	nach	Satz	1	
gestellt,	endet	die	Sperre	nicht.

(2) Der Antrag auf Aufhebung der Sperre ist bei der für die 
Führung der Sperrdatei zuständigen Behörde zu stellen. 
Es	genügt	die	Weiterleitung	des	Antrags	durch	einen	Ver-
anstalter oder Vermittler.

(3) Im Falle eines Antrags auf Aufhebung einer Selbst- oder 
Fremdsperre veranlasst die für die Führung der Sperrda-
tei	zuständige	Behörde	die	Aufhebung	der	Sperre	durch	
entsprechende	Eintragung	 in	die	Sperrdatei.	Die	Aufhe-
bung	der	Sperre	wird	nach	Eintragung,	jedoch	im	Fall	ei-
ner	Selbstsperre	nicht	vor	Ablauf	einer	Woche	und	im	Fall	
einer	Fremdsperre	nicht	vor	Ablauf	eines	Monats	nach	Ein-
gang	des	Antrags	bei	der	Behörde	wirksam.	Dem	Antrag-
steller ist die Entsperrung mitzuteilen.

(4)	Im	Falle	eines	Antrags	auf	Aufhebung	einer	Fremdsper-
re hat die für die Führung der Sperrdatei zuständige Be-
hörde	unverzüglich	nach	Eingang	des	Antrags	den	Veran-
stalter oder Vermittler, der die Eintragung der Fremdsperre 
vorgenommen hat, über den Eingang des Antrags zu infor-
mieren. Beruht die Fremdsperre auf einer Mitteilung Drit-
ter,	sind	diese	ebenfalls	über	den	Antrag	und	die	Möglich-
keit, einen erneuten Sperrantrag zu stellen, zu informieren.

§	8c 
Kosten	für	die	Nutzung	des	Sperrsystems

Der	Anschluss	an	das	Sperrsystem	und	dessen	Nutzung	
sind	für	die	nach	§	8	Absatz	3	Verpflichteten	kostenpflich-
tig. Das Stellen eines Sperrantrags und eines Antrags auf 
Beendigung der Sperre sind kostenfrei.

§	8d	 
Überführung von Datenbeständen anderer  

Sperrdateien in das spielformübergreifende,  
bundesweite	Sperrsystem

(1)	Der	Datenbestand	des	übergreifenden	Sperrsystems,	
das	 durch	 den	Ersten	Staatsvertrag	 zur	Änderung	 des	
Glücksspielstaatsvertrages	geschaffen	wurde,	und	der	hes-
sischen	Sperrdatei	für	Spielhallen	werden	in	das	spielform-
übergreifende,	bundesweite	Sperrsystem	überführt.	Wei-
tere	landesrechtliche	Sperrdateien	für	Spielhallen	können	
ebenfalls	überführt	werden.
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(2)	Die	Benachrichtigung	der	betroffenen	Personen	hierü-
ber	erfolgt	durch	öffentliche	Bekanntmachung	durch	die	für	
die	überführte	Datei	bisher	verantwortliche	Stelle.

(3)	Sofern	für	die	überführten	Sperrsysteme	von	§	8b	ab-
weichende	Entsperrungsregelungen	gelten,	werden	diese	
mit	Abschluss	der	Überführung	gegenstandslos.	Die	Ent-
sperrung	richtet	sich	ausschließlich	nach	§	8b.

Zweiter Abschnitt 
Aufgaben des Staates

§	9 
Glücksspielaufsicht

(1)	Die	Glücksspielaufsicht	 hat	 die	Aufgabe,	 die	Erfül-
lung	 der	 nach	diesem	Staatsvertrag	bestehenden	oder	
auf	Grund	dieses	Staatsvertrages	begründeten	öffentlich-
rechtlichen	Verpflichtungen	zu	überwachen	sowie	darauf	
hinzuwirken,	dass	unerlaubtes	Glücksspiel	und	die	Wer-
bung hierfür unterbleiben. Die für alle Länder oder in dem 
jeweiligen	Land	zuständige	Behörde	kann	die	erforderli-
chen	Anordnungen	im	Einzelfall	erlassen.	Sie	kann	unbe-
schadet	sonstiger	 in	diesem	Staatsvertrag	und	anderen	
gesetzlichen	Bestimmungen	vorgesehener	Maßnahmen	
insbesondere
1.	 jederzeit	Auskunft	und	Vorlage	aller	Unterlagen,	Daten	

und	Nachweise	verlangen,	die	zur	Prüfung	im	Rahmen	
des	Satzes	1	erforderlich	sind,	sowie	zum	Zwecke	die-
ser	Prüfung	während	der	üblichen	Geschäfts-	und	Ar-
beitszeiten	die	Geschäftsräume	und	grundstücke	be-
treten,	 in	denen	öffentliches	Glücksspiel	veranstaltet	
oder	vermittelt	wird,

2.	 Anforderungen	an	die	Veranstaltung,	Durchführung	und	
Vermittlung	öffentlicher	Glücksspiele	und	die	Werbung	
hierfür	sowie	an	die	Entwicklung	und	Umsetzung	des	
Sozialkonzepts stellen,

3.	 die	Veranstaltung,	Durchführung	und	Vermittlung	un-
erlaubter	Glücksspiele	und	die	Werbung	hierfür	unter-
sagen,

4.	 den	am	Zahlungsverkehr	Beteiligten,	insbesondere	den	
Kredit-	und	Finanzdienstleistungsinstituten,	nach	vor-
heriger	Bekanntgabe	unerlaubter	Glücksspielangebote	
die	Mitwirkung	an	Zahlungen	für	unerlaubtes	Glücks-
spiel	und	an	Auszahlungen	aus	unerlaubtem	Glücks-
spiel untersagen, ohne dass es einer vorherigen Inan-
spruchnahme	des	Veranstalters	oder	Vermittlers	von	
öffentlichen	Glücksspielen	durch	die	Glücksspielauf-
sicht	bedarf;	dies	gilt	auch	in	den	Fällen	des	§	4	Ab-
satz 1 Satz 3; und

5.	 nach	vorheriger	Bekanntgabe	unerlaubter	Glücksspiel-
angebote Maßnahmen zur Sperrung dieser Angebote 
gegen	im	Sinne	der	§§	8	bis	10	des	Telemediengeset-
zes	verantwortliche	Diensteanbieter,	insbesondere	Zu-
gangsvermittler	und	Registrare,	ergreifen,	sofern	sich	
Maßnahmen gegenüber einem Veranstalter oder Ver-
mittler	dieses	Glücksspiels	als	nicht	durchführbar	oder	
nicht	erfolgversprechend	erweisen;	diese	Maßnahmen	
können	auch	erfolgen,	wenn	das	unerlaubte	Glücks-
spielangebot	untrennbar	mit	weiteren	Inhalten	verbun-
den ist.

Das	Grundrecht	des	Fernmeldegeheimnisses	(Artikel	10	
Absatz	1	des	Grundgesetzes)	wird	durch	die	Regelung	

nach	Satz	3	Nummer	5	eingeschränkt.	Hierdurch	sind	Te-
lekommunikationsvorgänge	im	Sinne	des	§	88	Absatz	3	
Satz	3	des	Telekommunikationsgesetzes	betroffen.

(1a)	Sofern	 unerlaubtes	Glücksspiel	 in	mehreren	 Län-
dern	veranstaltet	oder	vermittelt	wird	oder	dafür	in	mehre-
ren	Ländern	geworben	oder	in	sonstiger	Weise	gegen	öf-
fentlich-rechtliche	Verpflichtungen	im	Sinne	des	Satzes	1	
verstoßen	wird,	kann	jedes	betroffene	Land	die	zuständi-
ge	Behörde	eines	anderen	Landes	ermächtigen,	auch	mit	
Wirkung	für	das	betroffene	Land	die	erforderlichen	Anord-
nungen	im	Einzelfall	zu	erlassen	und	zu	vollstrecken.	Die	
Vollstreckung	 richtet	sich	nach	dem	Recht	des	ermäch-
tigten Landes.

(2)	Widerspruch	und	Klage	gegen	Anordnungen	nach	den	
Absätzen	1	und	1a	haben	keine	aufschiebende	Wirkung.	Im	
Falle	der	Vollstreckung	von	Anordnungen	nach	den	Absät-
zen	1	und	1a	mittels	Zwangsgeld	soll	dieses	das	wirtschaft-
liche	Interesse,	das	der	Pflichtige	an	der	Vornahme	oder	
am	Unterbleiben	der	Handlung	hat,	erreichen.	Reicht	das	
gesetzliche	Höchstmaß	hierzu	nicht	aus,	so	kann	es	über-
schritten	werden.	Das	wirtschaftliche	Interesse	des	Pflich-
tigen	ist	nach	pflichtgemäßem	Ermessen	zu	schätzen.

(2a)	 Zur	 Erfüllung	 ihrer	Aufgaben	 können	 die	Glücks-
spielaufsichtsbehörden	Testkäufe	oder	Testspiele	durch-
führen,	die	nicht	als	Maßnahmen	der	Glücksspielaufsicht	
erkennbar	 sind.	Die	Mitarbeiter	 der	Glücksspielaufsicht	
dürfen	zu	diesem	Zweck	unter	einer	auf	Dauer	angeleg-
ten	veränderten	Identität	(Legende)	am	Rechtsverkehr	teil-
nehmen. Dazu können geeignete Urkunden hergestellt, be-
schafft	und	verwendet	sowie	erforderliche	Eintragungen	in	
Register,	Bücher	oder	Dateien	vorgenommen	werden.	Test-
käufe	oder	Testspiele	mit	minderjährigen	Personen	dürfen	
durch	die	Glücksspielaufsichtsbehörden	 in	Erfüllung	 ih-
rer	Aufsichtsaufgaben	durchgeführt	werden.	Für	die	den	
Testkauf	oder	das	Testspiel	durchführende	Person	gilt	das	
Glücksspiel	nicht	als	unerlaubtes	Glücksspiel.

(3)	Die	Länder	arbeiten	bei	der	Glücksspielaufsicht	zusam-
men;	sie	können	auch	mit	den	zuständigen	Aufsichtsbe-
hörden	der	Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Union	und	
der Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäi-
schen	Wirtschaftsraum	zusammenarbeiten	und	zu	diesem	
Zweck	Daten	austauschen,	soweit	dies	zur	Erfüllung	ihrer	
Aufgaben	erforderlich	ist.	Soweit	nach	diesem	Staatsver-
trag	nichts	anderes	bestimmt	ist,	stimmen	die	Länder	die	
Erlaubnisse	für	die	in	§	10	Absatz	2	genannten	Veranstal-
ter im Benehmen ab.

(3a)	Die	zuständigen	Glücksspielaufsichtsbehör-den	arbei-
ten im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben insbesonde-
re mit den Strafverfolgungsbehörden, den Landesmedien-
anstalten, der Bundesnetzagentur, der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht	und	dem	Bundeskartellamt	
zusammen	und	können,	soweit	dies	erforderlich	ist,	zu	die-
sem	Zweck	Daten	austau-schen.	Dies	gilt	für	die	Landes-
medienanstalten	im	Hinblick	auf	die	Zusammenarbeit	mit	
den	Glücksspielaufsichtsbehörden	entsprechend.

(4)	Soweit	 in	 diesem	Staatsvertrag	 nichts	 anderes	 be-
stimmt	ist,	wird	die	Erlaubnis	von	der	zuständigen	Behör-
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de	für	das	Gebiet	des	jeweiligen	Landes	oder	einen	Teil	
dieses	Gebietes	erteilt.	Sie	ist	widerruflich	zu	erteilen	und	
zu	befristen.	Sie	kann,	auch	nachträglich,	mit	Nebenbe-
stimmungen	 versehen	werden.	Die	Erlaubnis	 ist	weder	
übertragbar	noch	kann	sie	einem	Anderen	zur	Ausübung	
überlassen	werden.

(5)	Die	Erlaubnis	zur	Einführung	neuer	Glücksspielange-
bote	durch	die	in	§	10	Absatz	2	und	3	genannten	Veran-
stalter setzt voraus, dass
1.	 der	Fachbeirat	(§	10	Absatz	1	Satz	2)	zuvor	die	Auswir-

kungen	des	neuen	Angebotes	unter	Berücksichtigung	
der	Ziele	des	§	1	auf	die	Bevölkerung	untersucht	und	
bewertet	hat	und

2.	 der	Veranstalter	im	Anschluss	an	die	Einführung	die-
ses	Glücksspiels	der	Erlaubnisbehörde	über	die	sozi-
alen	Auswirkungen	des	neuen	Angebotes	berichtet.

Neuen	Glücksspielangeboten	steht	die	Einführung	neuer	
oder	die	erhebliche	Erweiterung	bestehender	Vertriebswe-
ge	durch	Veranstalter	oder	Vermittler	gleich.

(6)	Angaben	über	persönliche	und	sachliche	Verhältnisse	
einer	natürlichen	oder	juristischen	Person	oder	einer	Per-
sonengesellschaft	sowie	Betriebs-	oder	Geschäftsgeheim-
nisse, die den zuständigen Behörden, ihren Organen, ihren 
Bediensteten oder von ihnen beauftragten Dritten im Rah-
men	der	Durchführung	ihrer	Aufgabenerfüllung	anvertraut	
oder	sonst	bekannt	geworden	sind,	dürfen	nicht	unbefugt	
offenbart	werden.	Soweit	personenbezogene	Daten	ver-
arbeitet	werden,	finden	die	in	dem	jeweiligen	Land	gelten-
den	Datenschutzbestimmungen	Anwendung.

(7)	Die	Glücksspielaufsicht	darf	nicht	durch	eine	Behörde	
ausgeübt	werden,	die	für	die	Finanzen	des	Landes	oder	
die	Beteiligungsverwaltung	der	in	§	10	Absatz	2	und	3	ge-
nannten Veranstalter zuständig ist.

(8)	Die	zuständige	Behörde	veröffentlicht	im	Internet	eine	
gemeinsame	amtliche	Liste,	 in	der	die	Veranstalter	und	
Vermittler	von	Glücksspielen	aufgeführt	werden,	die	über	
eine	Erlaubnis	oder	Konzession	nach	diesem	Staatsver-
trag	verfügen.	Nicht	aufgeführt	werden
1. Spielhallenbetreiber und Aufsteller von Geldspielgerä-

ten	mit	Gewinnmöglichkeit	nach	der	Spielverordnung	
in	der	jeweils	geltenden	Fassung,

2.	 die	Annahmestellen	der	Veranstalter	 nach	§	 10	Ab-
satz 2,

3.	 gewerbliche	Spielvermittler,	die	nur	in	einem	Land	tä-
tig sind,

4.	 örtliche	Verkaufsstellen	der	Lotterieeinnehmer	der	Ge-
meinsamen	Klassenlotterie	der	Länder,

5.	 Anbieter	von	kleinen	Lotterien	nach	§	18,
6.	 Betreiber	von	örtlichen	Wettvermittlungsstellen,
7.	 Totalisatoren	und	Buchmacher	 im	Sinne	des	Renn-

wett-	und	Lotteriegesetzes.
Die	 Liste	wird	 anlassbezogen,	mindestens	 jedoch	 ein-
mal	monatlich,	 aktualisiert.	Die	 zuständige	Behörde	er-
teilt auf Anfrage Auskünfte zum aktuellen Stand der Lis-
te.	Die	obersten	Glücksspielaufsichtsbehörden	der	Länder	
teilen der zuständigen Behörde vorzunehmende Änderun-
gen	der	Liste,	die	 ihren	Zuständigkeitsbereich	betreffen,	
unverzüglich	mit.

§	9a 
Ländereinheitliche	Verfahren

(1)	Die	jeweils	zuständige	Behörde	erteilt	mit	Wirkung	für	
alle Länder
1.	 die	Erlaubnisse	für	die	Anstalt	nach	§	10	Absatz	3	und	

für deren Lotterie-Einnehmer,
2. die Erlaubnisse für eine gemeinsam geführte Anstalt 

nach	§	10	Absatz	2	Satz	1,
3.	 die	Erlaubnisse	für	die	Vermittlung	von	Sportwetten	im	

Internet,	für	die	Veranstaltung	von	Sportwetten,	Online-
Poker	und	virtuellen	Automatenspielen	sowie	die	Er-
laubnis	nach	§	27	Absatz	2	einschließlich	der	damit	je-
weils	zusammenhängenden	Erlaubnisse,	und

4.	 die	Erlaubnisse	nach	§	12	Absatz	3.

(2) In den Fällen des Absatzes 1 übt die für die Erlaubnis-
erteilung zuständige Behörde gegenüber den Erlaubnis-
nehmern	auch	die	Aufgaben	der	Glücksspielaufsicht	nach	
§	9	Absatz	1	mit	Wirkung	für	alle	Länder	ab	dem	Zeitpunkt	
der	Erlaubniserteilung	aus;	sie	kann	die	erforderlichen	An-
ordnungen	im	Einzelfall	erlassen	und	nach	dem	für	sie	gel-
tenden	Landesrecht	vollstrecken	sowie	dazu	Amtshand-
lungen	in	anderen	Ländern	vornehmen.	Die	nach	Satz	1	
zuständige	Behörde	überwacht	insbesondere	die	Einhal-
tung der Inhalts- und Nebenbestimmungen der Erlaubnis 
und	entscheidet	über	Maßnahmen	nach	§§	4a	bis	4d.	§	9	
Absatz	2	und	2a	gilt	entsprechend.

(3)	Eine	einheitliche	Zuständigkeit	einer	Behörde	für	alle	
Länder besteht ferner für Maßnahmen
1.	 nach	§	9	Absatz	1	Satz	3	Nummer	4	und	Nummer	5	

bei	unerlaubten	Glücksspielen,	die	in	mehr	als	einem	
Land	angeboten	werden,	und

2.	 der	Glücksspielaufsicht	wegen	 unerlaubten	 öffentli-
chen	Glücksspiels	und	der	Werbung	hierfür,	welches	
im	Internet	in	mehr	als	einem	Land	angeboten	wird.

Satz	1	Nummer	2	findet	keine	Anwendung	auf	unerlaubte	
Online-Casinospiele, die von einem Veranstalter, dem eine 
wirksame	Erlaubnis	für	die	Veranstaltung	von	Online-Ca-
sinospielen	erteilt	worden	ist,	im	Geltungsbereich	der	Er-
laubnis	veranstaltet	oder	vermittelt	werden.

(4)	Die	nach	den	Absätzen	1	und	2	zuständigen	Behörden	
erheben für Amtshandlungen in Erfüllung der Aufgaben 
nach	den	Absätzen	1	bis	3	Kosten	(Gebühren	und	Ausla-
gen). Für die Erteilung einer Erlaubnis für das Veranstal-
ten	eines	Glücksspiels	wird	bei	genehmigten	oder	voraus-
sichtlichen	Spiel-	oder	Wetteinsätzen
1.	 bis	 zu	 40	Millionen	Euro	 eine	Gebühr	 in	Höhe	 von	

0,2 Prozent der Spiel- oder Wetteinsätze, mindestens 
100 Euro,

2.	 über	40	Millionen	Euro	bis	65	Millionen	Euro	eine	Ge-
bühr	in	Höhe	von	80	000	Euro	zuzüglich	0,16	Prozent	
der	40	Millionen	Euro	übersteigenden	Spiel-	oder	Wett-
einsätze,

3.	 über	65	Millionen	Euro	bis	130	Millionen	Euro	eine	Ge-
bühr	in	Höhe	von	120	000	Euro	zuzüglich	0,1	Prozent	
der	65	Millionen	Euro	übersteigenden	Spiel-	oder	Wett-
einsätze,

4.	 über	 130	Millionen	Euro	 eine	Gebühr	 in	Höhe	 von	
185	000	Euro	zuzüglich	0,06	Prozent	der	130	Millio-
nen Euro übersteigenden Spiel- oder Wetteinsätze
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erhoben; zugrunde zu legen ist die Summe der genehmig-
ten	oder	voraussichtlichen	Spiel-	oder	Wetteinsätze	in	allen	
beteiligten	Ländern.	Für	Erlaubnisse	nach	Absatz	1	Num-
mer	1,	2	und	4	ermäßigt	sich	die	Gebühr	nach	Satz	2	um	
die	Hälfte.	Wird	die	Erlaubnis	für	mehrere	aufeinanderfol-
gende	Jahre	oder	Veranstaltungen	erteilt,	erfolgt	die	Be-
rechnung	gesondert	für	jedes	Jahr	und	jede	Veranstaltung,	
wobei	sich	die	Gebühr	nach	Satz	2	und	3	für	die	Folgejah-
re oder die Folgeveranstaltungen um 10 Prozent ermäßigt. 
Für die Erteilung einer Erlaubnis für das Vermitteln eines 
Glücksspiels	wird	eine	Gebühr	in	Höhe	von	50	Prozent	der	
Gebühr	nach	den	Sätzen	2	und	3	erhoben;	Satz	4	ist	ent-
sprechend	anzuwenden.	Für	Anordnungen	zur	Beseitigung	
oder	Beendigung	rechtswidriger	Zustände	sowie	für	sons-
tige	Anordnungen	der	Glücksspielaufsichtsbehörden	wird	
eine Gebühr von 500 Euro bis 500 000 Euro erhoben; da-
bei	ist	der	mit	der	Amtshandlung	verbundene	Verwaltungs-
aufwand	aller	beteiligten	Behörden	und	Stellen	zu	berück-
sichtigen.	 Im	Übrigen	gelten	die	Kostenvorschriften	des	
jeweiligen	Sitzlandes	der	handelnden	Behörde.

§	10 
Sicherstellung	eines	ausreichenden	 

Glücksspielangebotes

(1)	Die	Länder	haben	zur	Erreichung	der	Ziele	des	§	1	die	
ordnungsrechtliche	Aufgabe,	ein	ausreichendes	Glücks-
spielangebot	sicherzustellen.	Sie	werden	dabei	von	einem	
Fachbeirat	beraten.	Dieser	setzt	sich	aus	Personen	zusam-
men,	die	im	Hinblick	auf	die	Ziele	des	§	1	über	besondere	
wissenschaftliche	oder	praktische	Erfahrungen	verfügen.

(2)	Auf	gesetzlicher	Grundlage	können	die	Länder	diese	
öffentliche	Aufgabe	selbst,	durch	eine	von	allen	Vertrags-
ländern	gemeinsam	geführte	öffentliche	Anstalt,	durch	ju-
ristische	Personen	 des	 öffentlichen	Rechts	 oder	 durch	
privatrechtliche	Gesellschaften,	an	denen	juristische	Per-
sonen	des	öffentlichen	Rechts	unmittelbar	oder	mittelbar	
maßgeblich	beteiligt	sind,	erfüllen.	Auf	der	Grundlage	ei-
nes	Verwaltungsabkommens	ist	auch	eine	gemeinschaftli-
che	Aufgabenerfüllung	oder	eine	Aufgabenerfüllung	durch	
die	Unternehmung	eines	anderen	Landes	möglich,	das	die	
Voraussetzungen des Satzes 1 erfüllt.

(3)	Klassenlotterien	dürfen	nur	von	einer	von	allen	Ver-
tragsländern	gemeinsam	getragenen	Anstalt	des	öffentli-
chen	Rechts	veranstaltet	werden.

(4)	Die	Länder	begrenzen	die	Zahl	der	Annahmestellen	zur	
Erreichung	der	Ziele	des	§	1.

(5)	Es	ist	sicherzustellen,	dass	ein	erheblicher	Teil	der	Ein-
nahmen	der	in	Absatz	2	und	3	Genannten	aus	Glücksspie-
len	zur	Förderung	öffentlicher	oder	gemeinnütziger,	kirch-
licher	oder	mildtätiger	Zwecke	verwendet	wird.

(6)	Anderen	als	den	 in	den	Absätzen	2	und	3	Genann-
ten darf nur die Veranstaltung von Lotterien und Ausspie-
lungen	nach	den	Vorschriften	des	Dritten	Abschnitts	er-
laubt	werden.

§	11 
Suchtprävention,	Suchtberatung	und	Suchtforschung

Die	Länder	stellen	Maßnahmen	der	Suchtprävention,	ent-
sprechende	Beratungsangebote	sowie	die	wissenschaftli-
che	Forschung	zur	Vermeidung	und	Abwehr	von	Suchtge-
fahren	durch	Glücksspiele	sicher.

Dritter Abschnitt 
Lotterien mit geringerem Gefährdungspotential

§	12 
Erlaubnis

(1) Die Erlaubnis für die Veranstaltung einer Lotterie oder 
Ausspielung	gemäß	§	4	Absatz	1	darf	anderen	als	den	in	
§	10	Absatz	2	und	3	Genannten	nur	erteilt	werden,	wenn
1.	 der	Veranstaltung	keine	Versagungsgründe	nach	§	13	

entgegenstehen,
2.	 die	in	§§	14,	15	Absatz	1	und	2	und	§	16	Absatz	3	ge-

nannten Voraussetzungen vorliegen,
3.	 mit	 der	Veranstaltung	keine	wirtschaftlichen	Zwecke	

verfolgt	werden,	die	über	den	mit	dem	Hinweis	auf	die	
Bereitstellung	von	Gewinnen	verbundenen	Werbeef-
fekt hinausgehen, und

4.	 nicht	 zu	 erwarten	 ist,	 dass	 durch	 die	Veranstaltung	
selbst	 oder	 durch	die	Verwirklichung	des	Veranstal-
tungszwecks	oder	die	Verwendung	des	Reinertrages	
die	öffentliche	Sicherheit	oder	Ordnung	gefährdet	wird	
oder	die	Beziehungen	der	Bundesrepublik	Deutschland	
zu	anderen	Staaten	beeinträchtigt	werden.

Satz	1	Nummer	3	gilt	nicht	für	Lotterien	in	der	Form	des	
Gewinnsparens,	wenn	von	einem	Teilnahmebetrag	ein	Teil-
betrag	von	höchstens	25	Prozent	als	Losanteil	für	die	Ge-
winnsparlotterie	verwendet	wird.

(2)	In	der	Erlaubnis	ist	auch	zu	entscheiden,	inwieweit	die	
Anforderungen	der	§§	6	bis	7	zu	erfüllen	sind.

(3)	Soll	eine	Lotterie	mit	einem	einheitlichen	länderüber-
greifenden	Spielplan	in	allen	Ländern	veranstaltet	werden,	
so	wird	die	Erlaubnis	zu	deren	Durchführung	ländereinheit-
lich	erteilt.	Soll	eine	Lotterie	mit	einem	einheitlichen	län-
derübergreifenden Spielplan nur in einigen Ländern veran-
staltet	werden,	so	kann	das	Land,	in	dem	der	Veranstalter	
seinen	Sitz	hat,	die	Erlaubnis	auch	mit	Wirkung	für	die	Län-
der	erteilen,	die	dazu	ermächtigt	haben.

§	13 
Versagungsgründe

(1)	Eine	Erlaubnis	darf	nicht	erteilt	werden,	wenn	die	Veran-
staltung	§	4	Absatz	2	bis	5	widerspricht.	Dies	ist	vor	allem	
der	Fall,	wenn	nicht	auszuschließen	ist,	dass	die	Veran-
staltung	der	 Lotterie	wegen	des	 insgesamt	 bereits	 vor-
handenen	Glücksspielangebotes,	 insbesondere	 im	Hin-
blick	auf	die	Zahl	der	bereits	veranstalteten	Glücksspiele	
oder	deren	Art	oder	Durchführung	den	Spieltrieb	in	beson-
derer Weise fördert.

(2)	 Eine	Erlaubnis	 darf	 insbesondere	 nicht	 erteilt	 wer-
den,	wenn
1. der Spielplan vorsieht, dass
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a) die Bekanntgabe der Ziehungsergebnisse öfter als 
zweimal	wöchentlich	erfolgt,

b)	 der	Höchstgewinn	 einen	Wert	 von	drei	Millionen	
Euro übersteigt oder

c)	 Teile	des	vom	Spieler	zu	entrichtenden	Entgeltes	
zu	dem	Zweck	angesammelt	werden,	Gewinne	für	
künftige	Ziehungen	zu	schaffen	(planmäßiger	Jack-
pot),

oder
2. eine interaktive Teilnahme in Rundfunk und Telemedi-

en	mit	zeitnaher	Gewinnbekanntgabe	ermöglicht	wird.

§	14 
Veranstalter

(1)	Eine	Erlaubnis	darf	nur	erteilt	werden,	wenn	der	Ver-
anstalter
1.	 die	Voraussetzungen	des	§	5	Absatz	1	Nummer	9	des	

Körperschaftsteuergesetzes	erfüllt	und
2.	 zuverlässig	ist,	insbesondere	die	Gewähr	dafür	bietet,	

dass die Veranstaltung ordnungsgemäß und für die 
Spieler	 sowie	 die	Erlaubnisbehörde	 nachvollziehbar	
durchgeführt	und	der	Reinertrag	zweckentsprechend	
verwendet	wird.

Satz	1	Nummer	1	gilt	nicht	für	die	von	den	in	§	10	Absatz	2	
und	3	genannten	Veranstaltern	und	von	der	Körperschaft	
des	öffentlichen	Rechts	"Bayerisches	Rotes	Kreuz"	ver-
anstalteten Lotterien und für Veranstaltungen in der Form 
des	Gewinnsparens	(§	12	Absatz	1	Satz	2).

(2)	Soll	die	Veranstaltung	ganz	oder	überwiegend	von	ei-
nem	Dritten	durchgeführt	werden,	darf	die	Erlaubnis	nur	
erteilt	werden,	wenn	nicht	die	Gefahr	besteht,	dass	durch	
die	Durchführung	die	Transparenz	und	Kontrollierbarkeit	
der	Veranstaltung	beeinträchtigt	wird	und	der	Dritte
1. die Anforderungen des Absatzes 1 Nummer 2 erfüllt 

und
2.	 hinsichtlich	der	Durchführung	der	Veranstaltung	den	

Weisungen des Veranstalters unterliegt und keinen 
maßgeblichen	rechtlichen	oder	tatsächlichen	Einfluss	
auf den Veranstalter hat.

§	15 
Spielplan,	Kalkulation	und	 

Durchführung	der	Veranstaltung

(1)	Nach	dem	Spielplan	müssen	der	Reinertrag,	die	Ge-
winnsumme	und	die	Kosten	in	einem	angemessenen	Ver-
hältnis	zueinander	stehen;	die	Kosten	der	Veranstaltung	
sind	gering	zu	halten.	Reinertrag	ist	der	Betrag,	der	sich	
aus	der	Summe	der	Entgelte	nach	Abzug	von	Kosten,	Ge-
winnsumme	und	Steuern	ergibt.	Für	den	Reinertrag	und	
die	Gewinnsumme	sollen	im	Spielplan	jeweils	mindestens	
30 Prozent der Entgelte vorgesehen sein und es darf kein 
Grund	zu	der	Annahme	bestehen,	dass	diese	Anteile	nicht	
erreicht	werden.	Bei	der	Antragstellung	ist	eine	Kalkulati-
on	vorzulegen,	aus	der	sich	die	voraussichtlichen	Kosten	
der	Veranstaltung,	 die	Gewinnsumme,	 die	Steuern	und	
der	Reinertrag	ergeben.	Zeigt	sich	nach	Erteilung	der	Er-
laubnis,	dass	die	kalkulierten	Kosten	voraussichtlich	über-
schritten	werden,	ist	dies	der	Erlaubnisbehörde	unverzüg-
lich	anzuzeigen	und	eine	neue	Kalkulation	vorzulegen.

(2)	In	den	Kosten	der	Lotterie	dürfen	Kosten	von	Dritten	im	
Sinne	des	§	14	Absatz	2	nach	Art	und	Umfang	nur	insoweit	
berücksichtigt	werden,	als	sie	den	Grundsätzen	wirtschaft-
licher	Betriebsführung	entsprechen.	Die	Vergütung	des	
Dritten	soll	nicht	abhängig	vom	Umsatz	berechnet	werden.

(3) Der Veranstalter hat der zuständigen Behörde alle Un-
terlagen vorzulegen und alle Auskünfte zu erteilen, die zur 
Überprüfung	der	ordnungsgemäßen	Durchführung	der	Lot-
terie	erforderlich	sind.	Insbesondere	hat	er	eine	Abrech-
nung	vorzulegen,	aus	der	sich	die	tatsächliche	Höhe	der	
Einnahmen,	des	Reinertrages,	der	Gewinnausschüttung	
und	der	Kosten	der	Veranstaltung	ergibt.

(4)	Die	zuständige	Behörde	kann	auf	Kosten	des	Veran-
stalters	einen	staatlich	anerkannten	Wirtschaftsprüfer	be-
auftragen oder dessen Beauftragung vom Veranstalter 
verlangen,	damit	ein	Gutachten	zur	Überprüfung	der	ord-
nungsgemäßen	Planung	oder	Durchführung	der	Lotterie,	
insbesondere	zur	Angemessenheit	der	Kosten	der	Lotte-
rie,	erstattet	und	der	Behörde	vorgelegt	wird.	Die	Kosten	
des	Gutachtens	sind	Kosten	der	Lotterie.	

§	16 
Verwendung	des	Reinertrages

(1) Der Reinertrag der Veranstaltung muss zeitnah für den 
in	der	Erlaubnis	festgelegten	Zweck	verwendet	werden.

(2) Will der Veranstalter den Reinertrag für einen ande-
ren als den in der Erlaubnis festgelegten gemeinnützigen, 
kirchlichen	oder	mildtätigen	Zweck	verwenden	oder	kann	
der	Verwendungszweck	nicht	oder	nicht	zeitnah	verwirklicht	
werden,	hat	der	Veranstalter	dies	der	zuständigen	Behör-
de	unverzüglich	anzuzeigen.	Diese	kann	nach	Anhörung	
des	Veranstalters	den	Verwendungszweck	neu	festlegen.

(3) Ein angemessener Anteil des Reinertrages soll in dem 
Land	 verwendet	werden,	 in	 dem	die	 Lotterie	 veranstal-
tet	wird.

§	17 
Form und Inhalt der Erlaubnis

Die	Erlaubnis	wird	schriftlich	erteilt.	In	ihr	sind	insbeson-
dere festzulegen
1.	 der	Veranstalter	sowie	im	Fall	des	§	14	Absatz	2	der	

Dritte,
2.	 Art,	Ort	oder	Gebiet	sowie	Beginn	und	Dauer	der	Ver-

anstaltung,
3.	 der	Verwendungszweck	des	Reinertrages,	die	Art	und	

Weise	des	Nachweises	der	Verwendung	und	der	Zeit-
punkt,	zu	dem	der	Nachweis	zu	erbringen	ist,

4.	 der	Spielplan	und
5. die Vertriebsform.

§	18 
Kleine	Lotterien

Die Länder können von den Regelungen des Staatsver-
trages	für	Lotterien	abweichen,	bei	denen
1.	 die	Summe	der	zu	entrichtenden	Entgelte	den	Betrag	

von	40	000	Euro	nicht	übersteigt,
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2.	 der	Reinertrag	ausschließlich	und	unmittelbar	für	ge-
meinnützige,	 kirchliche	 oder	mildtätige	Zwecke	 ver-
wandt	wird	und

3.	 der	Reinertrag	und	die	Gewinnsumme	jeweils	mindes-
tens 25 Prozent der Entgelte betragen.

Vierter Abschnitt 
Gewerbliche Spielvermittlung

§	19 
Gewerbliche	Spielvermittlung

(1)	Neben	den	§§	4	bis	8d	und	unbeschadet	sonstiger	ge-
setzlicher	Regelungen	gelten	für	die	Tätigkeit	des	gewerb-
lichen	Spielvermittlers	folgende	Anforderungen:
1.	 Der	gewerbliche	Spielvermittler	hat	mindestens	zwei	

Drittel der von den Spielern vereinnahmten Beträge 
für	die	Teilnahme	am	Spiel	an	den	Veranstalter	wei-
terzuleiten.	Dies	hat	er	durch	einen	zur	unabhängigen	
Ausübung	eines	rechts-	oder	steuerberatenden	Berufs	
befähigten Beauftragten zur Vorlage bei der Erlaubnis-
behörde bestätigen zu lassen. Er hat die Spieler vor 
Vertragsabschluss	in	Textform	klar	und	verständlich	auf	
den	für	die	Spielteilnahme	an	den	Veranstalter	weiter-
zuleitenden	Betrag	hinzuweisen	 sowie	 ihnen	unver-
züglich	nach	Vermittlung	des	Spielauftrages	den	Ver-
anstalter mitzuteilen.

2.	 Gewerbliche	Spielvermittler	und	von	 ihnen	oder	den	
Spielinteressenten	im	Sinne	des	§	3	Absatz	8	beauf-
tragte	Dritte	sind	verpflichtet,	bei	jeder	Spielteilnahme	
dem	Veranstalter	die	Vermittlung	offenzulegen.

3.	 Gewerbliche	Spielvermittler	sind	verpflichtet,	dafür	Sor-
ge	zu	tragen,	dass	bei	Vertragsabschluss	ein	zur	unab-
hängigen	Ausübung	eines	rechts-	oder	steuerberaten-
den	Berufes	befähigter	Treuhänder	mit	der	Verwahrung	
der	Spielquittungen	und	der	Geltendmachung	des	Ge-
winnanspruches	gegenüber	dem	Veranstalter	beauf-
tragt	wird.	Dem	Spieler	ist	bei	Vertragsabschluss	ein	
Einsichtsrecht	an	den	Spielquittungen,	die	in	seinem	
Auftrag	vermittelt	worden	sind,	einzuräumen.	Wird	ein	
Gewinnanspruch	vom	Spieler	nicht	innerhalb	einer	Frist	
von	drei	Monaten	beim	Treuhänder	geltend	gemacht,	
so	ist	der	Gewinnbetrag	an	den	Veranstalter	abzufüh-
ren.

(2)	Werden	gewerbliche	Spielvermittler	in	allen	oder	meh-
reren	Ländern	tätig,	so	werden	die	Erlaubnisse	nach	§	4	
Absatz	1	Satz	1	und	Absatz	4	Satz	1	gebündelt	von	der	
zentral	zuständigen	Behörde	erteilt.	§	9a	Absatz	2	und	4	
ist	entsprechend	anzuwenden.

(3)	§	4	Absatz	6	ist	entsprechend	anzuwenden.

Fünfter Abschnitt: 
Besondere Vorschriften

§	20 
Spielbanken

Zur	Erreichung	der	Ziele	des	§	1	ist	die	Anzahl	der	Spiel-
banken in den Ländern zu begrenzen.

§	21 
Sportwetten

(1)	Sportwetten	können	als	Kombinationswetten	oder	Ein-
zelwetten	auf	den	Ausgang	von	Sportereignissen	oder	Ab-
schnitten	von	Sportereignissen	(Ergebniswetten)	sowie	auf	
einzelne	Vorgänge	während	des	Sportereignisses	oder	auf	
eine	Kombination	solcher	Vorgänge	(Ereigniswetten)	er-
laubt	werden.

(1a)	Die	Ausgestaltung	von	Sportwetten	darf	den	Zielen	
des	§	1	nicht	zuwiderlaufen.	Sportwetten	auf	Sportereignis-
se,	an	denen	ausschließlich	oder	überwiegend	Minderjäh-
rige beteiligt sind, sind unzulässig, es sei denn, es handelt 
sich	um	national	oder	international	bedeutsame	sportliche	
Großereignisse.	Gleiches	gilt	für	Sportereignisse,	an	de-
nen	ausschließlich	oder	überwiegend	Amateure	 teilneh-
men.	Sportwetten,	 die	 in	 erheblichem	Maße	anfällig	 für	
Manipulationen	sind	oder	die	die	Integrität	des	sportlichen	
Wettbewerbs	gefährden,	sind	unzulässig;	dies	betrifft	ins-
besondere	Geschehnisse,	die	ein	Teilnehmer	eines	Sport-
ereignisses	selbst	willkürlich	herbeiführen	kann.	Sportwet-
ten	auf	den	Eintritt	eines	regelwidrigen	Verhaltens	oder	die	
Sanktionierung	eines	regelwidrigen	oder	vermeintlich	re-
gelwidrigen	Verhaltens	sind	unzulässig.

(2)	In	einem	Gebäude	oder	Gebäudekomplex,	in	dem	sich	
eine	Spielhalle	oder	eine	Spielbank	befindet,	dürfen	Sport-
wetten	nicht	vermittelt	werden.

(3) Die Veranstaltung, Vermittlung und der Eigenvertrieb 
von	Sportwetten	müssen	organisatorisch,	rechtlich,	wirt-
schaftlich	und	personell	getrennt	sein	von	der	Veranstal-
tung oder Organisation von Sportereignissen und dem Be-
trieb	 von	Einrichtungen,	 in	 denen	Sportveranstaltungen	
stattfinden.	Beteiligte,	die	direkt	oder	indirekt	auf	den	Aus-
gang	eines	Wettereignisses	Einfluss	haben,	sowie	von	die-
sen	Personen	beauftragte	Dritte	dürfen	weder	Sportwetten	
auf den Ausgang oder den Verlauf des Sportereignisses 
abschließen	noch	Sportwetten	durch	andere	fördern.	Die	
Veranstalter	von	Sportwetten	sind	verpflichtet,	sich	an	ei-
nem	unabhängigen	Frühwarnsystem	zu	beteiligen,	welches	
der	Abwehr	von	Manipulationen	des	sportlichen	Wettbe-
werbs	dient	und	geeignet	ist,	diese	frühzeitig	zu	identifi-
zieren.	Die	Veranstalter	unterrichten	die	Behörden	unver-
züglich	über	Auffälligkeiten,	wirken	an	der	Aufklärung	mit	
und stellen verfügbare Informationen zur Verfügung. Die 
für die Erteilung der Erlaubnis zuständige Behörde kann 
weitere	geeignete	Maßnahmen	zur	Vermeidung	von	Wett-
manipulationen verlangen.

(4)	Die	Verknüpfung	der	Übertragung	von	Sportereignis-
sen in Rundfunk und Telemedien mit der Veranstaltung 
oder	Vermittlung	von	Sportwetten	ist	nicht	zulässig.	Wäh-
rend	des	laufenden	Sportereignisses	dürfen	ausschließ-
lich	Wetten	abgeschlossen	werden,	die
1. Wetten auf das Endergebnis oder
2.	 Wetten	auf	das	nächste	Tor,	den	nächsten	Satz	oder	

einen	ähnlichen	Bestandteil	eines	Endergebnisses	in	
Sportarten, in denen regelmäßig nur eine geringe Ge-
samtanzahl dieser Ereignisse im Laufe des Sportereig-
nisses	auftritt,	insbesondere	im	Fußball,	Hockey,	Eis-
hockey	oder	Volleyball,

sind.
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(5)	Sportwetten	dürfen	nur	angeboten	werden,	wenn	diese	
nach	Art	und	Zuschnitt	zuvor	von	der	zuständigen	Behör-
de	erlaubt	worden	sind.	Die	Erteilung	der	Erlaubnis	zum	
Angebot einer Wette erfolgt auf Antrag. In der Erlaubnis 
kann die zuständige Behörde auf eine auf der Internetseite 
der	Behörde	veröffentlichte	Liste	erlaubter	Wetten	Bezug	
nehmen.	Die	Erlaubnis	zum	Angebot	weiterer	Wetten	gilt	
für	Wetten	als	erteilt,	die	bereits	in	der	Liste	nach	Satz	3	
enthalten	sind,	wenn	der	Veranstalter	die	Absicht	zum	An-
gebot dieser Wetten bei der zuständigen Behörde ange-
zeigt	und	diese	nicht	binnen	zwei	Wochen	widersprochen	
hat.	Die	Erlaubnis	zum	Angebot	einer	Wette	kann	wider-
rufen	werden,	es	sei	denn,	sie	müsste	zum	Zeitpunkt	des	
Widerrufs	erneut	erteilt	werden.	Die	Erlaubnis	nach	Satz	4	
entfällt	bei	Streichung	der	betroffenen	Wette	aus	der	Liste	
nach	Satz	3.	Veranstalter	von	Sportwetten	sind	verpflich-
tet,	die	Liste	nach	Satz	3	regelmäßig,	mindestens	einmal	
monatlich,	zu	überprüfen.

(6)	Veranstalter	 von	Sportwetten	 und	Veranstalter	 von	
Sportereignissen dürfen Namen und Geburtsdaten der 
Wettbewerbsbeteiligten	 im	Sinne	von	Artikel	3	Absatz	6	
des Übereinkommens des Europarats gegen die Manipu-
lation	von	Sportwettbewerben	vom	18.	September	2014	
zum	Zwecke	der	Kontrolle	des	Verbots	in	Absatz	3	Satz	2	
verarbeiten	und	dabei	auch	untereinander	sowie	an	die	zu-
ständige	Glücksspielaufsichtsbehörde	übermitteln.	Die	per-
sonenbezogenen Daten sind getrennt von anderen Daten 
zu	verarbeiten	und	unmittelbar	zu	löschen,	soweit	sie	für	
die	Kontrolle	des	Wettverbots	nicht	mehr	erforderlich	sind.

(7)	Eine	Erlaubnis	für	die	Vermittlung	von	Sportwetten	im	
Internet	darf	nur	unter	den	Voraussetzungen	des	§	4a	Ab-
satz	1	Nummer	1	Buchstabe	a,	b	und	d,	Nummer	2	Buch-
stabe	a	und	c	sowie	Nummer	3	Buchstabe	b	bis	e	erteilt	
werden.	Die	§§	4b,	4c	Absatz	1	und	2	sowie	§	4d	sind	ent-
sprechend	anwendbar.

§	21a 
Wettvermittlungsstellen

(1) Die Länder begrenzen die Zahl der Wettvermittlungs-
stellen	zur	Erreichung	der	Ziele	des	§	1.	Die	Vermittlung	
von	Sportwetten	 in	 diesen	Stellen	bedarf	 der	Erlaubnis	
nach	§	4	Absatz	1	Satz	1;	§	29	Absatz	2	Satz	2	ist	entspre-
chend	anzuwenden.

(2) Der stationäre Vertrieb und die Vermittlung von Sport-
wetten	 außerhalb	 von	Wettvermittlungsstellen	 sind	 ver-
boten.

(3)	 In	 einer	Wettvermittlungsstelle	 dürfen	 ausschließ-
lich	Wetten	 eines	Veranstalters	 vertrieben	oder	 vermit-
telt	werden.

(4)	Bietet	der	Veranstalter,	dessen	Sportwetten	in	der	Wett-
vermittlungsstelle	vertrieben	oder	vermittelt	werden,	oder	
der	Vermittler	auch	Sportwetten	im	Internet	an	und	ist	bei	
diesem Veranstalter oder Vermittler für einen Spieler ein 
Spielkonto	nach	§	6a	eingerichtet,	sind	die	in	Wettvermitt-
lungsstellen getätigten Wetten des Spielers auf seinem 
Spielkonto zu erfassen. Die für Wetten in der Wettvermitt-
lungsstelle	 getätigten	Zahlungen	 sind	 nicht	 im	Rahmen	

des	anbieterübergreifenden	Einzahlungslimits	nach	§	6c	
Absatz 1 zu erfassen, es sei denn, die Einzahlungen oder 
Gewinne	aus	den	Sportwetten,	die	in	der	Sportwettvermitt-
lungsstelle	abgeschlossen	worden	sind,	werden	auf	dem	
Spielkonto	nach	§	6a	gutgeschrieben	und	können	als	Ein-
satz	für	Glücksspiele	im	Internet	verwendet	werden.	Ver-
anstalter	und	Vermittler	haben	dies	durch	geeignete	tech-
nische	Maßnahmen	sicherzustellen.

(5) Das Nähere zu Wettvermittlungsstellen regeln die Aus-
führungsbestimmungen der Länder.

§	22 
Lotterien	mit	planmäßigem	Jackpot;	Sofortlotterien

(1)	Die	Höhe	planmäßiger	Jackpots	ist	zur	Erreichung	der	
Ziele	des	§	1	in	der	Erlaubnis	zu	begrenzen.	Lotterien	mit	
planmäßigem	Jackpot	dürfen	nicht	häufiger	als	zweimal	pro	
Woche	veranstaltet	werden.	Die	Veranstaltung	von	Lotte-
rien	mit	planmäßigem	Jackpot	ist	auch	in	Kooperation	mit	
anderen	Lotterieveranstaltern	grenzüberschreitend	zuläs-
sig.	Die	Auswirkungen	auf	die	Bevölkerung	sind	mit	einer	
wissenschaftlichen	Begleituntersuchung	zu	evaluieren.

(2) Für die Veranstaltung von Sofortlotterien sind zur Er-
reichung	der	Ziele	des	§	1	in	der	Erlaubnis	begrenzende	
Vorgaben	zu	Art	und	Zuschnitt	der	Lotterie,	beispielsweise	
zu	Höchstgewinnsummen	und	Gewinnplan,	zu	Vertriebs-
möglichkeiten	und	zu	Werbemöglichkeiten,	vorzusehen.

§	22a 
Virtuelle Automatenspiele

(1) Die Ausgestaltung von virtuellen Automatenspielen 
darf	den	Zielen	des	§	1	nicht	zuwiderlaufen.	Inhaber	einer	
Erlaubnis für die Veranstaltung von virtuellen Automaten-
spielen dürfen ein virtuelles Automatenspiel nur anbieten, 
wenn	dieses	zuvor	auf	deren	Antrag	von	der	zuständigen	
Behörde	erlaubt	worden	ist.	Der	Behörde	ist	zum	Zweck	der	
Prüfung der Erlaubniserteilung eine Version des Spiels zur 
Verfügung	zu	stellen.	Wesentliche	Änderungen	des	virtu-
ellen	Automatenspiels	nach	Erteilung	einer	Erlaubnis	nach	
Satz 2 bedürfen der Erlaubnis der zuständigen Behörde. 
Die	Erlaubnis	nach	Satz	2	kann	jederzeit	widerrufen	wer-
den, es sei denn, sie müsste zum Zeitpunkt des Widerrufs 
erneut	erteilt	werden.	Virtuelle	Automatenspiele,	die	nicht	
nach	Satz	2	erlaubt	sind,	sind	unerlaubte	Glücksspiele.

(2)	Virtuelle	Automatenspiele,	die	herkömmlich	 in	Spiel-
banken	 veranstalteten	Tischspielen	mit	Bankhalter,	 ins-
besondere	Roulette,	Black	Jack	oder	Baccara,	entspre-
chen,	sind	unzulässig.

(3)	Die	Gewinnaussichten	müssen	 zufällig	 sein	 und	es	
müssen	für	jeden	Spieler	gleiche	Chancen	eröffnet	wer-
den.	Die	Spielregeln	und	der	Gewinnplan	müssen	leicht	
aufrufbar	sein	und	für	den	Spieler	leicht	verständlich	be-
schrieben	werden.	Dem	Spieler	sind	die	Wahrscheinlich-
keit	auf	den	Gewinn	des	Höchstgewinns	sowie	die	durch-
schnittliche	Auszahlungsquote	je	einen	Euro	Spieleinsatz	
erkennbar anzuzeigen. Die Anzeige muss dort erfolgen, 
wo	der	Spieleinsatz	getätigt	werden	kann.
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(4)	Ein	virtuelles	Automatenspiel	darf	nur	infolge	einer	ent-
sprechenden	Erklärung	des	Spielers	 beginnen,	 die	 erst	
nach	Beendigung	des	vorherigen	Spiels	abgegeben	wer-
den darf. Unzulässig sind insbesondere Programmabläu-
fe,	die	nach	dem	Ablauf	des	vorherigen	Spiels	selbststän-
dig	ein	weiteres	Spiel	beginnen	lassen	und	Erklärungen	
eines Spielers, an mehreren Spielen in Folge teilzunehmen.

(5)	Einsätze	und	Gewinne	dürfen	nur	in	Euro	und	Cent	er-
folgen.	Die	Umrechnung	von	Geldbeträgen	in	andere	Wäh-
rungen,	Punkte	oder	sonstige	Einheiten	vor,	während	oder	
nach	dem	Spiel	oder	als	Ergebnis	des	Spiels	ist	unzulässig.

(6)	Ein	Spiel	muss	durchschnittlich	mindestens	 fünf	Se-
kunden dauern. Ein Spiel beginnt mit der Erklärung im 
Sinne	des	Absatzes	4	Satz	1	und	endet	mit	der	Anzeige	
des Ergebnisses.

(7)	Der	Einsatz	darf	einen	Euro	je	Spiel	nicht	übersteigen.	
Die für die Erlaubniserteilung zuständige Behörde kann zur 
Erreichung	der	Ziele	des	§	1	den	Höchsteinsatz	je	Spiel	
nach	Satz	1	an	geänderte	Verhältnisse	anpassen.

(8)	Ein	Gewinn	muss	in	einem	vor	Beginn	des	Spiels	fest-
gelegten	Vielfachen	 des	Einsatzes	 bestehen.	Einsätze,	
Gewinne	oder	Teile	von	Einsätzen	oder	Gewinnen	dürfen	
nicht	zu	dem	Zweck	angesammelt	werden,	Gewinne	für	
künftige	Spiele	zu	schaffen	(Jackpotverbot).

(9)	§	6h	Absatz	7	Satz	2	und	3	ist	mit	der	Maßgabe	anzu-
wenden,	dass	dem	Spieler	die	weitere	Teilnahme	an	vir-
tuellen	Automatenspielen	erst	fünf	Minuten	nach	der	Be-
stätigung	der	Kenntnisnahme	des	Hinweises	ermöglicht	
werden	darf.

(10)	Das	gleichzeitige	Spielen	von	mehreren	virtuellen	Au-
tomatenspielen	ist	verboten.	Dies	gilt	auch	für	das	Spie-
len	desselben	Spiels.	Erlaubnisinhaber	haben	dies	durch	
geeignete	technische	Maßnahmen	sicherzustellen.	Spie-
lern	darf	nur	ein	Spiel	zur	gleichen	Zeit	angezeigt	werden.

(11) Im Zusammenhang mit der Veranstaltung und dem 
Eigenvertrieb von virtuellen Automatenspielen oder Wer-
bung	hierfür	ist	die	Verwendung	der	Begriffe	"Casino"	oder	
"Casinospiele" unzulässig.

(12) Die Veranstaltung von virtuellen Automatenspielen ist 
nur über das Internet zulässig. Der stationäre Vertrieb von 
virtuellen Automatenspielen ist verboten.

§	22b 
Online-Poker

(1) Inhaber einer Erlaubnis für die Veranstaltung von On-
line-Poker dürfen einzelne Varianten des Online-Poker-
spiels	nur	anbieten,	wenn	die	jeweils	angebotene	Variante	
zuvor auf deren Antrag von der zuständigen Behörde er-
laubt	worden	ist.	Sie	haben	die	beabsichtigten	Spielregeln	
der	zuständigen	Behörde	mitzuteilen.	Wesentliche	Ände-
rungen	der	Spielregeln	nach	Erteilung	einer	Erlaubnis	nach	
Satz 1 bedürfen der Erlaubnis der zuständigen Behörde. 
Die	Erlaubnis	nach	Satz	1	kann	jederzeit	widerrufen	wer-
den, es sei denn, sie müsste zum Zeitpunkt des Widerrufs 

erneut	erteilt	werden.	Die	Erlaubnis	nach	Satz	1	darf	nur	
erteilt	werden,	wenn	die	Variante	den	Zielen	des	§	1	nicht	
zuwiderläuft.	Varianten	des	Online-Pokers,	die	nicht	nach	
Satz	1	erlaubt	sind,	sind	unerlaubte	Glücksspiele.

(2)	 In	der	Erlaubnis	nach	Absatz	1	Satz	1	 sind	 Inhalts-	
und Nebenbestimmungen für die Veranstaltung der Va-
riante des Online-Pokerspiels vorzusehen. Insbesonde-
re	sind	festzulegen:
1.	 Höchstgrenzen	für	die	Mindesteinsätze	je	Hand,
2.	 Höchstgrenzen	für	den	Betrag,	den	ein	Spieler	an	ei-

nem	virtuellen	Tisch	zur	Verfügung	haben	darf,	und
3.	 Höchstgrenzen	für	den	Betrag,	der	für	die	Teilnahme	

oder	die	weitere	Teilnahme	an	einem	Online-Pokertur-
nier	zu	entrichten	ist.

Soweit	dies	der	besseren	Erreichung	der	Ziele	des	§	1	
dient,	können	in	der	Erlaubnis	nach	Absatz	1	Satz	1,	auch	
nachträglich,	weitere	Inhalts-	und	Nebenbestimmungen	für	
die Veranstaltung der Varianten des Online-Pokerspiels 
vorgesehen	werden.

(3)	Es	dürfen	ausschließlich	natürliche	Personen	gegen-
einander spielen. Anbieter haben geeignete Maßnahmen 
zu	ergreifen,	um	dies	sicherzustellen.	Setzen	natürliche	
Personen Programme ein, die automatisiert in ihrem Na-
men	spielen,	handelt	es	sich	für	diese	Personen	insoweit	
um	unerlaubtes	Glücksspiel.

(4)	Die	Zuweisung	eines	Spielers	zu	einem	von	mehreren	
virtuellen	Tischen	mit	demselben	Spielangebot	hat	zufäl-
lig	zu	erfolgen.	Eine	Auswahl	des	Tisches	durch	den	Spie-
ler ist unzulässig.

(5)	Das	gleichzeitige	Spielen	von	mehreren	Spielen	des	
Online-Pokers	ist	verboten.	Veranstalter	haben	dies	durch	
geeignete	technische	Maßnahmen	sicherzustellen.	Die	für	
die Erlaubniserteilung zuständige Behörde kann zur bes-
seren	Erreichung	der	Ziele	des	§	1	das	gleichzeitige	Spie-
len	an	bis	zu	vier	virtuellen	Tischen	erlauben.

§	22c 
Online-Casinospiele

(1)	Die	Länder	können	Online-Casinospiele	für	ihr	Hoheits-
gebiet	auf	gesetzlicher	Grundlage
1.	 selbst,	durch	eine	juristische	Person	des	öffentlichen	

Rechts	oder	durch	eine	privatrechtliche	Gesellschaft,	
an	der	juristische	Personen	des	öffentlichen	Rechts	un-
mittelbar	oder	mittelbar	maßgeblich	beteiligt	sind,	ver-
anstalten oder

2.	 eine,	maximal	jedoch	so	viele	Konzessionen	erteilen,	
wie	Konzessionen	für	Spielbanken	im	Sinne	des	§	20	
nach	dem	jeweiligen	Spielbankenrecht	des	Landes	mit	
Stand	17.	Januar	2020	vergeben	werden	konnten.

Konzessionen	nach	Satz	1	Nummer	2	sind	zu	befristen.

(2)	Auf	der	Grundlage	eines	Verwaltungsabkommens	ist	
eine	gemeinschaftliche	Veranstaltung	oder	die	Veranstal-
tung	durch	einen	Veranstalter	nach	Absatz	1	Satz	1	Num-
mer	1	 eines	 anderen	Landes	möglich.	Auf	 gesetzlicher	
Grundlage	können	Länder	für	ihre	Hoheitsgebiete	gemein-
same	Konzessionen	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	er-
teilen;	 in	diesem	Fall	beschränkt	sich	die	Zahl	der	Kon-
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zessionen auf die Gesamtzahl der in den kooperierenden 
Ländern	zulässigen	Konzessionen.

(3)	Konzessionen	sind	zu	widerrufen,	wenn	der	Konzessi-
onsnehmer	die	Begrenzung	auf	das	Hoheitsgebiet	der	Kon-
zessionsgeber	nach	Absatz	1	oder	2	missachtet.

(4)	Die	audiovisuelle	oder	rein	visuelle	Übertragung	von	Au-
tomatenspielen aus einer Spielbank oder aus Spielhallen 
oder	anderen	Örtlichkeiten,	in	denen	Spielgeräte	im	Sin-
ne	des	§	33c	Absatz	1	Satz	1	der	Gewerbeordnung	auf-
gestellt	sind	oder	andere	Spiele	im	Sinne	des	§	33d	Ab-
satz	1	Satz	1	der	Gewerbeordnung	veranstaltet	werden,	
und die Teilnahme hieran über das Internet sind verboten.

(5)	Das	Nähere	regeln	die	Länder	in	landesrechtlichen	Be-
stimmungen.

Sechster Abschnitt 
Datenschutz

§	23 
Sperrdatei, Datenverarbeitung

(1) Mit der Sperrdatei, die zentral von der zuständigen Be-
hörde	geführt	wird,	werden	die	für	eine	Sperrung	erforder-
lichen	Daten	verarbeitet.	Es	dürfen	folgende	Daten	verar-
beitet	werden:
1. Familiennamen, Vornamen, Geburtsnamen,
2.	 Aliasnamen,	verwendete	Falschnamen,
3. Geburtsdatum,
4.	 Geburtsort,
5.	 Anschrift,
6.	 Lichtbilder,
7. Grund der Sperre,
8. Dauer der Sperre und
9. meldende Stelle.
Daneben dürfen die Dokumente, die zur Sperrung geführt 
haben,	verarbeitet	werden.

(2)	Die	gespeicherten	Daten	sind	im	erforderlichen	Umfang	
an	die	Stellen	zu	übermitteln,	die	Spielverbote	zu	überwa-
chen	haben.	Die	Datenübermittlung	kann	auch	durch	au-
tomatisierte Abrufverfahren erfolgen.

(3)	Die	Übermittlung	von	statistischen	Abfrage-	und	Zu-
griffsdaten	zum	Zwecke	der	Nutzungsüberwachung	durch	
die zuständige Behörde ist zulässig.

(4)	Erteilte	Auskünfte	und	Zugriffe	im	elektronischen	Sys-
tem sind zu protokollieren.

(5)	Die	Daten	sind	sechs	Jahre	nach	Ablauf	der	Sperre	
zu	löschen.

(6)	 Verantwortlicher	 im	 Sinne	 der	 Verordnung	 (EU)	
2016/679	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	
vom	27.	April	2016	zum	Schutz	natürlicher	Personen	bei	
der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr	und	zur	Aufhebung	der	Richtlinie	95/46/EG	
(Datenschutz-Grundverordnung)	(ABl.	L	119	vom	4.	Mai	
2016,	S.	1,	L	314	vom	22.	November	2016,	S.	72)	für	die	
personenbezogenen	Daten	gesperrter	Spieler	ist	derjenige,	

der	die	Daten	eingetragen	hat.	Im	Falle	des	§	8a	Absatz	7	
Satz 2 ist dies die für die Führung der Sperrdatei zustän-
dige Behörde. Überträgt die für die Führung der Sperrda-
tei	zuständige	Behörde	gemäß	§	8a	Absatz	7	Satz	2	die	
Zuordnung	von	Sperren	auf	den	Rechtsnachfolger,	ist	die-
ser	damit	auch	Verantwortlicher	im	Sinne	der	Verordnung	
(EU)	2016/679.

(7)	Die	Möglichkeit,	Auskunft	von	der	für	die	Führung	der	
Sperrdatei zuständigen Behörde zu erlangen, bleibt unbe-
schadet	des	Auskunftsrechts	der	betroffenen	Person	ge-
mäß	Artikel	15	der	Verordnung	(EU)	2016/679	unberührt.

Siebter Abschnitt 
Spielhallen

§	24 
Erlaubnisse

(1)	Unbeschadet	 sonstiger	Genehmigungserfordernisse	
bedürfen	die	Errichtung	und	der	Betrieb	einer	Spielhalle	
einer	Erlaubnis	nach	diesem	Staatsvertrag.

(2)	Die	Erlaubnis	ist	zu	versagen,	wenn	die	Errichtung	und	
der	Betrieb	einer	Spielhalle	den	Zielen	des	§	1	zuwider-
laufen.	Sie	ist	schriftlich	zu	erteilen	und	zu	befristen.	Die	
Erlaubnis	kann,	auch	nachträglich,	mit	Nebenbestimmun-
gen	versehen	werden.

(3) Das Nähere regeln die Ausführungsbestimmungen 
der Länder.

§	25 
Beschränkungen	von	Spielhallen;	 
Verbot	von	Mehrfachkonzessionen

(1)	Zwischen	Spielhallen	 ist	 ein	Mindestabstand	einzu-
halten. Das Nähere regeln die Ausführungsbestimmun-
gen der Länder.

(2) Die Erteilung einer Erlaubnis für eine Spielhalle, die in 
einem	baulichen	Verbund	mit	weiteren	Spielhallen	steht,	
insbesondere in einem gemeinsamen Gebäude oder Ge-
bäudekomplex	untergebracht	ist,	ist	ausgeschlossen.

(3) Die Länder können die Anzahl der in einer Gemeinde 
zu erteilenden Erlaubnisse begrenzen.

§	26	 
Anforderungen an die Ausgestaltung und  

den Betrieb von Spielhallen

(1) Von der äußeren Gestaltung der Spielhalle darf kei-
ne Werbung für den Spielbetrieb oder die in der Spielhal-
le	angebotenen	Spiele	ausgehen	oder	durch	eine	beson-
ders	auffällige	Gestaltung	ein	zusätzlicher	Anreiz	für	den	
Spielbetrieb	geschaffen	werden.

(2)	Die	Länder	setzen	 für	Spielhallen	zur	Sicherstellung	
der	Ziele	des	§	1	Sperrzeiten	fest,	die	drei	Stunden	nicht	
unterschreiten	dürfen.
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Achter Abschnitt 
Pferdewetten

§	27 
Pferdewetten

(1) Die stationäre Veranstaltung und Vermittlung von Pfer-
dewetten	darf	nur	mit	einer	Erlaubnis	nach	dem	Rennwett-	
und	Lotteriegesetz	erfolgen.	§	4	Absatz	2	Satz	1	und	Ab-
satz	3	ist	anwendbar.

(2)	Das	Veranstalten	und	Vermitteln	von	nach	Absatz	1	er-
laubten	Pferdewetten	im	Internet	nach	§	4	Absatz	4	und	5	
kann	 im	 ländereinheitlichen	Verfahren	 erlaubt	werden.	
§	4b	Absatz	1	Satz	1	bis	3	und	Satz	4	Nummer	2,	3,	5,	6	
und	7,	Absatz	2	und	3	sowie	die	§§	4c	und	4d	finden	ent-
sprechende	Anwendung.	Abweichend	von	§	4c	Absatz	3	
Satz	2	und	3	wird	die	Sicherheitsleistung	von	der	für	die	
Erlaubniserteilung	zuständigen	Behörde	in	Höhe	des	zu	
erwartenden	Durchschnittsumsatzes	eines	Monats,	ma-
ximal	auf	50	Millionen	Euro,	festgesetzt.	Nachweise	und	
Unterlagen aus einem anderen Mitgliedstaat der Europä-
ischen	Union	oder	einem	anderen	Vertragsstaat	des	Ab-
kommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	stehen	
inländischen	Nachweisen	und	Unterlagen	gleich,	wenn	aus	
ihnen hervorgeht, dass die Anforderungen der in Satz 1 
und	2	und	Absatz	4	genannten	Voraussetzungen	erfüllt	
sind.	Die	Unterlagen	sind	auf	Kosten	des	Antragstellers	in	
beglaubigter	Kopie	und	beglaubigter	deutscher	Überset-
zung vorzulegen.

(3)	Im	Erlaubnisverfahren	nach	Absatz	2	ist	anzugeben,	
welche	Typen	von	Pferdewetten	angeboten	werden	sol-
len.	In	der	Erlaubnis	kann	bestimmt	werden,	dass	wesent-
liche	Änderungen	des	Angebots	von	der	Erlaubnisbehör-
de	zu	genehmigen	sind.	Ferner	kann	bestimmt	werden,	
dass	neue	Typen	von	Pferdewetten	erstmals	nach	Ablauf	
einer	in	der	Erlaubnis	zu	bezeichnenden	Wartefrist	nach	
Eingang einer Anzeige bei der Erlaubnisbehörde angebo-
ten	werden	dürfen.

(4)	Die	Erlaubnis	nach	Absatz	2	darf	nur	erteilt	werden,	
wenn
1. der Antragsteller und die von ihm beauftragten verant-

wortlichen	Personen	die	für	die	Veranstaltung	öffent-
licher	Glücksspiele	 erforderliche	Zuverlässigkeit	 und	
Sachkunde	besitzen	und	die	Gewähr	dafür	bieten,	dass	
die Veranstaltung ordnungsgemäß und für die Spieler 
sowie	die	Erlaubnisbehörde	nachvollziehbar	durchge-
führt	wird;	 bei	 juristischen	Personen	und	Personen-
gesellschaften	müssen	alle	vertretungsbefugten	Per-
sonen die Voraussetzungen der Zuverlässigkeit und 
Sachkunde	besitzen,

2.	 weder	der	Antragsteller	selbst	noch	ein	mit	 ihm	ver-
bundenes	Unternehmen	noch	eine	den	Antragsteller	
beherrschende	Person	noch	eine	von	der	den	Antrag-
steller	beherrschenden	Person	beherrschte	Person	un-
erlaubte	Glücksspiele	veranstaltet	oder	vermittelt,

3.	 die	Transparenz	des	Betriebs	sichergestellt	ist,
4.	 der	Antragsteller	einen	Sitz	in	einem	Mitgliedstaat	der	

Europäischen	Union	oder	einem	Vertragsstaat	des	Ab-
kommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	hat,

5. der Antragsteller, sofern er über keinen Sitz im Inland 
verfügt, der zuständigen Behörde einen Empfangs- und 
Vertretungsbevollmächtigten	im	Inland	benennt,	der	die	
Zuverlässigkeit im Sinne von Nummer 1 besitzt,

6.	 bei	Angeboten	im	Internet	auf	der	obersten	Stufe	eine	
Internetdomäne	".de"	errichtet	ist,

7. der Antragsteller für alle Spiel- und Zahlungsvorgän-
ge	in	Deutschland	eine	eigene	Buchführung	einrichtet	
und	spielbezogene	Zahlungsvorgänge	über	ein	Kon-
to im Inland oder bei einem in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen	Union	beheimateten	Kreditinstitut	abwi-
ckelt	und

8.	 der	Antragsteller	Schnittstellen	zur	Prüfung	aller	Spiel-
vorgänge	in	Echtzeit	zur	Verfügung	stellt.

Neunter Abschnitt 
Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder

§	27a 
Errichtung,	Rechtsform,	Name,	Sitz,	 
anzuwendendes	Recht,	Dienstsiegel

(1)	Die	Länder	errichten	zur	Wahrnehmung	der	Aufgaben	
der	Glücksspielaufsicht	insbesondere	im	Bereich	des	In-
ternets	zum	1.	Juli	2021	eine	rechtsfähige	Anstalt	des	öf-
fentlichen	Rechts	 (Anstalt)	mit	 Sitz	 in	 Sachsen-Anhalt	
(Sitzland).	Die	Anstalt	gilt	als	Einrichtung	des	Sitzlandes.

(2)	Die	Anstalt	 trägt	 den	Namen	 "Gemeinsame	Glücks-
spielbehörde der Länder".

(3)	Für	die	Errichtung	und	den	Betrieb	der	Anstalt	findet	
das	Recht	des	Sitzlandes	Anwendung,	soweit	sich	aus	die-
sem	Staatsvertrag	nichts	anderes	ergibt.

(4)	Soweit	dieser	Staatsvertrag	nichts	anderes	bestimmt,	
ist	für	die	Durchführung	von	Verwaltungsverfahren	und	für	
die	Verwaltungsvollstreckung	das	Recht	des	Sitzlandes	an-
zuwenden.	Die	Anstalt	gilt	für	die	Anwendung	des	Rechts	
des	Sitzlandes	zugleich	als	dessen	Einrichtung.

(5) Die Anstalt führt ein Dienstsiegel.

§	27b 
Satzung

Die	Anstalt	gibt	sich	nach	Maßgabe	dieses	Staatsvertra-
ges eine Satzung. Die Satzung und deren Änderungen 
sind	im	Verkündungsblatt	des	Sitzlandes	zu	veröffentlichen.

§	27c 
Trägerschaft	und	Finanzierung	der	Anstalt

(1) Träger der Anstalt sind die Länder (Trägerländer). Die-
se	sind	gleichzeitig	Benutzer	der	Anstalt.

(2)	Die	Trägerländer	verpflichten	sich,	eine	angemessene	
Finanzierung	der	Anstalt	sicherzustellen.

(3)	Die	Trägerländer	stellen	jährlich	die	nach	dem	bestätig-
ten	Wirtschaftsplan	vorgesehenen	finanziellen	Mittel	antei-
lig,	entsprechend	dem	für	die	Anstalt	modifizierten	König-
steiner	Schlüssel,	bereit	(Finanzierungsbeiträge).	Der	für	
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die	Anstalt	modifizierte	Königsteiner	Schlüssel	ist	der	im	
Bundesanzeiger	veröffentlichte,	auf	die	Trägerländer	um-
gerechnete	und	auf	fünf	Nachkommastellen	gerundete	Kö-
nigsteiner	Schlüssel.	Dabei	wird	der	im	Bundesanzeiger	für	
jedes	Trägerland	ausgewiesene	prozentuale	Anteil	durch	
die Summe der prozentualen Anteile aller Trägerländer di-
vidiert	und	anschließend	mit	100	Prozent	multipliziert.	Für	
alle	Zahlungen	gilt	jeweils	der	aktuelle	für	die	Anstalt	mo-
difizierte	Königsteiner	Schlüssel.

(4)	Die	Anstalt	erhält	für	das	Geschäftsjahr	2021	3	Millionen	
Euro,	die	von	den	Trägerländern	nach	dem	für	die	Anstalt	
modifizierten	Königsteiner	Schlüssel	nach	Absatz	3	Satz	2	
bis	4	getragen	werden	und	der	Anstalt	bis	zum	30.	Sep-
tember 2021 zur Verfügung zu stellen sind.

(5)	Die	Anstalt	wird	nach	kaufmännischen	Grundsätzen	
und	wirtschaftlichen	Gesichtspunkten	unter	Berücksichti-
gung	der	sich	aus	den	Aufgaben	der	Anstalt	ergebenden	
Besonderheiten	geführt.	Das	Rechnungswesen	der	An-
stalt	ist	nach	den	Grundsätzen	der	doppelten	Buchführung	
(staatliche	Doppik)	ausgerichtet.	Geschäftsjahr	ist	das	Ka-
lenderjahr.	Das	Nähere	zur	Haushalts-	und	Wirtschaftsfüh-
rung regelt die Satzung.

(6)	Die	Einzelheiten	der	Finanzierung	werden	in	einem	Ver-
waltungsabkommen	geregelt.

§	27d 
Haftung

Die Trägerländer haften neben der Anstalt für deren Ver-
bindlichkeiten	als	Gesamtschuldner	unbeschränkt,	wenn	
und	soweit	sich	die	Verbindlichkeiten	nicht	aus	dem	Ver-
mögen der Anstalt befriedigen lassen. Im Innenverhält-
nis haften die Trägerländer im Verhältnis ihrer Anteile ent-
sprechend	dem	für	die	Anstalt	modifizierten	Königsteiner	
Schlüssel	nach	§	27c	Absatz	3	Satz	2	bis	4.

§	27e 
Aufgaben der Anstalt

(1)	Die	Anstalt	wird	als	Erlaubnis-	und	Aufsichtsbehörde	
für	länderübergreifende	Glücksspielangebote	insbesonde-
re	im	Internet	im	Rahmen	der	nach	diesem	Staatsvertrag	
festgelegten Zuständigkeiten tätig.

(2)	Die	Anstalt	beobachtet	die	Entwicklungen	des	Glücks-
spielmarktes	 und	der	Forschungen	 im	Zusammenhang	
mit	Glücksspielen.

(3)	Die	Anstalt	soll	die	wissenschaftliche	Forschung	im	Zu-
sammenhang	mit	Glücksspielen	fördern.	Die	Anstalt	kann	
hierzu	Studien	und	Gutachten	in	Auftrag	geben.

(4)	Die	Anstalt	unterstützt	die	Länder	bei	der	Zusammen-
arbeit	ihrer	Glücksspielaufsichtsbehörden	und	bei	der	Zu-
sammenarbeit	der	Glücksspielaufsichtsbehörden	der	Län-
der	mit	jenen	anderer	Staaten.

§	27f 
Zuständigkeiten der Anstalt

(1) Die Anstalt ist zuständig für die mit Wirkung für alle 
Länder	nach	§	9a	Absatz	1	zu	erteilenden	Erlaubnisse.

(2)	Die	Anstalt	 ist	einheitlich	zuständige	Behörde	in	den	
Fällen	des	§	9a	Absatz	3.

(3)	Sie	ist	zuständige	Behörde	nach	§	9	Absatz	8.

(4)	Die	Anstalt	ist	außerdem	zuständige	Behörde	für
1.	 die	Führung	der	Spielersperrdatei	nach	§§	8a	bis	8d	

und 23,
2.	 die	Führung	der	Limitdatei	nach	§	6c	Absatz	4	 (ein-

schließlich	 der	Erlaubnis	 zur	Festsetzung	 eines	 ab-
weichenden	Höchstbetrags	 für	 das	Einzahlungslimit	
in	der	Glücksspielerlaubnis	nach	§	6c	Absatz	1	Satz	3	
und der Festsetzung von bindenden Rahmenregelun-
gen zu den Voraussetzungen der Erlaubnis zur Fest-
setzung	eines	abweichenden	Höchstbetrags	 für	das	
Einzahlungslimit	nach	§	6c	Absatz	1	Satz	5),

3. die Führung der Datei zur Verhinderung parallelen 
Spiels	im	Internet	bei	mehreren	Anbietern	nach	§	6h	
Absatz 2 und

4.	 die	Anpassung	des	Höchsteinsatzes	je	Spiel	nach	§	22a	
Absatz 7 Satz 2.

(5)	Die	Anstalt	ist	zentral	zuständige	Behörde	nach	§	19	
Absatz 2.

§	27g 
Organe

Organe	der	Anstalt	sind	der	Verwaltungsrat	und	der	Vor-
stand.

§	27h 
Verwaltungsrat

(1)	Jedes	Trägerland	entsendet	eine	Vertreterin	oder	einen	
Vertreter	in	den	Verwaltungsrat.	Vertreterinnen	oder	Ver-
treter	können	Amtschefinnen	und	Amtschefs	oder	Staats-
sekretärinnen	 und	Staatssekretäre	 des	 für	 die	Glücks-
spielaufsicht	des	Trägerlandes	zuständigen	Ministeriums	
sein.	Sie	 können	nur	 durch	 andere	Amtschefinnen	und	
Amtschefs	oder	Staatssekretärinnen	und	Staatssekretä-
re	desselben	Trägerlandes	vertreten	werden.	Die	Entsen-
dung	nach	Satz	1	ist	jederzeit	widerruflich.	Sie	endet	auch	
ohne	Widerruf,	wenn	die	Voraussetzung	des	Satzes	2	weg-
fällt.	In	den	Fällen	der	Sätze	4	und	5	ist	unverzüglich	eine	
neue Vertreterin oder ein neuer Vertreter zu entsenden.

(2)	Der	Vorsitz	im	Verwaltungsrat	wechselt	jährlich	in	al-
phabetischer	Reihenfolge	der	Trägerländer,	beginnend	mit	
dem Sitzland der Anstalt. Der oder die Vorsitzende berei-
tet	die	Sitzungen	des	Verwaltungsrates	vor.

(3)	Der	Verwaltungsrat	gibt	sich	eine	Geschäftsordnung.	
Er	beschließt	über	die	grundsätzlichen	Angelegenheiten	
der Anstalt, insbesondere über
1. die Satzung der Anstalt,



150 Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen

2.	 bis	zum	31.	Oktober	über	den	Wirtschaftsplan	des	Fol-
gejahres,

3. die Bestellung in das und Abberufung aus dem Vor-
standsamt	sowie	die	Einstellung	und	Entlassung	der	
Vorstandsmitglieder,

4.	 die	Entlastung	der	Vorstandsmitglieder,
5. die Einstellung, Beförderung und Entlassung von Be-

schäftigten	ab	einer	in	der	Satzung	näher	zu	bestim-
menden Leitungsebene,

6.	 die	Bestellung	 der	Abschlussprüferin	 oder	 des	Ab-
schlussprüfers	und	von	Prüferinnen	und	Prüfern	für	au-
ßerordentlichen	Prüfungen,	die	Feststellung	des	Jahres-
abschlusses	und	die	Genehmigung	des	Lageberichts	
sowie	die	Verwendung	des	Jahresergebnisses,

7. allgemeine Vereinbarungen und Maßnahmen zur Re-
gelung der arbeits-, dienst-, besoldungs- und versor-
gungsrechtlichen	Verhältnisse	 der	Beschäftigten	 im	
Rahmen	der	gesetzlichen	und	 tarifvertraglichen	Vor-
gaben,

8.	 die	Aufnahme	von	Krediten,
9.	 die	Führung	von	Rechtsstreitigkeiten,	deren	Streitwert	

eine in der Satzung festzulegende Grenze übersteigt,
10.	die	Einleitung	der	Vergabe	von	Aufträgen,	deren	Höhe	

im Einzelfall eine in der Satzung festzulegende Gren-
ze übersteigt, und

11.	den	Abschluss	von	Verträgen	mit	einer	Laufzeit	 von	
mehr	als	zwei	Jahren,	sofern	die	Verpflichtung	der	An-
stalt im Einzelfall eine in der Satzung festzulegende 
Grenze	übersteigt,	und	den	Abschluss	von	Verträgen	
mit	einer	Laufzeit	von	mehr	als	fünf	Jahren.

(4)	Der	Verwaltungsrat	beschließt	in	wesentlichen	Angele-
genheiten	für	den	Vorstand	bindende	Entscheidungsricht-
linien.	Er	kann	weitere	Entscheidungsrichtlinien	und	Wei-
sungen	im	Einzelfall	beschließen.	Die	Vertreterin	oder	der	
Vertreter	 jedes	Trägerlandes	kann	den	Beschluss	bean-
tragen.	Der	Verwaltungsrat	ist	verpflichtet,	innerhalb	einer	
angemessenen	Frist	über	den	Antrag	zu	entscheiden.	Be-
schlüsse	nach	Satz	1	und	2	sind	zu	begründen.	In	der	Be-
gründung	sind	die	wesentlichen	tatsächlichen	und	rechtli-
chen	Gründe	mitzuteilen.

(5)	Der	Verwaltungsrat	überwacht	den	Vorstand.	Es	beste-
hen	Auskunfts-	und	 Informationspflichten	des	Vorstands	
gegenüber	dem	Verwaltungsrat,	auch	auf	Anforderung	ei-
ner Vertreterin oder eines Vertreters eines Trägerlandes. 
Einzelheiten sind in der Satzung zu bestimmen.

(6)	Der	Verwaltungsrat	fasst	die	Beschlüsse	nach	Absatz	3	
Satz	2	Nummer	1	und	2	einstimmig.	Die	übrigen	Beschlüs-
se	bedürfen	einer	Mehrheit	von	zwei	Dritteln	der	Mitglieder	
des	Verwaltungsrats.	Jede	Vertreterin	und	jeder	Vertreter	
eines Trägerlandes verfügt über eine Stimme.

(7)	Der	Verwaltungsrat	 ist	oberste	Dienstbehörde	der	 in	
der Anstalt tätigen Beamtinnen und Beamten. Er bestellt 
die	Mitglieder	des	Vorstandes	und	nimmt	die	Rechte	und	
Pflichten	der	Anstalt	als	Arbeitgeberin	gegenüber	den	Vor-
standsmitgliedern	 im	Beschäftigtenverhältnis	wahr.	Der	
Verwaltungsrat	 kann	 seine	 Zuständigkeiten	 als	 obers-
te	Dienstbehörde	ganz	oder	 teilweise	auf	den	Vorstand	
übertragen.

(8)	Näheres	zum	Verwaltungsrat	regelt	die	Satzung.

§	27i 
Vorstand

(1)	Der	Vorstand	besteht	aus	mindestens	zwei	Mitgliedern.	
Er	leitet	die	Anstalt	und	vertritt	sie	gerichtlich	und	außerge-
richtlich.	Der	Vorstand	ist	Dienstvorgesetzter	und	höherer	
Dienstvorgesetzter der in der Anstalt tätigen Beamtinnen 
und Beamten. Er nimmt die Aufgaben der für die Ernen-
nung	zuständigen	Stelle	und	die	Rechte	und	Pflichten	der	
Anstalt	als	Arbeitgeberin	gegenüber	den	Beschäftigten	der	
Anstalt	wahr,	soweit	sie	nicht	durch	diesen	Staatsvertrag	
dem	Verwaltungsrat	zugewiesen	sind.

(2)	Der	Vorstand	ist	an	die	Beschlüsse	des	Verwaltungs-
rats	gebunden.	Der	Vorstand	hat	dem	Verwaltungsrat	über	
laufende	Angelegenheiten	und	Verfahren	zu	berichten.	Er	
kann	den	Beschluss	einer	Entscheidungsrichtlinie	durch	
den	Verwaltungsrat	anregen.

(3)	Der	Vorstand	wird	 vom	Verwaltungsrat	 für	 die	Dau-
er	von	höchstens	fünf	Jahren	bestellt.	Erneute	Bestellun-
gen	sind	möglich.	Eine	vorzeitige	Abberufung	ist	zulässig.

(4)	Der	Vorstand	ist	berechtigt,	mit	beratender	Stimme	an	
den	Sitzungen	des	Verwaltungsrates	teilzunehmen,	soweit	
der	Verwaltungsrat	nichts	anderes	beschließt.	Er	ist	ver-
pflichtet,	an	den	Verwaltungsratssitzungen	teilzunehmen,	
wenn	der	Verwaltungsrat	dies	zuvor	bestimmt.

(5) Näheres über den Vorstand regelt die Satzung.

§	27j 
Dienstherrnfähigkeit,	Personalgewinnung

(1)	Die	Anstalt	kann	Beschäftigte	einstellen	und	Beamtin-
nen und Beamte haben. Die Trägerländer können an die 
Anstalt	Beschäftigte	abordnen	sowie	Beamtinnen	und	Be-
amte abordnen oder versetzen. Die Anstalt ist Dienstherr 
im	Sinne	des	Landesrechts	des	Sitzlandes.	Auf	die	Rechts-
verhältnisse	der	Beamten	der	Anstalt	finden	das	Beamten-
statusgesetz	und	die	beamtenrechtlichen	Vorschriften	des	
Sitzlandes	Anwendung,	soweit	sich	aus	den	Bestimmun-
gen	dieses	Staatsvertrages	nichts	anderes	ergibt.	Für	die	
Beschäftigten	und	die	Auszubildenden	der	Anstalt	gilt	der	
Tarifvertrag	für	den	öffentlichen	Dienst	der	Länder	bezie-
hungsweise	der	Tarifvertrag	für	Auszubildende	der	Länder	
in	Ausbildungsberufen	nach	dem	Berufsbildungsgesetz	ein-
schließlich	der	diese	Tarifverträge	ergänzenden,	ändern-
den und ersetzenden Tarifverträge in der in dem Sitzland 
jeweils	geltenden	Fassung.	Zur	Deckung	des	Personalbe-
darfs	und	zur	Bindung	von	qualifizierten	Fachkräften	in	Be-
reichen,	die	für	die	Erfüllung	des	Zwecks	der	Anstalt	von	
besonderer Bedeutung sind und in denen ein besonde-
rer	Fachkräftemangel	herrscht,	kann	eine	besondere	per-
sönliche	Zulage	gewährt	werden.	Die	Zulage	kann	befris-
tet	werden.	Sie	ist	auch	als	befristete	Zulage	widerruflich.	
Ist	im	Sitzland	der	Anstalt	der	Tarifvertrag	für	den	öffentli-
chen	Dienst	der	Länder	nicht	anwendbar,	gelten	die	ent-
sprechenden	Vorschriften	des	für	die	dortigen	Beschäftig-
ten	des	Landes	gültigen	Tarifvertrags	entsprechend.
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(2)	Die	Trägerländer	sind	verpflichtet,	befähigtes	eigenes	
Personal an die Anstalt abzuordnen, sofern diese selbst 
nachweislich	nicht	in	ausreichendem	Umfang	Personal	ge-
winnen	konnte.	Eine	solche	Inanspruchnahme	der	Träger-
länder	bedarf	eines	Beschlusses	des	Verwaltungsrates,	der	
die	Belastung	der	Trägerländer	unter	besonderer	Berück-
sichtigung	der	bisherigen	Personalzuführungen	und	des	
nach	§	27c	Absatz	3	Satz	2	bis	4	modifizierten	Königstei-
ner	Schlüssels	bemisst.

(3)	Die	Versorgungslastenteilung	zwischen	den	Trägerlän-
dern	und	der	Anstalt	richtet	sich	nach	dem	Versorgungs-
lastenteilungs-Staatsvertrag vom 5. September 2010 
(BGBl.	I	S.	1290,	1404)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung.	
Bei	Abordnungen	gemäß	§	14	des	Beamtenstatusgeset-
zes ist im Rahmen der Personalkostenerstattungen bei 
Beamten	auch	die	Erhebung	eines	Versorgungszuschla-
ges	in	Höhe	von	30	Prozent	der	jeweiligen	ruhegehaltfä-
higen	Dienstbezüge	nach	dem	Recht	des	abordnenden	
Dienstherrn	zu	vereinbaren.	Dies	gilt	nicht,	sofern	es	sich	
um Abordnungen handelt, die mit dem Ziel der Versetzung 
ausgesprochen	werden	bzw.	in	eine	Versetzung	münden,	
soweit	eine	Versorgungslastenteilung	nach	dem	Versor-
gungslasten-Staatsvertrag	stattfindet.

(4)	Die	Anstalt	 schafft	unverzüglich	nach	Errichtung	die	
Voraussetzungen	 für	 den	Abschluss	einer	Beteiligungs-
vereinbarung mit der Versorgungsanstalt des Bundes und 
der	Länder.	Kommt	die	Beteiligungsvereinbarung	nicht	zu-
stande,	stellt	die	Anstalt	die	rechtlichen	Ansprüche	der	Be-
schäftigten	auf	eine	betriebliche	Altersversorgung	entspre-
chend	§	25	des	Tarifvertrags	für	den	öffentlichen	Dienst	
der	Länder	bzw.	§	17	des	Tarifvertrags	für	Auszubilden-
de	der	Länder	 in	Ausbildungsberufen	nach	dem	Berufs-
bildungsgesetz	sicher.

§27k 
Mitwirkungen

(1)	Die	Anstalt	kann	sich	mit	Zustimmung	des	Verwaltungs-
rates	bei	der	Durchführung	ihrer	Verwaltungsaufgaben	ein-
schließlich	einer	damit	verbundenen	automatisierten	Verar-
beitung	personenbezogener	Daten	sowie	der	Entscheidung	
über	Rechtsbehelfe	im	Wege	von	Verwaltungsvereinbarun-
gen	gegen	Erstattung	der	Verwaltungskosten	ganz	oder	
teilweise	der	Mitwirkung	von	Behörden	oder	Einrichtun-
gen des Sitzlandes oder eines anderen Trägerlandes be-
dienen.	Für	die	Zustimmung	des	Verwaltungsrates	ist	 in	
diesem Fall die Zustimmung der Vertreterin oder des Ver-
treters des Sitzlandes oder des anderen Trägerlandes im 
Verwaltungsrat	erforderlich.

(2)	Absatz	1	gilt	insbesondere	für	folgende	Verwaltungs-
aufgaben:
1. die Aufgaben auf dem Gebiet der Besoldung und der 

sonstigen	Geldleistungen	nach	dem	Besoldungsgesetz	
des	Sitzlandes	einschließlich	der	Beihilfen	 in	Krank-
heits-,	Pflege-	und	Geburtsfällen	sowie	der	Versorgung	
nach	dem	Beamtenversorgungsgesetz	des	Sitzlandes,

2. die der Anstalt als Arbeitgeber zustehenden Befugnis-
se in Bezug auf das Entgelt der Arbeitnehmerinnen 
und	Arbeitnehmer	und	der	zur	Ausbildung	Beschäftig-
ten (Auszubildende),

3.	 die	Berechnung	und	Anordnung	der	Reisekostenver-
gütung, des Trennungsgeldes und der Umzugskosten-
vergütung,

4.	 die	Durchführung	von	Beschaffungen	und	Vergabever-
fahren,

5.	 die	Durchführung	von	Fortbildungsveranstaltungen	so-
wie

6.	 die	Führung	der	in	§	27f	Absatz	4	genannten	Dateien.

(3)	Jedes	Land	kann	sich	der	Anstalt	mit	einstimmiger	Zu-
stimmung	des	Verwaltungsrates	gegen	Erstattung	der	Ver-
waltungskosten	bei	 der	Durchführung	 von	Verwaltungs-
aufgaben im Zusammenhang mit diesem Staatsvertrag 
bedienen.	Das	gilt	insbesondere	für	die	Überwachung	und	
Auswertung	der	von	dem	technischen	System	nach	§	6i	
Absatz 2 erfassten Daten.

§	27l 
Rechts-	und	Fachaufsicht

(1)	Die	für	die	Glücksspielaufsicht	zuständige	oberste	Lan-
desbehörde	des	Sitzlandes	führt	die	Rechtsaufsicht	über	
die	Anstalt	im	Benehmen	mit	den	für	die	Glücksspielauf-
sicht	zuständigen	obersten	Landesbehörden	der	übrigen	
Trägerländer,	soweit	die	Eilbedürftigkeit	nicht	ein	unverzüg-
liches	Einschreiten	gebietet.	In	diesem	Fall	sind	die	für	die	
Glücksspielaufsicht	zuständigen	obersten	Landesbehör-
den	der	übrigen	Trägerländer	unverzüglich	zu	unterrichten.

(2)	Bei	der	Erfüllung	der	Aufgaben	nach	§	27e	unterliegt	die	
Anstalt	der	Fachaufsicht	durch	die	für	die	Glücksspielauf-
sicht	zuständige	oberste	Landesbehörde	des	Sitzlandes,	
soweit	nicht	der	Verwaltungsrat	von	seinen	Befugnissen	
gemäß	§	27h	Absatz	4	Gebrauch	macht.

(3)	Jede	oberste	Glücksspielaufsichtsbehörde	eines	Lan-
des	kann	die	für	die	Glücksspielaufsicht	zuständige	obers-
te	Landesbehörde	des	Sitzlandes	um	die	Prüfung	 fach-
aufsichtlicher	Maßnahmen	nach	Absatz	2	ersuchen;	das	
Prüfungsergebnis	wird	 binnen	 vier	Wochen	 in	Textform	
mitgeteilt.

§	27m 
Finanzkontrolle

Die	Haushalts-	und	Wirtschaftsführung	der	Anstalt	unter-
liegt	der	Prüfung	der	Rechnungshöfe	der	Trägerländer.

§	27n 
Anwendbares	Datenschutzrecht

Für	die	Verarbeitung	personenbezogener	Daten	durch	die	
Anstalt	gelten	die	im	Sitzland	anwendbaren	datenschutz-
rechtlichen	Vorschriften.

§	27o 
Informationssicherheit

(1) Die Datenverarbeitung muss so organisiert sein, dass 
bei	der	Verarbeitung,	der	Kenntnisnahme	im	Rahmen	der	
Aufgabenerfüllung	und	der	Einsichtnahme	die	Trennung	
der	Daten	nach	den	jeweils	verfolgten	Zwecken	und	nach	
unterschiedlichen	betroffenen	Personen	möglich	ist.
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(2)	Die	Anstalt	bestellt	eine	behördliche	IT-Sicherheitsbe-
auftragte	 oder	 einen	 behördlichen	 IT-Sicherheitsbeauf-
tragten.

§	27p 
Übergangsregelungen

(1)	Abweichend	von	§	27f	Absatz	1	und	5	ist
1. bis zum 31. Dezember 2022 zuständige Behörde für 

die	Erlaubniserteilung	nach	§	9a	Absatz	1	Nummer	1	
die	zuständige	Glücksspielaufsichtsbehörde	des	Lan-
des,	in	dessen	Gebiet	die	Anstalt	nach	§	10	Absatz	3	
ihren	Sitz	hat	(Freie	und	Hansestadt	Hamburg),

2. bis zum 31. Dezember 2022 zuständige Behörde für 
die	Erlaubniserteilung	nach	§	9a	Absatz	1	Nummer	2	
die	zuständige	Glücksspielaufsichtsbehörde	des	Lan-
des Baden-Württemberg,

3. bis zum 31. Dezember 2022 zuständige Behörde für die 
Erlaubniserteilung	nach	§	9a	Absatz	1	Nummer	3,	so-
weit	sich	diese	auf	Erlaubnisse	für	die	Vermittlung	von	
Sportwetten	im	Internet,	die	Veranstaltung	von	Sport-
wetten	und	die	Erlaubnis	nach	§	27	Absatz	2	bezieht,	
die	zuständige	Glücksspielaufsichtsbehörde	des	Lan-
des	Hessen	und	 im	Übrigen	die	zuständige	Glücks-
spielaufsichtsbehörde	des	Landes	Sachsen-Anhalt,

4.	 bis	zum	31.	Dezember	2022	zuständige	Behörde	für	
die	Erlaubniserteilung	nach	§	9a	Absatz	1	Nummer	4	
die	zuständige	Glücksspielaufsichtsbehörde	des	Lan-
des Rheinland-Pfalz und

5. bis zum 31. Dezember 2022 zuständige Behörde für 
die	Erlaubniserteilung	nach	§	19	Absatz	2	die	zustän-
dige	Glücksspielaufsichtsbehörde	des	Landes	Nieder-
sachsen.

(2)	Abweichend	von	§	27f	Absatz	2	 ist	bis	zum	30.	Juni	
2022	einheitlich	 zuständige	Behörde	 in	 den	Fällen	 des	
§	9a	Absatz	3	Nummer	1	in	Verbindung	mit	§	9	Absatz	1	
Satz	3	Nummer	4	die	zuständige	Glücksspielaufsichtsbe-
hörde	des	Landes	Niedersachsen	und	für	die	übrigen	Fäl-
le	des	§	9a	Absatz	3	die	zuständigen	Glücksspielaufsichts-
behörden	des	Landes	Sachsen-Anhalt.

(3)	Abweichend	von	§	27f	Absatz	3	ist	bis	zum	31.	Dezem-
ber	2022	zuständige	Behörde	nach	§	9	Absatz	8	die	zu-
ständige	Glücksspielaufsichtsbehörde	des	Landes	Sach-
sen-Anhalt.

(4)	Abweichend	von	§	27f	Absatz	4	ist	bis	zum	31.	Dezem-
ber 2022 zuständige Behörde für
1.	die	Führung	der	Spielersperrdatei	nach	§§	8a	bis	8d,	

23	 die	 zuständige	Glücksspielaufsichtsbehörde	 des	
Landes	Hessen,

	2.	 die	Führung	der	Limitdatei	nach	§	6c	Absatz	4	die	zu-
ständige	Glücksspielaufsichtsbehörde	 des	 Landes	
Sachsen-Anhalt	und

3. die Führung der Datei zur Verhinderung parallelen 
Spiels	im	Internet	bei	mehreren	Anbietern	nach	§	6h	
Absatz	2	die	zuständige	Glücksspielaufsichtsbehörde	
des	Landes	Sachsen-Anhalt.

(5)	Die	nach	den	Absätzen	1	bis	4	zuständigen	Behörden	
stellen	der	Anstalt	rechtzeitig	vor	dem	Übergang	der	Zu-
ständigkeit	auf	die	Anstalt	sämtliche	zur	Wahrnehmung	der	

Aufgaben	der	Anstalt	erforderlichen	Unterlagen	und	Infor-
mationen zur Verfügung.

(6)	Zur	Erfüllung	der	nach	den	Absätzen	1	bis	4	länder-
einheitlich	wahrgenommenen	Aufgaben	besteht	bis	zum	
31.	Dezember	2022	das	Glücksspielkollegium	der	Länder.	
Hierbei	dient	das	Glücksspielkollegium	den	Ländern	zur	
Umsetzung	einer	gemeinschaftlich	auszuübenden	Aufsicht	
der	jeweiligen	obersten	Glücksspielaufsichtsbehörden.

(7)	Das	Glücksspielkollegium	 der	 Länder	 besteht	 aus	
16	Mitgliedern.	Jedes	Land	benennt	durch	seine	oberste	
Glücksspielaufsichtsbehörde	je	ein	Mitglied	sowie	dessen	
Vertreter	für	den	Fall	der	Verhinderung.	Das	Glücksspiel-
kollegium	gibt	sich	einvernehmlich	eine	Geschäftsordnung.	
§	9	Absatz	6	gilt	entsprechend.

(8)	Die	Länder	bilden	 für	das	Glücksspielkollegium	eine	
Geschäftsstelle	 im	Land	Hessen.	Die	Finanzierung	des	
Glücksspielkollegiums	und	der	Geschäftsstelle	sowie	die	
Verteilung	der	Einnahmen	aus	Verwaltungsgebühren	nach	
§	9a	Absatz	4	werden	in	einer	Verwaltungsvereinbarung	
der Länder geregelt.

(9)	Das	Glücksspielkollegium	fasst	seine	Beschlüsse	mit	
einer	Mehrheit	von	mindestens	zwei	Dritteln	der	Stimmen	
seiner	Mitglieder.	Die	Beschlüsse	sind	zu	begründen.	In	
der	Begründung	sind	die	wesentlichen	tatsächlichen	und	
rechtlichen	Gründe	mitzuteilen.	Die	Beschlüsse	sind	 für	
die	nach	den	Absätzen	1	bis	3	zuständigen	Behörden	und	
die	Geschäftsstelle	bindend;	sie	haben	die	Beschlüsse	in-
nerhalb	der	von	dem	Glücksspielkollegium	gesetzten	Frist	
zu	vollziehen.	Ein	Beschluss	des	Glücksspielkollegiums	ist	
innerhalb	von	drei	Monaten	nach	Eingang	des	Vorgangs	
bei	der	Geschäftsstelle	zu	fassen.

(10)	§	6c	Absatz	1	Satz	3	(Erlaubnis	zur	Festsetzung	ei-
nes	abweichenden	Höchstbetrages	für	das	Einzahlungsli-
mit	in	der	Glücksspielerlaubnis)	und	§	22a	Absatz	7	Satz	2	
(Anpassung	des	Höchsteinsatzes	 je	Spiel)	 finden	keine	
Anwendung	bis	zum	31.	Dezember	2022;	Absatz	11	gilt	
entsprechend.	 In	diesem	Zeitraum	findet	§	6c	Absatz	1	
Satz	4	 (Erlaubnis	 zur	Festsetzung	eines	abweichenden	
Höchstbetrags	 für	das	Einzahlungslimit	 für	Anbieter	von	
Online-Casino	 spielen)	mit	 der	Maßgabe	Anwendung,	
dass	abweichend	von	§	6c	Absatz	1	Satz	5	und	§	27f	Ab-
satz	4	Nummer	2	zuständig	für	die	Festsetzung	von	bin-
denden	Rahmenregelungen	die	nach	Absatz	4	Nummer	2	
zuständige Behörde im Einvernehmen mit den zuständi-
gen	Glücksspielaufsichtsbehörden	der	übrigen	Vertrags-
länder	ist.	In	diesem	Zeitraum	kann	zudem	die	nach	Ab-
satz 1 Nummer 3 zuständige Behörde Veranstaltern von 
Sportwetten	und	Pferdewetten	 im	 Internet	zur	besseren	
Erreichung	der	Ziele	des	§	1	Ausnahmen	im	Einzelfall	von	
der	Rechtsfolge	des	§	6c	Absatz	1	Satz	8	erlauben;	eine	
Limitierung ist vorzusehen.

(11) Tritt dieser Staatsvertrag in einem der in den Absät-
zen	1	bis	4	bezeichneten	Länder	nicht	zum	1.	Juli	2021	in	
Kraft,	tritt	die	zuständige	Glücksspielaufsichtsbehörde	des	
Sitzlandes	an	die	Stelle	der	zuständigen	Glücksspielauf-
sichtsbehörde	des	Landes,	in	dem	der	Staatsvertrag	kei-
ne	Anwendung	findet.
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(12)	Die	Anstalt	 kann	mit	 einstimmigem	Beschluss	 des	
Verwaltungsrats	Aufgaben	nach	den	Absätzen	1	bis	3	für	
einen	in	dem	Beschluss	festzulegenden	Zeitraum	von	bis	
zu	zwei	Jahren	nach	den	in	den	Absätzen	1	bis	3	genann-
ten	Daten	auf	die	zuständige	Glücksspielaufsichtsbehörde	
des in den Absätzen 1 bis 3 genannten Landes übertragen, 
wenn	der	Verwaltungsrat	durch	einstimmigen	Beschluss	
festgestellt hat, dass die Anstalt zu den in den Absätzen 1 
bis	3	genannten	Daten	noch	nicht	in	der	Lage	ist,	die	Auf-
gabe ordnungsgemäß zu erfüllen.

Zehnter Abschnitt 
Übergangs- und Schlussbestimmungen;  

Inkrafttreten und Kündigung

§	28 
Regelungen der Länder

(1) Die Länder erlassen die zur Ausführung dieses Staats-
vertrages	notwendigen	Bestimmungen.	Sie	können	wei-
tergehende Anforderungen insbesondere zu den Vor-
aussetzungen des Veranstaltens und Vermittelns von 
Glücksspielen	 festlegen.	 In	 ihren	Ausführungsgesetzen	
können	sie	auch	vorsehen,	dass	Verstöße	gegen	die	Be-
stimmungen dieses Staatsvertrages mit Geldbuße oder 
Strafe	geahndet	werden.

(2)	Abweichend	von	den	Vorschriften	dieses	Staatsvertra-
ges können die Länder in ihren Ausführungsbestimmungen 
traditionelle	Glücksspielturniere	außerhalb	von	Spielban-
ken	zulassen,	die	nicht	gewerbsmäßig	mit	Gewinnerzie-
lungsabsicht	und	nur	gelegentlich	veranstaltet	werden	und	
bei	denen	der	Spieleinsatz	je	Spieler	höchstens	20	Euro	
und	die	Summe	der	ausgelobten	Geld-	oder	Sachpreise	
höchstens	500	Euro	beträgt.	Dies	gilt	nicht	für	Glücksspiel-
formen,	die	in	Spielbanken	angeboten	werden.	

§	28a 
Ordnungswidrigkeiten

(1)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	vorsätzlich	oder	fahrlässig
1.	 entgegen	 §	 4	Absatz	 1	Satz	 1	 ohne	Erlaubnis	 ein	

Glücksspiel	veranstaltet	oder	vermittelt,
2.	 entgegen	§	4	Absatz	1	Satz	2	oder	3	an	Zahlungen	im	

Zusammenhang	mit	unerlaubtem	Glücksspiel	mitwirkt,
3.	 entgegen	§	4	Absatz	3	Satz	2	oder	3	einen	Minderjäh-

rigen	am	Glücksspiel	teilnehmen	lässt,
4.	 entgegen	§	4	Absatz	4	Satz	1	oder	Satz	2	öffentliche	

Glücksspiele	unerlaubt	im	Internet	veranstaltet,	vermit-
telt oder vertreibt,

5.	 gegen	das	Kreditverbot	in	§	4	Absatz	5	Nummer	2	ver-
stößt,

6.	 entgegen	§	4d	Absatz	1	die	Änderung	eines	für	die	Er-
teilung	der	Erlaubnis	maßgeblichen	Umstandes	nicht	
unverzüglich	mitteilt,

7.	 entgegen	§	5	Absatz	1	Satz	4	über	Telekommunikati-
onsanlagen	wirbt,

8.	 entgegen	§	5	Absatz	2	Satz	4	Werbung	an	Minderjäh-
rige	richtet,

9.	 entgegen	§	5	Absatz	3	Satz	1	im	Rundfunk	und	Internet	
für virtuelle Automatenspiele, Online-Poker und Online-
Casinospiele	wirbt,

10.	entgegen	§	5	Absatz	3	Satz	2	unmittelbar	vor	oder	wäh-
rend	einer	Live-Übertragung	für	Sportwetten	auf	die-
ses	Sportereignis	wirbt,

11.	entgegen	§	5	Absatz	4	in	Sportstätten	wirbt,
12.	entgegen	§	5	Absatz	5	Satz	2	Werbung	an	gesperrte	

Spieler	persönlich	adressiert,
13.	entgegen	§	5	Absatz	6	Satz	1	für	Werbung	für	Glücks-

spiele im Internet eine umsatz-, einzahlungs- oder ein-
satzabhängige Vergütung vereinbart,

14.	entgegen	§	5	Absatz	6	Satz	2	Werbung	für	Sportwetten	
für	ein	Sportereignis	mit	Live-Zwischenständen	dieses	
Sportereignisses verbindet,

15.	entgegen	§	5	Absatz	7	für	unerlaubtes	Glücksspiel	wirbt	
oder Sponsoring betreibt,

16.	entgegen	§	6	Absatz	2	Satz	3	Nummer	3,	7	und	10	das	
Sozialkonzept	nicht	umsetzt,

17.	entgegen	§	6	Absatz	3	das	 leitende	Personal	 in	Ab-
hängigkeit vom Umsatz vergütet oder Personal von 
der	Teilnahme	am	terrestrisch	oder	im	Internet	ange-
botenen	Glücksspiel	nicht	ausschließt,

18.	entgegen	§	6a	Absatz	1	Satz	2	eine	Spielteilnahme	
ohne	die	Einrichtung	eines	anbieterbezogenen	Spiel-
kontos	ermöglicht,

19.	entgegen	§	6c	Absatz	1	Satz	6	eine	Spielteilnahme	er-
möglicht,	ohne	dass	ein	anbieterübergreifendes	Ein-
zahlungslimit festgelegt ist,

20.	entgegen	§	6c	Absatz	1	Satz	8	eine	Einzahlung	ermög-
licht,	wenn	das	anbieterübergreifende	Einzahlungslimit	
erschöpft	ist,

21.	eine	weitere	Spielteilnahme	entgegen	§	6c	Absatz	2	
Satz	2	ermöglicht,

22.	die	erforderlichen	Daten	entgegen	§	6c	Absatz	5	und	
6	nicht,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	an	die	
Limitdatei übermittelt,

23.	entgegen	§	6e	Absatz	5	den	Aufklärungspflichten	nicht	
nachkommt,

24.	entgegen	§	6h	Absatz	1	und	Absatz	3	Satz	1	ein	par-
alleles	Spiel	ermöglicht,

25.	entgegen	§	6h	Absatz	7	der	Informationspflicht	nicht	
nachkommt,

26.	entgegen	§	6i	Absatz	1	ein	System	zur	Früherkennung	
von	spielsuchtgefährdeten	Spielern	nicht	betreibt	oder	
bei	Bedarf	nicht	aktualisiert,

27.	entgegen	§	6j	Absatz	1	unentgeltliche	Unterhaltungs-
angebote	ohne	Spielkonto	nach	§	6a	Absatz	1	Satz	1	
anbietet	oder	Minderjährige	oder	gesperrte	Spieler	da-
ran teilnehmen lässt,

28.	entgegen	§	7	Absatz	2	einen	erforderlichen	Hinweis	
auf	Losen,	Spielscheinen	oder	Spielquittungen	nicht	
anbringt	oder	nicht	zu	Hilfeangeboten	verlinkt,

29.	entgegen	§	8	Absatz	3	Satz	1	als	Veranstalter	oder	Ver-
mittler	von	Glücksspielen,	an	denen	gesperrte	Spieler	
nicht	 teilnehmen	dürfen,	 spielwillige	Personen	nicht	
durch	Kontrolle	eines	amtlichen	Ausweises	oder	einer	
vergleichbaren	Identitätskontrolle	identifiziert,

30.	entgegen	§	8	Absatz	3	Satz	1	als	Veranstalter	oder	Ver-
mittler	von	Glücksspielen,	an	denen	gesperrte	Spieler	
nicht	teilnehmen	dürfen,	bei	spielwilligen	Personen	kei-
nen	Abgleich	mit	der	Sperrdatei	durchführt,

31.	entgegen	§	8	Absatz	3	Satz	3	als	Veranstalter	oder	
Vermittler	 von	Glücksspielen	 nicht	 sicherstellt,	 dass	
gesperrte	Spieler	nicht	an	Glücksspielen	teilnehmen,
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32.	entgegen	§	8	Absatz	4	Satz	1	als	Veranstalter	oder	Ver-
mittler	von	Glücksspielen,	an	denen	gesperrte	Spieler	
nicht	teilnehmen	dürfen,	auf	einen	gesperrten	Spieler	
einwirkt,	einen	Antrag	auf	Entsperrung	zu	stellen,

33.	entgegen	§	8	Absatz	4	Satz	2	als	Veranstalter	oder	Ver-
mittler	von	Glücksspielen,	an	denen	gesperrte	Spieler	
nicht	teilnehmen	dürfen,	Vorteile	wie	Boni	oder	Rabat-
te	für	Spieler,	deren	Spielersperre	aufgehoben	worden	
ist,	gewährt,

34.	entgegen	§	8a	Absatz	1	als	Veranstalter	oder	Vermitt-
ler	von	Glücksspielen,	an	denen	gesperrte	Spieler	nicht	
teilnehmen	dürfen,	Personen	nicht	sperrt,	die	dies	be-
antragen oder von denen sie auf Grund der Wahrneh-
mung ihres Personals oder auf Grund von Meldungen 
Dritter	wissen	oder	auf	Grund	sonstiger	tatsächlicher	
Anhaltspunkte	annehmen	müssen,	dass	sie	spielsucht-
gefährdet	oder	überschuldet	sind,	ihre	finanziellen	Ver-
pflichtungen	nicht	nachkommen	oder	Spieleinsätze	ris-
kieren, die in keinem Verhältnis zu ihrem Einkommen 
oder Vermögen stehen,

35	entgegen	§	8a	Absatz	4	als	Veranstalter	oder	Vermitt-
ler	die	in	§	23	Absatz	1	genannten	personenbezoge-
nen	Daten	nicht	in	eine	Sperrdatei	einträgt,

36.	entgegen	§	8a	Absatz	7	Satz	2	als	Verpflichteter	nach	
§	8a	Absatz	1	bei	Geschäftsaufgabe,	Fusion,	Insolvenz	
oder	dem	Vorliegen	sonstiger	Gründe,	die	die	weitere	
Aufbewahrung	von	Unterlagen	im	Sinne	des	§	8a	Ab-
satz	7	Satz	1	unmöglich	machen,	nicht	sämtliche	die	
Sperre	betreffenden	Unterlagen	der	 für	die	Führung	
der Sperrdatei zuständigen Stelle aushändigt,

37.	entgegen	§	19	Absatz	1	Nummer	1	Satz	1	als	gewerb-
licher	Spielvermittler	nicht	mindestens	zwei	Drittel	der	
von den Spielern vereinnahmten Beträge an den Ver-
anstalter	weiterleitet,

38.	entgegen	§	21	Absatz	3	Satz	2	als	Beteiligter,	der	di-
rekt oder indirekt auf den Ausgang eines Wettereignis-
ses	Einfluss	hat,	oder	als	von	diesen	Personen	beauf-
tragter	Dritter,	Sportwetten	auf	den	Ausgang	oder	den	
Verlauf	 des	Sportereignisses	abschließt	 oder	Sport-
wetten	durch	andere	fördert,

39.	entgegen	§	21	Absatz	3	Satz	3	als	Veranstalter	von	
Sportwetten	sich	nicht	an	einem	unabhängigen	Früh-
warnsystem	beteiligt,	welches	der	Abwehr	von	Mani-
pulationen	des	sportlichen	Wettbewerbs	dient	und	ge-
eignet	ist,	diese	frühzeitig	zu	identifizieren,

40.	entgegen	§	21	Absatz	3	Satz	4	als	Veranstalter	die	Be-
hörden	nicht	unverzüglich	über	Auffälligkeiten	unter-
richtet,	an	der	Aufklärung	mitwirkt	oder	verfügbare	In-
formationen zur Verfügung stellt,

41.	entgegen	§	21	Absatz	4	Satz	1	die	Übertragung	von	
Sportereignissen in Rundfunk und Telemedien mit der 
Veranstaltung	oder	Vermittlung	von	Sportwetten	ver-
knüpft,

42.	entgegen	§	21a	Absatz	4	Satz	1	als	Vermittler	oder	
Veranstalter	 von	Sportwetten	nicht	 sicherstellt,	 dass	
die in der Wettvermittlungsstelle des Vermittlers ge-
tätigten Wetten eines Spielers auf seinem Spielkonto 
nach	§	6a	erfasst	werden,

43.	entgegen	§	21a	Absatz	4	Satz	2	als	Vermittler	oder	Ver-
anstalter	von	Sportwetten	nicht	sicherstellt,	dass	die	für	
Wetten in der Wettvermittlungsstelle getätigten Zahlun-
gen im Rahmen des anbieterübergreifenden Einzah-
lungslimits	nach	§	6c	erfasst	werden,

44.	entgegen	§	22a	Absatz	3	Satz	2	die	Spielregeln	und	
den	Gewinnplan	nicht	leicht	aufrufbar	bereitstellt	und	
für	den	Spieler	nicht	leicht	verständlich	beschreibt,

45.	entgegen	§	22a	Absatz	4	Satz	1	ein	virtuelles	Automa-
tenspiel	nicht	nur	infolge	einer	entsprechenden	Erklä-
rung des Spielers beginnen lässt,

46.	entgegen	§	22a	Absatz	4	Satz	1	die	Erklärung	vor	Be-
endigung des vorherigen Spiels erfolgen lässt,

47.	entgegen	§	22a	Absatz	4	Satz	2	Programmabläufe,	die	
nach	dem	Ablauf	des	vorherigen	Spiels	selbstständig	
ein	weiteres	Spiel	beginnen	lassen	und	Erklärungen	ei-
nes Spielers, an mehreren Spielen in Folge teilzuneh-
men, zulässt,

48.	entgegen	§	22a	Absatz	5	Satz	1	Einsätze	und	Gewin-
ne	nicht	nur	in	Euro	und	Cent	zulässt,

49.	entgegen	§	22a	Absatz	6	Satz	1	ein	Spiel	anbietet,	ver-
anstaltet	oder	vermittelt,	das	nicht	durchschnittlich	min-
destens fünf Sekunden dauert,

50.	entgegen	§	22a	Absatz	7	Satz	1	ein	Spiel	 anbietet,	
veranstaltet oder vermittelt, bei dem der Einsatz einen 
Euro	je	Spiel	übersteigt,

51.	entgegen	§	22a	Absatz	9	dem	Spieler	die	weitere	Teil-
nahme	an	virtuellen	Automatenspielen	nicht	erst	fünf	
Minuten	nach	der	Bestätigung	des	Hinweises	ermög-
licht,

52.	entgegen	§	 22a	Absatz	 10	Satz	 1	 das	gleichzeitige	
Spielen von mehreren virtuellen Automatenspielen er-
möglicht,

53.	entgegen	§	22a	Absatz	11	im	Zusammenhang	mit	der	
Veranstaltung und dem Vertrieb von virtuellen Automa-
tenspielen	oder	Werbung	hierfür	die	Begriffe	"Casino"	
oder	"Casinospiele"	verwendet,

54.	entgegen	§	22a	Absatz	12	Satz	2	virtuelle	Automaten-
spiele stationär vertreibt,

55.	entgegen	§	22b	Absatz	1	Satz	3	wesentliche	Änderun-
gen	der	Spielregeln	nach	Erteilung	einer	Erlaubnis	nach	
§	22b	Absatz	1	Satz	1	ohne	die	Erlaubnis	der	zustän-
digen Behörde anbietet, veranstaltet oder vermittelt,

56.	entgegen	§	22b	Absatz	3	Satz	1	und	2	nicht	sicherstellt,	
dass	ausschließlich	natürliche	Personen	gegeneinan-
der spielen,

57.	entgegen	§	22b	Absatz	4	Satz	1	nicht	sicherstellt,	dass	
die	Zuweisung	eines	Spielers	zu	einem	von	mehreren	
virtuellen	Tischen	mit	demselben	Spielangebot	zufäl-
lig erfolgt, oder

58.	entgegen	§	22c	Absatz	4	Automatenspiele	audiovisu-
ell oder rein visuell überträgt.

(2)	Die	Ordnungswidrigkeit	kann	mit	einer	Geldbuße	von	
bis	zu	500	000	Euro	geahndet	werden.

(3)	Ist	eine	Ordnungswidrigkeit	nach	Absatz	1	begangen	
worden,	können	die	Gegenstände,
1.	 auf	die	sich	die	Ordnungswidrigkeit	bezieht	oder
2.	 die	durch	sie	hervorgebracht	oder	zu	ihrer	Begehung	

oder	Vorbereitung	gebraucht	worden	oder	 bestimmt	
gewesen	sind,

unter	den	Voraussetzungen	der	§	22	Absatz	2,	§	23	des	
Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	eingezogen	werden.	
§	17	Absatz	4	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	
bleibt unberührt.
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(4)	Zuständige	Verwaltungsbehörde	im	Sinne	des	§	36	Ab-
satz	1	Nummer	1	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkei-
ten	ist	die	nach	§	9	zuständige	Behörde.

§	29 
Übergangsregelungen

(1)	Die	bis	zum	30.	Juni	2021	erteilten	Erlaubnisse	der	
Veranstalter	im	Sinne	des	§	10	Absatz	2	und	3	und	die	ih-
nen	nach	Landesrecht	gleichstehenden	Befugnisse	gelten,	
auch	wenn	im	Bescheid	eine	kürzere	Frist	festgelegt	ist,	
bis	zum	30.	Juni	2022	als	Erlaubnis	mit	der	Maßgabe	fort,	
dass die Regelungen dieses Staatsvertrages, abgesehen 
vom	Erlaubniserfordernis	nach	§	4	Absatz	1	Satz	1,	An-
wendung	finden.	Die	in	einer	Erlaubnis	nach	§	5	Absatz	3	
Satz	2	des	Glücksspielstaatsvertrages	vom	15.	Dezem-
ber 2011 erlassenen Regelungen gelten in diesem Zeit-
raum als Inhalts- und Nebenbestimmungen im Sinne des 
§	5	Absatz	1	Satz	3.	Die	Veranstalter	nach	§	10	Absatz	2	
und	3	haben	spätestens	zum	1.	Juli	2022	eine	neue	Er-
laubnis	nach	§	4	Absatz	1	einzuholen.

(2)	Absatz	1	findet	entsprechende	Anwendung	auf	Veran-
stalter	von	Lotterien	nach	dem	Dritten	Abschnitt	und	die	
Vermittler	von	erlaubten	öffentlichen	Glücksspielen	(ein-
schließlich	 der	 Lotterie-Einnehmer	 der	Klassenlotterien	
und	der	gewerblichen	Spielvermittler).	Soweit	Vermittler	in	
die Vertriebsorganisation eines Veranstalters eingegliedert 
sind, stellt der Veranstalter den Antrag auf Erteilung der Er-
laubnis	nach	§	4	Absatz	1	für	die	für	ihn	tätigen	Vermittler.

(3) Die bis zum Inkrafttreten dieses Staatsvertrages erteil-
ten	und	am	30.	Juni	2021	wirksamen	Erlaubnisse	für	die	
Veranstaltung	von	Sportwetten	gelten,	auch	wenn	im	Be-
scheid	eine	kürzere	Frist	 festgelegt	 ist,	bis	zum	31.	De-
zember 2022 als Erlaubnis mit der Maßgabe fort, dass 
abgesehen	vom	Erlaubniserfordernis	nach	§	4	Absatz	1	
Satz	 1	 die	Regelungen	dieses	Staatsvertrages	Anwen-
dung	finden.	Absatz	1	Satz	2	 findet	entsprechende	An-
wendung.	Spätestens	zum	1.	Januar	2023	ist	eine	neue	
Erlaubnis einzuholen.

(4)	Die	Länder	können	in	ihren	Ausführungsbestimmungen	
vorsehen,	dass	für	am	1.	Januar	2020	bestehende	Spiel-
hallen,	die	in	einem	baulichen	Verbund	mit	weiteren	Spiel-
hallen	stehen,	für	bis	zu	drei	Spielhallen	je	Gebäude	oder	
Gebäudekomplex	auf	gemeinsamen	Antrag	der	Betreiber	
abweichend	von	§	25	Absatz	2	eine	befristete	Erlaubnis	
erteilt	werden	kann,	wenn	mindestens	alle	Spielhallen	von	
einer	akkreditierten	Prüforganisation	zertifiziert	worden	sind	
und	die	Zertifizierung	in	regelmäßigen	Abständen,	mindes-
tens	alle	zwei	Jahre,	wiederholt	wird,	die	Betreiber	über	ei-
nen	auf	Grund	einer	Unterrichtung	mit	Prüfung	erworbe-
nen	Sachkundenachweis	verfügen	und	das	Personal	der	
Spielhallen	besonders	geschult	wird.	Die	Übergangsfrist	
ist	 landesgesetzlich	festzulegen.	Das	Nähere	regeln	die	
Ausführungsbestimmungen der Länder.

(5)	Für	Erlaubnisse	für	das	Veranstalten	von	Pferdewet-
ten	im	Internet	gilt	Absatz	3	entsprechend.

(6)	Die	Länder	können	abweichend	von	§	21a	Absatz	2	zu-
lassen,	dass	Ergebniswetten	bis	zum	30.	Juni	2024	auch	

in Annahmestellen, die in die Vertriebsorganisation von 
Veranstaltern	nach	§	10	Absatz	2	eingegliedert	sind,	ver-
mittelt	werden;	Wetten	während	des	laufenden	Sportereig-
nisses sind unzulässig.

(7)	Die	bis	zum	Inkrafttreten	dieses	Staatsvertrags	durch	
das	Innenministerium	des	Landes	Schleswig-Holstein	er-
teilten	und	am	30.	Juni	2021	wirksamen	Erlaubnisse	für	die	
Veranstaltung und den Vertrieb von Online-Casinospielen 
gemäß	§	4	i.V.m.	§§	19	und	20	des	Gesetzes	zur	Neuord-
nung	des	Glücksspiels	(Glücksspielgesetz)	vom	20.	Ok-
tober	2011,	GVOBl.	S.	280,	i.V.m.	§	1	des	Gesetzes	zur	
Übergangsregelung	für	Online-Casinospiele	vom	11.	Juni	
2019,	GVOBl.	S.	145,	gelten	für	eine	Übergangsphase	bis	
zur	Erteilung	einer	Erlaubnis	nach	diesem	Staatsvertrag,	
längstens	bis	zum	31.	Dezember	2024,	als	Erlaubnis	mit	
der	Maßgabe	fort,	dass	die	in	der	Genehmigung	sowie	in	
den ergänzenden Nebenbestimmungen enthaltenen Re-
gelungen	Anwendung	finden.	Sie	gelten	nur	für	das	Ho-
heitsgebiet	von	Schleswig-Holstein.	Der	Veranstalter	kann	
sich	nicht	auf	diese	Übergangsregelung	berufen,	wenn	er	
nicht	spätestens	bis	zum	1.	Juli	2022	einen	Antrag	auf	Er-
teilung	einer	Erlaubnis	nach	diesem	Staatsvertrag	stellt.

(8)	Für	die	Fortgeltung	von	im	ländereinheitlichen	und	im	
gebündelten	Verfahren	 erteilten	Erlaubnissen	 nach	Ab-
satz	1	bis	3	gilt	§	9a	Absatz	4	entsprechend.

(9)	Abweichend	von	§	4	Absatz	4	dürfen	Erlaubnisse	für	
öffentliche	Glücksspiele	im	Internet	für	die	Veranstaltung,	
Vermittlung	und	den	Eigenvertrieb	von	Sportwetten	sowie	
die Veranstaltung und den Eigenvertrieb von Online-Casi-
nospielen, virtuellen Automatenspielen und Online-Poker, 
falls	 im	Zeitpunkt	 der	Entscheidung	die	Spielersperrda-
tei	nach	§	23	oder	die	Limitdatei	nach	§	6c	Absatz	4	noch	
nicht	zur	Verfügung	stehen,	nur	erteilt	werden
1. unter Befristung längstens bis zum 31. Dezember 2022,
2.	 im	Fall	des	Fehlens	der	Spielersperrdatei	mit	der	Aufla-

ge, dass der Anbieter unter den Voraussetzungen der 
§§	8a,	8b	Selbstsperren	und	Fremdsperren	für	sämt-
liche	von	ihm	selbst	oder	verbundenen	Unternehmen	
angebotenen	Glücksspiele	vornimmt	und	die	Vorschrif-
ten dieses Staatsvertrags für in der Spielersperrdatei 
nach	§	23	gesperrte	Spieler	entsprechend	auf	die	bei	
sich	gesperrten	Spieler	anwendet,	und

3.	 im	Fall	des	Fehlens	der	Limitdatei	mit	der	Auflage,	dass	
der	Anbieter	die	Spieler	bei	der	Registrierung	auffor-
dert,	 ein	monatliches	Einzahlungslimit	 entsprechend	
§	6c	mit	Wirkung	für	sämtliche	von	dem	Anbieter	selbst	
oder	verbundenen	Unternehmen	angebotenen	Glücks-
spiele	festzusetzen,	und	die	Vorschriften	dieses	Staats-
vertrags für das in der Limitdatei geführte anbieterüber-
greifende	Einzahlungslimit	entsprechend	auf	das	bei	
sich	geführte	Einzahlungslimit	anwendet.

§	30 
Weitere Regelungen

(1) Die zuständige Behörde kann eine Lotterie, die bei In-
krafttreten dieses Vertrages von mehreren Veranstaltern 
in	allen	Ländern	durchgeführt	wird	und	bei	der	der	Rein-
ertrag	ausschließlich	zur	Erfüllung	der	 in	§	10	Absatz	5	
genannten	Zwecke	verwandt	wird,	abweichend	von	§	12	
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Absatz	1	Satz	1	Nummer	3,	§	13	Absatz	2,	§	14	Absatz	1	
Nummer	1	und	§	15	Absatz	1	Satz	3	erlauben.

(2) Der Reinertrag von Veranstaltungen in der Form des 
Gewinnsparens	muss	mindestens	25	Prozent	der	Entgel-
te	betragen.	Der	Reinertrag	ist	für	gemeinnützige,	kirch-
liche	oder	mildtätige	Zwecke	zu	verwenden.	Erlaubnisse	
können	allgemein	erteilt	werden.

§	31 
Verhältnis	zu	weiteren	staatsvertraglichen	Regelungen	

für	die	Klassenlotterien

Soweit	die	Regelungen	des	Staatsvertrages	zwischen	den	
Ländern	Baden-Württemberg,	Bayern,	Hessen,	Rheinland-
Pfalz,	Sachsen	und	Thüringen	über	eine	Staatliche	Klas-
senlotterie	vom	26.	Mai	1992	(SKL-Staatsvertrag)	oder	die	
Regelungen	des	Staatsvertrages	zwischen	den	Ländern	
Nordrhein-Westfalen,	Niedersachsen,	Schleswig-Holstein,	
Freie	und	Hansestadt	Hamburg,	Freie	Hansestadt	Bremen,	
Saarland,	Berlin,	Brandenburg,	Mecklenburg-Vorpommern	
und	Sachsen-Anhalt	über	eine	Staatliche	Klassenlotterie	
vom	30.	Juni/1.September	2008	(NKL-Staatsvertrag)	so-
wie	die	Regelungen	des	Staatsvertrages	der	Länder	über	
die	Gemeinsame	Klassenlotterie	vom	15.	Dezember	2011	
(GKL-Staatsvertrag)	im	Widerspruch	zu	Regelungen	die-
ses Staatsvertrags stehen, sind die Regelungen dieses 
Staatsvertrags	vorrangig	anzuwenden.

§	32 
Evaluierung

Die	Auswirkungen	dieses	Staatsvertrages,	insbesondere	
des	§	4	Absatz	4	und	5,	der	§§	4a	bis	4d,	6a	bis	6j,	9,	9a,	
21,	22a,	22b	und	22c	auf	die	Entwicklung	und	Ausbreitung	
von	unerlaubten	Glücksspielen	in	Schwarzmärkten,	sind	
von	den	Glücksspielaufsichtsbehörden	der	Länder	unter	
Mitwirkung	 der	Gemeinsamen	Glücksspielbehörde	 der	
Länder	und	des	Fachbeirats	zu	evaluieren.	Ein	Zwischen-
bericht	soll	bis	zum	31.	Dezember	2023	vorgelegt	werden.	
Ein	zusammenfassender	Bericht	soll	bis	zum	31.	Dezem-
ber	2026	und	danach	alle	fünf	Jahre	vorgelegt	werden.

§	33 
Revision	zum	Bundesverwaltungsgericht

In	einem	gerichtlichen	Verfahren	kann	die	Revision	zum	
Bundesverwaltungsgericht	auch	darauf	gestützt	werden,	
dass	das	angefochtene	Urteil	auf	der	Verletzung	der	Be-
stimmungen dieses Staatsvertrages beruhe.

§	34 
Sprachliche	Gleichstellung

Soweit	Personen-	 und	Funktionsbezeichnungen	 in	 die-
sem	Staatsvertrag	in	männlicher	Form	benannt	sind,	be-
zieht	sich	diese	Form	auf	alle	Geschlechter.

§	35 
Inkrafttreten,	Kündigung,	Neubekanntmachung

(1)	Dieser	Staatsvertrag	tritt	am	1.	Juli	2021	in	Kraft.	Sind	
bis	zum	30.	April	2021	nicht	mindestens	13	Ratifikationsur-

kunden bei der Staatskanzlei der oder des Vorsitzenden der 
Ministerpräsidentenkonferenz	hinterlegt,	wird	der	Staats-
vertrag	gegenstandslos.	Der	Staatsvertrag	wird	ebenfalls	
gegenstandslos,	wenn	bis	 zum	30.	 Juni	 2021	nicht	 die	
Ratifikationsurkunde	des	Landes	Sachsen-Anhalt	bei	der	
Staatskanzlei der oder des Vorsitzenden der Ministerprä-
sidentenkonferenz hinterlegt ist.

(2) Die Staatskanzlei der oder des Vorsitzenden der Mi-
nisterpräsidentenkonferenz	teilt	den	Ländern	die	Hinterle-
gung	der	Ratifikationsurkunden	mit.

(3)	Ein	Beitritt	zu	diesem	Staatsvertrag	erfolgt	durch	schrift-
liche	Erklärung	des	Beitritts	gegenüber	der	Staatskanzlei	
der	 oder	 des	 jeweiligen	Vorsitzenden	der	Ministerpräsi-
dentenkonferenz	und,	soweit	die	Zustimmung	der	gesetz-
gebenden	Körperschaft	 des	 beitretenden	Landes	erfor-
derlich	ist,	mit	deren	Zustimmung.	Über	den	Eingang	der	
Beitrittserklärung	unterrichtet	die	Staatskanzlei	der	oder	
des	jeweiligen	Vorsitzenden	der	Ministerpräsidentenkon-
ferenz	die	übrigen	vertragschließenden	Länder.	Die	Re-
gelungen dieses Staatsvertrages treten für das beitreten-
de	Land	am	Tage	nach	dem	Eingang	der	Beitrittserklärung	
bei	der	Staatskanzlei	der	oder	des	jeweiligen	Vorsitzenden	
der	Ministerpräsidentenkonferenz	in	Kraft.	Soweit	die	Zu-
stimmung	der	gesetzgebenden	Körperschaft	des	beitreten-
den	Landes	erforderlich	ist,	treten	die	Regelungen	für	das	
beitretende	Land	am	Tag	nach	dem	Eingang	der	Anzeige	
dieser	Zustimmung	bei	der	Staatskanzlei	der	oder	des	je-
weiligen	Vorsitzenden	der	Ministerpräsidentenkonferenz	in	
Kraft.	Der	Beitritt	ist	auch	nach	einer	Kündigung	möglich.

(4)	Dieser	Staatsvertrag	wird	 auf	 unbestimmte	Zeit	 ge-
schlossen.	Er	kann	von	jedem	der	Länder	mit	einer	Frist	
von	einem	Jahr	zum	Ende	eines	Kalenderjahres	gekün-
digt	werden,	erstmals	jedoch	zum	31.	Dezember	2028.	Die	
Kündigung	ist	schriftlich	gegenüber	der	oder	dem	Vorsit-
zenden der Ministerpräsidentenkonferenz zu erklären. Sie 
oder	er	benachrichtigt	unverzüglich	die	übrigen	Vertrags-
länder	über	die	erfolgte	Kündigungserklärung.	Erfolgt	die	
Kündigung	durch	das	Vertragsland,	welches	die	oder	den	
Vorsitzenden der Ministerpräsidenten stellt oder ist dieses 
Land	kein	Vertragsstaat,	so	ist	die	Kündigung	gegenüber	
allen	anderen	Vertragsländern	schriftlich	zu	erklären;	die	
Kündigungsfrist	gilt	als	gewahrt,	wenn	die	Kündigungser-
klärung	vor	Ablauf	der	Kündigungsfrist	 abgegeben	wor-
den und mindestens einem Vertragsland zugegangen ist.

(5)	Im	Falle	der	Kündigung	besteht	dieser	Staatsvertrag	
vorbehaltlich	des	Absatzes	8	zwischen	den	übrigen	Ver-
tragsländern	fort,	jedoch	kann	jedes	der	übrigen	Vertrags-
länder das Vertragsverhältnis binnen einer Frist von drei 
Monaten	nach	Eingang	der	Benachrichtigung	nach	Ab-
satz	 4	Satz	 4	 oder	 nach	Zugang	der	Kündigungserklä-
rung	nach	Absatz	4	Satz	5	zum	selben	Zeitpunkt	kündigen.

(6)	 Im	 Falle	 der	 Kündigung	 besteht	 die	Gemeinsame	
Glücksspielbehörde	 der	 Länder	 nach	 §	 27a	 unter	Trä-
gerschaft	der	verbleibenden	Vertragsländer	 fort.	 Im	Fal-
le	einer	Kündigung	durch	das	Sitzland	der	Gemeinsamen	
Glücksspielbehörde	der	Länder	findet	ab	dem	Zeitpunkt	
des	Wirksamwerdens	der	Kündigung	§	27l	mit	der	Maß-
gabe	Anwendung,	dass	an	Stelle	der	für	Glücksspielauf-
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sicht	zuständigen	obersten	Landesbehörde	des	Sitzlandes	
die	für	Glücksspielaufsicht	zuständige	oberste	Landesbe-
hörde	des	Landes	tritt,	welches	zu	diesem	Zeitpunkt	die	
oder den Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz 
stellt,	oder,	wenn	dieses	Land	nicht	Vertragsland	ist,	des	
Landes,	welches	ab	diesem	Zeitpunkt	den	Vorsitzenden	
des	Verwaltungsrats	 der	Gemeinsamen	Glücksspielbe-
hörde	der	Länder	stellt.	Ab	Wirksamwerden	einer	Kündi-
gung	des	Sitzlandes	sind	Veröffentlichungen	nach	§	27b	
Satz	2	in	allen	Ländern	bekannt	zu	machen.	Im	Übrigen	
verbleibt	es	bis	zu	einer	anderweitigen	staatsvertraglichen	
Regelung	bei	der	Anwendung	des	Rechts	des	Sitzlandes.

(7)	Im	Falle	einer	Kündigung	verpflichten	sich	die	Länder	
eine Auseinandersetzungsvereinbarung über das Aus-
scheiden	aus	der	Gemeinsamen	Glücksspielbehörde	der	
Länder	bis	zum	30.	September	des	Jahres	zu	schließen,	
zu	dessen	Ende	die	Kündigung	wirksam	werden	soll.

(8)	Würden	nach	einer	Kündigung	weniger	 als	 13	Ver-
tragsländer verbleiben, so tritt dieser Staatsvertrag mit 
Wirksamwerden	der	Kündigung	außer	Kraft.	Mit	Außer-
krafttreten	dieses	Staatsvertrages	wird	die	Gemeinsame	
Glücksspielbehörde	der	 Länder	mit	 dem	Ziel	 der	Auflö-
sung	abgewickelt.	Absatz	7	gilt	entsprechend.	Die	Ausei-
nandersetzungsvereinbarung umfasst insbesondere Re-
gelungen über die Verteilung des Anstaltsvermögens, die 
Übernahme	der	Kosten	bis	zur	Auflösung	und	bestehender	
Verbindlichkeiten	sowie	den	Umgang	mit	dem	Personal.

(9)	Absatz	8	ist	 im	Fall	der	anderweitigen	Auflösung	der	
Gemeinsamen	Glücksspielbehörde	 der	 Länder	 entspre-
chend	anzuwenden.

Für das Land Baden-Württemberg 
Stuttgart, den 28.10.2020 
Winfried	Kretschmann

Für	das	Land	Bayern
München,	den	27.	Oktober	2020
Markus Söder

Für das Land Berlin
Berlin, den 27.10.2020 
Michael	Müller

Für das Land Brandenburg
Potsdam, den 28. Oktober 2020 
Dietmar Woidke

Für	die	Freie	Hansestadt	Bremen
Bremen, den 29.10.2020 
Andreas	Bovenschulte

Für	die	Freie	und	Hansestadt	Hamburg	
Hamburg,	den	27.10.2020	
Peter	Tschentscher

Für	das	Land	Hessen
Wiesbaden, den 23.10.2020 
Volker	Bouffier

Für	das	Land	Mecklenburg-Vorpommern	
Schwerin,	den	23.10.2020	
Manuela	Schwesig

Für	das	Land	Niedersachsen
Hannover,	den	26.10.2020	
Stephan Weil

Für das Land Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf, den 23.10.2020
Armin	Laschet

Für das Land Rheinland-Pfalz
Mainz, den 27.10.2020 
Malu	Dreyer

Für das Saarland
Saarbrücken,	den	29.10.2020	
Tobias	Hans

Für	den	Freistaat	Sachsen
Dresden, den 27.Oktober 2020
Michael	Kretschmer

Für	das	Land	Sachsen-Anhalt	
Magdeburg, den 29.10.2020 
Reiner	Haseloff

Für	das	Land	Schleswig-Holstein
Kiel,	den	28.10.2020
Daniel Günther

Für den Freistaat Thüringen
Erfurt, den 28.10.2020
Bodo	Ramelow
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Thüringer Verordnung 
zur Regelung der Nutzung von Sport- und Spielanlagen öffentlicher Träger 

für den Übungs-, Lehr- und Wettkampfbetrieb  
anerkannter Sportorganisationen, Schulen und Hochschulen 

(Thüringer Sport- und Spielanlagen-Nutzungsverordnung -ThürSportSpAnlNVO-) 
Vom 18. Februar 2021

Aufgrund	des	§	15	Abs.	5	des	Thüringer	Sportförderge-
setzes (ThürSportFG) vom 5. Dezember 2018 (GVBl. 
S.	671),	zuletzt	geändert	durch	Gesetz	vom	30.	Juni	2020	
(GVBl.	S.	346),	verordnet	das	Ministerium	für	Bildung,	Ju-
gend	und	Sport:

§	1 
Anwendungsbereich

Diese Verordnung regelt die
1. unentgeltliche	Nutzung	von	Sport-	und	Spielanlagen	

öffentlicher	Träger,	einschließlich	der	Hallen-	und	Frei-
bäder, für den Übungs-, Lehr- und Wettkampfbetrieb 
anerkannter	Sportorganisationen,	Schulen	und	Hoch-
schulen,	die	ihren	Sitz	im	Wirkungskreis	des	öffentli-
chen	Trägers	haben,	nach	§	15	Abs.	2	Satz	1	und	3	
sowie	Abs.	3	Satz	1	ThürSportFG	sowie

2. entgeltliche	Nutzung	von	Sport-	und	Spielanlagen	öf-
fentlicher	Träger	durch	anerkannte	Sportorganisationen	
nach	§	15	Abs.	2	Satz	2	ThürSportFG,	durch	Schulen	
und	Hochschulen	sowie	 im	Rahmen	des	Übungsbe-
triebs	 im	Nachwuchsleistungssport	 in	Verantwortung	
der	Sportfachverbände	am	Sitz	der	Spezialgymnasien	
für	Sport	in	Trägerschaft	des	Landes	nach	§	15	Abs.	3	
Satz 3 bis 5 ThürSportFG.

§	2 
Begriffsbestimmungen

(1) Anerkannte Sportorganisationen im Sinne dieser Ver-
ordnung	sind	nach
1. §	16	Abs.	3	ThürSportFG	der	Landessportbund	Thürin-

gen e. V. und diesem unmittelbar angehörende Sportor-
ganisationen,	sowie	hinsichtlich	in	Thüringen	durchzu-
führender	Maßnahmen	auch	der	Deutsche	Olympische	
Sportbund	und	die	ihm	angeschlossenen	Mitgliedsver-
bände und

2. §	16	Abs.	4	Satz	1	ThürSportFG	von	einem	Landkreis,	
einer Gemeinde oder dem für Sport zuständigen Mi-
nisterium	als	 förderungswürdig	 anerkannte	Sportor-
ganisationen.

Dem	Landessportbund	Thüringen	e.	V.	nach	Satz	1	Nr.	1	
unmittelbar angehörende Sportorganisationen sind neben 
Sportvereinen	auch
1. Zusammenschlüsse	mehrerer	anerkannter	Sportorga-

nisationen	oder	Abteilungen	dieser,	die	thüringenweit	
eine	vom	Deutschen	Olympischen	Sportbund	 in	sei-
ner Aufnahmeordnung anerkannte Sportart betreiben 
und	mit	ihrer	Sportart	einem	Bundesfachverband	an-
gehören	oder	dessen	Gründung	nachhaltig	betreiben	
(Sportfachverbände),

2. regionale Gliederungen des Landessportbundes Thü-
ringen	e.	V.	innerhalb	eines	Landkreises	(Kreissport-
bünde),

3. regionale Gliederungen des Landessportbundes Thü-
ringen e. V. innerhalb einer kreisfreien Stadt (Stadt-
sportbünde) und

4.	 Anschlussorganisationen	des	Landessportbundes	Thü-
ringen e. V.

(2)	Der	Wirkungskreis	eines	öffentlichen	Trägers	im	Sin-
ne	dieser	Verordnung	umfasst	den	räumlich	abgrenzbaren	
Teil, auf dem dieser seine Gebietshoheit ausübt.

(3)	Sport-	und	Spielanlagen	öffentlicher	Träger	im	Sinne	
dieser	Verordnung	sind	Anlagen	nach	§	5	Abs.	1	ThürSport-
FG,	deren	Errichtung,	Betrieb	und	Unterhaltung	durch	das	
Land,	eine	kommunale	Gebietskörperschaft	oder	einen	aus	
Gebietskörperschaften	gebildeten	Zweckverband	erfolgt.	
Die	öffentliche	Trägerschaft	liegt	auch	dann	vor,	wenn	die	
Errichtung,	der	Betrieb	und	die	Unterhaltung	durch	ein	au-
ßerhalb	der	allgemeinen	Verwaltung	stehendes	Unterneh-
men	nach	§	71	Abs.	1	und	§	114	in	Verbindung	mit	§	71	
Abs.	1	der	Thüringer	Kommunalordnung	in	der	Fassung	
vom	28.	Januar	2003	(GVBl.	S.	41)	in	der	jeweils	gelten-
den	Fassung	erfolgt.	Satz	1	gilt	bei	der	Errichtung,	dem	
Betrieb	und	der	Unterhaltung	durch	eine	juristische	Person	
des	Privatrechts,	wenn	diese	mehrheitlich	vom	Land	oder	
einer	kommunalen	Gebietskörperschaft	beherrscht	wird.

(4)	Sonstige	Zahlungen	in	dieser	Verordnung	sind	Zahlun-
gen,	die	der	öffentliche	Träger	aufgrund	der	Gewährung	
des Übungs-, Lehr- und Wettkampfbetriebs von der aner-
kannten	Sportorganisation,	Schule	oder	Hochschule	ver-
langt;	hierzu	zählen	auch	vertragliche	Vereinbarungen	zu	
Beteiligungen an Betriebskosten einer Sport- und Spielan-
lage,	insbesondere	Strom-,	Wasser-,	Heiz-,	Hausmeister-	
und Reinigungskosten. Reinigungskosten, die über eine 
laufende Unterhaltsreinigung der Sport- oder Spielanla-
ge	 hinausgehen,	 insbesondere	 bei	 außergewöhnlichen	
Verunreinigungen im Wettkampfbetrieb, sind keine sons-
tigen Zahlungen.

§	3 
Umfang	der	unentgeltlichen	Nutzung

(1)	Soweit	eine	unentgeltliche	Nutzung	nach	§	1	Nr.	1	zu	ge-
währen	ist,	dürfen	öffentliche	Träger	von	Sport-	und	Spiel-
anlagen	von	anerkannten	Sportorganisationen,	Schulen	
und	Hochschulen,	die	ihren	Sitz	im	Wirkungskreis	des	öf-
fentlichen	Trägers	haben,	nach	§	15	Abs.	2	Satz	1	und	3	
sowie	Abs.	3	Satz	1	ThürSportFG	keine	Nutzungsentgel-
te, -gebühren oder sonstige Zahlungen für die Nutzung der 
Sport- und Spielanlagen für den Übungs-, Lehr- und Wett-
kampfbetrieb	verlangen	(unentgeltliche	Nutzung).

(2)	Die	unentgeltliche	Nutzung	nach	Absatz	1	umfasst	Ne-
beneinrichtungen	und	 vorhandenes	Zubehör	 der	Sport-	
oder Spielanlage, sofern deren Nutzung zur Ausübung 
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des	Übungs-,	 Lehr-	 und	Wettkampfbetriebs	 der	 jeweili-
gen	Sportart	notwendig	ist.	Notwendige	Nebeneinrichtun-
gen	nach	Absatz 1	sind	insbesondere	Umkleide-,	Wasch-	
und	Duschräume;	Zuschaueranlagen	gelten	im	Rahmen	
des	Wettkampfbetriebs	als	notwendige	Nebeneinrichtun-
gen.	Zubehör	im	Sinne	dieser	Verordnung	sind	bewegli-
che	oder	unbewegliche,	technische	oder	nichttechnische	
Ausstattungen,	 insbesondere	Beleuchtungsanlagen	ein-
schließlich	Flutlichtanlagen	 sowie	 Lautsprecher-,	 Platz-
bewässerungs-	 und	Zeitmessanlagen.	Bei	 der	Nutzung	
ist	auf	einen	pfleglichen	Umgang	zu	achten.

(3) Bestehen für den Übungs-, Lehr- oder Wettkampfbe-
trieb, insbesondere aufgrund einzuhaltender Wettkampf-
bestimmungen, besondere Anforderungen an den Zustand 
der Sport- oder Spielanlage, so ist in Abstimmung mit dem 
öffentlichen	Träger	der	Sport-	oder	Spielanlage	die	Herrich-
tung	der	Sport-	oder	Spielanlage	sowie	die	Wiederherstel-
lung	des	ursprünglichen	Zustandes	durch	die	anerkannte	
Sportorganisation,	Schule	oder	Hochschule	eigenverant-
wortlich	und	auf	eigene	Kosten	durchzuführen.	Statt	der	
Wiederherstellung	des	ursprünglichen	Zustandes	kann	die	
besondere	Herrichtung	der	Sport-	oder	Spielanlage	nach	
Abstimmung	zwischen	dem	öffentlichen	Träger	und	der	
anerkannten	Sportorganisation,	Schule	 oder	Hochschu-
le bestehen bleiben.

§	4 
Verantwortliche	Sportorganisation	bei	Veranstaltungen	

im Wettkampfbetrieb

Bei Veranstaltungen im Wettkampfbetrieb ist zur Bestim-
mung	der	Unentgeltlichkeit	nach	§	15	Abs.	2	Satz	1	oder	3	
ThürSportFG	auf	diejenige	anerkannte	Sportorganisation	
abzustellen,	die	für	die	Durchführung	der	jeweiligen	Ver-
anstaltung	organisatorisch	und	wirtschaftlich	verantwort-
lich	ist.	Die	Verantwortlichkeit	nach	Satz	1	ist	regelmäßig	
dann	gegeben,	wenn	die	 anerkannte	Sportorganisation	
vertragliche	Vereinbarungen	mit	dem	öffentlichen	Träger	
der Sport- und Spielanlage zur Überlassung der Sport- und 
Spielanlage	für	die	jeweilige	Veranstaltung	abschließt	und	
für	die	logistische	Abwicklung	der	Veranstaltung	sowie	die	
Versorgung	der	Teilnehmer	und	Zuschauer	verantwortlich	
ist.	Die	Wettkampfveranstaltung	hat	dem	Satzungszweck	
der	für	die	Wettkampfveranstaltung	verantwortlichen	an-
erkannten	Sportorganisation	zu	entsprechen.

§	5 
Nutzungen außerhalb des Übungs-, Lehr- und  

Wettkampfbetriebs

(1)	Eine	unentgeltliche	Nutzung	liegt	insbesondere	nicht	
vor bei
1. Nutzungen	für	Feste,	Feierlichkeiten	oder	ähnliche	Ver-

anstaltungen	für	gesellige	Zwecke,
2. Nutzungen	für	Verwaltungszwecke,	Vereins-	und	Ver-

bandsversammlungen,
3. Nutzungen der Sport- oder Spielanlage, der Nebenein-

richtungen	oder	des	Zubehörs	zum	Zwecke	der	Wer-
bung oder Sponsorenpräsentation,

4.	 Angeboten, bei deren Teilnahme separate, über den or-
dentlichen	Mitgliedsbeitrag	für	eine	anerkannte	Spor-
torganisation hinaus, Teilnahmeentgelte oder -ge-

bühren	anfallen,	insbesondere	für	Feriencamps	oder	
Schwimmlernkurse,	sowie

5. Angeboten,	bei	deren	Teilnahme	eine	Abrechnung	der	
Teilnahmeentgelte oder -gebühren gegenüber einem 
Krankenversicherungsträger	erfolgt,	insbesondere	für	
Rehabilitations- oder Gesundheitskurse.

Angebote	nach	Satz	1	Nr.	5	liegen	auch	dann	vor,	wenn	
nur bei einem Teil der teilnehmenden Personen eine Ab-
rechnung	 gegenüber	 einem	Krankenversicherungsträ-
ger erfolgt.

(2)	Der	öffentliche	Träger	der	Sport-	und	Spielanlage	kann	
für	Nutzungen	nach	Absatz	1	angemessene	Nutzungsent-
gelte	oder	-gebühren	entsprechend	seiner	Entgelt-	oder	
Gebührenordnung oder sonstige Zahlungen verlangen.

(3) Für Lizenzaus- und Fortbildungsveranstaltungen, 
Kampfrichter-	 und	Schiedsrichteraus-	 und	Fortbildungs-
veranstaltungen anerkannter Sportorganisationen kön-
nen	öffentliche	Träger	von	Sport-	und	Spielanlagen	Nut-
zungsentgelte, -gebühren oder sonstige Zahlungen nur in 
dem	Maße	erheben,	in	dem	Nichtmitglieder	der	die	Ver-
anstaltung	durchführenden	anerkannten	Sportorganisation	
an	der	Veranstaltung	teilnehmen.	Führt	ein	Sportfachver-
band	oder	ein	Kreis-	oder	Stadtsportbund	eine	Veranstal-
tung	nach	Satz	1	durch,	können	Nutzungsentgelte,	-gebüh-
ren oder sonstige Zahlungen nur für Mitglieder anerkannter 
Sportorganisationen	erhoben	werden,	 deren	 anerkann-
te	Sportorganisation	dem	veranstaltenden	Sportfachver-
band	oder	dem	veranstaltenden	Kreis-	oder	Stadtsport-
bund	nicht	angehört.

§	6 
Ausnahmen	von	der	entgeltlichen	Nutzung 
nach	§	15	Abs.	2	Satz	2	ThürSportFG

(1)	Die	Erhebung	 von	Eintrittsgeldern	 steht	 nach	 §	 15	
Abs.	 2	Satz	 2	Nr.	 1	ThürSportFG	einer	 unentgeltlichen	
Nutzung	 nur	 entgegen,	wenn	Eintrittsgelder	 von	mehr	
als	3	Euro	 je	Person	erhoben	oder	 insgesamt	mehr	als	
300	Euro	je	Veranstaltung	vereinnahmt	werden.	Bei	Über-
schreiten	einer	der	 in	Satz	1	genannten	Grenzen,	kann	
der	öffentliche	Träger	der	Sport-	oder	Spielanlage	ange-
messene Nutzungsentgelte oder -gebühren auf Grundla-
ge	bestehender	Entgelt-	oder	Gebührenordnungen	sowie	
sonstige Zahlungen von der anerkannten Sportorganisa-
tion,	der	Schule	oder	Hochschule	verlangen.	Bei	der	Fest-
legung angemessener Nutzungsentgelte oder -gebühren 
sowie	sonstiger	Zahlungen	ist	insbesondere	die	Größe	der	
Veranstaltung	einschließlich	Teilnehmer-	und	Zuschauer-
zahlen	zu	berücksichtigen.

(2)	Dem	öffentlichen	Träger	der	Sport-	und	Spielanlage	ist	
spätestens	einen	Monat	nach	Ende	der	Veranstaltung	eine	
Aufstellung über die vereinnahmten Eintrittsgelder oder 
eine	Mitteilung,	dass	keine	Eintrittsgelder	erhoben	wurden,	
schriftlich	zuzuleiten.	Sofern	nach	Absatz	1	Satz	2	und	3	
erforderlich,	sind	dem	öffentlichen	Träger	der	Sport-	und	
Spielanlage	auch	die	Teilnehmer-	und	Zuschauerzahlen	
innerhalb	der	in	Satz	1	genannten	Frist	schriftlich	zuzulei-
ten.	Öffentliche	Träger	von	Sport-	und	Spielanlagen	können	
mit	 den	anerkannten	Sportorganisationen,	Schulen	und	
Hochschulen	ein	abweichendes	Verfahren	zum	Nachweis	
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über die Erhebung von Eintrittsgeldern oder das Einhalten 
der in Absatz 1 Satz 1 festgelegten Grenzen vereinbaren.

(3)	Erfolgt	 keine	 fristgemäße	Zuleitung	 nach	Absatz	 2	
Satz	1	kann	der	öffentliche	Träger	der	Sport-	und	Spielan-
lage	annehmen,	dass	die	Grenzen	nach	Absatz	1	Satz	1	
überschritten	wurden.

(4)	Eine	Veranstaltung	ist	nicht	bereits	dann	als	gewerbli-
che	Veranstaltung	nach	§	15	Abs.	2	Satz	2	Nr.	2	ThürSport-
FG	anzusehen,	wenn	den	Übungs-,	Lehr-	und	Wettkampf-
betrieb	begleitende	kostenpflichtige	Versorgungsangebote	
von untergeordneter Bedeutung für Teilnehmer oder Zu-
schauer,	 insbesondere	Getränke-	 und	Speiseangebote	
durch	die	anerkannte	Sportorganisation,	Schule	oder	Hoch-
schule	bereitgestellt	werden;	dies	gilt	auch,	wenn	für	das	
Versorgungsangebot	eine	Anzeige	oder	Erlaubnis	nach	ge-
werberechtlichen	Regelungen	notwendig	ist.

§	7 
Nutzung	von	Hallen-	und	Freibädern 
nach	§	15	Abs.	2	Satz	3	ThürSportFG

(1)	Die	Nutzung	der	Hallen-	und	Freibäder	öffentlicher	Trä-
ger	 durch	Sportfachverbände	des	Schwimm-	und	Was-
sersports	sowie	diesen	angehörenden	Mitgliedsvereinen	
oder	-abteilungen	 im	Rahmen	ihres	 jeweiligen	Übungs-,	
Lehr-	und	Wettkampfbetriebs	ist	ein	Regelfall	nach	§	15	
Abs.	2	Satz	3	ThürSportFG,	sofern	der	 jeweilige	Sport-
fachverband,	der	Mitgliedsverein	oder	die	Mitgliedsabtei-
lung	seinen	oder	ihren	Sitz	im	Wirkungskreis	des	öffentli-
chen	Trägers	hat.

(2)	Sportfachverbände	des	Schwimm-	und	Wassersports	
nach	Absatz	1	sind	insbesondere
1. der	Thüringer	Schwimmverband	e.	V.,
2. der	Landestauchsportverband	Thüringen	e.	V.,
3. der DLRG Landesverband Thüringen e. V.,
4.	 der Thüringer Triathlon-Verband e. V.,
5. der	Thüringer	Kanu-Verband	e.	V.,
6.	 die	Wasserwacht	im	DRK	LV	Thüringen	e.	V.,
7. der Thüringer Landesseesportverband e. V.,
8. der Thüringer Behinderten- und Rehabilitations-Sport-

verband e. V. und
9. der	Special	Olympics	Deutschland	in	Thüringen	e.	V.

(3)	§	15	Abs.	2	Satz	2	und	Abs.	3	Satz	5	Nr.	2	ThürSport-
FG bleiben unberührt.

§	8 
Kostenbeschränkung	bei	entgeltlicher	Nutzung 
nach	§	15	Abs.	3	Satz	3	bis	5	ThürSportFG

Bei	entgeltlicher	Nutzung	nach	§	15	Abs.	3	Satz	3	bis	5	
ThürSportFG	 dürfen	 höchstens	 kostendeckende	Nut-
zungsentgelte, -gebühren oder sonstige Zahlungen ver-
langt	werden.

§	9 
Vertragliche	Vereinbarungen	für	Nutzungen 

im	Übungsbetrieb	des	Nachwuchsleistungssports

(1)	Vertragliche	Vereinbarungen	nach	§	15	Abs.	3	Satz	5	
Nr. 2 ThürSportFG zur Nutzung für den Übungsbetrieb 
im	Nachwuchsleistungssport	 zwischen	öffentlichen	Trä-
gern	von	Sport-	und	Spielanlagen	und	den	für	den	Nach-
wuchsleistungssport	verantwortlichen	Sportfachverbänden	
am	Sitz	der	Spezialgymnasien	für	Sport	sind	auf	Grund-
lage bestehender Entgelt- oder Gebührenordnungen der 
öffentlichen	Träger	oder	über	anteilige	Betriebskosten	ab-
zuschließen.	§	8	gilt	entsprechend.

(2)	Bei	durch	Landesmittel	geförderten	Sport-	und	Spielan-
lagen	öffentlicher	Träger	sind	den	vertraglichen	Vereinba-
rungen	abweichend	von	Absatz	1	Nutzungsentgelte	oder	
-gebühren	zugrunde	zu	legen,	die	nach	§	12	Abs.	3	des	
Thüringer	Kommunalabgabengesetzes	in	der	Fassung	vom	
19.	September	2000	(GVBl.	S.	301)	in	der	jeweils	gelten-
den	Fassung	bei	der	Berechnung	der	Abschreibungen	die	
Investitionskosten	des	Landes	unberücksichtigt	lassen.

(3)	Die	vertraglichen	Vereinbarungen	sind	in	der	Regel	für	
die	Dauer	eines	Jahres	abzuschließen.	Beginn	und	Ende	
des Nutzungszeitraums sind mit dem für Sport zuständi-
gen Ministerium abzustimmen.

(4)	Zur	Erteilung	der	Einwilligung	nach	§	15	Abs.	4	Thür-
SportFG	sind	dem	für	Sport	zuständigen	Ministerium	recht-
zeitig,	 spätestens	 jedoch	 zwei	Monate	 vor	Beginn	 des	
beabsichtigten	Nutzungszeitraums,	durch	den	Sportfach-
verband	folgende	Unterlagen	vorzulegen:
1. Benennung	der	Kaderathleten,
2. beabsichtigter	Trainingsumfang	und	Zeitbedarf,
3. Aufstellung	zur	Zusammensetzung	und	Höhe	der	Nut-

zungsentgelte oder -gebühren oder anteilig zu zahlen-
den Betriebskosten.

Auf Verlangen des für Sport zuständigen Ministeriums sind 
weitere	Unterlagen	vorzulegen.

(5)	Nach	Vorliegen	der	 in	Absatz	 4	 genannten	Unterla-
gen setzt das für Sport zuständige Ministerium den Lan-
dessportbund Thüringen e. V. zur Beurteilung des sport-
fachlichen	Bedarfs	ins	Benehmen.

(6)	Nach	der	schriftlich	erklärten	Einwilligung	nach	§	15	
Abs.	4	ThürSportFG	des	 für	Sport	zuständigen	Ministe-
riums	kann	die	vertragliche	Vereinbarung	zwischen	dem	
öffentlichen	Träger	der	Sport-	und	Spielanlage	und	dem	
Sportfachverband	unterzeichnet	werden.

(7)	Wird	 eine	 vertragliche	Vereinbarung	 zur	 anteiligen	
Übernahme	von	Betriebskosten	abgeschlossen,	ist	das	für	
Sport	zuständige	Ministerium	berechtigt,	die	Vorlage	der	
sich	auf	den	Nutzungszeitraum	nach	Absatz	3	Satz	2	be-
ziehenden	Betriebskostenabrechnung	für	die	betreffende	
Sport-	oder	Spielanlage	von	dem	jeweiligen	öffentlichen	
Träger der Sport- oder Spielanlage zu verlangen.

(8)	Die	Zahlung	der	auf	Grundlage	einer	vertraglichen	Ver-
einbarung entstehenden Nutzungsentgelte, -gebühren 
oder anteiligen Betriebskosten für die Nutzung der Sport- 
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oder	Spielanlage	des	öffentlichen	Trägers	 erfolgt	 durch	
das	Land	direkt	an	den	öffentlichen	Träger	der	Sport-	oder	
Spielanlage.

§	10 
Vertragliche	Vereinbarungen	für	Nutzungen 

durch	Spezialgymnasien	für	Sport

(1)	Vertragliche	Vereinbarungen	 zwischen	 den	 öffentli-
chen	Trägern	und	den	Spezialgymnasien	für	Sport	nach	
§	15	Abs.	3	Satz	5	Nr.	1	ThürSportFG	sollen	auf	Grundla-
ge	von	Entgelt-	oder	Gebührenordnungen	der	öffentlichen	
Träger	geschlossen	werden.

(2)	Die	§§	8	und	9	Abs.	2	gelten	entsprechend.

(3) Die Vereinbarungen sind in der Regel für die Dauer 
eines	Jahres	abzuschließen.	Beginn	und	Ende	des	Nut-
zungszeitraums	sind	mit	dem	für	Schulwesen	zuständigen	
Ministerium abzustimmen.

(4)	Nachdem	das	 jeweilige	Spezialgymnasium	für	Sport	
dem	öffentlichen	Träger	der	Sport-	und	Spielanlage	den	
benötigten	Nutzungsumfang	mitgeteilt	hat,	legt	der	öffent-

liche	Träger	der	Sport-	und	Spielanlage	eine	Aufstellung	
zur	 Zusammensetzung	 und	Höhe	 der	Nutzungsentgel-
te	oder	-gebühren	dem	jeweiligen	Spezialgymnasium	für	
Sport	rechtzeitig,	spätestens	jedoch	zwei	Monate	vor	Be-
ginn	des	vereinbarten	Nutzungszeitraums	nach	Absatz	3	
Satz 2, vor.

§	11 
Gleichstellungsklausel

Status-	und	Funktionsbezeichnungen	in	dieser	Verordnung	
gelten	jeweils	für	alle	Geschlechter.

§	12 
Inkrafttreten

Diese	Verordnung	tritt	am	Tage	nach	der	Verkündung	in	
Kraft.

Erfurt, den 18. Februar 2021

Der	Minister	für	Bildung,	Jugend	und	Sport

Helmut	Holter

Erste Verordnung  
zur Änderung der Verordnung zur Regelung der Voraussetzungen für die Erstattungen  

nach § 21a Abs. 6 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes  
Vom 22. Februar 2021

Aufgrund	des	§	21a	Abs.	6	Satz	9	des	Thüringer	Kom-
munalabgabengesetzes	(ThürKAG)	in	der	Fassung	vom	
19.	September	2000	(GVBl.	S.	301),	zuletzt	geändert	durch	
Gesetz	vom	10.	Oktober	2019	(GVBl.	S.	396),	verordnet	
die	Landesregierung:

Artikel 1

In	§	2	Abs.	1	Satz	1	der	Verordnung	zur	Regelung	der	Vo-
raussetzungen	für	die	Erstattungen	nach	§	21a	Abs.	6	des	
Thüringer	Kommunalabgabengesetzes	vom	9.	Dezember	
2009	(GVBl.	S.	771),	die	durch	Artikel	1	der	Verordnung	
vom	23.	Mai	2014	 (GVBl.	S.	202)	geändert	worden	 ist,	
werden	die	Verweisung	"§	58a	Abs.	1	des	Thüringer	Was-
sergesetzes in der Fassung vom 18. August 2009 (GVBl. 
S.	648)"	durch	die	Verweisung	"§	48	Abs.	1	des	Thüringer	
Wassergesetzes in der Fassung vom 28. Mai 2019 (GVBl. 
S.	74)"	und	die	Verweisung	"§	58	Abs.	5	des	Thüringer	Was-
sergesetzes	in	der	Fassung	der	Änderung	durch	Artikel	2	

des	Gesetzes	vom	17.	Dezember	2004	(GVBl.	S.	889)"	
durch	die	Verweisung	"§	58a	Abs.	1	ThürWG	in	der	Fas-
sung	vom	18.	Mai	2009	(GVBl.	S.	648)	in	der	am	7.	Juni	
2019 geltenden Fassung" ersetzt.

Artikel 2

Diese	Verordnung	tritt	am	Tage	nach	der	Verkündung	in	
Kraft.

Erfurt, den 22. Februar 2021

Die Landesregierung

Der Ministerpräsident Der Minister für Inneres
	 und	Kommunales

Bodo	Ramelow	 Georg	Maier
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Erste Verordnung  
zur Änderung der Thüringer Verordnung zur Abmilderung der Folgen 

der Corona-Pandemie im Schulbereich 
Vom 2. März 2021

Aufgrund	des	§	6	Abs.	9,	des	§	7	Abs.	9	Nr.	1,	2	und	3,	
des	§	8	Abs.	10	Satz	4,	des	§	49	Abs.	1	Satz	3	sowie	des	
§	60	Satz	1	Nr.	1,	2,	4,	11	und	20	und	Satz	2	des	Thü-
ringer	Schulgesetzes	(ThürSchulG)	in	der	Fassung	vom	
30.	April	2003	(GVBl.	S.	238),	zuletzt	geändert	durch	Ar-
tikel	13	des	Gesetzes	vom	11.	Juni	2020	(GVBl.	S.	277),	
verordnet	das	Ministerium	für	Bildung,	Jugend	und	Sport,	
hinsichtlich	des	Artikels	1	Nr.	1	§§	6,	10	bis	13	und	Nr.	3	
§§	15	und	17	im	Einvernehmen	mit	dem	Thüringer	Minis-
terium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Fa-
milie	sowie	hinsichtlich	des	Artikels	1	Nr.	1	bis	3,	4	§	18a	
und	Nr.	5	im	Benehmen	mit	dem	Landtagsausschuss	für	
Bildung,	Jugend	und	Sport:

Artikel 1

Die Thüringer Verordnung zur Abmilderung der Folgen 
der	Corona-Pandemie	im	Schulbereich	vom	16.	Mai	2020	
(GVBl.	S.	253)	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 Nach	§	1	werden	die	folgenden	Abschnitte	Zweiter	Ab-
schnitt	bis	Sechster	Abschnitt	eingefügt:

"Zweiter Abschnitt 
Abweichende Regelungen 

zum Erwerb eines Qualifizierenden Hauptschul-
abschlusses

§	2	 
Qualifizierender	Hauptschulabschluss

(1)	§	63	Abs.	2	bis	7,	§	64	Abs.	2	und	9	sowie	§	65	Abs.	1	
der	Thüringer	Schulordnung	(ThürSchulO)	vom	20.	Ja-
nuar	1994	(GVBl.	S.	185)	in	der	jeweils	geltenden	Fas-
sung	finden	für	die	Abschlussprüfung	zum	Erwerb	des	
Qualifizierenden	Hauptschulabschlusses	keine	Anwen-
dung;	im	Übrigen	gelten	die	§§	63	bis	66	ThürSchulO	
sowie	die	folgenden	Absätze	2	bis	10.

(2)	Die	Abschlussprüfung	zum	Erwerb	des	Qualifizie-
renden	Hauptschulabschlusses	gliedert	sich	in
1.	 einen	schriftlichen	Teil	in	den	Fächern	Deutsch	und	

Mathematik und
2.	 einen	mündlichen	Teil	in	einem	nicht	in	Nummer	1	

genannten	Fach	nach	Wahl	des	Schülers.
Bei	Wahl	 des	Fachs	Darstellen	 und	Gestalten	 oder	
des	Fachs	Sport	im	mündlichen	Teil	der	Abschlussprü-
fung	findet	eine	zusätzliche,	gesondert	zu	bewertende	
praktische	Prüfung	statt,	wobei	die	Ergebnisse	aus	der	
mündlichen	und	praktischen	Prüfung	bei	der	Ermittlung	
der	Prüfungsnote	gleich	gewichtet	werden;	ergibt	sich	
hierbei	ein	Bruchwert,	ist	die	Note	der	praktischen	Prü-
fung	ausschlaggebend.	In	den	Fächern	Kunsterziehung	
und	Musik	sowie	in	den	Fächern	Biologie,	Chemie	und	
Physik	kann	die	mündliche	Prüfung	praktische	Antei-
le	enthalten.	Auf	Verlangen	des	Schülers,	das	spätes-
tens	am	zweiten	Unterrichtstag	nach	Bekanntgabe	der	

Prüfungsnoten	dem	Schulleiter	mitzuteilen	ist,	findet	in	
den	Fächern	der	schriftlichen	Prüfung	eine	zusätzliche	
mündliche	Prüfung	statt.

(3)	Die	Aufgaben	 für	die	schriftlich	geprüften	Fächer	
werden	von	dem	für	das	Schulwesen	zuständigen	Mi-
nisterium,	die	übrigen	von	der	Schule	gestellt.

(4)	Die	Dauer	 der	 einzelnen	Prüfungsteile	 nach	Ab-
satz 2 Satz 1 beträgt
1.	 im	schriftlichen	Teil	im	Fach	Deutsch	150	Minuten	

und	im	Fach	Mathematik	120	Minuten,
2.	 im	mündlichen	Teil	mindestens	10	Minuten.
Findet	im	mündlichen	Teil	eine	zusätzliche	praktische	
Prüfung	nach	Absatz	2	Satz	2	statt,	beträgt	die	Prü-
fungsdauer	 je	 nach	Aufgabenstellung	mindestens	
120	Minuten	und	höchstens	180	Minuten.	Enthält	die	
mündliche	Prüfung	praktische	Anteile	nach	Absatz	2	
Satz	 3	 oder	werden	 nach	Absatz	 8	Satz	 2	mehre-
re	Schüler	gemeinsam	mündlich	geprüft,	 ist	die	Prü-
fungsdauer	nach	Satz	2	angemessen	zu	verlängern;	
die	Entscheidung	über	die	Verlängerung	trifft	die	Fach-
prüfungskommission.

(5)	Die	Prüfung	hat	bestanden,	wer	 im	Durchschnitt	
der	gesamten	Prüfung	mindestens	einen	Notendurch-
schnitt	von	3,7	und	in	keinem	Fach	eine	schlechtere	
Leistung	als	'ausreichend'	erzielt	hat.	Findet	in	den	Fä-
chern	der	schriftlichen	Prüfung	eine	zusätzliche	münd-
liche	Prüfung	statt,	geht	das	Ergebnis	der	schriftlichen	
Prüfung	zu	zwei	Dritteln	und	das	Ergebnis	der	zusätz-
lichen	mündlichen	Prüfung	zu	einem	Drittel	in	die	Note	
der	Prüfung	für	das	jeweilige	Fach	ein.

(6)	Für	die	Bildung	der	Note	für	das	Schuljahr	gilt	§	3	
Abs.	4	entsprechend.

(7)	Wer	bei	der	Prüfung	täuscht	oder	zu	täuschen	ver-
sucht,	kann	von	der	weiteren	Teilnahme	an	der	Prü-
fung	in	dem	Fach	des	betreffenden	Prüfungsteils	aus-
geschlossen	werden.	Die	Prüfung	in	dem	Fach	dieses	
Prüfungsteils	kann	mit	der	Note	'ungenügend'	bewer-
tet	werden.

(8)	Jeder	Schüler	wird	im	mündlichen	Teil	einzeln	ge-
prüft.	Über	Ausnahmen	entscheidet	 der	Vorsitzende	
der	Prüfungskommission	unter	Beachtung	des	Infek-
tionsgeschehens.

(9)	An	jeder	Schule	ist	eine	Prüfungskommission	zu	bil-
den.	Von	der	unteren	Schulaufsichtsbehörde	wird	der	
Schulleiter	oder	ein	von	ihr	Bestellter	als	Vorsitzender	
der Prüfungskommission eingesetzt. Weitere Mitglie-
der	sind	der	Schulleiter,	falls	er	nicht	selbst	Vorsitzen-
der	ist,	der	ständige	Vertreter	des	Schulleiters	und	die	
Lehrer,	die	in	den	für	die	Prüfung	gewählten	Fächern	
unterrichten.
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(10)	Schüler	eines	zusätzlichen	10.	Schuljahres	nach	
§	6	Abs.	6	ThürSchulG	erhalten	den	Qualifizierenden	
Hauptschulabschluss,	wenn	 sie	 erfolgreich	an	einer	
Prüfung	 zur	Erlangung	 des	Abschlusses	 teilgenom-
men haben. Für die Prüfung gelten die Absätze 2 bis 
9	sowie	§	63	Abs.	1,	§	64	Abs.	1,	3	bis	8	und	10	bis	12,	
§	65	Abs.	2	bis	6	sowie	§	66	ThürSchulO.

§	2a	 
Nichterbringung	von	Prüfungsleistungen	 

zum	Erwerb	des	Qualifizierenden	Hauptschulab-
schlusses

(1)	Konnte	 ein	Schüler	 unverschuldet	 aufgrund	 von	
Maßnahmen	nach	 dem	 Infektionsschutzgesetz	 ein-
schließlich	der	darauf	beruhenden	Rechtsverordnun-
gen	keine	oder	nur	eine	Prüfungsleistung	zum	Erwerb	
des	Qualifizierenden	Hauptschulabschlusses	im	Prü-
fungsverfahren	im	Schuljahr	2020/2021	erbringen,	ist	
der	Erwerb	eines	Qualifizierenden	Hauptschulabschlus-
ses	nicht	möglich.	Dieser	Schüler	 kann	abweichend	
von	§	53	Abs.	2	Satz	1	ThürSchulO	in	die	Klassenstu-
fe	10	des	Bildungsgangs	zum	Erwerb	des	Realschul-
abschlusses	aufgenommen	werden,	wenn	er	
1.	 an	mindestens	zwei	von	vier	Kursen	II	teilgenom-

men	und	in	den	Fächern,	in	denen	er	in	Kurs	I	ein-
gestuft	worden	 ist,	 einen	Notendurchschnitt	 von	
mindestens	3,0	erreicht	hat	oder	

2.	 im	Abschlusszeugnis	über	den	Erwerb	des	Haupt-
schulabschlusses	in	den	Fächern	Deutsch,	Mathe-
matik	und	erste	Fremdsprache	einen	Notendurch-
schnitt	von	mindestens	3,0	erreicht	hat.	

§	53	Abs.	2	Satz	2	und	3	ThürSchulO	bleibt	unberührt.

(2)	Konnte	 ein	Schüler	 unverschuldet	 aufgrund	 von	
Maßnahmen	nach	 dem	 Infektionsschutzgesetz	 ein-
schließlich	der	darauf	beruhenden	Rechtsverordnun-
gen	 nur	 zwei	 Prüfungsleistungen	 zum	Erwerb	 des	
Qualifizierenden	Hauptschulabschlusses	im	Prüfungs-
verfahren	im	Schuljahr	2020/2021	erbringen,	erwirbt	er	
den	Qualifizierenden	Hauptschulabschluss,	wenn	er	im	
Durchschnitt	der	beiden	erbrachten	Prüfungsleistun-
gen	mindestens	einen	Notendurchschnitt	von	3,7	und	
in	keinem	Fach	eine	schlechtere	Leistung	als	'ausrei-
chend'	erzielt	hat.

(3)	Über	das	Vorliegen	der	Voraussetzungen	nach	den	
Absätzen	1	und	2	entscheidet	die	Prüfungskommission	
in	Abstimmung	mit	dem	zuständigen	Schulamt.

Dritter Abschnitt 
Abweichende Regelungen 

zum Erwerb eines Realschulabschlusses 
und eines dem Realschulabschluss gleichwerti-

gen Abschlusses

§	3	 
Realschulabschluss

(1)	§	67	Abs.	2	bis	8	ThürSchulO	findet	keine	Anwen-
dung.	Für	die	Abschlussprüfung	zum	Erwerb	des	Re-
alschulabschlusses	gelten	die	Absätze	2	bis	8.

(2)	Die	Abschlussprüfung	zum	Erwerb	des	Realschul-
abschlusses	gliedert	sich	in
1.	 einen	schriftlichen	Teil	in	dem	Fach	Mathematik	so-

wie	einem	der	Fächer	Deutsch	oder	erste	Fremd-
sprache	mit	einem	Anteil	Hörverstehen	nach	Wahl	
des	Schülers	und

2.	 einen	mündlichen	Teil	in	einem	Fach	nach	Wahl	des	
Schülers;	das	Fach	Astronomie	sowie	das	Fach,	in	
dem	der	Schüler	eine	schriftliche	Prüfung	ablegt,	
können	nicht	als	Prüfungsfach	gewählt	werden.

Auf	Verlangen	des	Schülers,	das	spätestens	am	zwei-
ten	Unterrichtstag	nach	Bekanntgabe	der	Prüfungsno-
ten	dem	Schulleiter	mitzuteilen	ist,	findet	in	den	Fächern	
der	schriftlichen	Prüfung	eine	zusätzliche	mündliche	
Prüfung statt.

(3)	Die	Abschlussprüfung	wird	im	zweiten	Schulhalb-
jahr	der	Klassenstufe	10	abgehalten.	Sie	 ist	bestan-
den,	wenn	der	Schüler
1.	 in	allen	Fächern	mindestens	die	Note	'ausreichend'	

erhalten hat oder
2.	 in	höchstens	einem	Fach	die	Note	'mangelhaft'	und	

im	Übrigen	keine	schlechtere	Note	als	'ausreichend'	
erhalten hat oder

3.	 in	höchstens	einem	Fach	die	Note	 'ungenügend'	
erhalten	hat,	diese	aber	ausgleichen	kann	und	im	
Übrigen	keine	schlechtere	Note	als	 'ausreichend'	
erhalten	hat;	ein	Ausgleich	ist	gegeben	durch	zwei	
Noten	'gut'	oder	durch	eine	Note	'sehr	gut'.

Findet	in	den	Fächern	der	schriftlichen	Prüfung	eine	zu-
sätzliche	mündliche	Prüfung	statt,	geht	das	Ergebnis	
der	schriftlichen	Prüfung	zu	zwei	Dritteln	und	das	Er-
gebnis	der	zusätzlichen	mündlichen	Prüfung	zu	einem	
Drittel	in	die	Note	der	Prüfung	für	das	jeweilige	Fach	ein.

(4)	Bei	der	Bildung	der	Note	für	das	Schuljahr	werden	
in	den	Fächern	der	Abschlussprüfung	das	Ergebnis	der	
gesamten	im	laufenden	Schuljahr	erbrachten	Leistun-
gen	(Jahresfortgangsnote)	und	das	Ergebnis	der	Prü-
fung	gleich	gewichtet;	 ergibt	 sich	hierbei	 ein	Bruch-
wert,	 gibt	 im	Allgemeinen	die	Note	der	Prüfung	den	
Ausschlag.	Im	Einzelfall	gibt	die	Jahresfortgangsnote	
den	Ausschlag,	wenn	sie	nach	dem	Urteil	des	Fachleh-
rers	der	Gesamtleistung	des	Schülers	in	dem	betref-
fenden	Fach	eher	entspricht	als	die	Prüfungsnote.	In	
Nichtprüfungsfächern	gelten	die	Jahresfortgangsnoten	
als	Noten	für	das	Abschlusszeugnis.	Für	die	Erfüllung	
der	Versetzungsbedingungen	nach	§	51	Abs.	1	und	2	
ThürSchulO	gilt	die	Note	der	Projektarbeit	nach	§	47a	
ThürSchulO	als	Note	in	einem	Fach.

(5)	Die	schriftlichen	Aufgaben	für	die	Fächer	Deutsch,	
Mathematik	und	erste	Fremdsprache	werden	im	Rah-
men	der	 Lehrpläne	 der	Klassenstufe	 10	 der	Regel-
schule	von	dem	für	das	Schulwesen	zuständigen	Mi-
nisterium,	 die	Aufgaben	 des	mündlichen	Teils	 der	
Abschlussprüfung	von	der	Schule	gestellt.

(6)	Die	Bearbeitungszeit	der	schriftlichen	Prüfung	be-
trägt	im	Fach	Deutsch	210	Minuten,	im	Fach	Mathe-
matik	180	Minuten	und	 in	der	ersten	Fremdsprache	
150	Minuten.	Die	Dauer	 der	mündlichen	Prüfungen	
nach	Absatz 2 Satz 1 Nr. 2	oder	einer	 zusätzlichen	
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mündlichen	Prüfung	nach	Absatz 2	Satz	2	beträgt	je-
weils	in	der	Regel	15 Minuten.	Findet	im	mündlichen	
Teil	eine	zusätzliche	praktische	Prüfung	nach	Absatz	7	
Satz	1	statt,	beträgt	die	Prüfungsdauer	je	nach	Aufga-
benstellung	mindestens	120	Minuten	und	höchstens	
180	Minuten.	Enthält	eine	mündliche	Prüfung	prakti-
sche	Anteile	nach	Absatz	7	Satz	2	oder	werden	nach	
Absatz 8 in Verbindung mit §	2	Abs.	8 Satz 2 mehre-
re	Schüler	gemeinsam	mündlich	geprüft,	 ist	die	Prü-
fungsdauer	nach	Satz 2 angemessen zu verlängern; 
die	Entscheidung	über	die	Verlängerung	trifft	die	Fach-
prüfungskommission.

(7)	Bei	Wahl	des	Fachs	Darstellen	und	Gestalten	oder	
des	Fachs	Sport	 im	mündlichen	Teil	der	Prüfung	fin-
det	eine	zusätzliche,	gesondert	zu	bewertende	prak-
tische	Prüfung	 statt,	wobei	 die	Ergebnisse	 aus	 der	
mündlichen	und	praktischen	Prüfung	bei	 der	Ermitt-
lung	der	Prüfungsnote	gleich	gewichtet	werden;	ergibt	
sich	hierbei	ein	Bruchwert,	ist	die	Note	der	praktischen	
Prüfung	ausschlaggebend.	In	den	Fächern	Kunsterzie-
hung	und	Musik	sowie	in	den	Fächern	Biologie,	Che-
mie	und	Physik	kann	die	mündliche	Prüfung	praktische	
Anteile enthalten.

(8)	Für	 die	Durchführung	der	Abschlussprüfung	gel-
ten	§	2	Abs.	7	bis	9	dieser	Verordnung,	§	64	Abs.	3	
bis	8	und	10	bis	12,	§	65	Abs.	2	bis	6	sowie	§	66	Thür-
SchulO	entsprechend.

§	3a	 
Nichterbringung	von	Prüfungsleistungen	 
zum	Erwerb	des	Realschulabschlusses

(1)	Konnte	 ein	Schüler	 unverschuldet	 aufgrund	 von	
Maßnahmen	nach	 dem	 Infektionsschutzgesetz	 ein-
schließlich	der	darauf	beruhenden	Rechtsverordnun-
gen	keine	oder	nur	eine	Prüfungsleistung	zum	Erwerb	
des	Realschulabschlusses	 im	Prüfungsverfahren	 im	
Schuljahr	2020/2021	erbringen,	erwirbt	er	abweichend	
von	§	67	Abs.	1	ThürSchulO	den	Realschulabschluss,	
wenn	er	den	Versetzungsbedingungen	nach	§	51	Abs.	1	
Satz	2	und	Abs.	2	ThürSchulO	genügt.	Soweit	eine	Prü-
fungsleistung	erbracht	wurde,	gilt	§	3	Abs.	3	Satz	3,	
Abs.	4	Satz	1	und	2	entsprechend.	In	den	Fächern,	in	
denen	keine	Prüfungsleistungen	erbracht	wurden,	gilt	
§	3	Abs.	4	Satz	3	und	4	entsprechend.

(2)	Konnte	 ein	Schüler	 unverschuldet	 aufgrund	 von	
Maßnahmen	nach	 dem	 Infektionsschutzgesetz	 ein-
schließlich	der	darauf	beruhenden	Rechtsverordnun-
gen	nur	zwei	Prüfungsleistungen	zum	Erwerb	des	Re-
alschulabschlusses	im	Prüfungsverfahren	im	Schuljahr	
2020/2021	 erbringen,	 ist	 die	Abschlussprüfung	 ab-
weichend	von	§	3	Abs.	3	Satz	2	bestanden,	wenn	der	
Schüler
1.	 in	allen	Fächern	mindestens	die	Note	'ausreichend'	

oder
2.	 in	einem	Fach	die	Note	 'mangelhaft'	und	 in	dem	

anderen	Fach	keine	schlechtere	Note	als	'befriedi-
gend' oder

3.	 in	einem	Fach	die	Note	'ungenügend'	und	in	dem	
anderen	Fach	die	Note	'sehr	gut'	

erhalten hat.

(3)	Über	das	Vorliegen	der	Voraussetzungen	nach	den	
Absätzen	1	oder	2	entscheidet	die	Prüfungskommis-
sion	in	Abstimmung	mit	dem	zuständigen	Schulamt.

§	4 
Projektarbeit

(1)	Abweichend	von	§	47a	Abs.	1	Satz	1	und	Abs.	3	
ThürSchulO	kann	auf	die	Präsentation	der	Projektar-
beit	aufgrund	des	Infektionsgeschehens	verzichtet	wer-
den.	Die	Entscheidung	trifft	der	Schulleiter.

(2)	Im	Falle	des	Verzichts	auf	die	Präsentation	der	Pro-
jektarbeit	nach	Absatz	1	setzt	sich	die	Gesamtnote	für	
die	Projektarbeit	abweichend	von	§	47a	Abs.	4	Satz	1	
ThürSchulO	aus	den	Teilnoten	für	die	Durchführung	des	
Projekts	einschließlich	der	schriftlichen	Dokumentati-
on	seiner	Teilschritte	und	für	das	Projektergebnis	zu-
sammen.	Abweichend	von	§	47a	Abs.	4	Satz	2	Thür-
SchulO	werden	im	Fall	des	Satzes	1	auf	der	Grundlage	
der	individuellen	Leistung	des	einzelnen	Schülers	die	
beiden Teilnoten und die Gesamtnote vom betreuen-
den	Fachlehrer	vergeben.

§	5	 
Bescheinigung	eines	dem	Realschulabschluss	 
gleichwertigen	Abschlusses	am	Gymnasium

(1)	§	68	Abs.	2	bis	7	ThürSchulO	findet	keine	Anwen-
dung.	Die	besondere	Leistungsfeststellung	erfolgt	nach	
den Absätzen 2 bis 7.

(2)	Die	besondere	Leistungsfeststellung	findet	in	dem	
Fach	Deutsch	sowie	in	einem	der	Fächer	Physik,	Che-
mie	oder	Biologie	nach	Wahl	des	Schülers	statt.	Sie	er-
folgt	schriftlich.	Auf	Verlangen	des	Schülers,	das	spä-
testens	am	zweiten	Unterrichtstag	nach	Bekanntgabe	
der	Noten	der	jeweiligen	Leistungsfeststellungen	dem	
Schulleiter	mitzuteilen	ist,	findet	in	Fächern	der	schriftli-
chen	Leistungsfeststellung	eine	zusätzliche	mündliche	
Leistungsfeststellung statt.

(3)	Die	besondere	Leistungsfeststellung	wird	im	zwei-
ten	Schulhalbjahr	der	Klassenstufe	10	abgehalten.	Sie	
ist	bestanden,	wenn	der	Schüler
1.	 in	 beiden	Fächern	mindestens	 die	Note	 'ausrei-

chend'	oder
2.	 in	einem	Fach	die	Note	 'mangelhaft'	und	 in	dem	

anderen	Fach	keine	schlechtere	Note	als	'befriedi-
gend' oder

3.	 in	einem	Fach	die	Note	'ungenügend'	und	in	dem	
anderen	Fach	die	Note	'sehr	gut'

erhalten hat. 
Findet	 auf	Verlangen	des	Schülers	 eine	 zusätzliche	
mündliche	 Leistungsfeststellung	 statt,	 geht	 das	Er-
gebnis	der	schriftlichen	Leistungsfeststellung	zu	zwei	
Dritteln	 und	 das	Ergebnis	 der	 zusätzlichen	mündli-
chen	Leistungsfeststellung	zu	einem	Drittel	in	die	Note	
der	besonderen	Leistungsfeststellung	für	das	jeweili-
ge	Fach	ein.

(4)	Bei	der	Bildung	der	Note	für	das	Schuljahr	werden	
in	den	Fächern	der	besonderen	Leistungsfeststellung	
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das	Ergebnis	der	Jahresfortgangsnote	und	das	Ergeb-
nis	der	Leistungsfeststellung	gleich	gewichtet;	ergibt	
sich	hierbei	ein	Bruchwert,	gibt	im	Allgemeinen	die	Note	
der	Leistungsfeststellung	den	Ausschlag.	Im	Einzelfall	
gibt	die	Jahresfortgangsnote	den	Ausschlag,	wenn	sie	
nach	dem	Urteil	des	Fachlehrers	der	Gesamtleistung	
des	Schülers	in	dem	betreffenden	Fach	eher	entspricht	
als	die	Note	der	Leistungsfeststellung.	In	den	Fächern	
außerhalb der besonderen Leistungsfeststellung gelten 
die	Jahresfortgangsnoten	als	Noten	für	das	Zeugnis.	
In	den	Fächern	der	besonderen	Leistungsfeststellung	
werden	im	zweiten	Schulhalbjahr	der	Klassenstufe	10	
keine	Klassenarbeiten	geschrieben.

(5)	Die	Aufgaben	für	die	schriftliche	Leistungsfeststel-
lung	im	Fach	Deutsch	werden	im	Rahmen	der	Lehr-
pläne	des	Gymnasiums	von	dem	für	das	Schulwesen	
zuständigen Ministerium gestellt. Die übrigen Aufga-
ben	werden	von	der	Schule	gestellt.

(6)	Die	Bearbeitungszeit	für	die	schriftliche	Leistungs-
feststellung	beträgt	im	Fach	Deutsch	210	Minuten	und	
in	 dem	vom	Schüler	 gewählten	 naturwissenschaftli-
chen	Fach	120	Minuten.	Die	 zusätzliche	mündliche	
Leistungsfeststellung	dauert	 jeweils	 in	der	Regel	15,	
höchstens	20	Minuten.

(7)	Für	die	Durchführung	der	besonderen	Leistungs-
feststellung	gelten	§	64	Abs.	3,	5,	6,	10	und	12	sowie	
§	66	ThürSchulO	entsprechend.	Die	schriftlichen	Leis-
tungsfeststellungen	werden	vom	Fachlehrer	bewertet.	
Bei	Bewertung	mit	der	Note	'mangelhaft'	oder	'unge-
nügend'	ist	eine	Zweitkorrektur	durchzuführen;	bei	Ab-
weichungen	entscheidet	der	Schulleiter.	Die	zusätzli-
chen	mündlichen	Leistungsfeststellungen	werden	vom	
Fachlehrer	bewertet,	der	Beisitzer	führt	das	Protokoll	
und	berät	bei	der	Bewertung;	für	das	Protokoll	gilt	§	64	
Abs.	11	ThürSchulO	entsprechend.

§	6	 
Erwerb	eines	dem	Realschulabschluss	gleichwerti-

gen	Abschlusses	an	der	Berufsfachschule

Abweichend	 von	 §	 14	Abs.	 2	Satz	 1	 der	Thüringer	
Schulordnung	für	die	Berufsfachschule	-	ein-	und	zwei-
jährige	Bildungsgänge	-	(ThürSOBFS	2)	vom	11.	Juli	
1997	(GVBl.	S.	293)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung	
findet	die	schriftliche	Prüfung	neben	den	zwei	Fächern	
des	fachtheoretischen	Unterrichts	in	dem	Fach	Deutsch	
oder	Englisch	nach	Wahl	des	Schülers	statt.

Vierter Abschnitt 
Abweichende Regelungen 

zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife

§	7	 
Durchführung	der	mündlichen	Prüfung

(1)	§	101	Abs.	6	ThürSchulO	findet	keine	Anwendung.

(2)	Bei	Wahl	des	Fachs	Darstellen	und	Gestalten	als	
mündliches	Prüfungsfach	 geht	 der	mündlichen	Prü-
fung	eine	zusätzliche	praktische	Prüfung	voraus,	die	

aus	einer	szenischen	Präsentation	besteht.	Die	Prüfung	
kann als Einzelprüfung oder in Prüfungsgruppen von 
zwei	bis	vier	Schülern	durchgeführt	werden.	Die	Ent-
scheidung	trifft	der	Vorsitzende	der	Prüfungskommis-
sion	unter	Beachtung	des	Infektionsgeschehens.	Die	
Prüfungsaufgabe	wird	von	der	Schule	gestellt	und	von	
der	Fachprüfungskommission	zugeteilt.	Die	Dauer	der	
praktischen	Prüfung	beträgt	in	der	Regel	10	Minuten;	für	
die unmittelbare Vorbereitung sind dem zu prüfenden 
Schüler	beziehungsweise	den	zu	prüfenden	Schülern	
abhängig von der Aufgabenstellung bis zu 90 Minuten 
Zeit	zu	gewähren.	In	der	mündlichen	Prüfung	kann	eine	
Prüfungsgruppe	der	praktischen	Prüfung	gemeinsam	
geprüft	werden.	Eine	Vorbereitungszeit	wird	nicht	ge-
währt.	Die	Ergebnisse	aus	der	praktischen	und	mündli-
chen	Prüfung	werden	bei	der	Ermittlung	der	Prüfungs-
note	gleich	gewichtet.	Ergibt	sich	hierbei	ein	Bruchwert,	
gibt	die	Note	der	mündlichen	Prüfung	den	Ausschlag.

§	8 
Zuhörer

Abweichend	von	§	86	ThürSchulO	und	§	29	der	Thürin-
ger	Schulordnung	für	das	berufliche	Gymnasium	(Thür-
SObG)	vom	18.	Juni	2009	(GVBl.	S.	605)	in	der	jeweils	
geltenden	Fassung	sind	Zuhörer	an	mündlichen	Prü-
fungen	einschließlich	der	Beratung	und	der	Leistungs-
bewertung	sowie	am	Kolloquium	zur	Seminarfachar-
beit	nicht	zugelassen.

§	8a 
Nichterbringung	von	Prüfungsleistungen 

zum	Erwerb	der	allgemeinen	Hochschulreife

(1)	War	es	einem	Schüler	unverschuldet	aufgrund	von	
Maßnahmen	nach	 dem	 Infektionsschutzgesetz	 ein-
schließlich	der	darauf	beruhenden	Rechtsverordnun-
gen	ganz	oder	teilweise	nicht	möglich,	die	Abiturprüfung	
im	Prüfungsverfahren	im	Schuljahr	2020/2021	abzule-
gen,	tritt	abweichend	von	§	91	Satz	1	ThürSchulO	und	
§	34	Satz	2	ThürSObG	bei	der	Ermittlung	der	Qualifi-
kation	im	Bereich	der	Prüfungen	an	die	Stelle	der	Prü-
fungsleistungen	 in	den	vom	Schüler	gewählten	Prü-
fungsfächern,	 in	denen	keine	Prüfung	stattgefunden	
hat,	die	durchschnittliche	Punktzahl	der	Kurshalbjah-
resergebnisse	der	Qualifikationsphase	in	dem	jeweili-
gen	Fach.	Die	§§	96	bis	101,	102	Abs.	1	und	2	sowie	
die	§§	104	bis	106	ThürSchulO	beziehungsweise	die	
§§	39	bis	43,	46,	47	und	49	ThürSObG	finden	für	die	
Fächer	nach	Satz	1	keine	Anwendung.	Über	das	Vor-
liegen	der	Voraussetzungen	nach	Satz	1	entscheidet	
die Prüfungskommission in Abstimmung mit dem zu-
ständigen	Schulamt.

(2)	Abweichend	von	§	107	Abs.	3	ThürSchulO	und	§	48	
Abs.	3	ThürSObG	finden	im	Fall	der	Wiederholungsprü-
fung	im	Schuljahr	2021/2022	die	§§	83	bis	107	Thür-
SchulO	beziehungsweise	die	§§	26	bis	49	ThürSObG	
Anwendung.
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Fünfter Abschnitt 
Abweichende Regelungen 

zu Prüfungen an den berufsbildenden Schulen

§	9 
Schulische	Abschlussprüfung	an	der	Berufsschule

Abweichend	von	§	15	der	Thüringer	Berufsschulord-
nung	(ThürBSO)	vom	9.	Dezember	2008	(GVBl.	S.	450)	
in	 der	 jeweils	 geltenden	Fassung	entfällt	 die	 schuli-
sche	Abschlussprüfung.	§	24	Abs.	3	Satz	1	ThürBSO	
gilt	entsprechend.

§	10 
Praktische	Prüfungen

(1)	Abweichend	von
1.	 §	14	Abs.	3	in	Verbindung	mit	§	23	Abs.	2	Satz	1	

ThürSOBFS 2,
2.	 §	22	Abs.	1	Satz	1	in	Verbindung	mit	§	34	Abs.	2	

Nr.	 1	 und	 2,	 §	 37	Abs.	 2	Nr.	 1	 und	 2	 und	 §	 40	
Abs.	 2	Nr.	 1	 und	2	 der	Thüringer	Schulordnung	
für	 die	Berufsfachschule	 -	 zweijährige	Bildungs-
gänge	mit	berufsqualifizierendem	Abschluß	(Thür-
SOBFS	2	m.	b.	A.)	vom	14.	November	1997	(GVBl.	
S.	497)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung,

3.	 §	15	Abs.	4	 in	Verbindung	mit	§	24	Abs.	2	Halb-
satz	1	der	Thüringer	Schulordnung	 für	die	höhe-
re	Berufsfachschule	-	zweijährige	Bildungsgänge	-	
(ThürSOhBFS	2)	vom	11.	Juli	1997	(GVBl.	S.	305)	
in	der	jeweils	geltenden	Fassung,

4.	 §	31	Abs.	1	Satz	2	der	Thüringer	Schulordnung	für	
die	Höhere	Berufsfachschule	-	dreijährige	Bildungs-
gänge	-	(ThürSOHBFS	3)	vom	13.	Dezember	2004	
(GVBl.	2005	S.	3)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung,

5.	 §	10	Abs.	4	bis	6	der	Thüringer	Schulordnung	für	
die	Helferberufe	in	der	Pflege	vom	30.	März	2009	
(GVBl.	S.	338)	 in	der	 jeweils	geltenden	Fassung	
und

6.	 §	34	Abs.	1	Satz	1	und	§	38	Abs.	1	Satz	1	der	Thü-
ringer	Fachschulordnung	für	den	Fachbereich	So-
zialwesen	 (ThürFSO-SW)	 vom	29.	 Januar	 2016	
(GVBl.	S.	59)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung

kann	die	praktische	Prüfung	aufgrund	des	Infektions-
geschehens	 als	Prüfungsgespräch	mit	 einer	Dauer	
von	mindestens	30	Minuten	und	höchstens	60	Minu-
ten	durchgeführt	werden.	Inhalt	des	Prüfungsgesprä-
ches	sind	die	Unterrichts-	und	Ausbildungsinhalte,	die	
Gegenstand	der	praktischen	Prüfung	sind.	Dieses	Prü-
fungsgespräch	kann	praktische	Anteile	enthalten.

(2)	Die	Entscheidungen	nach	Absatz	1	trifft	der	Vorsit-
zende	der	jeweiligen	Prüfungskommission.	Der	Schü-
ler	ist	spätestens	sieben	Wochentage	vor	Beginn	der	
Prüfung über die geänderte Form und den Ablauf der 
Prüfung zu informieren.

§	11	 
Zuhörer

Abweichend	von
1.	 §	17	ThürSOBFS	2,
2.	 §	16	ThürSOBFS	2	m.	b.	A.,

3.	 §	18	ThürSOhBFS	2,
4.	 §	16	ThürSOHBFS	3,
5.	 §	16	ThürFSO-SW,
6.	 §	19	der	Thüringer	Schulordnung	für	die	Berufsfach-

schule	-	dreijährige	Bildungsgänge	(ThürSOBFS	3)	
vom	15.	Oktober	1998	(GVBl.	S.	404)	in	der	jeweils	
geltenden Fassung,

7.	 §	19	der	Thüringer	Schulordnung	für	die	Fachober-
schule	 (ThürSOFOS)	 vom	24.	April	 1997	 (GVBl.	
S.	170)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung	und

8.	 §	16	der	Thüringer	Fachschulordnung	für	die	Fach-
bereiche	Technik,	Wirtschaft,	Gestaltung	und	Me-
dizinpädagogik	(ThürFSO-TWGM)	vom	29.	Januar	
2016	(GVBl.	S.	76)	in	der	jeweils	geltenden	Fas-
sung

sind	Zuhörer	nicht	zugelassen.

§	12 
Modulnote	in	den	Fachschulen	im	 

Fachbereich	Sozialwesen

(1)	War	es	einem	Schüler	unverschuldet	aufgrund	von	
Maßnahmen	nach	 dem	 Infektionsschutzgesetz	 ein-
schließlich	der	darauf	beruhenden	Rechtsverordnun-
gen	nicht	möglich,	die	Leistungsfeststellung	zum	Ab-
schluss	eines	Moduls	abzulegen,	gilt	abweichend	von	
§	10	Abs.	3	Satz	4	ThürFSO-SW	die	Vornote	nach	§	10	
Abs. 3 Satz 1 ThürFSO-SW als Modulnote. Die Ent-
scheidung	trifft	der	Schulleiter.

(2)	Abweichend	von	§	33	Abs.	4	Satz	2	und	§	37	Abs.	4	
Satz	2	ThürFSO-SW	setzt	sich	die	Modulnote	in	dem	
Fall,	in	dem	eine	Note	nach	§	33	Abs.	4	Satz	2	Nr.	3	
beziehungsweise	§	37	Abs.	4	Satz	2	Nr.	3	am	Lernort	
Praxis	nicht	erteilt	werden	konnte,	aus	den	Noten	nach	
§	33	Abs.	4	Satz	2	Nr.	1	und	2	beziehungsweise	§	37	
Abs.	4	Satz	2	Nr.	1	und	2	zusammen.

§	12a 
Nichterbringung	von	Prüfungsleistungen	 

an	der	Berufsfachschule,	der	Höheren	Berufsfach-
schule	und	der	Fachoberschule

(1)	War	es	einem	Schüler	unverschuldet	aufgrund	von	
Maßnahmen	nach	 dem	 Infektionsschutzgesetz	 ein-
schließlich	der	darauf	beruhenden	Rechtsverordnun-
gen	ganz	oder	teilweise	nicht	möglich,	die	Abschluss-
prüfung	im	Prüfungsverfahren	im	Schuljahr	2020/2021	
abzulegen,	ermittelt	sich	die	Endnote	im	Bereich	der	
Prüfungen	abweichend	von	
1.	 §	25	Abs.	1	Satz	2	ThürSOBFS	2	nach	§	25	Abs.	1	

Satz 3 ThürSOBFS 2, 
2.	 §	24	Abs.	1	Satz	2	ThürSOBFS	2	m.	b.	A.	nach	§	24	

Abs. 1 Satz 3 ThürSOBFS 2 m. b. A., 
3.	 §	29	Abs.	1	Satz	2	ThürSOBFS	3	nach	§	29	Abs.	1	

Satz 3 ThürSOBFS 3, 
4.	 §	26	Abs.	1	Satz	2	ThürSOhBFS	2	nach	§	26	Abs.	1	

Satz 3 ThürSOhBFS 2, 
5.	 §	23	Abs.	1	Satz	2	und	§	31	Abs.	2	ThürSOHBFS	3	

nach	§	23	Abs.	 1	Satz	3	ThürSOHBFS	3	bezie-
hungsweise

6.	 §	26	Abs.	1	Satz	2	ThürSOFOS	nach	§	26	Abs.	1	
Satz 3 ThürSOFOS.
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(2)	Im	Übrigen	finden	die	
1.	 §§	14,	19	bis	21,	23	bis	25	sowie	27	bis	29	Thür-

SOBFS 2, 
2.	 §§	13,	18	bis	20,	22	bis	24	sowie	26	bis	28	Thür-

SOBFS 2 m. b. A., 
3.	 §§	22	bis	25,	27	bis	29	und	31	bis	33	ThürSOBFS	

3, 
4.	 §§	15,	20	bis	22,	24	bis	26,	28	bis	30	ThürSOhBFS	

2, 
5.	 §§	12,	18	bis	20,	22	bis	23,	25	bis	27	ThürSOHBFS	

3	beziehungsweise	
6.	 §§	16,	23,	25	bis	26	und	28	bis	30	ThürSOFOS	
in	den	Fällen	des	Absatzes	1	keine	Anwendung.

(3)	Über	das	Vorliegen	der	Voraussetzungen	nach	Ab-
satz	1	entscheidet	die	Prüfungskommission	in	Abstim-
mung	mit	dem	zuständigen	Schulamt.

§	12b	 
Nichterbringung	von	Prüfungsleistungen	 

an	den	Fachschulen	im	Fachbereich	Sozialwesen	
und	in	den	Fachschulen	in	den	Fachbereichen	Tech-
nik,	Wirtschaft,	Gestaltung	und	Medizinpädagogik

(1)	War	es	einem	Fachschüler	unverschuldet	aufgrund	
von	Maßnahmen	nach	dem	Infektionsschutzgesetz	ein-
schließlich	der	darauf	beruhenden	Rechtsverordnun-
gen	ganz	oder	teilweise	nicht	möglich,	die	schriftliche	
Abschlussprüfung	im	Prüfungsverfahren	im	Schuljahr	
2020/2021	abzulegen,	ist	abweichend	von	§	19	Abs.	5	
Satz	1	und	2	ThürFSO-SW	die	Vornote	nach	§	10	Abs.	3	
Satz 1 ThürFSO-SW die Note des Prüfungsmoduls.

(2)	War	es	einem	Fachschüler	unverschuldet	aufgrund	
von	Maßnahmen	nach	dem	Infektionsschutzgesetz	ein-
schließlich	der	darauf	beruhenden	Rechtsverordnun-
gen	nicht	möglich,	das	Kolloquium	im	Prüfungsverfah-
ren	im	Schuljahr	2020/2021	abzulegen,	ist	abweichend	
von	§	20	Abs.	4	Satz	5	ThürFSO-SW	die	Note	der	Fach-
arbeit die Endnote.

(3)	War	es	einem	Fachschüler	unverschuldet	aufgrund	
von	Maßnahmen	nach	dem	Infektionsschutzgesetz	ein-
schließlich	der	darauf	beruhenden	Rechtsverordnun-
gen	ganz	oder	teilweise	nicht	möglich,	die	praktische	
Abschlussprüfung	im	Prüfungsverfahren	im	Schuljahr	
2020/2021	abzulegen,	ist	abweichend	von	§	33	Abs.	8	
und	§	37	Abs.	8	ThürFSO-SW	die	Vornote	nach	§	33	
Abs.	7	beziehungsweise	§	37	Abs.	7	ThürFSO-SW	die	
Gesamtnote	der	berufspraktischen	Ausbildung.		

(4)	War	es	einem	Fachschüler	unverschuldet	aufgrund	
von	Maßnahmen	nach	dem	Infektionsschutzgesetz	ein-
schließlich	der	darauf	beruhenden	Rechtsverordnun-
gen	ganz	oder	teilweise	nicht	möglich,	die	Abschluss-
prüfung	im	Prüfungsverfahren	im	Schuljahr	2020/2021	
abzulegen,	gilt	abweichend	von	§	24	Abs.	1	Satz	1,	2	
und	4,	§	43	Abs.	3	und	§	49	Abs.	3	ThürFSO-TWGM	
für	die	Ermittlung	der	Endnote	im	Bereich	der	Prüfun-
gen	§ 24	Abs.	1	Satz	3	ThürFSO-TWGM.

(5)	Im	Übrigen	finden	die	§§	14,	18	bis	24	ThürFSO-
SW	und	die	§§	12,	18	bis	28	ThürFSO-TWGM	in	den	
Fällen	der	Absätze	1	bis	4	keine	Anwendung.

(6)	Über	das	Vorliegen	der	Voraussetzungen	nach	den	
Absätzen	1	bis	4	entscheidet	die	Prüfungskommission	
in	Abstimmung	mit	dem	zuständigen	Schulamt.

Sechster Abschnitt 
Abweichende Regelungen für Schüler, die Risiko-
merkmale für einen schweren Krankheitsverlauf 
bei einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-

CoV-2 tragen

§	13	 
Prüfungsbogen

Abweichend	von
1.	 §	64	Abs.	5	Satz	1	und	§	98	Abs.	5	Satz	1	Thür-

SchulO,
2.	 §	40	Abs.	5	Satz	1	ThürSObG,
3.	 §	20	Abs.	4	Satz	1	ThürSOBFS	2,
4.	 §	19	Abs.	5	Satz	1	ThürSOBFS	2	m.	b.	A.,
5.	 §	21	Abs.	4	Satz	1	ThürSOhBFS	2,
6.	 §	19	Abs.	4	Satz	1	ThürSOHBFS	3,
7.	 §	18	Abs.	8	Satz	1	ThürFSO-SW,
8.	 §	24	Abs.	4	Satz	1	ThürSOBFS	3,
9.	 §	22	Abs.	4	Satz	1	ThürSOFOS	und
10.	§	19	Abs.	5	Satz	1	ThürFSO-TWGM
können	Schüler,	die	Risikomerkmale	für	einen	schwe-
ren	Krankheitsverlauf	bei	einer	Infektion	mit	dem	Co-
ronavirus	SARS-CoV-2	aufweisen,	 für	 die	Prüfungs-
arbeiten	 einschließlich	 der	Konzepte	 eigene	Bogen	
verwenden,	die	von	dem	aufsichtführenden	Lehrer	ge-
sichtet	werden."

2.	 §	14	Abs.	1	Satz	1	erhält	folgende	Fassung:

"Abweichend	von	den	§§	126	Nr.	5	und	131	ThürSchulO	
sowie	 §	 8	Abs.	 1	Satz	 1	 und	 §	 10	ThürSObG	wird	
die	Aufnahmeprüfung	 im	Schuljahr	2020/2021	durch	
den	Besuch	des	ersten	Schulhalbjahres	im	Schuljahr	
2021/2022 ersetzt."

3.	 Nach	§	14	werden	die	folgenden	§§	15	bis	17	einge-
fügt:

"§	15 
Versetzung	in	der	Fachoberschule

War	 es	 einem	Schüler	 unverschuldet	 aufgrund	 von	
Maßnahmen	nach	 dem	 Infektionsschutzgesetz	 ein-
schließlich	 der	 darauf	 beruhenden	 Rechtsverord-
nungen	ganz	oder	teilweise	nicht	möglich,	ein	Prakti-
kum	nach	§	2	Abs.	1	Satz	2	ThürSOFOS	im	Schuljahr	
2020/2021	 zu	 absolvieren,	wird	 er	 abweichend	 von	
§	12	Satz	1	ThürSOFOS	 in	das	qualifizierende	Jahr	
der	Fachoberschule	versetzt,	wenn	er	 im	einführen-
den	Jahr	mindestens	ausreichende	Leistungen	in	al-
len	Fächern	erreicht	hat.
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§	16	 
Versetzung und Wiederholung in den allgemeinbil-

denden	Schulen

(1)	Abweichend	von	§	50	Abs.	2	Satz	2	und	3,	§	51	
Abs.	1	Satz	2	sowie	§	147a	Abs.	3	ThürSchulO	rücken	
die	Schüler	der	Klassenstufen	4,	6	und	8	in	die	nächst-
höhere	Klassenstufe	auf.	Abweichend	von	§	60	Abs.	7	
Satz	1	und	2	ThürSchulO	enthalten	diese	Zeugnisse	
keinen Versetzungsvermerk.

(2)	Abweichend	von	§	49	Abs.	2	Satz	1	und	4	Thür-
SchulG	und	§	55	Abs.	4	Satz	1	und	3	ThürSchulO	kann	
das	für	das	Schulwesen	zuständige	Ministerium	ent-
scheiden,	dass	ein	Schüler	auf	Antrag	der	Eltern,	der	
innerhalb	von	einer	Woche	nach	Ausgabe	des	Zeug-
nisses	zum	Schuljahr	zu	stellen	ist,	die	zuletzt	besuch-
te	Klassenstufe	wiederholen	kann,	sofern	diese	nicht	
bereits	freiwillig	wiederholt	wurde,	und	dass	diese	frei-
willige	Wiederholung	nicht	auf	die	maximale	Wieder-
holungsmöglichkeit	angerechnet	wird.	Satz	1	gilt	nicht	
für	Abschlussklassen.

§	17	 
Versetzung und Wiederholung in den berufsbilden-

den	Schulen

(1)	Abweichend	von
1.	 §	17	Abs.	4	Satz	1	ThürSObG,
2.	 §	10a	Abs.	1	Satz	1	ThürSOBFS	2,
3.	 §	11a	Abs.	1	Satz	1	ThürSOBFS	2	m.	b.	A.,
4.	 §	11a	Abs.	1	Satz	1	ThürSOhBFS	2,
5.	 §	11	Abs.	1	Satz	1	ThürSOHBFS	3,
6.	 §	13	Abs.	1	Satz	1	ThürFSO-SW,
7.	 §	13a	Abs.	1	Satz	1	ThürSOBFS	3,
8.	 §	12a	Abs.	1	Satz	1	ThürSOFOS,
9.	 §	11	Abs.	1	Satz	1	ThürFSO-TWGM	und
10.	§	9	Abs.	3	Satz	1	ThürBSO
können	sich	Schüler,	die	nicht	versetzt	worden	sind,	
innerhalb	von	zwei	Monaten	nach	Unterrichtsbeginn	
des	neuen	Schuljahrs	einer	wiederholten	Leistungs-
feststellung	in	jedem	der	Fächer,	Lernfelder,	Lernge-
biete	oder	Module,	die	nicht	Praxismodule	sind,	in	de-
nen	sie	eine	schlechtere	Note	als	'ausreichend'	erhalten	
haben, unterziehen.

(2)	Abweichend	von
1.	 §	17	Abs.	6	und	7	ThürSObG,
2.	 §	10a	Abs.	4	ThürSOBFS	2,
3.	 §	11a	Abs.	4	ThürSOBFS	2	m.	b.	A.,
4.	 §	11a	Abs.	4	ThürSOhBFS	2,
5.	 §	11	Abs.	4	ThürSOHBFS	3,
6.	 §	13	Abs.	4	ThürFSO-SW,
7.	 §	13	Abs.	3	ThürSOBFS	3,
8.	 §	12a	Abs.	4	ThürSOFOS,
9.	 §	11	Abs.	4	ThürFSO-TWGM	und
10.	§	9	Abs.	4	und	5	ThürBSO	
können	die	Schüler,	die	das	 laufende	Schuljahr	wie-
derholen	oder	das	vorangegangene	Schuljahr	wieder-
holt	haben	und	die	Versetzungsvoraussetzungen	nicht	
erfüllen,	das	Schuljahr	wiederholen.	Diese	Wiederho-
lung	wird	nicht	auf	die	maximale	Wiederholungsmög-
lichkeit	angerechnet.

(3) Auf Antrag der Eltern kann das Berufsvorbereitungs-
jahr	nach	§	8	Abs.	2	ThürBSO	im	nächsten	Schuljahr	
wiederholt	werden,	sofern	dieses	nicht	bereits	freiwil-
lig	wiederholt	wurde."

4.	 Nach	§	17	wird	folgender	Achter	Abschnitt	eingefügt:

"Achter Abschnitt 
Abweichende Regelungen zum Gespräch zur 

Lernentwicklung und zu Zeugnissen

§	18	 
Gespräch	zur	Lernentwicklung

Abweichend	von	§	59a	ThürSchulO	findet	ein	Gespräch	
zur	Lernentwicklung	nur	 statt,	 soweit	 dies	durch	die	
Schule	räumlich	und	personell	leistbar	ist.

§	18a	 
Zeugnisausgabe

Abweichend	von	
1.	 §	60	Abs.	3	ThürSchulO,	
2.	 §	12	Satz	1	ThürSOBFS	2,
3.	 §	13	ThürSOhBFS	2,
4.	 §	15	ThürSOBFS	3,
5.	 §	14	ThürSOFOS	und
6.	 §	22	Satz	2	ThürBSO
werden	die	Zeugnisse	für	das	Schulhalbjahr	im	Schul-
jahr	2020/2021	am	19.	Februar	2021	ausgegeben."

5.	 §	20	Abs.	2	erhält	folgende	Fassung:

"(2)	Die	§§	2	bis	8,	8a	Abs.	1,	13	sowie	die	§§	15	bis	
18a treten mit Ablauf des 31. Dezember 2021 außer 
Kraft.	Im	Übrigen	tritt	diese	Verordnung	mit	Ablauf	des	
31.	Juli	2022	außer	Kraft."

6.	 Die	Inhaltsübersicht	wird	den	vorstehenden	Änderun-
gen angepasst.

Artikel 2

Diese	Verordnung	tritt	mit	Wirkung	vom	21.	Januar	2021	
in	Kraft.

Erfurt, den 2. März 2021

Der	Minister	für	Bildung,	Jugend	und	Sport

Helmut	Holter
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Dritte Verordnung 
zur Änderung der Thüringer Verordnung 

zur Bestimmung von Zuständigkeiten 
nach dem Bundesberggesetz und dem Lagerstättengesetz 

sowie zur Übertragung von Ermächtigungen 
Vom 9. März 2021

Aufgrund	des	§	32	Abs.	3,	des	§	68	Abs.	1	Satz	2	und	des	
§	 142	Satz	 1	 des	Bundesberggesetzes	 (BBergG)	 vom	
13.	August	1980	(BGBl.	I	S.	1310),	zuletzt	geändert	durch	
Artikel	237	der	Verordnung	vom	19.	Juni	2020	 (BGBl.	 I	
S. 1328),
des	§	7	Abs.	1	und	2	Satz	1	des	Verkündungsgesetzes	
vom	30.	Januar	1991	(GBl.	S.	2)	und
des	§	36	Abs.	2	Satz	1	des	Gesetzes	über	Ordnungswid-
rigkeiten in der Fassung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I 
S.	 602),	 zuletzt	 geändert	 durch	Artikel	 3	 des	Gesetzes	
vom	30.	November	2020	(BGBl.	I	S.	2600),	verordnet	die	
Landesregierung:

Artikel 1

Die Thüringer Verordnung zur Bestimmung von Zuständig-
keiten	nach	dem	Bundesberggesetz	und	dem	Lagerstätten-
gesetz	sowie	zur	Übertragung	von	Ermächtigungen	vom	
1.	November	2002	(GVBl.	S.	444),	zuletzt	geändert	durch	
Artikel 25 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GVBl. 
S.	731),	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 Die	Überschrift	erhält	folgende	Fassung:

"Thüringer Verordnung 
zur Bestimmung von Zuständigkeiten 
nach dem Bundesberggesetz und dem  

Geologiedatengesetz (Thüringer Bergrecht- 
und Geologiedaten-Zuständigkeitsverordnung 

-ThürBGZustVO-)"

2.	 §	4	erhält	folgende	Fassung:

"§	4 
Zuständigkeiten	nach	dem	Geologiedatengesetz

(1)	Das	Landesamt	 für	Umwelt,	Bergbau	und	Natur-
schutz	ist	zuständige	Behörde	für	den	Vollzug	des	Geo-
logiedatengesetzes (GeolDG).

(2)	 Das	 Landesamt	 für	 Umwelt,	 Bergbau	 und	Na-
turschutz	 ist	 zuständige	Behörde	 für	 die	Verfolgung	
und	Ahndung	 von	Ordnungswidrigkeiten	nach	 §	 39	
GeolDG."

Artikel 2

Diese	Verordnung	tritt	am	Tage	nach	der	Verkündung	in	
Kraft.

Erfurt, den 9. März 2021

Die Landesregierung

Der	Ministerpräsident		 Die	Ministerin	für	Umwelt,
	 Energie	und	Naturschutz

Bodo	Ramelow	 Anja	Siegesmund

Erste Verordnung  
zur Änderung der Thüringer Verordnung 

über die Infektionsschutzregeln zur Eindämmung der Ausbreitung des  
Coronavirus SARS-CoV-2 in Kindertageseinrichtungen,  

der weiteren Jugendhilfe, Schulen und für den Sportbetrieb 
Vom 17. März 2021

Aufgrund	des	§	32	Satz	1	des	Infektionsschutzgesetzes	
vom	20.	Juli	2000	(BGBl.	I	S. 1045),	zuletzt	geändert	durch	
Artikel	4a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	I	
S. 3136),	in	Verbindung	mit	§	7	Abs.	2	der	Thüringer	Ver-
ordnung zur Regelung von Zuständigkeiten und zur Über-
tragung	von	Ermächtigungen	nach	dem	Infektionsschutz-
gesetz vom 2.	März	2016	(GVBl. S. 155), zuletzt geändert 
durch	Artikel	3	der	Verordnung	vom	21. September 2020 
(GVBl.	S.	501),	verordnet	das	Ministerium	für	Bildung,	Ju-
gend und Sport im Einvernehmen mit dem Ministerium für 
Arbeit,	Soziales,	Gesundheit,	Frauen	und	Familie:

Artikel 1

Die	Thüringer	Verordnung	über	die	Infektionsschutzregeln	
zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-

CoV-2	in	Kindertageseinrichtungen,	der	weiteren	Jugend-
hilfe,	Schulen	und	für	den	Sportbetrieb	vom	13.	Februar	
2021	(GVBl.	S.	73)	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 In	§	11	Satz	1	wird	die	Verweisung	 "§	3	der	SARS-
CoV-2-Arbeitsschutzverordnung	 (Corona-ArbSchV)	
vom	21.	Januar	2021	(BAnz	AT	22.01.2021	V1)	in	der	
jeweils	geltenden	Fassung"	durch	die	Verweisung	"§	4	
der	SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung	 (Corona-
ArbSchV)	vom	21.	Januar	2021	(BAnz	AT	22.01.2021	
V1)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung"	ersetzt.

2.		 In	§	29	Abs.	1	Nr.	1	wird	die	Verweisung	"§§	35,	36	
Abs.	3	oder	4"	durch	die	Verweisung	"den	§§	35,	36	
Abs. 3	oder	4	oder	§	37	Abs.	2" ersetzt.
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3.	 In	 §	 30	 Satz	 1	wird	 die	 Verweisung	 "§	 3	Corona-
ArbSchV"	durch	die	Verweisung	"§	4	Corona-ArbSchV"	
ersetzt.

4.	 In	§	36	Abs.	4	Satz	2	wird	die	Verweisung	"Satz	2"	durch	
die	Verweisung	"Satz	1"	ersetzt.	

5.		 §	37	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Der	bisherige	Wortlaut	wird	Absatz 1.

b)	 Folgender	Absatz	2	wird	angefügt:

"(2)	Das	Ministerium	kann	nach	§ 2 Abs. 2 anord-
nen,	 dass	Schüler	 auf	 formlosen	Antrag	 bei	 der	
Schulleitung	 von	 der	Teilnahme	am	Präsenzun-
terricht	befreit	werden,	wenn	durch	die	Eltern	oder	
den	volljährigen	Schüler	nachvollziehbare	Gründe	
dargelegt	werden	und	das	häusliche	Lernen	abge-
sichert	werden	kann;	die	Verpflichtung	zur	Teilnah-
me	an	Prüfungen	und	Leistungsnachweisen	bleibt	
davon unberührt."

6.		 §	38	Abs.	5	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Satz	1	erhält	folgende	Fassung:

"Das	Ministerium	kann	durch	Anordnung	nach	§	2	
Abs.	2	die	Pflicht	zum	Verwenden	einer	Mund-Na-
sen-Bedeckung	entsprechend	den	Vorgaben	des	
§	6	Abs.	 3	bis	5	2.	ThürSARS-CoV-2-IfS-Grund-
VO	beziehungsweise	einer	qualifizierten	Gesichts-
maske	 im	Sinne	 des	 §	 5	Abs.	 3	 3.	ThürSARS-
CoV-2-SonderEindmaßnVO	 für	 alle	Schüler	 und	
Lehrkräfte	auf	den	Unterricht	ausweiten;	§	5	Abs.	2	
Satz 2 3. ThürSARS-CoV-2-SonderEindmaßnVO 
gilt	entsprechend."	

b)	 Nach	Satz	1	wird	folgender	Satz	eingefügt:

"Satz	1	gilt	nicht	für	Schüler	im	Sportunterricht."

7.  §	41	Abs.	2	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Satz	1	erhält	folgende	Fassung:

"Tritt	 in	einer	Schule	eine	bestätigte	Infektion	mit	
dem	Coronavirus	SARS-CoV-2	auf,	kann	die	Schul-
leitung	 alle	Schüler	 und	 Lehrkräfte	 verpflichten,	
auch	 im	Unterricht	eine	Mund-Nasen-Bedeckung	
entsprechend	den	Vorgaben	des	§	6	Abs.	3	bis	5	
2.	ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO	beziehungswei-
se	eine	qualifizierte	Gesichtsmaske	im	Sinne	des	
§	5	Abs.	3	3.	ThürSARS-CoV-2-SonderEindmaßn-
VO	zu	verwenden;	§	5	Abs.	2	Satz	2	3.	ThürSARS-
CoV-2-SonderEindmaßnVO	gilt	entsprechend."

b)	 Nach	Satz	1	wird	folgender	Satz	eingefügt:

"Satz	1	gilt	nicht	für	Schüler	im	Sportunterricht."

8.		 §	42	Abs.	3	erhält	folgende	Fassung:

"(3)	Für	den	Präsenzbetrieb	während	einer	Schließung	
gelten	alle	Maßnahmen	nach	den	§§	35	bis	41	als	ange-
ordnet.	Abweichend	von	§	38	Abs.	2	Satz	1	Nr.	1	finden	
Leistungsnachweise	und	Präsenzunterricht	unter	stän-
diger	Wahrung	des	Mindestabstands	nach	§	1	Abs.	1	
2. ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO statt; die Größe der 
Lerngruppen	ist	entsprechend	den	Raumkapazitäten	
zu	begrenzen.	Abweichend	von	§	38	Abs.	5	sind	alle	
Schüler	ab	der	Klassenstufe	7	und	alle	Lehrkräfte	ver-
pflichtet,	auf	dem	Schulgelände	und	im	Schulgebäude	
bei	jedem	Kontakt	zu	anderen	eine	Mund-Nasen-Be-
deckung	entsprechend	den	Vorgaben	des	§	6	Abs.	3	
bis 5 2. ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO beziehungs-
weise	eine	qualifizierte	Gesichtsmaske	im	Sinne	des	
§	5	Abs.	3	3.	ThürSARS-CoV-2-SonderEindmaßnVO	
zu	verwenden;	dies	gilt	auch	im	Unterricht	und	in	der	
Notbetreuung	nach	§	43.	Für	Schüler	der	Klassenstufen	
1	bis	6	soll	das	Tragen	einer	Mund-Nasen-Bedeckung	
nach	Satz	3	festgelegt	werden;	die	Festlegung	erfolgt	
zusammen	mit	der	Entscheidung	über	die	Schließung	
von	Schulen	und	über	mögliche	Ausnahmen	zum	Prä-
senzbetrieb.	Die	Sätze	3	und	4	gelten	nicht	für	Schü-
ler	im	Sportunterricht.	In	den	Fällen	der	Sätze	3	und	
4	gilt	§	5	Abs.	2	Satz	2	3.	ThürSARS-CoV-2-Sonder-
EindmaßnVO	entsprechend.	In	regelmäßigen	Abstän-
den	 ist	 eine	Pause	 von	der	Verwendung	der	Mund-
Nasen-Bedeckung	beziehungsweise	der	qualifizierten	
Gesichtsmaske	sicherzustellen.	Über	Ausnahmen	von	
der	Verpflichtung	nach	den	Sätzen	3	und	4	entschei-
det	die	Schulleitung	nach	pflichtgemäßem	Ermessen."

Artikel 2

Diese	Verordnung	 tritt	 am	Tag	nach	der	Verkündung	 in	
Kraft.

Erfurt, den 17. März 2021

Der	Minister	für	Bildung,	Jugend	und	Sport

Helmut	Holter



	 Nr.	8	-	Tag	der	Ausgabe:	Erfurt,	den	31.	März	2021	 				171

Erste Verordnung  
zur Änderung der Thüringer Verordnung zur  

Aufhebung der Schonzeit für Bachen 
Vom 18. März 2021

Aufgrund	des	§	33	Abs.	3	Satz	1	Nr.	1	des	Thüringer	Jagd-
gesetzes	in	der	Fassung	vom	28.	Juni	2006	(GVBl.	S.	313),	
zuletzt	geändert	durch	Artikel	2	des	Gesetzes	vom	16.	Ok-
tober	2019	(GVBl.	S.	435),	in	Verbindung	mit	§	22	Abs.	1	
Satz	3	Halbsatz	2	des	Bundesjagdgesetzes	 in	der	Fas-
sung	vom	29.	September	1976	(BGBl.	I	S.	2849),	zuletzt	
geändert	durch	Artikel	291	der	Verordnung	vom	19.	Juni	
2020 (BGBl. I S. 1328), verordnet das Ministerium für In-
frastruktur	und	Landwirtschaft	im	Einvernehmen	mit	dem	
Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 
Frauen	und	Familie:

Artikel 1

In	den	§§	1	und	2	der	Thüringer	Verordnung	zur	Aufhe-
bung	der	Schonzeit	für	Bachen	vom	17.	April	2018	(GVBl.	

S.	225)	wird	jeweils	die	Jahreszahl	"2021"	durch	die	Jah-
reszahl	"2024"	ersetzt.

Artikel 2

Diese	Verordnung	tritt	am	31.	März	2021	in	Kraft.

Erfurt, den 18. März 2021

Der	Minister	für	Infrastruktur	und	Landwirtschaft

Benjamin	Hoff

Entscheidung des Thüringer Verfassungsgerichtshofs

Aus	dem	Urteil	 des	Thüringer	Verfassungsgerichtshofs	
vom	1.	März	2021	-	VerfGH	18/20	-	werden	die	Nummern	
1	bis	3	der	Entscheidungsformel	veröffentlicht:
1. Die Thüringer Verordnung zur Freigabe bislang be-

schränkter	Bereiche	und	zur	Fortentwicklung	der	er-
forderlichen	Maßnahmen	zur	Eindämmung	der	Aus-
breitung des Coronavirus SARS-CoV-2 vom 12. Mai 
2020	(GVBI.	S.	153),	zuletzt	geändert	durch	die	Zwei-
te Verordnung zur Änderung der Thüringer SARS-CoV-
2-Maßnahmenfortentwicklungsverordnung	vom	4.	Juni	
2020	(GVBI.	S.	265),	ist	nichtig.

2. Die	Regelungen	in	den	Nummern	1,	3,	4	und	7	des	§	14	
Abs. 3 der Thüringer Verordnung über grundlegende 
Infektionsschutzregeln	zur	Eindämmung	der	Ausbrei-

tung	des	Coronavirus	SARS-CoV-2	vom	9.	Juni	2020	
(GVBI.	S.	269)	sind	nichtig.

3. Die	Regelungen	in	den	Nummern	1,	4,	5	und	8	des	§	14	
Abs.	3	der	Zweiten	Thüringer	Verordnung	über	grund-
legende	Infektionsschutzregeln	zur	Eindämmung	der	
Ausbreitung	des	Coronavirus	SARS-CoV-2	vom	7.	Juli	
2020	(GVBI.	S.	349),	zuletzt	geändert	durch	Artikel	3	
der	Thüringer	Verordnung	zur	Fortschreibung	der	erfor-
derlichen	Maßnahmen	zur	Eindämmung	der	Ausbrei-
tung des Coronavirus SARS-CoV-2 vom 7. November 
2020	(GVBI.	S.	551),	sind	nichtig.

Die	 vorstehende	Entscheidungsformel	 hat	 gemäß	§	 25	
Abs.	2	Satz	1	des	Thüringer	Verfassungsgerichtshofsge-
setzes Gesetzeskraft.

Erfurt, den 23. März 2021
Die Präsidentin des Landtags

Birgit	Keller
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